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I. Einführung

Trifft der Rechtsanwalt mit dem Mandanten keine Vereinbarung, so ist das Honorar nach dem RVG für anwaltlichen Tätigkeiten zu bestimmen.

Auch für den Rechtsanwalt gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Grundsätzlich kann er sein Honorar mit dem Mandanten frei aushandeln, es sei denn, gesetzliche Bestimmungen stehen dem entgegen. Eine derartige Bestimmung ergibt sich z.B. aus § 4 Abs. 6 BerHG. Danach darf der Rechtsanwalt mit einer Partei, die Anspruch auf Beratungshilfe hat, keine Vergütungsvereinbarung abschließen. Derartige Vereinbarungen sind nichtig (§ 134 BGB).

Eine Rechtfertigung dafür, dass ein Rechtsanwalt mit der Partei eine Vergütungsvereinbarung
 abschließt, ist nicht notwendig. Insbesondere kann nicht argumentiert werden, dass aufgrund der Tatsache, dass eine gesetzliche Vergütungsordnung bestehe, oder von einem Rechtsanwalt erwartet werde, dass er nach dieser Honorarordnung abrechnet. Dem widerspricht z.B. schon allein das Argument, dass der Gesetzgeber in den letzten Jahrzehnten die Gebühren der Anwaltschaft nicht mehr in dem Maße der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst hat, wie dies notwendig gewesen wäre. Nicht einmal die Steigerungsraten, die abhängig Beschäftigte in den letzten Jahrzehnten erhalten haben, hat der Gesetzgeber nachvollzogen.

Die Gründe, weshalb eine Honorarvereinbarung abgeschlossen wird, können unterschiedlicher Art sein, je nachdem, aus welcher Sicht die Gründe vorgetragen werden.

Der Mandant möchte häufig Sicherheit hinsichtlich der Höhe der Vergütungsrechnung haben. Wenn der Rechtsanwalt den Mandanten ausreichend aufklärt, kann er diese Sicherheit auch bei Vereinbarung des RVG haben. Leider erfolgen die Aufklärungen durch die Anwaltschaft meist nicht in der Weise, dass der Anwalt das Vergütungsrecht nachvollziehbar darstellt. Dies liegt aber nicht am System
, sondern an der mangelnden Aufklärungsfähigkeit und Aufklärungswillen der Anwaltschaft. Es gilt zwar weiterhin der Grundsatz, dass der Rechtsanwalt den Mandanten nicht darüber belehren muss, dass seine Leistung nur gegen eine Vergütung erbracht wird; auch muss der Rechtsanwalt nicht ungefragt Auskünfte über die Höhe seiner Vergütung geben, da der Mandant – so die Vorstellung des Gesetzgebers und der Rechtsprechung – im Bundesgesetzblatt die Höhe der Vergütung im RVG nachlesen kann. Dieser Grundsatz ist jedoch inzwischen durch Rechtsprechung und Gesetzgebung in wesentlichen Teilen durchbrochen worden. Aufzuklären ist z.B. über 

· die fehlende Erstattung im Falle des Obsiegens (z.B. § 12a ArbGG; Korrespondenzanwaltsgebühr)

· die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Prozesskosten- und Beratungshilfe

· den Gegenstandswert (§ 49b Abs. 5 BRAO)

· die Unwirtschaftlichkeit der Geltendmachung des Anspruches im gerichtlichen Verfahren bei Gegenstandswerten bis zu 2.000,- €.

Sicherlich ist es kein Argument – so aber Teubel 
- der Mandant wolle durch Pauschalierung wissen, was ihn die Leistung des Anwalts kosten wird. Das RVG geht weiterhin ebenfalls  weiterhin von einer Pauschalierung aus.
 Es wird nicht jede einzelne Leistung vergütet.

Aus Sicht des Anwaltes kommt eine Honorarvereinbarung mit dem Mandanten heute schon allein deshalb in immer größerem Maße zur Anwendung, weil die Honorare nach der staatlichen Gebührenordnung nicht ausreichend sind. Dies zeigen insbesondere die Umsatz- und Einkommenssteuerstatistiken für die Deutsche Anwaltschaft. Es kann daher nicht mehr behauptet werden, dass nur ausnahmsweise eine Honorarvereinbarung des Anwaltes notwendig ist.
 Berufsorganisationen, Mandanten aber auch Gesetzgeber, verlangen von der Anwaltschaft heute in immer stärkerem Maße, dass sie sich spezialisieren. Dies führt dazu, dass Anwälte nur noch auf einem Spezialgebiet tätig sind. Gefördert wurde dies insbesondere für junge Kollegen durch die Einführung der Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte im Sinne des § 7 BORA.
 Eine besondere Förderung erfolgt durch die Einführung der Fachanwaltsbezeichnungen. Viele Anwälte haben die Fachanwaltsbezeichnungen für Arbeits-, Familien-, Insolvenz-, Steuer-, Straf-, Sozial-, Versicherungs-, Miet- und Wohnungseigentums-, Handels- und Gesellschafts-, Erb-. Transport- und Fracht-, Wettbewerbs- und Verwaltungsrecht erworben.
 Sie erwarten deshalb von dem Gesetzgeber, aber auch von den Berufsorganisationen, dass sie auch in ihren Spezialgebieten eine ausreichende Vergütung erhalten, wenn sie nach dem RVG abrechnen. Gerade dies ist jedoch schon seit Jahren nicht mehr gewährleistet. Der Fachanwalt für Sozialrecht ist seit Beginn der Fachanwaltschaft darauf angewiesen, Honorarvereinbarungen abzuschließen, um seinen Lebensunterhalt mit seinen Einnahmen aus der Anwaltstätigkeit bestreiten zu können. Auf diesem Weg ist nunmehr auch der Fachanwalt für Familienrecht, der überwiegend seine Mandate im Rahmen der Prozesskostenhilfe bearbeitet. Durch die Änderung des RVG sind die Gebühren in familienrechtlichen Verfahren, die nach § 49 RVG abgerechnet werden, nicht erhöht, sondern eher gesenkt worden. Die beabsichtigte Reform des Verfahrens bei einverständlichen Scheidungen wird zu weiteren Umsatzeinbrüchen führen.

Entgegen weit verbreiteter Ansicht in der Anwaltschaft erwartet der Mandant auch eine Aussage über den Preis. Er erwartet – wie Marketinguntersuchungen ergeben haben -, dass der Anwalt Aussagen über Festpreise macht.

Ausgewählte Ergebnisse empirischer Studien zur Einstellung potentieller Mandanten gegenüber Anwaltswerbung

Nr.
Quelle
Stichprobe
Wesentliche Aussagen der Autoren

1.
Shimp/Dyer, 1980
USA
N.R, n=275
Anzeigen von Rechtsanwälten werden von den Nachfragern als nützlicher eingeschätzt als von  Anwälten. Grundsätzlich steigt mit der Informationsfülle auch die Beurteilungsnote. Während Nachfrager sich vor allen Informationen hinsichtlich der Honorare erhoffen, wollen dies die Rechtsanwälte am wenigsten.

2.
Murdock 1981
USA
N.R, n=130
Im Rahmen eines Laborexperiments konnte nachgewiesen werden, dass sich Fernsehwerbung auch positiv auf das Anwaltsimage auswirken kann. Die Wirkung persönlicher Mund-zu-Mund-Werbung ist jedoch größer.

3.
Linenberger/Murdock, 1978
USA
N.R, n=186
Deutliche Unterschiede bei der Akzeptanz von Anwaltswerbung durch Anwälte und Nachfrager: 90 % der Nachfrager sind der Meinung, Werbung sollte erlaubt sein (bei Anwälten nur 50 %). Die wesentlichen Gründe sind: Erleichterter Auswahlprozess, Verbesserung des Problembewusstseins bei Rechtsfragen Aus Sicht der Nachfrager ist ein Schutz der Bevölkerung nicht notwendig, vielmehr werden von einem intensiveren Wettbewerb positive Qualitätseffekte erhofft.

4.
Wettmann 1987
Deutschland
 n=1938
Die Intransparenz des Gebührensystems ist eine entscheidende Zugangsschwelle. Der Informationsstand über Anwaltsleistungen ist mangelhaft. Von einer Anwaltswerbung wird eindeutig verlangt, dass sie seriös erscheint.

5.
Köhler 1988
Deutschland
N.R, n=104
Hohes Informationsdefizit hinsichtlich der Spezialgebiete des Anwaltes, Qualität der Mitarbeiter, Höhe des Honorars, Breite der Dienstleistungspalette und Kanzleiausstattung. 2/3 der Nachfrager haben eine positive Einstellung zur Anwaltswerbung.

6.
Meyer, 1989
Deutschland
N.R, n=400
Von den Verbrauchern besonders geschätzte Werbeinhalte sind: Angabe von Spezialgebieten und Öffnungszeiten, Angebot fester Honorare für Routineleistungen 

N.R.: Nicht repräsentativ. 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Meyer (1989)

· Grundsätzlich wird Werbung von den potentiellen Nachfragern als günstig beurteilt. Diese sehen darin eine Chance, die Intransparenz bei der Auswahl eines geeigneten Anwalts zu verringern. Unbestreitbar steht das Motiv der Informationssuche im Vordergrund.

· Offensichtlich schätzen die Anwälte die Bedürfnisse ihrer Mandanten nicht richtig ein. Wie ist sonst die Abneigung des Berufsstandes gegen aktive Marketingmaßnahmen wie Werbung zu erklären. Häufige Einwände wie „Werbung wird es jungen Anwälten noch schwerer machen, sich selbständig zu machen“, „Werbung kostet Geld und diese Werbekosten führen zu höheren Honoraren“, „Werbung führt zu einer Verschlechterung der Qualität der anwaltlichen Dienstleistung“ sind Meyer zufolge nicht aufrecht zu halten.

Die Vorschrift des § 4 RVG wird deshalb eine immer größere Bedeutung erlangen. Durch den Fortfall der Gebührenbestimmung für die Beratung – Nr. 2100 VV RVG – ist der Anwalt ab dem 1.7.2006 gezwungen, eine Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten abzuschließen, will er vermeiden, 

· dass er von einem Verbraucher lediglich ein Honorar von 0,-€ bis zu einem Betrag in Höhe von 250,- €, bei der Erstberatung  von 0,-€ bis zu einem Betrag in Höhe von 190,- €

· von einem Nicht-Verbraucher lediglich ein übliches Honorar – wobei niemand heute mit Sicherheit sagen kann, was darunter zu verstehen ist (Ist das übliche Honorar der Betrag, den Rechtsschutzversicherer in ihren Rationalisierungsabkommen Rechtsanwälten für die Beratung angeboten haben (60,-€ für eine Beratung) oder das Stundenhonorar (wenn ja, in welcher Höhe)? - erhält.

Die Bedeutung der Vorschrift geht aber über den Beratungsbereich hinaus; sie kann auch den Vertretungsbereich beinträchtigen, was an folgenden Beispielen deutlich wird.

Fall 
(vor dem 1.7.2006)






Der Rechtsanwalt berät den Mandanten auftragsgemäß wegen der Durchsetzung einer Forderung von 8.000,00 €. Wegen mangelnder Erfolgsaussichten im Übrigen wird der Rechtsanwalt dann beauftragt nur 5.000,00 € außergerichtlich geltend zu machen (durchschnittlich, nicht umfangreich oder schwierig)

Für die Beratung sind entstanden:

1.
0,55 Beratungsgebühr, Nr. 2100 VV RVG 
nach Wert: 8.000,00 €





226,60 €

hierauf anzurechnen gemäß Nr. 2100 Abs. 2 VV RVG
0,55 Gebühr für Beratung nach Wert: 5.000,00 €

165,60 €
verbleiben







  61,00 €

2.
Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG

  20,00 €

Für die außergerichtliche Geltendmachung sind entstanden:

3. 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG 

nach Wert: 5.000,00 €





391,30 €

4. Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG


  20,00 €

5. Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG
  


  78,76 €

Der Rechtsanwalt kann insgesamt berechnen:

571,07 €

Fall 
(nach dem 30.6.2006)






Der Rechtsanwalt berät den Mandanten auftragsgemäß ohne Vergütungs-vereinbarung am 1.7.2006 wegen der Durchsetzung einer Forderung von 8.000,00 €. Wegen mangelnder Erfolgsaussichten im Übrigen wird der Rechtsanwalt dann beauftragt nur 5.000,00 € außergerichtlich geltend zu machen (durchschnittlich, nicht umfangreich oder schwierig)

Außergerichtliche Vertretungstätigkeit:

1. 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG 

nach Wert: 5.000,00 €





391,30 €

2. Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG


  20,00 €

3. Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG


Wie wird die außergerichtliche Beratungstätigkeit abgerechnet?



Drei Fälle
a) Es wurde nichts vereinbart, die Beratung war eine Erstberatung eines Verbrauchers

b) Vereinbart war für die Beratung ein Honorar in Höhe von 800,- €, kein Verbraucher

c) Es wurde nichts vereinbart, jedoch handelt es sich nicht um eine Erstberatung , aber die Beratung eines Verbrauchers

Zu a) Prüfungsschema

·  Übliche Vergütung (§ 612 BGB); nicht mehr Nr. 2100 VV RVG; üblich 60,- € aus Rationalisierungsabkommen der Rechtsschutzversicherer oder Stundenhonorar? 

· Wenn Stundenhonorar, dann welche Höhe? 

· Kappung auf 0,- bis 190,- €, wenn Mandant Verbraucher

·  Anrechnung dieses Honorars zu 5/8 auf Nr. 2400 VV RVG? Bestimmung der Höhe nach Bemessungskriterien des § 14 RVG (Umfang, Schwierig-keit, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Bedeutung der Angelegenheit, Haftungsrisiko).

· Wird das übliche Stundenhonorar dann nach Zeit gewichtet?

Zu b) Prüfungsschema

·  Nach § 34 Abs. 2 RVG Anrechnung

·  Umfang: 5/8 = 500,- €; 

· Vereinbartes Beratungshonorar


800,- €

Postentgeltpauschale entfällt, da nicht gesondert vereinbart

· 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG

 
nach Wert: 5.000,00 €




391,30 €

- 
Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG 

  20,00 €

- 
Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG

- 
Anrechnung 





500,- €


- 
verbleiben






800,- €

(Prüfung, ob Höhe Beratungshonorar sittenwidrig ist (60,- € von Rechtsschutzversicherung nach Rationalisierungsabkommen für jede Beratung); Ausschluss der Anrechnung soll überraschend sein im Sinne des § 305 c BGB, darüber hinaus eine unangemessen Benachteiligung im Sinne des § 307)

Zu c) Prüfungsschema

· Übliche Vergütung (§ 612 BGB); nicht mehr Nr.2100 VV RVG; üblich 60,- € aus Rationalisierungsabkommen der Rechtsschutzversicherer oder Stundenhonorar? 

· Wenn Stundenhonorar, dann welche Höhe? 

· Kappung auf 250,- €

· Anrechnung dieses Honorars zu 5/8 auf Nr. 2400 VV RVG? Bestimmung der Höhe nach Bemessungskriterien des § 14 RVG (Umfang, Schwierig-keit, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Bedeutung der Angelegenheit, Haftungsrisiko)

· Wird das übliche Stundenhonorar dann nach Zeit gewichtet?

Diese Beispiele zeigen, dass Vereinbarungen im Bereich der Beratung aufgrund der Anrechnung sich auch in den Bereich der Vertretung auswirken können; da der Ausschluss der Anrechnung rechtlich an den §§ 305 ff BGB zu messen ist, empfiehlt es sich, die Vergütungsvereinbarung auf den Bereich der Vertretung auszudehnen.

II. Preisgestaltungsmöglichkeiten

1. Klare Preispolitik – Worauf kommt es an? Kontrahierungspolitik – Welchen Preis soll und kann ich für meine Leistung verlangen?


 Preisgestaltungsmöglichkeiten

Ein Blick in die Literatur zum Thema Honorarbemessung veranlasst zur Vermutung, dass dieses Thema aus dem „Dornröschenschlaf“ erwacht ist, was allerdings von den Autoren bisher nicht erkannt worden ist: 

· Nach Winters „scheint die Bemessung der Anwaltsgebühren kein Marketingthema zu sein“. Ansatzpunkte sieht Winters hauptsächlich in dem Ziel, dem Klienten die Honorarpraxis sowie die Gebühren nach der BRAGO (jetzt RVG)  transparent zu machen. 

· Auch Schiefer und Hocke lehnen den konsequenten Ansatz der Preispolitik über die Notwendigkeit einer Transparentmachung des Gebührensystems ab. Lediglich eine „preispolitische Abstinenz der Anwaltschaft“ sehen die Autoren als „verhängnisvoll“ an, ohne die Möglichkeiten einer konsequenten Preispolitik aufzuzeigen. 

· Unger und Wolf stellen fest, „dass die Geltung einer gesetzlichen Gebührenordnung vom Grundsatz her der Anwaltschaft erhebliche Vorteile bringt. Sie verhindert den ruinösen Preiswettbewerb, den andere Branchen hinter sich haben“. Ein solcher Preiswettbewerb „kann nur von den wirtschaftlich Großen und Starken durchgestanden werden, die nach Verdrängung der kleinen Mitbewerber den Markt unter sich aufteilen“. Die Bedeutung der Transparenz wird auch von Unger und Wolf erkannt. 

· Rüschemeyer schließlich lehnt insgesamt eine Ausrichtung der Anwaltschaft nach den „Regeln des freien Marktes“ ab: „Nicht wirtschaftliche Konkurrenz und das Kriterium der Gewinnmaximierung sollen anwaltliches Handeln steuern, sondern rein fachliche Kompetenz und die unbedingte Dienstleistungsbereitschaft der Anwälte“.

Eines ist sicher: Mit den gegeben Marktbedingungen haben diese Positionen, wenn überhaupt dann nur noch ausschnittsweise zu tun. Der Markt hat sich anders entwickelt.
Die empirisch belegte Unsicherheit der Bevölkerung über die Bemessung des Preises der Rechtsberatung, d.h. des anwaltlichen Gebührensystems, stellt ein eindeutiges Zugangshindernis zur anwaltlichen Rechtsberatung dar. Der potentielle Rechtssuchende, also insbesondere der Bürger, der zum ersten Mal erwägt, eine anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen, hat im Regelfall überhaupt keine Vorstellungen über die konkrete Höhe der auf ihn zukommenden Kosten. Abgesehen von der Unsicherheit bezüglich des Nutzens der Leistung Rechtsberatung bzw. Rechtsdurchsetzung kumuliert hiermit auch noch das Risiko unkalkulierbarer Kosten für die Rechtsberatung bzw. -durchsetzung.

Jedenfalls der nicht rechtsschutzversicherte Bürger scheut deshalb vielfach den Gang zum Anwalt, weil Anwälte als „teuer“ gelten
. Dieses Vorurteil hält den rechtsuchenden Bürger davon ab, eine Anfrage dahingehend zu veranlassen, welche potentiellen Kosten auf ihn zukommen. Selbst wenn dies der Fall wäre, könnten die meisten Anwälte hierauf im Vorhinein keine verlässliche Antwort geben. Aufgrund dessen nimmt der rechtsuchende Bürger Substituts-Rechtsberatungen wie von Handwerkskammern, Steuerberatern, Schuldnerberatungsstellen, vom Mieterschutzbund, ADAC und neuerdings die telefonische Rechtsberatung durch Rechtsschutzversicherern
 und vielen anderen immer mehr in Anspruch. Deren Leistungen sind zumeist pauschal berechnet oder als Service-Leistung sogar gratis. 

Hier ist die gesamte deutsche Anwaltschaft aufgerufen, die Transparenz des Gebührensystems und damit Zugangshemmnisse zu beseitigen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung war bereits durch die Einführung der Erstberatungsgebühr gemäß § 20 BRAGO (jetzt: Nr. 2102 VV RVG), die dem Bürger eine überschaubare und angemessene Höchstgrenze für eine Erstberatung vor Augen führt, gemacht worden. Die Regelung des § 49b Abs. 5 BRAO fördert diese Aufklärung. Nunmehr gilt es, diese rechtlichen Neuerungen der Bevölkerung nahe zu bringen. Die besten organisatorischen Voraussetzungen für eine solche berufsrechtliche Aufklärungsarbeit bringen die Rechtsanwaltskammern sowie die Anwaltvereine mit.

Häufig ist nämlich der Preis der anwaltlichen Leistung Gegenstand von Beschwerden.

Aktive Preispolitik als Herausforderung

Preispolitische Entscheidungen stehen in dem Ruf, häufig „aus dem Bauch heraus gemacht zu werden“, sprich von sehr subjektiven Überlegungen bestimmt zu sein. Dies verdeutlicht das obige Zitat. Durch die Einführung des RVG und die damit eingetretene Flexibilisierung der An​waltsgebühren ist auch von berufsrechtlicher Seite eine Anpassung an die Anforde​rungen der praktischen Beratung erfolgt. Besonders wirtschaftsberatende Anwälte nutzen heute vielfältige und auf das konkrete Mandat bezogene Möglichkeiten der Preisgestaltung (engl.: Pricing) und des Preismanagements. Auf konkrete Honorarvereinbarungen und eventuelle Form-erfordernisse soll später eingegangen werden. Im Vordergrund stehen betriebs-wirtschaftliche und strategische Überlegungen zur Preisgestaltung. Ungünstig ist, dass Reportagen in den Elitemedien der Wirtschaft über die Akquisitions- und Ab​rechnungsmethoden überörtlicher deutscher Großkanzleien sich auf die gesamte Anwaltschaft auswirken.
 Selbst das Fernsehen widmet sich immer öfter dem Thema „Anwälte”.

Der zunehmende nationale und internationale Wettbewerb - insbesondere mit den ganz offensiv in Europa tätigen amerikanischen Law Firms - hat zu einem Anpassungsdruck bei der Preisgestaltung geführt. Für öffentliche Aufträge ist seit 1997 die VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen) in Kraft. Darunter fallen auch alle Leistungen von Rechtsan​wälten. Auftragswerte ab dem Schwellenwert werden dann im Amtsblatt der Europäi​schen Union ausgeschrieben. Besonders im Bereich der größeren internationalen Rechtsgutachten bedeutet das zukünftig noch mehr Konkurrenz und Preiswettbewerb mit ausländischen Kanzleien, die ihre Dienstleistung flexibler anbieten können
 In den osteuropäischen Ländern hat die EU Aufträge zur Überprüfung des Rechts der osteuropäischen Ländern mit dem EU-Recht vergeben; nicht deutsche, sondern englische und französische Kanzleien erhielten diese Aufträge; häufig war die Gestaltung des Preises Grund für diese Vergabe. 

Diese neue Wettbewerbsintensität hat in Deutschland, vor allem ausgelöst durch die "Anwaltsschwemme”, die Honorarpolitik in vielen Kanzleien stark beeinflusst
. Zum Teil wird experimentiert. Die größeren Kanzleien lehnen sich an die Praxis der US-amerikanischen Kollegen an und setzen Stundenhonorare an
. Etablierte Wirtschafts​kanzleien fragen sich, ob sie ihre Stundensätze anheben oder senken müssen, um Mandate zu behalten. Berufsanfänger wissen nicht, ob sie überhaupt Mandate bekommen, wenn sie auf Stundenbasis abrechnen und falls ja, wie hoch ihr Stundensatz überhaupt sein darf.

Dabei handelt es sich keinesfalls um ein anwaltsspezifisches Phänomen. Andere Berater betrifft die Problematik gleichermaßen. So sind beispielsweise laut einer Befragung durch das Institut Forsa ca. 37 % der deutschen Unternehmen der Meinung, die Steuerberatergebühren seien zu hoch
.

Unklar ist bisher, welche Konsequenzen sich für den Berufsstand ergeben werden. Ist flexible Preisgestaltung als Chance oder eher als Risiko für unternehmerisch handelnde Anwälte zu bewerten? Es darf vorangestellt werden, dass der Preis als Marketinginstrument bisher einer mehr oder weniger starken Tabuisierung unter​worfen war
. Dies lag u.a. daran, dass Angaben zum Preis im Rahmen anwaltlicher Werbung lange Zeit nicht erlaubt waren und auch heute noch umstritten sind. Bleibt die Preiswerbung im Rahmen von § 4 RVG und verstößt sie nicht gegen § 138 BGB, ist sie auf jeden Fall zulässig. Das gilt auch für den Hinweis auf Stun​densätze
. Undritz führt aus:

”Merkwürdigerweise führt das Gebührenrecht der Rechtsanwälte - obwohl es für alle Beteiligten von existentieller Bedeutung ist - weiterhin ein Schattendasein.”
 

Madert geht noch einen Schritt weiter. Er stellt fest, dass eine Ausschöpfung der BRAGO – jetzt RVG - eine fundierte Kenntnis des Gebührenrechts voraussetzt und kommt zum Ergebnis:

”Nehmen Sie es mir bitte ab, diese Kenntnisse sind bei den meisten Anwälten kümmerlich. Das zeigen mir auch schriftliche und telefonische Fragen von Kolleginnen und Kollegen, die ich täglich bekomme”
.

Anwälte sprechen nach wie vor nicht gern über ihre tatsächlichen Ab​rechnungsmethoden, Umsätze und Gewinne.
 Insofern gibt es bisher nur vereinzelt öffentlichen Aussagen von Kanzleien - z.B. in Form von Kanzleibroschüren oder Internet Homepages - zu ihren Stundensätzen bzw. Preisen.  Begleitet wird dieses Phänomen durch die berufsrechtliche Bestimmung des § 6 Abs. 3 BORA, nach der Umsätze und Gewinne nicht angegeben werden dürfen. Dieses Verbot, das nach Auffassung des Unterzeichners und einer Entscheidung des OLG Nürnberg mangels Satzungsermächtigung rechtswidrig ist, wird auch heute noch von Einzelanwälten und Rechtsanwälten in mittleren Sozietäten eingehalten; Großkanzleien veröffentlichen regelmäßig ihre Umsätze auf den Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen. 

Die Herausforderungen, denen sich die Anwälte in puncto Honorar stellen müssen bringt Zuck auf den Punkt: 

”Es muss in der Anwaltschaft neben dem Leistungswettbewerb auch mehr Preiswettbewerb geben. Ich verkenne dabei nicht, dass der Preiswettbewerb eigentlich die unglücklichste Form des Wettbewerbs ist. Aber einen Gebührenschutzzaun wird die Anwaltschaft auf Dauer nicht beanspruchen können.”

Die Zielsetzung eines effizienten Pricing muss also darin bestehen, in der Wahrnehmung des Mandanten eine Balance von Leistung des Anwalts (=Nutzen des Mandanten) und dem Honorar (=Opfer für den Mandanten) zu erzeugen:
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Ist diese Situation gegeben, so spricht man von einer sogenannten Win-Win-Situation, d.h. Anwalt und Mandant profitieren von der Beratung. Dies ist von den meisten Anwälten heute erkannt worden.

Und trotzdem ankern viele Überlegungen zum Preis-Leistungs-Verhältnis anwaltlicher Dienstleistung weniger an der Zahlungsbereitschaft aus Sicht des Marktes als vielmehr an Vergleichen (a) zwischen dem Richter- und Anwaltseinkommen oder (b) von Anwälten mit Steuerberatern oder Unternehmensberater. So führt Knief aus
:

„Woher nehmen die lt. höchstrichterlicher Rechtsprechung so qualifizierten Wirtschaftsprüfer angemessene Tagessätze von 1600.- DM bis 2500.- DM, die zu Stundensätzen von 228 DM bis zu 357 DM führen, während teilweise unqualifizierte Unternehmensberater ohne gesetzliche Prüfung und Qualitätskontrolle mittelständischen Unternehmen Stundensätze von 325.- DM abverlangen.... Sind diese Divergenzen Ergebnis unqualifizierter Gesetzgebung, unsoliden Ausnutzen wirtschaftlicher Abhängigkeiten, oder sind diese Unterschiede das Ergebnis freier marktwirtschaftlicher Preisbildungsprozesse und damit Ergebnis einer gerechten Preisbildung?“.
Scharf  stellt an eine effiziente Nutzung der BRAGO – jetzt RVG - zwei Anforderungen: (1) die BRAGO soll für den Anwender leicht nutzbar sein und (2) Anwälte und Mandanten müssen die in Rechnung gestellte Gebühr als angemessen akzeptieren. Er kommt zum Ergebnis, dass ”die geltende BRAGO die erste Forderung weitgehend, .... die zweite Voraussetzung aber nur bedingt erfüllt”
. Scharf vertritt die Auffassung, dass nunmehr das RVG für diese ausreichende Vergütung sorgt. Die Bundesrechtsanwaltskammer versucht nunmehr schon für das Jahr 2004 durch eine Untersuchung des Instituts für Freie Berufe in Nürnberg diesen Nachweis zu bringen. Der Versuch wird zum Scheitern verurteilt sein; erst vor neu angenommene Mandate nach dem 1.7.2004 konnte nach dem RVG abgerechnet werden; damit stand bestenfalls ein halbes Jahr als Untersuchungsobjekt zur Verfügung. Bedenkt man darüber hinaus, dass viele Anwälte erst nach Abschluss des Mandates ihre Vergütung geltend machen, dann zeigt sich, das der Untersuchungszeitraum zu klein bemessen war; bedenkt man schließlich noch, dass mit dem neuen RVG erst einmal Einarbeitungsschwierigkeiten entstanden, die durch die Rechtssprechung teilweise erst geklärt werden könnten – z, B. Auslegung der Nr. 2400 VV RVG -, bedenkt man schließlich noch, dass Rechtsanwälte ihre Steuererklärung meist erst mehr als ein Jahr nach dem Steuerjahr abgeben, so kann diese Untersuchung mehr als „Kaffeesatzlesen“ nicht sein. Das Honorar für dieses Forschungsprojekt hätte man der Anwaltschaft ersparen können. 

Ansätze zur Bestimmung des optimalen Honorars

Zunächst sind die entscheidenden Eckpunkte zu definieren, die für die Preisgestal​tung maßgeblich sind. Dabei handelt es sich um die eigene Kanzlei, die Konkurren​zunternehmen und die Mandanten. Diese Positionen bilden das ”Strategische Drei​eck” (vgl. nächste Abb.). Bevor konkrete Pricing-Ansätze dargestellt werden, ist danach zu fragen, welche Möglichkeiten zur Bestimmung des eigenen Preises überhaupt be​stehen. Als systematische Ansätze sind dabei zu nennen: (1) Kosten-, (2) Konkurrenz- und (3) Mandantenorientierung.
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Orientierung an den eigenen Kosten der Leistungserstellung

Bei dieser Vorgehensweise handelt es sich wahrscheinlich um die verbreitetste Art der Preisfindung
. Ausgehend von den berechneten Vollkosten je eingesetzte Stunde wird der Stundensatz so festgelegt, dass er einen bestimmten Prozentsatz höher liegt und somit ein festes Einkommen für den Anwalt sichert. Die Schwierigkeit besteht hierbei in der Notwendigkeit der Kenntnis dieser Kosten. Eine auf den ersten Blick trivial erscheinende Grundvoraussetzung, die in der Praxis in den wenigsten Fällen gegeben ist
.

Stevens und Loudon stellen eine einfache Kalkulation vor, die bereits ausreichende Informationen liefert. Die Kosten der Beschäftigung eines Anwalts belaufen sich z.B. auf etwa 78.000 US-$. Leistet dieser Anwalt die von ihm erwartete durchschnittliche Rate von 1760 anrechenbaren Stunden (billable hours) p.a., betragen die Kosten je Stunde etwa 44 US-$. Hierbei handelt es sich um den gewinnneutralen Stundensatz
. Die größte Schwäche dieses Vorgehens dürfte in der Unbestimmbarkeit der tatsächlichen Zahlungsbereitschaft der Mandanten liegen. Selbst wenn 1760 Stun​den angesetzt werden können, heißt das noch nicht, dass die Mandanten die Stun​denanzahl akzeptieren. 

Im einfachsten Fall arbeiten Sie als Einzelanwalt und betrachten nur den Einsatz Ihrer Arbeitszeit als relevante Größe, sonstige Kosten werden aus Vereinfachungsgründen vernachlässigt. Gehen wir davon aus, dass wir einen Umsatz von 200.000 € pro Jahr erreichen wollen, um bei einer Kostenquote von 50 % ein Vorsteuerergebnis von 100.000 € zu erreichen. Eingebracht werden sollen 2200 h pro Jahr. Dabei ergibt sich rechnerisch ein zu erreichender Stundensatz von ca. 90 €. Dieser Ansatz ist dann irreführend, wenn nicht alle Stunden produktiv sind – im Sinne von „kann dem einzelnen Mandat zugeordnet und über dieses abgerechnet werden“. Nach betriebswirtschaftlichen Forschungsvorhaben liegt die Produktivitäts-rate im Durchschnitt zwischen 40 und 75 Prozent, je nach Organisation der Kanzlei und Arbeitsweise des Rechtsanwalts.

Die betriebswirtschaftliche Formel zur Ermittlung Ihrer individuellen Produktivi-tätsrate lautet:

Zeitaufwand für fallbezogene Tätigkeiten x 100
Gesamtzeitaufwand
Die Nichtberücksichtigung dieser Kennziffer führt in unserem Beispiel zu weitreichenden Konsequenzen:

· Sind nur 70 % der Stunden produktiv einsetzbar, errechnet sich ein erforderlicher Stundensatz von ca. 130 €.

· Oder: Wurden alle abrechenbaren Stunden nur mit 90 € bewertet, so beträgt der Jahresumsatz lediglich 138.600 € statt der angestrebten 200.000 €.

Der erforderliche Stundensatz eines Anwalts hängt von mehreren Faktoren ab und lässt sich anhand folgender Formel bestimmen
:

Leistungsstunde des 
=

Personalkosten + anteilige Gemeinkosten
Mitarbeiters




Arbeitstage * Leistungsstunden pro Tag

Anhand einer Beispielrechnung lässt sich aufzeigen, wie die erforderlichen Informationen zur Kalkulation aufbereitet werden müssen. Zur Vereinfachung gehen wir nachfolgend von einem angestellten Mitarbeiter aus:

· Personaleinzelkosten. Diese setzten sich aus dem Bruttogehalt des Mitarbeiters zuzüglich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung und den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft zusammen.

· Unter Gemeinkosten sind allen Kosten zu verstehen, die zur Herstellung der Leistungsbereitschaft der Kanzlei erforderlich sind und unabhängig vom einzelnen Mandat anfallen. Einbezogen werden müssen Positionen wie Raumkosten, Kfz-Kosten, Mieten für Geräte sowie deren Abschreibungen und natürlich die Gehälter von Mitarbeitern (Sekretärin, Empfang usw.). Mittels eines Zurechnungsfaktors werden diese Gemeinkosten auf den einzelnen Mitarbeiter umgerechnet. Beträgt beispielsweise die Position der Gemeinkosten insgesamt 50.000 €, die Summe der gesamten Personalkosten 100.000 € (hier ist ein kalkulatorischer Unternehmerlohn des Anwalts eingerechnet) und die Einzelpersonalkosten für den Mitarbeiter 25.000 €, dann ergibt sich ein Zuordnungsfaktor von 0,5 (50.000 €/100.000 €) und es folgen daraus anteilige Gemeinkosten von 12.500 € (25.000 € x 0,5).

· Arbeitstage. Von den kalendermäßigen Werktagen eines Jahres sind Feiertage, die Urlaubstage und die Fehlzeiten aufgrund von Krankheit abzuziehen. In der Regel können etwa 200 verrechenbare Arbeitstage als Annäherungswert unseres Beispiels in die Berechnung einfließen.

· Leistungsstunden pro Tag. Hier sind nicht die laut Arbeitsvertrag vereinbarten Stunden pro Tag in Ansatz zu bringen, sondern diese sind um einen Korrekturfaktor zu verringern, in Abhängigkeit von der Auslastung der Kanzlei, des Umfangs von Mitarbeiterfortbildungen, Beschäftigungen mit internen Kanzleiaufgaben und Zeitverschwendung aufgrund mangelhafter Kanzleiorgani-sation. Dieser Korrekturfaktor kann zwischen 0,5 und 0,9 variieren. In der Beispielrechnung sei von einem Faktor von 0,8 ausgegangen.

Stundensatz =


25.000 € + 12.500 €  

= 21,30 €

Mitarbeiter
2200 Arbeitsstunden p.a. * 0,8

Gleichermaßen lassen sich auch die erforderlichen Stundensätze eines Anwalts berechnen, der selbstständig tätig ist:

Leistungsstunde des Anwalts =
Personalkosten + Sachkosten + Unternehmerlohn


                                Arbeitstage * Leistungsstunden pro Tag

Unter der Annahme einer Einzelkanzlei mit Personalkosten von 75.000 €, Sachkosten in Höhe von 25.000 €, einem anvisierten Gewinn von 75.000 €, 220 Arbeitstagen und 10 Stunden Arbeit täglich ergibt sich bei einem Zeitfaktor von 0,6 ein Stundensatz von:

Stundensatz =


75.000 € + 25.000 €+75.000 €.
= 132,50 €

des Anwalts
                   2200 Arbeitsstunden p.a. * 0,6

Aus deutschen Großkanzleien ist bekannt, dass Mandanten zunehmend die hohe Anzahl der in Rechnung gestellten Stunden reklamieren. So​zien mit ”billing authority” kürzen nachträglich regelmäßig Stundenzahlen, um Man​danten nicht zu verärgern und an die Konkurrenz zu verlieren. Die Kanzlei zahlt drauf. Wie leicht erkennbar ist, wird der maximale Gewinn bei dieser Methode nur durch Zufall erreicht
, weil der Preis aus rein internen Gesichtspunkten heraus festgelegt wird.

 Orientierung an der Konkurrenz

Ein grundsätzlich besonders einfaches Vorgehen besteht in der Nutzung branchen​üblicher Honorarstandards als Orientierungshilfe für die Ermittlung des eigenen Preises
. Die Intransparenz auf dem Rechtsberatungsmarkt erschwert dies jedoch. Im Gegensatz zum US-amerikanischen Markt, auf dem die Anwälte weniger Ge​heimnisse um ihre Honorare machen, erfordert es hierzulande einige Mühe, sich Informationen über mögliche Stundensätze zu verschaffen, wenn man nicht über Insiderwissen verfügt. Deshalb ist der Deutsche Anwaltverein – seit dem Jahre 2004 die Speerspitze der Deutschen Anwaltschaft in der anwaltlichen Berufspolitik - nunmehr dazu übergegangen, die von Rechtsanwälten vereinbarten Stundenhonorare über Internet zu ermitteln; die zurückhaltende Teilnahme der Anwaltschaft an dieser Untersuchung ist unverständlich.
 Wenn ab dem 1.7.2006 für die Beratung ein angemessener Preis bestimmt werden muss, dann wird die Position der Anwaltschaft bei Erstellung von entsprechenden Sachverständigengutachten gestärkt, wenn Daten vorhanden sind. Nimmt die Anwaltschaft an derartigen Untersuchungen weiterhin nicht in ausreichender Weise teil – insbesondere Einzelanwälte mit Kanzleisitz in Kleinstädten oder auf dem Lande – dann wird das angemessene Honorar durch Rechtsschutzversicherungen in ihren ARB oder in Rationalisierungsabkommen bestimmt; womit dann zu rechnen ist, zeigen die Vorschläge für Rationalisierungsabkommen, die unmittelbar nach Inkrafttreten des RVG gemacht wurden; 60,- € für jede Beratung, nicht für eine Erstberatung, ist das bisher bestehende Angebot. Hinzukommt, dass Rechtsschutzversicherer erstmals seit Jahren in großem Umfang für den Abschluss neuer Verträge werben, in denen sie als neue Leistung die telefonische Rechtsberatung anbieten zu einem Monatsbetrag von weniger als 2,-€. Wird allerdings diese telefonische Rechts-beratung in Anspruch genommen, so kann der Versicherungsnehmer nicht bei einem anderen Rechtsanwalt in einem persönlichen Gespräch in einer Kanzlei Rechtsrat nachsuchen.

Eine besondere Form der konkurrenzorientierten Preisfestle​gung besteht darin, die besonders hohe Beratungsqualität der eigenen Leistung durch einen entsprechend hohen Preis zum Ausdruck zu bringen. Ausgewiesene Spezialisten im Arbeits-, Steuer-, oder EDV-Recht nehmen nach eigenen Angaben manchmal Stundensätze bis zu 750 €.

Diese Preisfindung hat den entscheidenden Nachteil, dass sie immer reaktiv bleibt. Die Kanzlei ist immer darauf angewiesen, möglichst schnell auf ein verändertes Marktgeschehen zu antworten, ohne selbst die Entwicklung zu bestimmen.

 Orientierung am Wert für den Mandanten

Danach soll das Honorar dem Wert entsprechen, den die Beratung für den Klienten hat. Der Preis für die anwaltliche Beratung bemisst sich dann nach Zahlungsbereit​schaft und -vermögen des Mandanten. Diese Methode stellt zweifelsohne die höch​sten Ansprüche an das anwaltliche Pricing, garantiert auf der anderen Seite aber die Ausschöpfung von Einkommensreserven. Hohe Zahlungsbereitschaften bestehen i.d.R. dann, wenn die Beratung für den Mandanten besonders dringlich ist. Hierzu ein Beispiel: Dienstagnachmittags ruft der Verleger Meier bei "seinem” Anwalt an und verlangt einen verlagsrechtlichen Rat, und zwar "noch heute, das Buch soll morgen bereits in Druck gehen”. Im diesem Fall wird vermutlich die Zahlungsbereitschaft von Herrn Meier höher sein als das sonst übliche Zeithonorar. Ähnliche Konstellationen sind auch beispielsweise im Steuerrecht denkbar. Der ehemalige Präsident des Deutschen Anwaltvereins Streck berichtete auf einer Veranstaltung des Deutschen Anwaltvereins in Würzburg, dass seine Gebührenrechnung am Ende des Jahres den Wünschen des Mandanten angepasst werde, um die möglichst höchste steuerliche Berücksichtigung für den Mandanten zu schaffen, unabhängig von der erbrachten Leistung des Anwalts. 

Nachteile ergeben sich bei diesem Ansatz dann, wenn unterschiedliche Stundenhonorare gegenüber Mandanten publik werden und dies eine Rechtfertigung erfordert. Die grundsätzlich positive Wirkung einer Preisdifferenzierung ist in nachfolgender Abb. dargestellt. Ausgangspunkt ist eine Situation, bei der eine Kanzlei zu einem undifferenzierten Preis (z.B. einem festen Stundensatz) eine Beratungslei​stung anbietet. Damit verzichtet die Kanzlei jedoch auf die Ausschöpfung von Ge​winnpotential
. Würden Leistungen zu unterschiedlichen Preisen angeboten, ließe sich der Gewinn erhöhen
. 

Einige Kanzleien tun dies bereits: Wird auf der Basis von Stundenhonoraren abgerechnet, so lässt sich beispielsweise eine personenabhängige Preisdifferenzierung durchführen. Hierzu ein Beispiel: 

· Anwalt im ersten Jahr:

175 €/Stunde

· Junior-Partner:


200 €/Stunde

· Senior Partner:


250 €/Stunde
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Es ist in der Wissenschaft unbestritten, dass eine differenzierte Preispolitik zu einer besseren Kapazitätsauslastung in Dienstleistungsunternehmen beitragen kann, als dies mit einem Einheitspreis der Fall ist
. Allerdings kann dies auch in das Gegenteil umschlagen, wenn Preissysteme aus Sicht der Mandanten als undurchsichtig beurteilt werden (wie dies oftmals bei der BRAGO der Fall war, beim RVG sich jedenfalls auch nach dem 1.6.2006 nicht für die außergerichtliche Vertretung und das gerichtliche Verfahren geändert hat). Es ist demnach Vorsicht geboten.

Eine Preisdifferenzierung in zeitlicher Hinsicht birgt erhebliche Probleme, weil von den Klienten daraus eine Qualitätssenkung abgeleitet werden könnte. Damit verbunden wäre die Gefahr eines Imageverlustes. Maßnahmen zur Förderung der Nachfrage in Zeiten geringen Beratungsbedarfes stehen nur selten zur Verfügung. Ein direktes Herantreten an einen Klienten kann bei diesem Erstaunen und Skepsis hervorrufen, solange ein derartiges Vorgehen als branchenunüblich angesehen wird.

Im Endeffekt muss klar sein: Das Pricing muss unter Berücksichtigung des "Strategischen Dreiecks” stattfinden, wenn es effizient sein soll. Jede isolierte Vor​gehensweise ist zum Scheitern verurteilt, weil sie andere maßgebliche Marktfaktoren außer Acht lässt. Erst die "Individualisierung der Honorarforderung” ermöglicht es dem Anwalt, gewinnbringend zu arbeiten und zugleich dem Mandanten den Eindruck zu vermitteln, dass er "den richtigen Betrag für die in Anspruch genommene Leistung zahlt”.
 Es gibt bereits Kanzleien, die das erkannt haben und beispielsweise "Schnupperpreise” für Neumandanten oder "Einstiegspreise” für Firmen- und Exi​stenzgründer anbieten. Natürlich erfordert diese Vorgehensweise auch eine Pro​gnose im Hinblick auf die wirtschaftliche Zukunft des Mandanten. Der Anwalt muss sich dementsprechend mit Branchen- und Wirtschaftsinformationen beschäftigen.

Die den größten Erfolg versprechende Art der Vergütungsvereinbarung habe ich in einer hoch spezialisierten Kanzlei kennen gelernt. Der Aufbau des Vertrauensverhältnisses wurde in dieser Kanzlei nicht durch das Feilschen über die Höhe des Honorars belastet. Das Anliegen des Mandanten wurde aufgenommen; nach der besten Lösung wurde gesucht; nach erfolgreichem Abschluss ließ der Rechtsanwalt den Erfolg seiner Tätigkeit in die Höhe der Vergütung einfließen. Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass der Rechtsrat dieses Anwalts besonders gesucht ist und eine unterlassene Begleichung der Vergütung dem Mandanten Schaden zufügt, indem er bei anderen Anliegen die Hilfe dieses Rechtsanwalts nicht mehr in Anspruch nehmen kann.

Nutzung unterschiedlicher Honorarvereinbarungen?

In Unternehmen, die regelmäßig Bedarf an Rechtsberatung haben, sind die Preise der in Frage kommenden externen Berater bekannt und können sogar der einschlä​gigen Wirtschaftspresse entnommen werden, die sich neben den zu erwar​tenden Honorarforderungen auch mit der fachlichen Kompetenz von Kanzleien befasst
. 

Praktische Tipps für Unternehmen, die Anwaltsleistungen ausschreiben wollen, wa​ren bereits 1994 im "Blick durch die Wirtschaft” nachzulesen.
 Danach lohnt sich eine Ausschreibung für ein Unternehmen ab einem Rechtsberatungsvolumen von 100.000 DM. Hier wird empfohlen: Wer 3 Anwaltskanzleien sucht, sollte 10 - 12 Kanzleien in die Aus​schreibung einbeziehen. In der Praxis stoßen die Gebührenregelungen nach der BRAGO – für das RVG ist keine Änderung zu erwarten - also teilweise schon länger auf geringere Akzeptanz, so dass sich vor allem im Bereich der Wirtschaftsberatung längst feststehende Stundensätze etabliert ha​ben. Zur Gebührenpraxis heißt es in dem bereits zitierten Artikel im manager-magazin: ”Die angestaubte Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, kurz BRAGO, hat als Vergütungsmaßstab für diese Anwaltsspezies (gemeint sind die Wirtschaftsanwälte; Anm. der Verf.) weitgehend ausgedient.”

Allerdings stellt die Abrechnung auf Stundenbasis nicht die einzige Al​ternative zum RVG dar. Nachfolgend sollen die wichtigsten Pricing-Methoden aufgelistet wer​den
. 

 Abrechnung nach dem RVG

Durch das RVG wurde den deutschen Rechtsanwälten ein detailliertes Gebüh​rengesetz an die Hand gegeben, bei dem sich das Honorar für die anwaltliche Tätig​keit in Abhängigkeit von Gegenstands- oder Streitwerten bemessen lässt - unabhän​gig von der eingebrachten Zeit. Von konservativen Standesvertretern werden vor allem folgende Argumente angeführt, um einen Preiswettbewerb unter Rechtsan-wälten durch eine weitere Liberalisierung des Gebührenrechts zu verhindern
:

· Einkommenssicherung des Berufsstandes: Die Befürworter einer Preisfixierung führen vor allem die Notwendigkeit an, die Würde des Anwaltstandes zu wahren. Dies soll dadurch geschehen, dass eine Kommerzialisierung des Berufsstandes verhindert wird. Theoretisch soll sich annähernd ein gleiches Durchschnittsein​kommen ergeben, wenn sich im Mittel die niedrigen und hohen Gegenstands- bzw. Streitwerte ausgleichen
. In Zeiten einer fortschreitenden Spezialisierung greift dieses Argument nicht mehr. Außerdem wird nach wie vor bewusst im Kauf genommen, dass anwaltliche Leistungen mit vergleichbarem zeitlichem Aufwand extrem unterschiedlich entgolten werden. Für den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides errechnet sich beispielsweise bei einem Gegenstandswert von 500 € eine Gebühr von 45 €, während diese bei einem Gegenstandswert von 1 Mio. € das Hundertfache, nämlich 4496 € beträgt
. Insbesondere aufgrund des fehlenden Zusammen-hangs zwischen der Höhe des Honorars und der vom Anwalt eingebrachten Zeit bestehen bestimmte Mandantengruppen auf die Vereinbarung alternativer Honorarsysteme. 

· Soziale Querfinanzierung: Früher wurde davon ausgegangen, dass ein Rechtsan​walt typischerweise lukrative und weniger lukrative Mandate bearbeitet. Durch das gewinnbringende Mandat würde danach also indirekt das wenig ertragreiche mitfinanziert. In der Praxis greift dieser Mechanismus jedoch nur noch unvoll​kommen
. Große oder besonders spezialisierte Kanzleien sind eher in der Lage, lukrative Mandate an sich zu binden, wodurch Wirtschaftsanwälte und Speziali​sten tatsächlich auch über erheblich höhere Einkommen als andere Anwälte ver​fügen
. Etablierte Anwälte suchen sich ihre Mandate generell auf der Basis von Gewinnüberlegungen aus. Im Übrigen wird es kaum einen Mandanten geben, der es aus sozialen Gründen einsieht, dass er seinen Anwalt oder andere Rechtsu​chende, die dieser betreut, durch ein höheres Honorarvolumen subventionieren soll. 

· Qualitätssicherung der anwaltlichen Rechtsberatung: Es wird verschiedentlich unterstellt, eine Senkung der Anwaltshonorare hätte auch einen Qualitätsverlust in der Beratungsleistung zur Folge und würde letztendlich dem Mandanten scha​den. Hierbei ist zunächst anzumerken, dass eine Preisfixierung nicht in der Lage ist, die Qualität der Beratungsdienstleistung zu garantieren. Der Preis kann ledig​lich ein Anhaltspunkt für die Qualität der anwaltlichen Leistung sein. Eine Studie von Wasilewski und Reith aus dem Jahr 1988, in der auch ein Zusammenhang zwischen dem Vergütungssystem und der Qualität der Rechtsberatung untersucht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass ”die Gebührenordnung unter Qualitätsge​sichtspunkten sicherlich noch verbesserungs-fähig und -bedürftig ist.” Die Kritik der Experten betraf u.a. die geringe Differenzierung in Abhängigkeit von der eingebrachten Zeit
. In jedem Fall ist der Anwalt dazu verpflichtet, unabhängig davon, ob er z.B. nach Gegenstandswert oder auf Stundensatzbasis abrechnet, seinen beruflichen Grundpflichten aus § 43a BRAO nachzukommen. Dazu gehören alle Sorgfalts​pflichten im Zusammenhang mit seiner Honorarpolitik, der Preisgestaltung und dem Rechnungsmanagement
. Es ist bekannt, dass gebührenrechtliche Verstöße berufsrechtlich gemäß § 113 BRAO geahndet werden können. Das unangemessene Erzeugen von "billable hours” stellt grundsätzlich einen Pflichtverstoß dar. In Wirtschafts​kanzleien werden deshalb sog. Timesheets von den Anwälten ausgefüllt, die ge​genüber dem Mandanten als Nachweis dienen.

· Erleichterung für den Mandanten: Unbestreitbar hat die Honorarbestimmung nach der RVG-Tabelle den Vorteil, die Kosten einer Beratung besser berechenbar zu ma​chen. In einem freien Markt wäre es Aufgabe des Mandanten, sich über den Marktpreis für bestimmte Dienstleistungen zu informieren, um dann in Preis​ver​handlungen mit dem Anwalt treten zu können. Diese infolge mangelnder Markt​transparenz manchmal exorbitant hohen Transaktionskosten werden durch das Vorhandensein einer Gebührenordnung vermieden. Für den Fall, dass die Honorarforderungen von An​wälten in Zukunft für den Verbraucher überschauba​rer werden - und das ist bei vielen Wirtschaftsmandanten bereits der Fall - entfällt dieser sog. Vorteil des RVG bereits.

 Vereinbarung eines Festhonorars

Grundsätzlich handelt es sich bei der Abrechnung nach dem RVG, bei der sich das Anwaltshonorar in einer relativ stark festgelegten Form eines Prozentsatzes vom Gegenstands- oder Streitwert bemisst, um ein Festhonorar. Allerdings ist es denkbar, dass auch andere Bemessungsgrundlagen für die Preisfestlegung herange​zogen werden. Wichtig ist, dass ein Komplettpreis fixiert wird, zu dem sich die Kanz​lei zur Erbringung der geforderten Leistung verpflichtet. Es wird also ein Service-Paket für den Mandanten geschnürt. Folgende Konsequenzen er​geben sich daraus für den Anwalt
:

· Das Pricing des Leistungspaketes erfordert nicht nur die exakte Bestimmung der Vollkosten je Stunde, sondern es sind auch Erfahrungs- und/oder Schätzwerte hinsichtlich des erwarteten zeitlichen Inputs notwendig. Erfolgt diese Kalkulation ungenau, kann die Beratungsdienstleistung leicht zum Verlustgeschäft werden, weil nachträgliche Honorarforderungen kaum zu realisieren sind. In der Praxis ist das leider häufiger der Fall.

· Das System stiftet einen großen Anreiz, die Beratung möglichst effizient zu ge​stalten. Wenn der Umsatz eines Projektes bekannt ist, gilt es, unter dem Ge​sichtspunkt der Gewinnmaximierung die Kosten zu senken. Allerdings nicht, ohne eine Mindestqualität der Leistung zu gewährleisten. Diese Form der Honorarge​staltung bietet sich insbesondere dann an, wenn die Beratungsleistungen über​schaubar und zusätzlich leicht standardisierbar sind. Es liegt auf der Hand, dass Spezialisten und erfahrene Berater Preis(gestaltungs)vorteile gegenüber anderen Anwälten haben.

Falls die absolute Höhe des Honorars für den Mandanten ein entscheidendes Kriterium der Kanzleiwahl darstellt, können hier Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Kanzleien mit abweichenden Honorarsystemen erzielt werden (”Wir ma​chen das für 50.000 €!”). Anderer​seits ist dann für den potentiellen Mandanten eine Vergleichbarkeit der Kanzleien hinsichtlich des Honorarvolumens gegeben. Aus einer ausgewählten Zahl in Frage kommender Kanzleien wird möglicherweise die günstigste ausgewählt.

Um eine spezielle Form des Festhonorars handelt es sich bei einem sogenannten Retainer. Dem Mandanten wird dabei pro Zeiteinheit (z.B. Monat) ein festgelegtes Honorar (z.B. 2000 €) berechnet. Dafür kann jeder Berechtigte die Kanzlei um ei​nen Rechtsrat fragen, solange die Beratung eine bestimmte Dauer (z.B. 8 Stunden) nicht überschreitet. Diese Preisbestimmungsmethode ermöglicht eine verbesserte Ge​schäftsbeziehung zu den Klienten. Voraussetzung für einen störungsfreien Ablauf ist aber auf jeden Fall eine detaillierte schriftliche Fixierung, welche Beratungsleistun​gen im Vertrag enthalten sind, damit es nicht zu unnötigen Diskussionen kommt
. Die Vorteile dieser Methode bestehen in der Festlegung eines Mindestumsatzes (Verringerung von Liquiditätsschwankungen) sowie in einer möglicherweise engeren Mandantenbindung
.

Eine erste aufsehenerregende Pauschalvereinbarung schloss die New Yorker An​waltskanzlei LeBoeuf, Greene, Leiby & McRae mit Alcoa im Jahr 1993. Die Kanzlei erhielt den Zuschlag für einen Drei-Jahres-Vertrag mit einem jährlichen Volumen von damals 7 Mio. DM. Dafür wurde Rechtsbeistand in über 500 Fällen geleistet. Hierbei spielte als auslösendes Moment von Seiten der Anwaltskanzlei auch das Ziel der ver​stärkten Mandantenbindung eine Rolle. Dieses Ziel wurde erreicht
.

 Vereinbarung fester Stundenhonorare

Für Mandanten, die kontinuierlich mit hohen Streitwerten zu tun haben, erscheint es in Deutschland lukrativer, mit Anwaltskanzleien auf der Basis fester Stundensätze abzurechnen. Damit nähert sich die deutsche Gebührenpraxis dem amerikanischen System längst an. Dort fand bereits Anfang der 80er Jahre eine Umstellung des Ge​bührensystems auf Stundenhonorare statt. Der Grund dafür lag weniger in einer An​passung an die Bedürfnisse der Klienten, als in der Zielsetzung der Anwälte, das finanzielle Risiko einer Beratung auf die Mandanten überzuwälzen. Die damalige Marktsituation, gekennzeichnet durch einen starken Nachfrageüberhang, ließ dies zu
. Derzeit werden außergerichtliche Beratungen in den USA größtenteils auf der Basis von festen Stundenhonoraren abgerechnet
. 

Das Beispiel USA verdeutlicht, dass ein System fester Stundensätze nicht das non plus ultra sein muss. Obwohl sich dieses System relativ fest etabliert hat, ist der An​passungsdruck dort unübersehbar. Dies verdeutlichen folgende Punkte:

· Vor allem Unternehmen planen für Rechtsangelegenheiten feste Budgets ein. Für die Klienten wird es daher zunehmend wichtiger, den Gesamtaufwand für eine rechtsanwaltliche Beratung bzw. Vertretung zu kennen. In diesem Zu​sammenhang ist zu berücksichtigen, dass große amerikanische Unternehmen aus Kostengrün​den ihre eigenen Rechtsabteilungen zunehmend outsourcen und/oder die Anzahl der vertraglich gebundenen Kanzleien reduzieren, was auch in deutschen Unterneh​men der Fall ist.

· Stundensätze geben keine Anreize für die Kanzleien, den Beratungsaufwand zu minimieren, sondern verleiten ganz im Gegenteil zur überzogenen Einbringung von ”billable hours”, wodurch im übrigen auch der Leistungsdruck in den Kanz​leien unnötig erhöht wird, was sich auf die gesamte Dienstleistung einer Kanzlei negativ auswirkt. Morris führt an, die amerikanischen Kanz​leien hätten keine Chance die offiziellen Stundensätze anzuheben. Um bei stei​genden Kosten den Gewinn gleich zu halten, sind sie gezwungen, die anrechen​baren Stunden zu er​höhen
.

· Zusätzlich hat sich in der Praxis durchgesetzt, dass die Stundensätze nicht mehr die gesamten Kosten abdecken, d.h. Kostenpositionen wie Postgebühren oder Faxsendungen und Kopien werden den offiziellen Stundensätzen aufgeschla​gen
. Dies hat nicht zuletzt zu einem Imageverlust der Anwaltschaft geführt, ein Sachverhalt, der heute von amerikanischen Juristen offen angesprochen wird
,
. 

· Die Marktmacht der Nachfrageseite ist durch den gegenwärtigen Angebotsüber​hang stärker geworden. Anforderungen der Mandanten sind demnach zunehmend wettbewerbsbestimmend
. Da bei Stundensätzen kein Zusammenhang zwischen dem Preis und dem Wert der Beratung besteht, werden verstärkt alternative ”billing-methods” gewünscht. Nach Untersuchungen der amerikanischen Bera​tungsfirma Altmann Weil Pensa ist das Festhonorar in den USA die am stärksten genutzte Alternative zum Stundenhonorar
. Andere empirische Untersuchungen zeigen, dass diejenigen Kanzleien, die derzeit noch an festen Stundensätzen fest​halten, sich durchaus der Nachteile des Systems bewusst sind und mittelfristig Be​reitschaft zeigen, ihre Preisgestaltungswege zu differenzieren.

Als Variationen des Systems fester Stundensätze sind zwei Modelle nennenswert, die sich beide positiv auf die Klientenbindung auswirken können
:

· Mengenrabatt: Mit zunehmender Anzahl der eingebrachten Stunden nimmt der Stundensatz ab, beispielsweise um eine bestimmte Discount-Rate von 5 %. Für den Klienten kann das reizvoll sein, wenn er die Zahl der ihn beratenden Kanz​leien reduziert und den Löwenanteil seines Beratungspotentials nur noch an eine Kanzlei vergibt. 

· Zwei-Block-Tarife: Hierbei wird nach zwei verschiedenen Stundensätzen abge​rechnet, einem höheren und einem niedrigeren. Bis zu einer Minimalanzahl von Stunden wird der höhere Stundensatz, darüber hinaus der niedrigere zugrunde gelegt
.

Zur Höhe der vereinbarten Stundensätze liegen keine empirisch verifizierten Daten vor. Eine Analyse von veröffentlichten Zeithonoraren zeigt folgende Bandbreite auf:

Das untere Ende dürfte im Rahmen von Telefonberatungen zu erreichen sein. So ergibt sich bei einem Minutenhonorar von 1,20 € ein Stundensatz von 72 €. Hierbei wird ein völlig anderes Mandantensegment angesprochen, als dies bei einer höher preisigen Beratung der Fall ist. 

Franzen errechnete für eine mittlere Zivilpraxis (zwei Anwaltsgehilfinnen, zwei Lehrlinge, ein Referendar) für den Zeitraum 1991/92 einen Stundensatz von etwa 300 DM, wenn der Rechtsanwalt wirtschaftlich einem Richter am Landgericht gleichstehen will
. Diese Berechnung basiert allerdings auf der Annahme, daß 8 Arbeitsstunden etwa 7 Leistungsstunden (reine Fallarbeit) entsprechen. In der Praxis dürfte dieses Verhältnis allerdings deutlich ungünstiger sein, d.h. das erforderliche Stundenhonorar wird weit mehr als 300 DM/Stunde betragen. Man vermisst deshalb eine Hilfestellung der Anwaltsorganisationen für die Zeit ab dem 1.7.2006; der Hinweis, wie teuer die Richterstunde ist – der dieselbe Ausbildung wie ein Rechtsanwalts genossen hat – könnte Argumentationshilfe gegenüber Kostenschuldnern sein, insbesondere gegenüber Rechtsschutzversicherungen, die die Höhe der anwaltlichen Vergütung an der Gewinnmaximierung ihrer Aktionäre und nicht nach der durch den Rechtsanwalt geleisteten Arbeit ausrichten.

Im Falle einer persönlichen Beratung in der Kanzlei fallen Honorare zwischen 150 € und 600 € an. Die Varianz bei den Honoraren ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Gründen: Erstens aus den Kosten der Leistungserbringung und zweitens aus der Qualität der Beratung und damit der Zahlungsfähigkeit des Mandanten.

Verfügt der Anwalt oder die Kanzlei über spezifisches Know-how, welches stark nachgefragt wird, ”sind Stundensätze zwischen 250 und 800 € üblich und können als angemessen gelten”
.

Vereinbarung eines Erfolgshonorars
Erfolgshonorare sowie die Beteiligung am Erfolg der anwaltlichen Bemühungen (quota litis) sind bei uns gemäß § 49b Abs. 2 BRAO ausdrücklich verboten.
 
Bei einem reinen Erfolgshonorar (engl. contingency fee) erhält der Anwalt einen be​stimmten, vorher festgelegten Betrag oder aber einen bestimmten Prozentsatz des Gewinns, den der Mandant aus der Beratung zieht. Für den Anwalt bedeutet das im Extremfall ein ”Alles-oder-Nichts-Spiel”. In einer detaillierten Analyse der unter​schiedlichen Varianten von Erfolgshonoraren stellt Undritz folgende Systematik auf. Er unterscheidet
:

· Je nach Ausgang der Sache erhält der Anwalt eine bestimmte Summe. Diese Form schließt den ”Alles-oder-Nichts-Fall” ebenso ein wie die Zahlung eines Teil​honorars im Falle eines Teilerfolgs.

· Quota litis-Vereinbarungen. Der Anwalt erhält einen prozentualen Anteil des Ge​genstands- oder Streitwertes. 

· Der Rechtsanwalt erhält die gesetzlichen Gebühren - und kann im Erfolgsfall dar​über hinaus ein zusätzliches Honorar beanspruchen, das sog. Palmarium. Diese Form der Honorarvereinbarung stellt nach unserem Schema eine Mischung aus den Pricing-Methoden Festpreis und Erfolgshonorar dar.

Als Preisbestimmungsmethode hat das ergebnisorientierte Vorgehen Vorteile, da eine recht einfache Bestimmung des Honorars möglich ist. In amerikanischen Kanzleien, die sich der eigenen Qualität und der Nutzenstiftung sicher sind, findet sie ebenso Akzeptanz wie in den Fällen, in denen aufgrund von Liquiditätsproblemen die Mandanten nur so in der Lage sind, sich einen Anwalt zu leisten
. In den USA findet das Erfolgsho​norar vor allem im Bereich des Haftungsrechts Anwendung
. In Deutschland sind Erfolgshonorare bei Anwälten offiziell tabu, werden jedoch in der Praxis durch die Hintertür eingeführt.
 Dem Mandanten ist es stets unbenommen, seinem Anwalt freiwillig einen ”Nachschlag” zu bezahlen. Das Verbot ist in jüngster Zeit starker Kri​tik ausgesetzt. Gefordert wird, dass die als anachronistisch eingestufte Regelung ebenso aufgeho​ben wird wie das ursprünglich sehr rigorose Werbe-verbot.

In diesem Zusammenhang sind vier Grundvoraussetzungen für den effizienten Ein​satz von Erfolgshonoraren zu nennen
. Dazu gehören (1) die objektive Messbarkeit der Zielerreichung, (2) die Verhinderung von Zielkonflikten, (3) die Zielerreichung im Einflussbereich des Anwalts und (4) die Abgrenzbarkeit des vom Anwalt geleisteten Beitrags von externen Einflüssen.

Insgesamt wird deutlich, dass es sich beim Erfolgshonorar offensichtlich um eine un​sichere und umstrittene Pricing-Methode handelt. Aus den USA ist außerdem be​kannt, dass Anwälte eher mit unzulässigen Methoden arbeiten, wenn ein Erfolgsho​norar vereinbart worden ist.
 

In der Praxis kommt es auch in Deutschland relativ häufig zu einer erfolgsabhängigen Vergütung des Anwaltes. Wurde keine schriftliche Honorarver-einbarung abgeschlossen und liegt ein positives Ergebnis der Beratungsdienst-leistung vor, so kann der Mandant im Nachhinein zur Zahlung eines Aufschlages überzeugt werden. Um diese Möglichkeit effektiv nutzen zu können, sind aber zwei Grundvoraussetzungen erforderlich: Erstens muss ein sehr gutes Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant vorliegen und zweitens benötigt der Anwalt gute Argumente. Eine Stundenaufzeichnung kann hierbei sehr überzeugend wirken.

Um ein Erfolghonorar im eigentlichen Sinne handelt es sich auch bei der Dienstleistung der FORIS Beteiligungs AG - allerdings erhält der Anwalt hierbei keine Erfolgsbeteiligung, sondern die FORIS AG. Dieses innovative Modell basiert auf folgender Regelung. ”FORIS finanziert Prozesse und übernimmt dabei das Risiko ... FORIS trägt das ganze Risiko und erhält im Erfolgsfall die Hälfte”
.

 Gemischte Honorarformen

Neben der Verwendung der bisher aufgezeigten Preisberechnungsmethoden ist grundsätzlich eine Vielzahl von Möglichkeiten denkbar, bei denen eine Kombination von verschiedenen Pricing-Ansätzen erfolgt. Dazu nur einige Beispiele:

· Kombination von Festbetrag und Stundensatz: Denkbar ist beispielsweise ein Vertrag, bei dem eine Kanzlei sich gegen Zahlung von 5000 € bereit erklärt, ei​nen Mandanten zu beraten, wobei die einzelnen anfallenden Stunden mit einem rela​tiv niedrigen Stundensatz berechnet werden. Für die Anwaltskanzlei besteht da​bei der Vorteil, dass sich Liquiditätsschwankungen ausgleichen lassen. Schließlich fällt die Zahlung der ”Grundgebühr” unabhängig davon an, ob eine Leistung er​bracht wird oder nicht. Es ist leicht ersichtlich, dass diese Vorgehens​weise besonders hohe Anforderungen an die Vertragsgestaltung zwischen Anwalt und Mandant stellt
. In anderen Wirtschaftsbe​reichen sind Systeme, die eine fixe und variable Komponente verbinden, recht häufig anzutreffen. Als Beispiel seien nur Mietwagen (Tagesmietpreis plus Preis je gefahrene km) oder Telefon​nutzung (Grundgebühr plus Gebühr je Einheit) zu nennen.

· Blocktarif: Dieser liegt vor, wenn der Kunde unter verschiedenen zweiteiligen Ta​rifen wählen kann. Dies wird in der Rechtsberatung häufiger angewandt als der vorherige Fall. Der Mandant hat beispielsweise die Wahl, entweder einen relativ hohen Stundensatz zu bezahlen (z.B. 400 €) oder alternativ eine Vereinbarung einzugehen, bei der eine Kombination aus Fixbetrag (z.B. 5000 € pro Jahr) und variabler Komponente (z.B. reduzierter Stundensatz von 200 €) besteht
. 

· Kombination eines Stundenhonorars mit einem Erfolgsbonus: In diesem Fall muss die Anwaltskanzlei i.d.R. einen Rabatt bei dem Stundensatz geben. Dieser wird aber durch den Bonus kompensiert, der im Falle einer erfolgreichen Beratung ge​zahlt wird. 
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III. Voraussetzungen der Vergütungsvereinbarung

Zu unterscheiden ist, ob eine höhere oder eine niedrigere Vergütung zwischen Rechtsanwalt und Mandanten vereinbart wird. 

1.Einleitung

Der Preis der anwaltlichen Leistung ist in den letzten Jahren immer stärker in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Der ständige, jährliche Druck durch den Zugang neuer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zwingt nunmehr auch die Anwaltschaft, sich den Gegebenheiten des Marktes zu stellen. Jeder Träger von Werbebotschaften wird deshalb genutzt, um auch über den Preis der anwaltlichen Leistung aufzuklären. Tageszeitungen
, Praxisbroschüren
, Rundbriefe
, Anzeigen
 und Internet
 sind unter anderem Plattform dieser Werbung geworden. Eine der ersten Werbungen mit dem Preis war die des Rechtsanwalts Jens Klinkert im Jahre 1999. Sein Slogan:


„Beratung ab 26,45 DM bei einem Streitwert von DM 600,-.“

Weitere Beispiele aus der Praxis sind:


„Telefonische Beratung zu 3,53 DM/Minute“


„Stundenhonorar 150,- bis 300,- DM“

„Stundenhonorar 150,- DM, bei Abnahme von mehr als 10 Stunden im Monat 80,- DM“

„10,- bis 50,- € für eine arbeitsrechtliche Beratung

„Preis pro Rechtsgebiet und Account: € 22,99 incl. MwSt als Jahreszugang ... 10% Rabatt für Folgeabonnements ... Attraktive Großkundenrabatte“

Trotz dieser Übung der Anwaltschaft müssen sich Presse
 und Rechtsprechung
 auch heute noch mit der Problem Preiswerbung beschäftigen. 

2. Geschichte der Preiswerbung

Bei jeder gesetzlichen Neuausrichtung der Gebührenordnung war umstritten, ob diese Vorschriften zur Gebührenunterbietung oder zum Erfolgshonorar enthalten sollte. Im Wesentlichen setzten sich immer die Kräfte durch, die den Standort für derartige Regelungen in der Berufsordnung sahen. Diese Sichtweise führte dazu, dass die Preispolitik immer in erster Linie als ein berufsrechtliches Problem angesehen wurde, nicht als ein wirtschaftliches.

Gebührenunterbietung

Schon die Reichsrechtsanwaltsgebührenordnung vom 8.7.1979
 ging vom Grundsatz der Vertragsfreiheit aus. Sie sah in den §§ 93, 94 RRAGebO ausdrücklich keine Regelungen zur Vereinbarung der Vergütung unter der gesetzlichen Taxe vor. Allerdings war in den Beratungen zur RRAGebO der Antrag gestellt worden, allgemein zu bestimmen, dass die Verabredung eines geringeren als der gesetzlichen Gebühr nur bei Übernahme eines ganzen Inbegriffs von Geschäften und einer generellen Vertretung gestattet sei. Diesem Antrag wurde jedoch nicht entsprochen. Daraus lässt sich jedoch nicht der Schluss ziehen, die Vereinbarung einer Vergütung unter dem gesetzlichen Honorar sei zulässig.
 Sowohl für den gerichtlichen als auch den außergerichtlichen Bereich ging man davon aus, dass nur in Einzelfällen die Abrechnung unter den Gebühren der RRAGebO zulässig sei. Unter Bezugnahme auf die ehrengerichtliche Rechtsprechung
 gingen allerdings alle Kommentare davon aus, dass im Einzelfall, ja sogar bei Dauerberatungen , aber auch mit einem einzelnen Mandanten, die Vereinbarung eines Honorars unter den gesetzlichen Gebühren sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein möglich sei.  

Quednau
 führt aus: „... Ist die allgemeine Vereinbarung eines Anwalts mit seinem Klienten,  wonach der Anwalt gegen eine für eine bestimmte Zeit bemessene Pauschgebühr die Beratung des Klienten übernimmt, zulässig? Gegen ein derartiges Abkommen sind grundsätzliche Bedenken nicht zu erheben. Die bestehenden Gebührenordnungen sind bei der Normierung der Gebühren für diejenige Tätigkeit die außerhalb der Prozessführung und außerhalb der im allgemeinen den Notaren zugewiesene Tätigkeit liegt, besonders für die rein beratenden Tätigkeit, anerkanntermaßen nicht ausreichend, können vielleicht auch bei der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse nicht vollkommen ausreichen. Die nach den Gebührenordnungen normierten Sätze sind bald zu hoch, bald zu niedrig im Verhältnis zu der Leistung und Verantwortung des Rechtsanwalts und wenngleich selbstverständlich die Sätze der Gebührenordnung nicht überschritten werden dürfen, auch wenn sie außer Verhältnis zu der Leistung des Anwalts stehen, so ist doch andererseits die Erhebung von Gebühren, die unter der Taxe bleiben, in geeigneten Fällen nicht zu beanstanden,  ja unter Umständen sogar eine Ausnutzung der vollen Sätze der Gebührenordnung bedenklich. Nur darf ein regelmäßiges Arbeiten unter der Taxe nicht Platz greifen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch unbedenklich, dass der Anwalt mit einem einzelnen Klienten, der vermöge seiner ausgedehnten rechtlichen Beziehungen dauernd der Ratserteilung bedarf, ein Abkommen dahin trifft, dass der Anwalt ihm gegen eine festes jährliches Honorar beratend zu Seite steht ...“

Friedländer
erweitert dies über die Beratung auf den gerichtlichen Bereich hinaus: „Im einzelnen Falle wird zwar auch die im voraus erfolgende Vereinbarung eines geringeren als des gesetzlichen Entgelts regelmäßig unzulässig sein; es kann aber Ausnahmen geben, in denen auch der Schein einer unlauteren Konkurrenz entfällt (Stenographischer Bericht 2, 1586), und es wird häufig bedenkenfrei sein, dass nachträglich und ohne vorherige Zusage aus Billigkeitsgründen dem Klienten ein Kostennachlass gewährt wird.“

Nur berufsrechtlich wurde die Frage der Gebührenunterschreitung erörtert. Der berufsrechtliche Verstoß konnte im Einzelfall auch zivilrechtliche Auswirkungen über § 134 BGB haben;
 in der Praxis gab es aber in der Regel in derartigen Fällen keinen Kläger,
 so dass lediglich standesrechtlich sich die ehrengerichtliche Rechtsprechung mit derartigen Fallkonstellationen beschäftigen musste.
  

Ein eindeutiges Verbot der Gebührenunterschreitung sowohl im außergerichtlichen als auch gerichtlichen Bereich wurde erst durch § 51 RichtlRA
 geschaffen. Nach Absatz 1 dieser Vorschrift war es unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren, als sie die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vorsah. Absatz 3 gestattete dem Rechtsanwalt im Einzelfall besonderen Umständen, etwa der Bedürftigkeit eines Auftraggebers, durch Ermäßigung oder Streichung von Gebühren und Auslagen nach Erledigung des Auftrags Rechnung zu tragen. Für die Gebührenberechnung in Beitreibungssachen wurde jedoch auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen, die die Vereinbarung eines geringeren Honorars als das nach der BRAGO vorsahen. Da dieses Verbot durch das BVerfG  am 14.7.1987
 im Zusammenhang mit der Aufhebung der gesamten RichtlRA für verfassungswidrig erklärt wurde, war der Gesetzgeber gezwungen, die Verpflichtung des Rechtsanwalts zur Einhaltung der Bestimmungen der Gebührenordnung neu zu regeln.

Die Neuregelung erfolgte im „Gesetz zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts vom 2.9.1994“.
 Erstmals hat der Gesetzgeber hinsichtlich des Verbots der Gebührenunterbietung zwischen gerichtlicher und außergerichtlicher Tätigkeit unter-schieden. Nach § 49b Abs. 1 BRAO ist das Verbot der Gebührenunterbietung mit der Einschränkung versehen, dass dieses Verbot nur gilt, soweit die Bundesgebüh-renordnung für Rechtsanwälte nichts anderes bestimmt. § 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO sah ab Inkrafttreten der Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts vor, dass in außergerichtlichen Angelegenheiten der Rechtsanwalt Pauschalvergütungen und Zeitvergütungen vereinbaren kann, die niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren. Festgelegt wurde allerdings in § 3 Abs. 5 Satz 3 BRAGO, dass die vereinbarte Vergütung in angemessenem Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Anwalts stehen muss.

§ 4 Abs. 2 RVG übernimmt diese Regelung fast wörtlich.
 § 21 Abs. 1 BORA
 unterstützt dieses Verbot berufsrechtlich.

Gebührenerhöhung

§ 93 Abs. 4 RRAGebO sah vor, dass in den Fällen, in denen der Rechtsanwalt die Grenze der Mäßigung überschritten hatte, die durch Vertrag festgesetzte Vergütung im Prozesswege nach eingeholtem Gutachten des Vorstandes der Anwaltskammer bis auf den in der RRAGebO bestimmten Betrag herabgesetzt werden konnte.
 Durch die Preistreibereiverordnung vom 13.7.1923
 wurde bestimmt, dass wegen Leistungswuchers zu bestrafen ist, wer vorsätzlich für eine Leistung zur Befriedigung des täglichen Bedarfs eine Vergütung fordert, die unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse einen übermäßigen Verdienst enthält oder eine solche Vergütung sich oder einem anderen gewähren oder versprechen lässt. Ein Verstoß gegen die Preistreibereiverordnung führte jedoch nicht zur Nichtigkeit der Vereinbarung, sondern zur Herabsetzung auf die gesetzliche Vergütung.
 Die Verordnung hatte jedoch in der  Praxis keine Bedeutung, da sie schon durch Gesetz vom 19.7.1926
 rückwirkend außer Kraft getreten ist.
 Unterstützt wurde dieses Verbot der Gebührenüberhöhung ohne ausdrückliche Regelung standesrechtlich; die Vereinbarung übermäßiger Honorare wurde als unzulässig angesehen.

§ 3 Abs. 3 BRAGO hat diese Regelung im Wesentlichen übernommen.
 Die RichtlRA haben auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet; inhaltlich sollte dieses Verbot jedoch als ungeschriebenes Gesetz fortgelten.

Die nunmehr geltende Regelung des § 4 Abs. 4 RVG entspricht der Regelung der BRAGO.
 Die BORA stellt gesondert  keine Berufswidrigkeit bei einer überhöhten Gebührenvereinbarung  fest. 

Erfolgshonorar und quota litis

Die RRAGebO sah ein Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis nicht vor.
 Lediglich standesrechtlich wurde ein derartiges Verbot hergeleitet.
 Die Recht-sprechung sah darin einen Verstoß gegen die guten Sitten.
 

1944 fügten die Nationalisten ein gesetzliches Verbot des Erfolgshonorars in die § 93 RAGebO ein. Dieses wurde durch Vereinheitlichungsgesetz vom 12.9.1950
 in das Bundesrecht übernommen. Dieses Verbot galt bis zum Inkrafttreten der BRAO im Jahre 1957
 fort; es wurde als gesetzliches Verbot im Sinne des § 134 BGB aufgefasst.
 Dennoch sah sich die Rechtsprechung bald gezwungen, in Verfahren nach dem Bundesentschädigungsgesetz eine Erfolgsbeteiligung von 10% als zulässig anzusehen.
 

Weder BRAGO noch BRAO übernahmen ein Verbot des Erfolgshonorar und der quota litis; der Gesetzgeber war damals der Auffassung, die Entscheidung dieser Frage solle dem Berufsrecht überlassen bleiben. Trotz fehlender gesetzlicher Regelung sah der BGH derartige Vereinbarungen als nichtig an.
 

§ 52 RichtlRA sah ein Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis vor.
 Die Rechtsprechung bestätigte dann in Numerus Clausus Verfahren die Nichtigkeit derartiger Vereinbarungen.

Nach der Entscheidung des BVerfG zu den RichtlRA vom 14.7.1987
 hat der Gesetzgeber durch Gesetz zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts im Jahre 1994
 in § 49b BRAO das Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis eingeführt.
 Der Versuch der Anwaltschaft, dieses Verbot in § 21 Abs. 2 BORA aufzulockern, scheiterte an der Versagung der „Genehmigung“
 durch das Bundesministerium der Justiz.
 Der Gesetzgeber hat diesem Begehren der Anwaltschaft im Rahmen der Verabschiedung des Kostenrechtsmodernisierungs-gesetzes vom 5.5.2004
 nunmehr durch Anfügung des § 49 Abs. 2 Satz 2 BRAO entsprochen.

Gerichtliche Tätigkeit

Die Regelung des § 49b Abs. 1 BRAO gestattet weiterhin im gerichtlichen Verfahren keine Unterschreitung der Gebühren nach RVG.

Niedrigere Vergütung

Für die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung gelten folgende Besonderheiten:

a) Verbot der Gebührenunterbietung (§ 49b Abs. 1 BRAO)

Dieses Verbot gilt für Vereinbarungen in außergerichtlichen Angelegenheiten nicht. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut des § 49b Abs. 1 BRAO, nachdem ausdrücklich das Verbot nur dann gilt, wenn das RVG nichts anderes vorsieht. In § 4 Abs. 2 Satz 1 RVG ist ausdrücklich geregelt, dass in außergerichtlichen Angelegenheiten Pauschalvergütungen vereinbart werden können, die niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren.

b) Schriftform

Bei Vereinbarungen, die niedriger sind als die gesetzliche Vergütung, schreibt das Gesetz keine Schriftform vor. Dies ergibt sich aus § 4 Abs. 2 Satz 4 RVG. Vereinbarungen über die Vergütung sollen demnach, müssen aber nicht schriftlich getroffen werden. 

c) Beweislast

Der Auftraggeber, d.h. der Mandant, hat zu beweisen, dass eine Vereinbarung über eine niedrigere Vergütung getroffen wurde (§ 4 Abs. 2 Satz 4 RVG).

Höhere Vergütung

Zwingend schreiben RVG und BRAO folgende Voraussetzungen für den Abschluss einer höheren Vergütung, als die, die nach RVG geschuldet ist, vor:

a) Schriftform

Gefordert wird die Unterschrift des Mandanten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 RVG). Nicht notwendig ist eine Unterschrift des Rechtsanwaltes. Ebenfalls nicht notwendig ist, dass die Voraussetzungen der §§ 126, 126a BGB eingehalten werden.

Fall

Dr. Scharf übergibt seinem Mandanten eine Vergütungsvereinbarung zur Unterschrift, die dieser per Telefax unterschrieben zurücksendet.

Keine Schriftform

Hinweis:

Nach wie vor ist nicht geklärt, ob eine Erklärung per Telefax ausreicht. Da der Gesetzgeber im Rahmen der Novellierung des § 4 RVG diese Streitfrage nicht aufgegriffen hat, ist weiterhin ein hohes Risiko damit verbunden, wenn der Rechtsanwalt lediglich im Besitz eines Telefaxes ist, auf dem sich die Unterschrift des Auftraggebers befindet. Nach einem Teil der Rechtsprechung reicht die Erklärung per Telefax als Schriftform nicht aus. 
 Demgegenüber wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, dass eine Vereinbarung per Telefax dem Schriftformerfordernis genügt; die Warnfunktion vor einer übereilten Erklärung des Mandanten sei durch das Unterschriftserfordernis unabhängig davon genüge getan, ob das Original beim Mandanten verbleibe oder nicht. Die Beweisfunktion werde erfüllt, zumal auch der Telefaxausdruck beim Empfänger ein geeignetes Beweismittel darstellen könne.
 Aus Gründen der Sicherheit sollte deshalb nie eine Vergütungsvereinbarung per Telefax geschlossen werden.
b) Trennung von der Vollmacht

Die Vereinbarung über die höhere Vergütung  darf nicht in der Vollmacht enthalten sein. Die Vorschrift dient dem Schutz des Mandanten. Er soll davor geschützt werden, dass in einer Vollmacht versteckt eine Vergütungsver-einbarung erfolgt.

Die Trennung der Vergütungsvereinbarung von der Vollmacht ist jedoch nur dann notwendig, wenn die Vereinbarung nicht vom Auftraggeber, also vom Rechtsanwalt, verfasst ist.  Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Vereinbarung nicht von dem Auftraggeber stammt, obliegt ihm. 

Hinweis:

Es ist nicht ausreichend, wenn der Rechtsanwalt dem Auftraggeber ein Formular in dem Vollmacht und Vergütungsvereinbarung enthalten sind mit der Bitte zur Verfügung stellt, dieses abzuschreiben und zu unterschreiben. Die Schutzfunktion der Trennung von der Vollmacht ist dann nicht erfüllt. Ausreichend wird es sein, wenn der Mandant selbst eine Vereinbarung entwirft, entweder, weil er selbst dazu rechtlich in der Lage ist oder, weil er sich den Text für eine derartige Vereinbarung selbst besorgt hat.

3. Vergütungsvereinbarung

Das Gesetz schreibt in den Fällen, in denen der Rechtsanwalt die Vergütungsvereinbarung verfasst hat, vor, dass diese als „Vergütungsvereinbarung“ bezeichnet werden muss. Diese Regelung ist im Interesse des Mandanten eng auszulegen. Sie hat eine Schutzfunktion. Durch die Verwendung dieses Begriffes soll dem Mandanten vor Augen geführt werden, dass er gerade nicht eine Vergütung zahlt, die der Gesetzgeber nach RVG vorgesehen hat. Es sollte deshalb nie mehr der Begriff „Honorarvereinbarung“ benutzt werden.

Fall

Dr. Scharf übergibt seinem Mandanten folgende Vereinbarung, die dieser unterschreibt:

„Honorarvereinbarung

Mandant verpflichtet sich ein Stundenhonorar in Höhe von 250,-€ zu leisten. ….“

Fehlende Bezeichnung als Vergütungsvereinbarung führt zur Unwirksamkeit.

d) Deutlich abgesetzt von anderen Vereinbarungen

Bisher sah § 3 Abs. 1 BRAGO vor, dass in einem Vordruck neben der Vergütungsvereinbarung keine anderen Erklärungen enthalten sein dürfen. Dieses Formerfordernis wurde von der Rechtsprechung äußerst eng ausgelegt. Im Schrifttum ist teilweise die Auffassung vertreten worden, dass die Auslegung übertrieben und praxisfremd sei. Der Gesetzgeber hat dem Rechnung getragen, indem er dieses zusätzliche Erfordernis nicht mehr in § 4 RVG übernommen hat. Stattdessen wird nunmehr lediglich gefordert, dass die Vergütungsvereinbarung von anderen Vereinbarungen deutlich abgesetzt sein soll. 

Vereinbart werden können z.B. ein besonderer Erfüllungsort und/oder Gerichtstandsvereinbarungen für alle Streitigkeiten aus dem Anwaltsvertrag.
 Auf die Rechtsprechung, die sich schon bisher mit dem Begriff der deutlichen Gestaltung auseinander gesetzt hat, kann zurückgegriffen werden. Ausreichend sind Sperrschrift, Fett- oder Farbdruck, Benutzung von Großbuchstaben, anderer Druckpaper, Unterstreichung, Grauunterlegung oder Einrahmung; ausreichend ist es auch dann, wenn zwischen der Vergütungsvereinbarung und anderen Vereinbarungen ein größerer Absatz gehalten wird. 
 Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Widerrufsbelehrung deutlich gestaltet ist, ist allein auf den Zeitpunkt abzustellen, zudem der Verbraucher anlässlich ihrer Aushändigung und Unterzeichnung Kenntnis nehmen kann. 
 Diese neue Gestaltungsmöglichkeit führt jedoch dazu, dass die §§ 305 c ff BGB Anwendung finden mit der Folge, dass aufgrund der bisherigen Rechtsprechung die Gefahr besteht, dass viele von der Anwaltschaft gewünschte Vereinbarung an diesen Bestimmungen scheitern werden.

e) Verbot der Gebührenunterbietung

Da durch Gesetz zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts
 die Werbung mit dem Preis ausdrücklich für zulässig erklärt wurde,
 sind nicht nur Berufsanfänger, sondern auch Rechtsanwälte mit langjähriger Berufserfahrung, dazu übergegangen, mit einem Preis unter den Gebühren der BRAGO, nunmehr des RVG, zu werben, um neue Marktfelder zu besetzen.

1. Außergerichtliche Tätigkeit

Die Rechtsprechung hatte sich in letzter Zeit mit zwei Fallgruppen zu beschäftigen. 

· Telefonische Rechtsberatung

· Erstberatung

Der BGH hat in zwei Entscheidungen
 Vereinbarungen von Festpreisen für die zeitliche Inanspruchnahme der Leistungen des Rechtsanwalts als zulässig angesehen. „Der Anrufer, der die ... bezeichnete Dienstleistung einer Rechtsberatung in Anspruch nehmen will, erklärt sich durch seinen Anruf mit der Vereinbarung einer Zeitvergütung einverstanden. Wie der Senat ... ausgeführt hat, liegt darin, dass sich diese Zeitvergütung nicht an den Bemessungskriterien der preisrechtlichen Bestimmungen in der Vergangenheit die Bundesrechtsanwalts-gebührenordnung und heute das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz orientiert, kein berufsrechtlicher Verstoß. Mit der Zeitvergütung, die in vielen Bereichen der anwaltlichen Tätigkeit üblich ist, wählen die Parteien des Anwaltsvertrages bewusst eine Berechnungsweise, die sich von der streitwertabhängigen Berechnung vollständig löst. Dies ist für sich genommen weder bei der üblichen Zeitvergütung ... noch im Streitfall zu beanstanden.“

Demgegenüber hat das OLG Hamm
 die Wettbewerbswidrigkeit angenommen, wenn der Rechtsanwalt standardisiert die Gebühren für eine Erstberatung unterschreitet und so den Bewertungsmaßstab der Gebührenordnung verlässt, also sich nicht mehr an der Schwierigkeit der Beratung, dem Umfang der Tätigkeit usw. orientiert, sondern den Gebührenrahmen willkürlich pauschal für bestimmte Beratungsfälle festsetzt (Werbung mit „Gebührenbeispielen“ von 10 bis 50 Euro bzw. für eine arbeitsrechtliche Beratung).

Die Entscheidung geht davon aus, dass eine Abwägung der Kriterien des § 3 Abs. 5 Satz 3 BRAGO bzw. § 4 Abs. 2 Satz 3 RVG im Einzelfall zu erfolgen hat. Diesem Ansatz kann nicht gefolgt werden. 

· Aus dem Wortlaut der beiden Vorschriften lässt sich nicht entnehmen, dass der Rechtsanwalt, der sein Ermessen ausübt, dieses auf den Einzelfall abstellen soll.

· Aus der Gesetzesbegründung zum Rechtsanwalts-vergütungsgesetz ist lediglich zu entnehmen, dass lediglich der Inhalt der bisherigen Regelung in § 3 Abs. 5 BRAGO wiedergegeben wird.
 Den Gesetzesmaterialien zum Gesetz zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts, in dem der neue § 3 Abs. 5 BRAGO eingeführt wurde, lässt sich ebenfalls nicht entnehmen, ob der Rechtsanwalt bei seiner Gebührenbemessung auf den Einzelfall abzustellen hat.

· Das System der BRAGO und des RVG gehen von einem Pauschsystem
 aus. Es wird nicht darauf abgestellt, dass die einzelne Leistung des Rechtsanwalts angemessen vergütet wird. Ob in einem gerichtlichen Verfahren 100 oder nur 10 Seiten geschrieben werden, ist für die Höhe der Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG gleichgültig.

· Hinzukommt, dass nach dem Gegenstandswert abgestufte Pauschgebühren nicht immer angemessen sein können. Die Gebührenordnungen
 gehen deshalb davon aus, dass der Rechtsanwalt die Verluste, die er in Verfahren mit niedrigen Streitwerten erleidet, durch die Gebühren in Verfahren mit höheren Streitwerten ausgleicht. Diese sogenannte Mischkalkulation
 ist dem anwaltlichen Vergütungsrecht immanent und gilt auch für Vereinbarungen nach § 3 Abs. 5 BRAGO bzw. 4 Abs. 2 RVG.

· Der Gesetzgeber selbst geht in vielen Bereichen davon aus, dass der Rechtsanwalt sogar verpflichtet
 ist, in bestimmten Bereichen mit einer Unterdeckung zu arbeiten. Die seitens der Anwaltschaft dem Staat und den Mandanten in Verfahren mit Beratungs- und Prozesskostenhilfe sowie Pflichtverteidigen erlassenen Gebühren liegen nach Berechnungen bei ca. 0,5 Milliarde €. Dies sind immerhin ca. 5 % des gesamten jährlichen Honoraraufkommens der Anwaltschaft.

· Durch § 43c BRAO fördert der Gesetzgeber die Spezialisierung. Der Fachanwalt für Familienrecht arbeitet in vielen Fällen mit Prozesskostenhilfe. Im Lande Berlin werden nach den Statistiken ca. 50-70% aller Ehescheidungsverfahren über Prozesskostenhilfe abgerechnet. Die Vergütung in diesem Bereich ist häufig nicht kostendeckend. 

· Der Rechtsanwalt ist unabhängiges Organ der Rechtspflege.
 Das BVerfG
 hat in seiner Entscheidung zum Verbot widerstreitender Interessen bei Sozietätswechsel die Eigenverantwortlichkeit des Rechtsanwalts gegenüber Mandanten, aber auch der Rechtsanwaltskammer besonderes hervorgehoben. „Dies bedeutet indessen nicht, dass die Definition, was den Interessen des eigenen Mandanten und damit zugleich der Rechtspflege dient abstrakt und verbindlich von Rechtsanwaltskammern oder Gerichten ohne Rücksicht auf die konkrete Einschätzung der hiervon betroffenen Mandanten vorgenommen werden darf. Kann sich durch einen Sozietätswechsel bei generalisierender Betrachtung eine Gefahr für die Verschwiegenheit und die geradlinige Interessenvertretung ergeben, kommt die Einschätzung, ob eine Rechtsbeeinträchtigung konkret droht, in erster Linie den Mandanten beider Kanzleien zu, die deshalb wahrheitsgemäß und umfassend zu informieren sind. Daneben liegt es in der gesetzesgeleiteten verantwortlichen Einschätzung der betroffenen Rechtsanwälte, ob die Konfliktsituation oder doch jedenfalls das Ziel der Vermeidung zukünftiger Störungen des Vertrauensverhältnisses eine Mandatsniederlegung gebietet. ... Ein verantwortlicher Umgang mit einer solchen Situation kann von einem Rechtsanwalt ebenso erwartet werden wie von einem Richter bei der Offenlegung von Gründen zur Selbstablehnung. ...“
 

Dem Rechtsanwalt bleibt es deshalb überlassen zu entscheiden, wie er in außergerichtlichen Angelegenheiten Pauschalvergütungen und Zeitvergütungen trifft, die in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko stehen. Dieses Ergebnis entspricht auch der bisherigen Übung. Keine Rechtsanwaltskammer, kein Gericht haben bisher Anlass zu der Prüfung genommen, wenn ein Rechtsanwalt nur Beratungshilfemandate übernimmt, obwohl offensichtlich ist, dass die durch den Gesetzgeber gewährte Vergütung
 nicht ausreichend ist. Es ist seit jeher anerkannt, dass z.B. ADAC-Syndikusanwälte pauschal für die Beratung von ADAC-Mitgliedern entschädigt werden, diese Entschädigung jedoch nicht kostendeckend ist. Dennoch gesteht man diesem Rechtsanwalt zu, dass er selbst entscheidet, ob er für diese Entschädigung arbeiten kann. Die Praxis zeigt, dass diese Rechtsanwälte infolge der von ihnen vorgenommenen Mischkalkulation durch die Beauftragung mit gerichtlichen Verfahren nach der Beratung eine ausreichende Vergütung erzielen.

Keine Rechtsanwaltskammer verfolgt im Übrigen den kollektiven Berufsrechtsverstoß bei Einholung einer Deckungsschutzzusage bei einer Rechtsschutzversicherung. Obwohl es sich nach allgemeiner Auffassung um eine eigene Angelegenheit handelt, die mit einer Gebühr nach Nr. 2400 VV RVG abzurechnen ist, lassen alle Rechtsanwaltskammern zu, dass diese Abrechnung gegenüber dem Mandanten nicht erfolgt. Gerechtfertigt wird dies damit, dass der Rechtsanwalt sich schadenersatzpflichtig gemacht habe, wenn er den Mandanten nicht vor Einholung einer Deckungsschutzzusage darüber aufgeklärt hat, dass der Mandant trotz Rechtsschutzversicherung diese Kosten selbst tragen muss. Ein kollektiver Fehler rechtfertigt die kollektive Gebührenunterbietung.  Während sonst ständige fehlerhafte Arbeit des Rechtsanwalts zu berufsrechtlichen Sanktionen führt, wird in diesem Fall nicht verfolgt. Dies ist mit Sicherheit nicht darauf zurückzuführen, dass der Berufsorganisationen in ihrer Spitze mit Vertretern von Rechtsschutzversicherern durchsetzt sind.

Im Übrigen fördert der Gesetzgeber durch die Kappung der Beratungsgebühr für den Fall der ersten Beratung
 gerade diesen Gedanken, um die Hemmschwelle zum Anwalt abzubauen und so die Justiz vor unnötigen gerichtlichen Verfahren zu schützen. 

Daraus folgt, dass die Rechtsberatung über Telefonmehrwertdienste nicht als Gebührenunterschreitung anzusehen ist.

Nach § 49b Abs. 1 BRAO ist es dem Rechtsanwalt in gerichtlichen Verfahren verboten, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als das RVG vorsieht. 

Die Vereinbarung gilt im Wesentlichen für den Abschluss einer Honorarvereinbarung vor Beginn des Mandates. Es soll ein Preiswettbewerb um Mandate verhindert und weitgehend gleicher Zugang zum Recht und zu den Rechtsanwälten gewährleistet werden; dieser Zugang soll nicht von der Finanzkraft des Mandanten abhängen. Es soll Mandanten nicht die Möglichkeit gegeben werden, die im größeren Umfang Aufträge erteilen, Rabatte bei den Anwaltshonoraren in gerichtlichen Verfahren zu verlangen.

Hinweis:

Dieses Gebührenunterbietungsverbot gilt jedoch auch im gerichtlichen Verfahren nicht uneingeschränkt. Im Einzelfall darf der Rechtsanwalt besonderen Umständen in der Person des Auftraggebers, insbesondere dessen Bedürftigkeit, Rechnung tragen durch Ermäßigung oder Erlass von Gebühren oder Auslagen nach Erledigung des Auftrages. Durch die Bezugnahme auf den Einzelfall wird lediglich sichergestellt, dass ein Anwalt nicht mit der Gebührenermäßigung werben darf. Die Bedürftigkeit des Mandanten ist ein möglicher Grund für die Ermäßigung. Verwandte und Freunde kann der Rechtsanwalt zu anderen Preisen vertreten, auch im gerichtlichen Verfahren, als das RVG vorsieht.

§ 49b Abs. 1 BRAO stellt einen Eingriff in die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) dar. Zweifelhaft ist deshalb, ob dieser Eingriff noch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht.
 Bei der Prüfung wird daher zukünftig zu berücksichtigen sein, dass im gesamten europäischen Bereich die Anwaltschaft eine Bindung an eine Gebührenordnung nicht kennt. Verfassungsrechtlich wird man sicherlich auch die Frage stellen dürfen, ob es nicht ausgereicht hätte, dass das RVG nur Empfehlungscharakter im Verhältnis zwischen Mandanten und Rechtsanwalt hätte. Auch so würde das RVG seinen Zweck erfüllen. Die Kostenerstattung im Außenverhältnis könnte nach ihr durchgeführt werden, im Innenverhältnis würde  Vertragsfreiheit gelten.

In folgenden Fällen hat die Rechtsprechung einen Verstoß gegen § 49b BRAO geprüft: 

· ein vom Verkehrsanwalt mit der Beklagten vereinbarter Verzicht auf die Erhebung der Verkehrsanwaltsgebühr ist unwirksam, weil er gegen das gesetzliche Verbot der Unterbietung der gesetzlichen Gebühren verstößt; die Verkehrsanwaltsgebühr ist eine gerichtliche Gebühr.
 

Bevorschusst ein Rechtsanwalt Ansprüche von Reparaturwerkstätten gegen die Schädiger auf Ersatz der von deren Versicherern zu zahlenden Reparaturkosten unfallgeschädigter Kraftfahrzeuge, so liegt darin ein Verstoß gegen § 49b BRAO; macht der Rechtsanwalt gegenüber den Reparaturwerkstätten überhaupt keine anwaltliche Vergütung für die Geltendmachung und Einziehung der ihm abgetretenen Reparaturkostenforderung bei den Versicherern geltend oder behält er das Honorar für seine Tätigkeit von der seitens der Versicherung, zur Weiterleitung an die Reparaturwerkstatt gezahlten Summe ein, so liegt darin ebenfalls ein Verstoß gegen § 49b Abs. 1 BRAO. 
 

Ein Verstoß gegen § 49b Abs. 1 BRAO soll nicht gegeben sein, wenn der Terminsvertreter weniger als die Gebühren des Unterbevollmächtigten erhält;
 der BGH nimmt hier lebensfremd an, in einem derartigen Fall sei der Unterbevollmächtigte Erfüllungsgehilfe des Prozessbevollmächtigten, da der Prozessbevollmächtigte diesen im eigenen Namen beauftragt hätte. Ein derartiges Risiko geht ein Rechtsanwalt nie ein. Er würde in einem derartigen Fall auch das Risiko der Insolvenz tragen. 

Ein Verstoß gegen § 49b Abs. 1 BRAO soll auch dann vorliegen, wenn ein Rechtsanwalt einen anderen Kollegen bittet, zu rechtswidrigen Gebührenbe-dingungen tätig zu werden. 
 Inkassofirmen dürfen ihren Mitgliedern nicht raten, nur die Rechtsanwälte zu beauftragen, die bereit sind, außerhalb des RVG abzurechnen.  
 Ein Rechtsanwalt, der im Rahmen eines Mandats mit dem für die Terminswahrnehmung beauftragen Anwalt eine Gebührenteilung nur über die erstattungsfähigen Kosten der Gebühren vereinbart, verstößt gegen § 49b BRAO. 
 Aus der Tatsache, dass ein Rechtsanwalt nur teilweise im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnet wird, kann allerdings nicht der Schluss gezogen werden, dass er auf die darüber hinaus entstehenden Gebühren verzichtet. 

f) Beweislast

Die Beweislast für eine Vereinbarung eines höheren Honorars, als dass, was im RVG geregelt ist, trifft denjenigen, der sich darauf beruft, als i.d.R. den Rechtsanwalt. 

g) Folgen

Ein Verstoß gegen die Form führt nicht zur Nichtigkeit. Wie sich aus § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG ergibt, kann der Rechtsanwalt das Geleistete behalten, wenn der Auftraggeber freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet hat. Freiwilligkeit bedeutet nicht, dass der Auftraggeber weiß, dass dem Rechtsanwalt kein klagbarer Anspruch zusteht; der Auftraggeber muss wissen, dass er mehr zahlt, als er nach gesetzlicher Regelung schuldet.

IV. Außergerichtliche Angelegenheiten

Für außergerichtliche Angelegenheiten ist in § 4 Abs. 2 RVG eine Sonderregelung vorgesehen, die im Wesentlichen mit der Regelung in § 3 Abs. 5 BRAGO übereinstimmt. Eine Änderung ist nur insoweit erfolgt, als der Anwendungsbereich des § 4 Abs. 2 Satz 2 RVG auch auf die Fälle nach §§ 915a, 915b ZPO ausgeweitet wurde.

1. Pauschalvergütung

Eine Pauschalvergütung liegt vor, wenn eine bestimmte anwaltliche Tätigkeit mit einem festen Betrag vergütet wird. Derartige Vereinbarungen sind früher häufig im strafrechtlichen Bereich geschlossen werden. Für die Vertretung in einem erstinstanzlichen Verfahren wurden meist Pauschalvergütungen zwischen 3.000 und 5.000 DM vereinbart. Derartige Vereinbarungen haben für beide Teile erhebliche Risiken. Der Aufwand des Anwalts kann erheblich höher sein, als der, mit dem er ursprünglich kalkuliert hatte. Der Aufwand kann allerdings auch niedriger sein, mit der Folge, dass der Mandant sich ungerecht behandelt fühlt und von der Pauschalvergütung abrücken will.

Hinweis:

Es empfiehlt sich deshalb immer, derartige Pauschalvergütungen in Zeitabschnitte aufzuteilen und eine Regelung für den Fall zu treffen, dass das Mandat vorzeitig endet. In Strafsachen empfiehlt es sich, die Höhe des Honorars in die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung aufzuteilen. Bei einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages durch den Mandanten oder den Rechtsanwalt sollte der Vertrag eine Regelung enthalten, wie viel Prozent der Pauschalvergütung dem Rechtsanwalt verbleiben, wenn die Kündigung zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt.

Wie das Wort „Pauschale“ schon sagt, geht der Mandant i.d.R. davon aus, dass bei einer Pauschalvergütung auch die Auslagen mit abgegolten sind. Will der Rechtsanwalt gesondert Auslagen berechnen, so muss er dies auch besonders vereinbaren. Dies gilt auch für die Umsatzsteuer.

2. Zeitvergütung

Derartige Vereinbarungen kommen in der Form vor, dass entweder pro Stunde oder pro Tag Vereinbarungen in Form einer Vergütung nach Zeit getroffen werden.

Wird eine Zeitvergütung nach Stunden vereinbart, so sollten folgende Zusatzregelungen getroffen werden:

· es muss festgelegt werden, wie viel Minuten eine Stunde beträgt (45 Minuten oder 60 Minuten);

· es muss festgelegt werden, welche Zeiteinheit berechnet wird, wenn eine Tätigkeit entfaltet wird, die keine Stunde ausmacht;

· es muss vereinbart werden, ob Auslagen und Umsatzsteuer daneben zu zahlen sind;

· es sollte eine Vereinbarung vorhanden sein, in welchen Zeitabständen das Zeithonorar abzurechnen ist;

· zum Schutz des Mandanten sollten Obergrenzen eingeführt werden, wenn der Mandant gefragt wird, ob er weitere Leistungen nach Zeit des Rechtsanwalts in Anspruch nehmen will.

Im Anwaltsbüro muss ein überzeugendes System der Zeiterfassung geschaffen werden. Dies ist heute technisch möglich, birgt jedoch weiterhin große Gefahren. Dem Einwand, der Rechtsanwalt habe besonders langsam gearbeitet, deshalb sei die angesetzte Stundenzahl nicht angemessen, bereitet im Rechtsstreit immer große Schwierigkeiten. Dritte, die Rechtsanwaltskammer oder Sachverständige, müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie viel Zeit man für die Bearbeitung einer bestimmten Sache angemessenerweise hätte aufwenden dürfen. Hinzukommt, dass viele Rechtsanwälte äußerst niedrige Stundenhonorare vereinbaren, dann jedoch versuchen, die gesamte Anwesenheit an einem Tag im Büro dem Mandanten in Rechnung zu stellen. 

Hinweis:

Nach betriebswirtschaftlichen Berechnungen können von den Stunden, die ein Anwalt in einem Büro tagsüber erbringt, bei Abrechnung nach Zeit höchstens zwischen 30 und 50 % der Stunden dem Mandanten in Rechnung gestellt werden, es sei denn, es ist mit dem Mandanten ausdrücklich vereinbart, dass auch Reisezeiten, Fortbildungszeiten und Büroorganisationsarbeiten von dem Mandanten bezahlt werden sollten.

Die Abrechnung nach Zeit bereitet darüber hinaus immer dann Schwierigkeiten, wenn die anwaltliche Leistung in einem Büro von mehreren Rechtsanwälten erbracht wird. Die Spezialisierung führt heute dazu, dass jeder Anwalt gerade in den Bereichen, in denen die anwaltliche Leistung nach Zeit vergütet wird, nur in kleinen Bereichen der Spezialist ist. Zu Beschwerden gelangen deshalb häufig Fälle, in denen der Mandant für eine Besprechungsstunde in einem Anwaltsbüro Zeitvergütungen zahlen soll für Personen, die gleichzeitig an einer Besprechung teilgenommen haben. Soweit es sich um unterschiedliche Spezialisten handelt, kann dies für den Mandanten noch nachvollziehbar dargelegt werden. Soweit es allerdings nur auf eine Arbeitsaufteilung im Anwaltsbüro zurückzuführen ist, nach der der Seniorpartner nur noch den Kontakt zu Mandanten pflegt und die Akquise betreibt, der Juniorpartner die Arbeit im Büro koordiniert und der junge Mitarbeiter als großer Spezialist die Angelegenheit unter Aufsicht des Juniorpartners bearbeitet, werden derartige Gebührenrechnungen dem Mandanten nur dann zu vermitteln sein, wenn er bei Abschluss ausdrücklich darauf hingewiesen wurde.

3. Gerichtliche Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungsverfahren

Auch wenn vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich als Erfolgshonorar bezeichnet, liegt in den Möglichkeiten der Vereinbarung nach § 4 Abs. 2 Satz 2 RVG für gerichtliche Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungsverfahren ein verkapptes Erfolgshonorar. Der Rechtsanwalt stundet in diesen Fällen dem Mandanten einen Teil des Honorars solange, bis er erfolgreich bei dem Gegner die dem Mandanten zustehenden Beträge beigetrieben hat. Würde eine derartige Vereinbarung außerhalb von Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungsverfahren getroffen, so würde die Rechtsprechung dies als Umgehung des Verbots der Vereinbarung des Erfolgshonorars nach § 49b Abs. 2 BRAO qualifizieren. Mit der gesetzlichen Regelung in § 4 Abs. 2 Satz 2 RVG wird die Umgehung zu einer rechtlich zulässigen Vereinbarung.

Eine derartige Vereinbarung kann getroffen werden in

· gerichtlichen Mahnverfahren,

· Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen (§ 803 ZPO),

· Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen (§ 808 ZPO),

· Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte (§§ 828 ff. ZPO),

· Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte (§ 857 ZPO),

· Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§§ 899 ff. ZPO).

4. Angemessenes Verhältnis

Sowohl die Vereinbarungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 RVG als auch die nach § 4 Abs. 2 Satz 2 RVG müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts stehen. Wie diese Bestimmung auszulegen ist, ist streitig.

Rechtsanwaltskammern gehen bei der Nachprüfung von Honorarvereinbarungen nach § 4 Abs. 2 RVG (bisher § 3 Abs. 5 BRAGO) davon aus, dass in jedem Einzelfall, in dem eine Honorarvereinbarung unter den gesetzlichen Gebühren getroffen wurde, diese Vereinbarung in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts stehen muss.

Diese Auffassung überzeugt nicht.
 Auch nach dem RVG erhält der Rechtsanwalt nicht in jedem Mandat eine Vergütung, die in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts steht. Dies dürfte bei allen Verfahren mit einem Gegenstandswert von unter 2.000 € offensichtlich sein. Betriebswirtschaftliche Berechnungen zeigen, dass mit den Einnahmen in derartigen Fällen häufig nicht einmal die Kosten gedeckt werden, noch viel weniger wird ein Unternehmergewinn erwirtschaftet.

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass die Anwaltschaft in Beratungshilfe-, Prozesskostenhilfe- und Pflichtverteidigermandaten weit unter den angemessenen Vergütungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen arbeiten muss, berücksichtigt man darüber hinaus, dass durch die Neuregelung in § 22 Abs. 2 RVG auch noch die Möglichkeit beschnitten wurde, den Nachteil in all den Verfahren, die den Verfahren mit geringen Streitwerten aufgrund zu geringer Vergütung ertragen muss, auszugleichen, dann kann nicht darauf abgestellt werden, dass im Einzelfall eine entsprechende Ausgleichung erfolgt, sondern dass insgesamt der Rechtsanwalt für alle Mandate, in denen er arbeitet, eine Vergütung erhält, die im angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts steht.

Daraus kann aber gefolgert werden, dass Zeitvergütungen auch in Größenordnungen rechtlich zulässig sind, von denen die Rechtsanwaltskammern bisher angenommen haben, dass derartige Dumpingpreise unzulässig sind. Die Vereinbarung einer Stundenvergütung von 20 oder 30 € ist deshalb ebenso zulässig, wie die Vereinbarung, dass die Stundenvergütung grds. 50 € beträgt und dann, wenn der Mandant in einem Abrechnungszeitraum mehr als eine bestimmte Anzahl von Zeitstunden in Anspruch nimmt, diese Stunden zu einem Betrag von 5 oder 10 € zu vergüten sind.

V. Inhalt der Vereinbarung

1. Bestimmbarkeit

Schon bei Abschluss des Vertrages muss feststehen, welche Beträge der Mandant zu zahlen hat. Daraus ergibt sich, dass eine Vereinbarung, in der dem Rechtsanwalt ein Bestimmungsrecht in der Weise eingeräumt wird, dass er nach Abschluss der Bearbeitung des Mandats bestimmt, welches Honorar zu zahlen ist, unwirksam ist.

2. Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Alle Bestimmungen in einer Vergütungsvereinbarung sind am Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu messen. Die Intensität richtet sich im Wesentlichen danach, ob der Mandant Verbraucher (§ 13 BGB) oder Unternehmer (§ 14 BGB) ist.

In Verbraucherverträgen (§ 310 Abs. 3 BGB) unterliegen nur vorformulierte Vertragsbedingungen der Kontrolle (§ 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB i.V.m. § 305 Abs. 1 BGB). Die Vertragsbedingungen müssen nicht für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sein; die einmalige Verwendung reicht (§ 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB). Der Rechtsanwalt muss die Vermutung widerlegen, dass die Vertragsbedingungen nicht von ihm sondern vom Mandanten gestellt sind. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

· Vielzahl von Verträgen vorformuliert

· Keine mehrfache Verwendung erfolgt, nur beabsichtigt

· Anwalt ist Verwender (Vermutung gegenüber Verbraucher (§ 310 Abs. 3 BGB)

· Ausnahme: Aushandeln (§ 305 Abs. 1 Satz 3 BGB)

Verbrauchervertrag 

· Schon bei einmaliger Verwendung finden §§ 305c Abs. 2, 306, 307, 308, 309 BGB Anwendung

· Verbraucher

· Anwalt ist Unternehmer

Darüber hinaus sind zu berücksichtigen:

· überraschende und mehrdeutige Klauseln (§ 305c BGB),

· unangemessene Benachteiligung einschließlich Verstoß gegen das Transparenzgebot ( 307 BGB),

· Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit (§ 308 BGB),

· Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit (§ 309 BGB).

Hinweis:

In Unternehmerverträgen findet eine Überprüfung nur dann statt, wenn es sich um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen handelt. Die besonderen Klauselverbote gemäß der §§ 308, 309 BGB finden nur dann Anwendung, wenn die Vertragsbedingungen gleichzeitig gegen die allgemeine Benachteilungsklausel einschließlich den Transparenzgebot in § 307 BGB verstößt (§ 310 Abs. 1 BGB).

Bei Honorarvereinbarungen wird die Rechtsprechung daher immer prüfen, ob die Vereinbarung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu einvereinbaren ist. Das RVG geht von der Pauschalvergütung aus (§ 15 RVG). Deshalb ist immer bei Stundensatz-vereinbarungen zu prüfen, ob diese nicht gegen die gesetzlichen Grundgedanken verstoßen. Der BGH hat entschieden, dass Stundensatzvereinbarungen nicht im Widerspruch zur BRAGO (nunmehr RVG) stehen, wenn der Stundensatz nicht unangemessen hoch ist.

Bisher nur überwiegend im Schrifttum werden folgende Regelungen erörtert:

1. Überraschende Klauseln (§ 305c BGB)


- Anrechnungsbestimmungen


- Streitwertvereinbarung

Fall

Die Anwendung der Anrechnungsbestimmung der Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG wird ausgeschlossen.

Eine derartige Vereinbarung wird für unwirksam gehalten, da sie überraschend sei; sie weiche ab von einem gesetzlichen Leitbild, nach dem außergerichtliche entstandene Gebühren anzurechnen seien.

Um zur Wirksamkeit einer derartigen Klausel zu gelangen, ist es deshalb notwendig, in der Vereinbarung zuerst die gesetzliche Regelung zu beschreiben und dann den Ausschluss der Anrechnung zu vereinbaren.

§ 43 Abs. 2 RVG sowie die Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG sehen vor, dass Gebühren in Bereich der Beratung auf die entstehenden Gebühren im Bereich der Vertretung und Gebühren im Bereich der Vertretung auf die entstehenden Gebühren im Bereich des gerichtlichen Verfahrens voll, teilweise nur in Höhe der außergerichtlichen Vertretungsgebühren, jedoch nie mehr als in Höhe von 0,75, angerechnet werden. Mandant und Rechtsanwalt vereinbaren, dass diese Anrechnungen nicht erfolgen sollen.

Fall

Rechtsanwalt und Mandant vereinbaren einen Gegenstandswert in Höhe von 50.000,- €.

Eine derartige Vereinbarung wird für unwirksam gehalten, da sie überraschend sei; sie weiche ab von einem gesetzlichen Leitbild, nach dem der Streitwert im RVG abschließend geregelt sei.

Um sicher zu gehen, sollte deshalb bei einer Streitwertvereinbarung immer der gesetzliche Streitwert angegeben werden und dann mit dem Mandanten ein neuer Streitwert vereinbart werden:

Der Streitwert für die anwaltliche Vergütung beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen lediglich 5.000,- €; die Parteien vereinbaren für das Verfahren stattdessen einen Streitwert in Höhe von 50.000,- €.

2. Mehrdeutige Klauseln (§ 305c Abs. 2 BGB)


- Auslagen und Umsatzsteuer


-Hauptsache- und/oder einstweilige Verfügungs- oder Anordnungs-verfahren

Fall

Vereinbart wird ein Stundenhonorar in Höhe von 200,- €. 

Auslagen und Mehrwertsteuer sind im Zweifel in dem Betrag in Höhe von 200,- € enthalten.

Fall

Vereinbart wird für ein Sorgerechtsverfahren vor dem Familiengericht eine Pauschale in Höhe von 2000,- €. 

Werden mehrere Verfahren über das Sorgerecht rechtshängig gemacht, dann ist die Tätigkeit mit der Pauschale für alle Verfahren abgegolten.

3. Bestimmtheit (§ 307 Abs.1 Satz 2 BGB)


- Angelegenheit exakt bezeichnen bei mehreren Verfahren


- angemessenes Honorar


- unbestimmte Auslagenvereinbarung


- „angemessene Vorschüsse“ zulässig

Fall

Auftraggeber hat mehrere gerichtliche Verfahren anhängig. Es wird für die gerichtliche Vertretung ein Pauschalhonorar in Höhe von 5.000,- € vereinbart, mindestens jedoch die Gebühren nach dem RVG.

Mit dem Betrag in Höhe von 5.000,- € ist die Vergütung für alle gerichtlichen Verfahren vereinbart;  sind die gesetzlichen Gebühren höher, so liegt ein Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 BRAO vor.

Fall

Die Parteien können den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit nicht bei Übernahme des Mandats exakt bezeichnen. Sie vereinbaren, dass nach Abschluss ein „angemessenes Honorar“ zu vergüten ist. Bei Streit zur Angemessenheit unterwerfen Sie sich der Entscheidung durch die Rechtsanwaltskammer.        

Die Vereinbarung ist zu unbestimmt und deshalb unwirksam.

Fall

Die Parteien vereinbaren, dass entstehende Auslagen mit einem Pauschalbetrag in Höhe von bis zu 1.000,- € getragen werden. Der Rechtsanwalt legt auch eine Abrechnung für ein Abendessen in einem drei Sterne Restaurant in Höhe von 1.200,- € vor

Die Vereinbarung ist zu unbestimmt.

Fall

Die Parteien vereinbaren, dass der Mandant „angemessene Vorschüsse“ zu zahlen hat auf ein Festhonorar in Höhe von 40.000,- €.

Die Vereinbarung ist nicht unbestimmt, da sie an § 9 RVG, also einem gesetzlichen Leitbild, anknüpft.

4. 
Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB)


- müssen Gesamtkosten erkennbar sein?

Fall

Die Parteien vereinbaren für außergerichtliche Tätigkeiten ein Stundenvergütung in Höhe von 200,- €. Der Rechtsanwalt rechnet 1.000 Stunden ab.

Diskutiert wird, dass eine derartige Vereinbarung gegen das Transparenzgebot verstößt, da der Mandant, die auf ihn zukommende Höhe der Vergütung mangels Angaben über die voraussichtlich entstehenden Stunden nicht erkennen kann.

Praxistipp

Deshalb vorsorglich: Wird ein Betrag in Höhe von 2000,- €/Monat erreicht, dann hat der Rechtsanwalt bei dem Mandanten nachzufragen, ob er noch weitere Leistungen des Rechtsanwalts in Anspruch nehmen will.

5. Unangemessene Benachteiligung


- Vorschussklauseln = keine Benachteiligung (§ 9 RVG)


- Streitwertvereinbarung (ja: Teubel
)


- Anrechnungsbestimmungen (ja: Teubel
)

Fall

Die Parteien vereinbaren für das gerichtliche Verfahren einen Streitwert von 50.000,- €. Das Gericht setzt den Streitwert am Ende des Verfahrens auf 5.000,- € fest.

In dieser Vereinbarung wird im Schrifttum eine unangemessene Benachteiligung des Mandanten gesehen, die zur Unwirksamkeit der Vereinbarung führt.

Praxistipp

Deshalb: Aufnahme der gesetzlichen Regelung in die Vergütungsvereinbarung und Darstellung der Abweichung:

z.B. Der Streitwert für die anwaltliche Vergütung beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen lediglich 5.000,- €; die Parteien vereinbaren für das Verfahren stattdessen einen Streitwert in Höhe von 50.000,- €.

Unangemessene Benachteiligung bejaht:

· Vereinbarung des ausländischen Rechts (§ 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB, § 29 EGBGB)

· Wohl auch: Vereinbarung der Anwendung der Nr. 2100 VV RVG über den 30.6.2006 hinaus

6. Anpassungsvereinbarung (§ 308 Nr. 4 BGB)

Fall

Stundensatz von 300,- € wird vereinbart; RA darf den Stundensatz nach einem Jahr angemessen anpassen.

Es liegt ein Verstoß gegen § 308 Nr. 4 BGB vor. Rechtsfolge: Es verbleibt bei Vergütung in Höhe von 300,- €; keine Geltung der gesetzlichen Vergütung über § 4 Abs. 3 Satz 2 RVG.

7. Fingierte Erklärungen (§ 308 Nr. 5 BGB)

Fall

Anpassung des Honorars durch RA, wenn Mandant nicht widerspricht.

Fall

Anerkennung der Vergütungsrechnung, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen widersprochen wird.

In beiden Fällen liegt ein Verstoß gegen § 308 Nr. 5 BGB vor.


8. Vertragsstrafe (§ 309 Nr. 6 BGB)

Fall

Die Parteien vereinbaren, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung der vereinbarten Vergütung eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,- € anfällt.

Vereinbarung ist unzulässig.

9. Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen (§ 309 Nr. 9 BGB)

· Keine Überschreitung der Laufzeit von zwei Jahren

· Kündigungsfrist nicht länger als drei Monate

· Keine stillschweigende Verlängerung um mehr als ein Jahr

10. Beweislastverteilung (§ 309 Nr. 12 BGB)


- Einwendungen gegen Abrechnungen


- Empfangsbekenntnis

Fall

Mandant hat zu beweisen, dass der RA eine geringere Zahl von Stunden für ihn tätig gewesen ist.

Fall

Von dieser Vergütungsvereinbarung haben die Parteien je ein Original erhalten.

In beiden Fällen liegt ein Verstoß gegen § 309 Nr. 12 BGB vor.

3. Höhe

Vereinbarungen zur Höhe einer anwaltlichen Vergütung sind anhand des § 138 BGB zu prüfen.
 

Grundsätzlich liegt die Grenze zur Unangemessenheit in den Fällen, in denen mehr als das fünf- bis sechsfache der gesetzlichen Gebühren verlangt wird.

Auf Honorarvereinbarungen sind die Grundsätze zur Sittenwidrigkeit eines Austauschvertrages, nach denen ein grobes Missverhältnis i.S.v. § 138 Abs. 1 BGB schon vorliegen kann, wenn die vereinbarte Vergütung den Wert der zu erbringenden Gegenleistung um mehr als 100 % übersteigt
 mit Rücksicht auf die Regelung des § 3 Abs. 3 BRGAO (nunmehr § 4 Abs. 4 Satz 1 RVG) nicht anwendbar; eine Herabsetzung des vereinbarten Honorars ist nur zulässig, wenn es unter Berücksichtigung aller Umstände unerträglich und mit dem Grundsatz von Treu und Glauben unvereinbar wäre, den Auftraggeber an seinem Honorarversprechen festzuhalten; die vereinbarte Vergütung ist im Allgemeinen nicht als unangemessen hoch anzusehen, wenn sie die gesetzlichen Gebühren um das fünf- oder sechsfache übersteigt.
 

Haben die Parteien in einer anwaltlichen Honorarvereinbarung in einer Strafsache ein Grundhonorar von 30.000 DM und für jeden Verhandlungstag die Zahlung von weiteren 3.000 DM vereinbart, bezieht sich das Grundhonorar auf das gesamte Verfahren und nicht nur auf das Vorverfahren; die Honorarvereinbarung insgesamt ist in der Höhe der vereinbarten Gebühr nicht zu beanstanden; sie verstößt nicht gegen die §§ 134, 138 BGB.
 Bei der Frage, ob das dem Rechtsanwalt bei Honorar-vereinbarungen eingeräumte Ermessen überschritten worden ist, sind nicht allein die Umstände einzubeziehen, die bei Abschluss der Honorarvereinbarung feststanden oder mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen waren, sondern insbesondere im Hinblick auf den Arbeits- und Zeitaufwand auch die Entwicklung, die das Mandat bis zur Erledigung des Auftrags genommen hat; im konkreten Fall war die Vereinbarung eines Honorars in Höhe von 29.000 DM für eine durchschnittliche Strafverteidigung in einer Betäubungsmittelsache unangemessen hoch.

Folgende Faustformeln gelten:

· Bis 5,5fache des gesetzlichen Honorars völlig unbedenklich

· Mehr als 5,5fache bis 9fache, ausführliche Begründung für diese Anhebung

· Mehr als 9fache, im Zweifel nichtig

Hinweis:

Grds. kann gesagt werden, dass Stundenhonorare bis zu einem Betrag in Höhe von 800 €/Stunde in ländlich strukturierten Kammerbezirken nie sittenwidrig sind. In großstädtischen Gebieten ist ein Stundenhonorar bis zu 1.500 € nie sittenwidrig.

4. Erfolgshonorar und quota litis

Das Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis verstoßen gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
 Darüber hinaus wird der Gleichheitsgrundsatz verletzt, wenn gesetzlich erfolgsorientierte Vergütungen – z.B. Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG), Aussöhnungsgebühr (Nr. 1001 VV RVG), Erledigungsgebühr (Nr. 1002 VV RVG), Pflichtverteidigergebühren (Nrn. 4100 ff VV RVG), Verfahrensgebühr (Nrn. 4141, 5115 VV RVG) und Prozesskostenhilfevergütung (§ 49 RVG) im Falle des Obsiegens - zugelassen sind, diese aber durch Vereinbarung mit dem Makel eines Verbotsgesetzes versehen werden.

Das durch § 49b Abs. 2 BRAO eingeführte Verbot hatte immer die Unterstützung der Rechtsanwaltskammern, ist jedoch nie vom eigenen Berufsstand unterstützt worden, da der Rechtsanwalt als Organ der Rechtspflege gerade nicht die Gefahr läuft, seine Unabhängigkeit zu verlieren;
 eine funktionierende Rechtspflege wird dadurch nicht beeinträchtigt; dem Verbraucherschutz kann ausreichend durch Anwendung des § 138 BGB Rechnung getragen werden. 

Auf die Verfassungswidrigkeit deuten auch die Fragen des BVerfG
 in einem derzeit anhängigen Verfassungsbeschwerdeverfahren hin. 

2. § 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO

Die Änderung des § 49b Abs. 2 BRAO durch Anfügung eines neuen Satzes 2 hat erhebliche Unsicherheit über dessen Anwendbarkeit und Auslegung hervorgerufen.

Im Nachhinein hat die Anwaltschaft mit Überraschung Kenntnis von dieser Neuregelung genommen, obwohl diese ihren eigenen Vorstellungen entsprach, die sie ursprünglich in § 21 Abs. 2 BORA verfolgt hatte.

Streitig ist, wie der Satz „Ein Erfolgshonorar im Sinne des Satzes 2 liegt nicht vor, wenn nur die Erhöhung von gesetzlichen Gebühren vereinbart wird.“ auszulegen ist.

· Trotz Änderung des § 49b Abs. 2 BRAO geht Podlech-Trappmann
 davon aus, dass lediglich im Nachhinein die Vereinbarung eines Erfolgshonorars möglich sei.

· Die engste Auffassung geht davon aus, dass bei der schon vor der Änderung des § 49b BRAO möglichen Vereinbarung, dass Gebühren des RVG doppelt oder mehrfach anfallen können, auch erfolgsbezogene Bestimmungen des RVG verdoppeln können.

· Teilweise wird die Auffassung vertreten, der Rechtsanwalt könne nur ein Mehrfaches der Einigungsgebühr erhalten.

· Weitergehend wird die Auffassung vertreten, jede erfolgsbezogene Gebühr, also z. B. auch die Erledigungsgebühr oder Aussöhnungsgebühr,  des RVG könne im Falle des Erfolges zulässigerweise Grundlage einer Vereinbarung sein.

· Noch weitergehender wird die Auffassung vertreten, dass auch bei Rahmengebühren über den Erfolg als Bewertungskriterium nach § 14 RVG
 und bei anderen nicht erfolgsbezogenen Bestimmungen wie etwa der Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG), wenn nach der Wahrnehmung mehrerer Termine der Erfolg eintritt, die Vereinbarung einer Erfolgskomponente zulässig ist.

Jede Gebühr des RVG kann im Falle des Erfolges nach der Neuregelung des § 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO vervielfacht werden.
 Möglich ist es auch den Erfolg selbst zu definieren, d.h. gestaffelt bei der Erreichung bestimmter Ziele – etwa Erreichen des Zieles zu 70% oder 50% -  Gebühren des RVG doppelt oder mehrfach zu vereinbaren.
 Schließlich kann auch der Begriff des Erfolges selbst definiert werden, etwa in der Weise, dass eine Einigungsgebühr mehrfach nicht nur anfällt, wenn der Rechtsanwalt an einer Einigung mitwirkt, sondern auch eine Entscheidung durch Urteil gefällt wird und in diesem Urteil ein bestimmter Erfolg erzielt wird.

· Dem Wortlaut des § 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO lässt sich nicht mehr entnehmen, dass die zuletzt dargestellten Vereinbarungen rechtlich nicht zulässig sein sollen. Auf erfolgsbezogene Bestimmungen des RVG wird die Anwendbarkeit des § 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO nicht beschränkt. Das Gesetz gibt keine Legaldefinition, was unter Erfolg zu verstehen ist, verbietet auch nicht eine Vereinbarung der Parteien, den Erfolg selbst zu definieren.

· Auch der Gesetzesbegründung lässt sich eine entgegenstehende Auslegung nicht entnehmen.
 Gesetzesbegründung und Gesetzeswortlaut stehen im Widerspruch. Die Begründung will nur erfolgsbezogene Bestimmungen des RVG in einer Vereinbarung einbeziehen, der Wortlaut sieht eine derartige Begrenzung nicht vor. Der Zusatz „z.B.“ lässt die Frage offen, ob und welche anderen Bestimmungen des RVG bei Erfolg verdoppelt oder vervielfacht werden dürfen.

· Aus der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift ergibt sich jedoch, dass die vorgeschlagenen Vereinbarungsmöglichkeiten rechtlich zulässig sein sollen.
 Grundlage der Änderung war der durch das Bundesministerium der Justiz nicht genehmigte § 21 Abs. 2 BORA.
 Nach Einführung des strikten Verbotes des Erfolgshonorars und der quota litis durch das Gesetz zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts im Jahre 1994
 stellt die Anwaltschaft bei den Diskussionen in der Satzungsversammlung fest, dass durch diese Regelung übliche Honorarvereinbarungen nicht mehr rechtlich zulässig waren. Strafverteidiger wiesen darauf hin, dass Vereinbarungen in der Weise, dass der Mandant verpflichtet war ein Pauschalhonorar zu zahlen, das sich erniedrigen sollte, wenn eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung die Leistungsfähigkeit des Mandanten nach Verurteilung beeinträchtigte, nicht mehr zulässig waren. Auf Nachfrage schloss sich das Bundesministerium der Justiz dieser Auffassung an. Daraufhin beschloss die Satzungsversammlung die Regelung des § 21  Abs. 2 BORA. Die Regelung wurde zwar durch das Bundesministerium der Justiz aufgehoben; jedoch wurde die Aufhebung nicht damit begründet, dass eine derartige Regelung generell abzulehnen sei; Begründung war, dass niedrigrangiges Recht – Bestimmungen der BORA – nicht höherrangiges Recht - § 49b Abs. 2 BRAO – mit neuem Inhalt versehen dürfen. Da nunmehr durch Regelung in der BRAO der Gesetzgeber dieses formale Argument ausgeräumt hat, er jedoch im Gegensatz zu § 21 Abs. 2 BORA darauf verzichtet hat, eine Beschränkung auf erfolgsbezogene Bestimmungen vorzunehmen, kann jede Bestimmung des RVG Anknüpfungspunkt für eine erfolgsbezogene Vereinbarung im Sinne des § 49b Abs.2 Satz 1 BRAO sein. 

Dies gilt auch für die Möglichkeit den Erfolg an den Ausgang eines Urteils zu knüpfen, da in diesem Falle die Einflussmöglichkeiten des Rechtsanwalt weit geringer sind als bei Abschluss eines Vergleiches; der Richter entscheidet; der mögliche Druck des Rechtsanwalt auf Abschluss eines Vergleiches, um seinen Vergütungsanspruch zu verbessern, kann nicht entstehen.

§ 49b Abs. 2 BRAO verbietet die Vereinbarung eines Erfolgshonorars oder einer quota litis. Grund dafür ist die Wahrung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts. „Sie ist gefährdet, wenn bei der Führung der Sache wirtschaftliche Erwägungen den Ausschlag geben könnten.“
 Ausnahmen gestattet diese Vorschrift nunmehr in § 49 b Abs. 2 BRAO. 

Ob die Regelung verfassungsgemäß ist, ist umstritten.

Bei der Prüfung der Frage, ob die Regelung verhältnismäßig ist, ist folgendes zu berücksichtigen: 

Vor In-Kraft-Treten des § 49b Abs. 2 BRAO wurde es als zulässig angesehen, mit einem mittelosen Mandanten bei Erfolg eines Prozesses ein zusätzliches Honorar zu vereinbaren.
 Entsprechendes galt für Vereinbarungen in Verfahren nach dem Bundesentschädigungsgesetz, in denen früher die Vereinbarung eines Erfolgshonorars sogar von den Gerichten angedient wurde.
 Im strafrechtlichen Bereich war es darüber hinaus Übung, sich vom Mandanten mündlich oder schriftlich bestätigen zu lassen, dass bei günstigem Ausgang des Verfahrens eine nachträgliche Honorarvereinbarung getroffen werden soll.

Eine Vergütung nach erfolgsbezogenen Bestimmungen sah bereits die BRAGO vor, das RVG hat diese Regelungen aufrechterhalten. Die Vergütung für eine Einigung nach den Nrn. 1000 ff. VV RVG hängt davon ab, dass es zur Einigung kommt, also ein Erfolg erzielt wird. Entsprechendes gilt für die Aussöhnungsgebühr (Nr. 1001 VV RVG). Der Pflichtverteidiger erhält im Fall des Obsiegens aus der Staatskasse nicht ein herabgesetztes Honorar, sondern das volle Honorar, das auch eine reiche Partei ihrem Wahlverteidiger zu zahlen hätte. Die Partei, die Prozesskostenhilfe beantragt und erhalten hat, erhält im Fall des Obsiegens von dem Gegner die Vergütung nach § 13 RVG, nicht nach § 49 RVG; darüber hinaus gesteht das Gesetz dem Rechtsanwalt nach § 126 ZPO in derartigen Fällen sogar noch zu, dass der Anwalt die Gebühren nach § 13 RVG im eigenen Namen gegen den Gegner festsetzen kann.

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass grds. ausländische Anwälte in Deutschland sowohl mit deutschen Mandanten als auch mit ausländischen Mandanten für Mandate ein Erfolgshonorar oder eine Quota litis vereinbaren können, wenn ihr Heimatberufsrecht derartige Vereinbarungen als zulässig ansieht, dann erkennt man, dass das uneingeschränkte Verbot bedenklich ist.

Bedenkt man darüber hinaus, dass gewerbliche Unternehmen Prozessfinanzierungsverträge mit Bürgern abschließen können, in denen sie sich im Fall des Obsiegens etwa bei Gegenstandswerten bis zu 250.000 € einen Betrag i.H.v. 30 % des erstrittenen Betrages ausbedingen, bei Gegenstandswerten über 250.000 € in Höhe von 20 %, bedenkt man darüber hinaus, dass nach den vertraglichen Vereinbarungen derartige Prozessfinanzierer den Mandanten bei einem Vergleichsangebot der Gegenseite zwingen können, das Angebot anzunehmen oder den Prozessfinanzierer auf der Grundlage des Vergleichsangebots auszuzahlen, dann wachsen die Zweifel gegen das uneingeschränkte Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis.

Ein weiterer Grund ist nunmehr durch Änderung des § 49b Abs. 2 Satz 2 BRAO hinzugekommen. Nach dieser Vorschrift liegt ein Erfolgshonorar nicht vor, wenn nur die Erhöhung von gesetzlichen Gebühren vereinbart wird. Nach dem Wortlaut ist es damit zulässig, die Erhöhung von jeder gesetzlichen Gebühr zu vereinbaren. Verkannt wird dabei häufig, dass schon früher es möglich war, mit dem Mandanten zu vereinbaren, dass die Prozessgebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO oder die Verhandlungsgebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO doppelt oder dreifach anfallen sollte. Nunmehr gesteht man dem Rechtsanwalt auch eine Vereinbarung etwa folgenden Inhalts zu:

Der Rechtsanwalt kann vereinbaren, dass im Falle einer Einigung die Einigungsgebühr nach Nr. 1000 VV RVG auch dann, wenn ein Vergleich über Ansprüche geschlossen wird, die in einem gerichtlichen Verfahren anhängig sind, entgegen der Regelung in Nr. 1003 VV RVG immer eine Gebühr in Höhe von 1,5 zu vergüten ist. Der Rechtsanwalt kann allerdings auch vereinbaren, dass im Falle einer Einigung die Einigungsgebühr nach Nrn. 1000 ff. VV RVG fünf- oder sechsmal zu vergüten ist. 

Es ist deshalb auch zulässig, wenn ein Rechtsanwalt gestaffelte Ziele mit seinem Mandanten vereinbart, unter welchen Voraussetzungen die Einigungsgebühr i.H.v. 1,5 oder 1,0 mit einem bestimmten Faktor zu zahlen ist. So kann z.B. vereinbart werden:

„Die Parteien vereinbaren, dass im Falle einer Einigung die Einigungsgebühr immer 1,5 beträgt. Wenn es gelingt, in dem Verfahren den Anspruch ganz oder teilweise durchzusetzen, erhält der Rechtsanwalt die Einigungsgebühr in folgender Höhe:

Durchsetzung von 80 bis 100 %
5-fache Einigungsgebühr

Durchsetzung von 50 bis 79 %
3-fache Einigungsgebühr

Durchsetzung von 30 bis 49 %
2-fache Einigungsgebühr

Sollten die Ziele nicht in Form einer Einigung sondern in Form eines Urteils erreicht werden, so gelten die Gebührensätze entsprechend.“

Diese Gestaltungsmöglichkeit gilt für jede Gebührenbestimmung des RVG, also auch für die Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG oder die Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG.

Die Rechtsprechung hat unter folgenden Voraussetzungen einen Verstoß gegen das Verbot des Erfolgshonorars bejaht: 

Knüpft eine Abrede lediglich die vorzeitige Fälligkeit eines vereinbarten Honorars an die Zahlung des Prozessgegners im laufenden Rechtsstreit, so liegt darin kein unzulässiges Erfolgshonorar.
 Lässt sich ein Rechtsanwalt, der im Auftrag der Kaufvertragsparteien mit den Gläubigern des Verkäufers über die Ablösung von Grundpfandrechten aus dem Erlös des verkauften Grundstücks verhandeln soll, versprechen, dass ein nach der Ablösung der Gläubiger etwa übrig bleibender Kaufpreisrest ihm als Honorar zustehen soll, handelt es sich um ein unzulässiges Erfolgshonorar; hat der Mandant eines Rechtsanwalts ein unwirksam vereinbartes Erfolgshonorar bezahlt, ist dieser ungerechtfertigt bereichert nur insoweit, als das an ihn ausgezahlte Honorar die gesetzlichen Gebühren übersteigt.
 Hat ein Rechtsanwalt die zuvor erzielte Einigung der Abkömmlinge des Erblassers über eine Nachlassverteilung in die angemessene juristische Form gebracht, so enthält eine Honorarvereinbarung, die an die Höhe des Erbteilsanspruchs des Mandanten anknüpft, kein unzulässiges Erfolgshonorar.
 Wenn ein von einem Rechtsanwalt beherrschtes Unternehmen mit einem Mandanten des Rechtsanwalts einen Prozessfinanzierungsvertrag schließt, so kann dieser Vertrag nach § 134 BGB nichtig sein, weil er das in § 49b Abs. 2 BRAO festgelegte gesetzliche Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars und einer Quota litis umgeht.

Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, dass bei Anknüpfung an ein bestimmtes Ergebnis bei der Einigungsgebühr als Auftragsinhalt das Verbot des Erfolgshonorars zulässigerweise umgangen werden kann.
 Zulässig soll deshalb folgende Vereinbarung sein:

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich und gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall einer Einigung im Sinne der Nrn. 1000, 1003 VV  RVG, dass die Einigungsgebühr wie folgt anfällt:

Wird 100% der geltend gemachten Forderungen durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 




5fach ,

wird 50% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 






3fach,

wird 30% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 






2fach

an.

Eine Einigung darf der Rechtsanwalt nur abschließen, wenn er mindestens 100% der geltend gemachten Forderung im Wege der Einigung erreicht;

der Rechtsanwalt darf auch dann eine Einigung abschließen, wenn er 50% der geltend gemachten Forderung erreicht und der Mandant schriftlich seine Zustimmung erteilt; 

der Rechtsanwalt darf auch ..., wenn er 30% der Forderung erreicht und das Verfahren länger als 3 Monate bearbeitet und der Mandant schriftlich zugestimmt hat.

VI. Herabsetzung

Ein Verstoß gegen § 4 RVG, aber auch das Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars und der Quota litis, führen nicht zur Nichtigkeit des Vertrages. Vielmehr kann der Rechtsanwalt nach § 4 Abs. 1 Satz 3 RVG das Geleistete behalten, wenn der Auftraggeber freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet hat. Verlangt der Auftraggeber die gezahlte Vergütung zurück, ist keine wirksame schriftliche Vergütungsvereinbarung getroffen worden, dann muss der Anwalt beweisen, dass die Leistung freiwillig und ohne Vorbehalt erfolgt ist.

VII. Rechtslage ab dem 1.7.2006

1. § 34 RVG

Mit dem 1.7.2006 entfällt eine gesetzliche Bestimmung der Gebühren für den Bereich der Beratung. Die neue Vorschrift lautet:

„§ 34 - Beratung, Gutachten und Mediation

(1) Für einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen, für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens und für die Tätigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Vergütungsverzeichnisses keine Gebühren bestimmt sind. Wenn keine Vereinbarung getroffen worden ist, erhält der Rechtsanwalt Gebühren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Wenn der Auftraggeber Verbraucher ist, beträgt die Gebühr für die Beratung und für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens jedoch höchstens 250 Euro, § 14 Abs. 1 gilt entsprechend; für ein erstes Beratungsgespräch beträgt die Gebühr jedoch höchstens 190 Euro.

(2) Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Gebühr für die Beratung auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, anzurechnen.“
Prüfungsschema für mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Beratung) ist dann zukünftig wie folgt:

1. Gebührenvereinbarung abgeschlossen?

2. Gebühren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts? § 612 BGB = übliche Vergütung

3. Auftraggeber ist Verbraucher = höchstens 250,- €

4. Erstberatung eines Verbrauchers = höchstens 190,- €

2.Umfang der Änderung

Verkannt wird, welche Auswirkung diese Änderung hat. Angenommen wird, dass nur Beratungsmandate von dieser Änderung betroffen sind. Tatsächlich wirkt sich die Änderung indirekt über die Anrechnung auch auf die außergerichtliche und gerichtliche Vertretung aus.

Fall 
(vor dem 1.7.2006)






Der Rechtsanwalt berät den Mandanten auftragsgemäß wegen der Durchsetzung einer Forderung von 8.000,00 €. Wegen mangelnder Erfolgsaussichten im Übrigen wird der Rechtsanwalt dann beauftragt nur 5.000,00 € außergerichtlich geltend zu machen (durchschnittlich, nicht umfangreich oder schwierig)

Für die Beratung sind entstanden:

1.
0,55 Beratungsgebühr, Nr. 2100 VV RVG 
nach Wert: 8.000,00 €






226,60 €

hierauf anzurechnen gemäß Nr. 2100 Abs. 2 VV RVG
0,55 Gebühr für Beratung nach Wert: 5.000,00 €


165,60 €
verbleiben







  
  61,00 €

2.
Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG

  
  20,00 €

Für die außergerichtliche Geltendmachung sind entstanden:

3. 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG

nach Wert: 5.000,00 €






391,30 €

4. Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG


  
  20,00 €

5. Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG
  



  78,76 €

Der Rechtsanwalt kann insgesamt berechnen:


571,07 €

Fall 
(nach dem 30.6.2006)






Der Rechtsanwalt berät den Mandanten auftragsgemäß ohne Vergütungsvereinbarung am 1.7.2006 wegen der Durchsetzung einer Forderung von 8.000,00 €. Wegen mangelnder Erfolgsaussichten im Übrigen wird der Rechtsanwalt dann beauftragt nur 5.000,00 € außergerichtlich geltend zu machen (durchschnittlich, nicht umfangreich oder schwierig)

Die außergerichtliche Vertretungstätigkeit wird weiterhin nach Nr. 2400 VV RVG abgerechnet.

1. 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG

nach Wert: 5.000,00 €






391,30 €

2. Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG



  20,00 €

3. Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG


2. Wie wird die außergerichtliche Beratungstätigkeit abgerechnet?



Drei Fälle

- 1. Es wurde nichts vereinbart, die Beratung war eine Erstberatung eines Verbrauchers

- 2. Vereinbart war für die Beratung ein Honorar in Höhe von 800,- €, kein Verbraucher

- 3. Es wurde nichts vereinbart, jedoch handelt es sich nicht um eine Erstberatung eines Verbrauchers

- 1. Es wurde nichts vereinbart, die Beratung war eine Erstberatung eines Verbrauchers

·  Übliche Vergütung (§ 612 BGB); nicht mehr Nr. 2100 VV RVG; üblich 60,- € aus Rationalisierungsabkommen der Rechtsschutzversicherer oder Stundenhonorar? 

· Wenn Stundenhonorar, dann welche Höhe? siehe Umfrage DAV auf Internet; Kappung auf 0,- bis 190,- €

·  Anrechnung dieses Honorars zu 5/8 auf Nr. 2400 VV RVG? Bestimmung der Höhe nach Bemessungskriterien des § 14 RVG (Umfang, Schwierigkeit, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Bedeutung der Angelegenheit, Haftungsrisiko).

· Wird das übliche Stundenhonorar dann nach Zeit gewichtet?

- 2. Vereinbart war für die Beratung ein Honorar in Höhe von 800,- €, kein Verbraucher

·  Nach § 34 Abs. 2 RVG Anrechnung

·  Umfang: 5/8 = 500,- €; 

· Vereinbartes Beratungshonorar




800,-€ 
Postentgeltpauschale entfällt, da nicht gesondert vereinbart

- 1,3  Geschäftsgebühr, Nr. 2400 VV RVG 
nach Wert: 5.000,00 €







391,30 € Auslagenpauschsatz, Nr. 7002 VV RVG 




  20,00 € Umsatzsteuer, Nr. 7008  VV RVG


- Anrechnung 







          500,00 €


- verbleiben









800,00 €

(Prüfung, ob Höhe Beratungshonorar sittenwidrig ist (60,- € von Rechtsschutzversicherung); Ausschluss der Anrechnung soll überraschend sein im Sinne des § 305 c BGB, darüber hinaus eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 2 BGB vorliegen)

- 3. Es wurde nichts vereinbart, jedoch handelt es sich nicht um eine Erstberatung, Verbraucher

- Übliche Vergütung (§ 612 BGB); nicht mehr Nr. 2100 VV RVG; üblich 60,- € aus Rationalisierungsabkommen der Rechtsschutzversicherer oder Stunden-honorar? 

- Wenn Stundenhonorar, dann welche Höhe? siehe Umfrage DAV auf Internet; Kappung auf 250,- €

 - Anrechnung dieses Honorars zu 5/8 auf Nr. 2400 VV RVG? Bestimmung der Höhe nach Bemessungskriterien des § 14 RVG (Umfang, Schwierigkeit, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Bedeutung der Angelegenheit, Haftungsrisiko).

Wird das übliche Stundenhonorar dann nach Zeit gewichtet?

3. Übliche Vergütung

Streit wird über die Frage entstehen, was als übliche Vergütung anzusehen ist. Folgende Ansätze sind zu erwarten:

· Rechtsschutzversicherer werden sich auf ihre Angebote zurückziehen, die sie zum 1.7.2004 bei dem Abschluss von Rationalisierungsabkommen
 gemacht haben. 60,- € wurden für jede Beratung, nicht nur eine Erstberatung geboten.

· Die Anwaltschaft wird sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob die in „Rechtsberatungsläden angebotenen Preise – 10,- bis 50,- € für eine Beratung – als übliche Vergütung anzusehen sind.

· Das Bundesministerium der Justiz hat die Auffassung vertreten, in einer Übergangszeit seien die bisherigen Regelungen in Nr. 2100 VV RVG als übliche Vergütung anzusehen.

· Der Deutsche Anwaltverein hat in einer Befragung durch das Institut für Anwaltsmanagement
 versucht, die übliche Vergütung zu ermitteln.  Danach ist von einem durchschnittlichen Stundensatz von 180,- € auszugehen. Diese Werte können bei der Bestimmung der üblichen Vergütung herangezogen werden.

[image: image4.wmf]
Bei der Bestimmung der üblichen Vergütung ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Zugrundelegung der bisherigen Werte nach Nr. 2100 ff VV RVG nicht der Tatsache Rechnung getragen würde, dass die Anwaltschaft seit dem 1.7.1994 im Beratungsbereich keine Erhöhung erhalten hat. Sie arbeitet auch im Jahre 2006 noch immer zu den Preisen des Jahres 1994.
 

Aus diesem Grunde sind bei Heranziehung der bisherigen Vergütung nach Nr. 2100 ff VV RVG als übliche Vergütung die seit 1994 eingetretene Änderung durch gestiegene Kosten und Inflationsrate zu berücksichtigen. Die Preise nach Nr. 2100 ff VV RVG sind deshalb um 20% anzuheben.

4. Übergangsfälle

Übergangsfälle richten sich nach dem in § 60 RVG geregelten Dauerrecht.  Die Vorschrift lautet:

„§ 60 RVG (Übergangsvorschrift)

(1) Die Vergütung ist nach bisherigem Recht zu berechnen, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15 vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung erteilt oder der Rechtsanwalt vor diesem Zeitpunkt gerichtlich bestellt oder beigeordnet worden ist. Ist der Rechtsanwalt im Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Gesetzesänderung in derselben Angelegenheit und, wenn ein gerichtliches Verfahren anhängig ist, in demselben Rechtszug bereits tätig, so ist die Vergütung für das Verfahren über ein Rechtsmittel, das nach diesem Zeitpunkt eingelegt worden ist, nach neuem Recht zu berechnen. ...

(2) ....“

Entscheidend ist also der Zeitpunkt der unbedingten Auftragserteilung.

Fall
Der Rechtsanwalt erhält den Auftrag zur Beratung am 30.6.2006 und berät an diesem Tag; er rechnet am 3.7.2006 ab.

Die Abrechnung erfolgt nach Nr. 2100 VV RVG, da es auf das Datum der Auftragserteilung und nicht auf das Datum der Abrechnung ankommt.

Fall

Der Rechtsanwalt erhält den Auftrag zur Beratung am 30.6.2006; er berät am 3.7.2006.

 Die Abrechnung erfolgt nach Nr. 2100 VV RVG, da das Datum der Auftragserteilung und nicht das Datum der Auftragserbringung entscheidend ist.

Fall
Der Rechtsanwalt vereinbart am 30.6.2006 einen Besprechungstermin mit  dem Mandanten; am 3.7.2006 findet der Besprechungstermin mit dem Mandanten statt, in dem der RA erstmals erklärt, er übernehme das Mandat.

 Keine Abrechnung nach Nr. 2100 VV RVG, da entgegen weit verbreiteter Auffassung in der Vereinbarung eines Besprechungstermins noch keine Mandatsannahme liegt. Es ist eine Vergütungsvereinbarung notwendig.

Fall
Der Rechtsanwalt berät den Mandanten nach einem ersten Telefonat am 30.6.2006, in dem der Termin für die Beratung am 3.7.2006 vereinbart wurde; der Mandant hat Anspruch auf Beratungshilfe.

 Abrechnung erfolgt nach Nr. 2500/2600 ff VV RVG;  es kommt nicht darauf an, ob das Mandat vor oder nach dem 1.7.2006 angenommen wurde, da die Regelung für die Beratungshilfe auch nach dem 1.7.2006 weiter gilt. Geändert  hat sich durch Fortfall der Nr. 2100 VV RVG für die Beratung lediglich die Zählweise im zweiten Teil des Vergütungsverzeichnisses, da alle Ziffern um 100 aufrücken.

VIII. Muster

Entscheidend ist, was mit einer Honorarvereinbarung erreicht werden soll. Nachfolgend sind viele Muster für eine Honorarvereinbarung angegeben, die unterschiedliche Ziele verfolgen. 

Grundsätzlich gilt für alle diese Vorschläge, dass es sich um Anregungen handelt, die dem jeweiligen Rechtsfall, aber auch den Bedürfnissen der Anwaltskanzlei und  des Mandanten anzupassen sind.

Immer besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung diese Muster nach den §§ 305 c ff BGB prüft.

1. Ziel Auslagenverbesserung

Vergütungsvereinbarung 

Die Vergütung des Rechtsanwalts ist nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu berechnen. Zur Vergütung gehören auch die Auslagen. Die Erstattung der Auslagen für Ablichtungen, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Geschäfts- und Reisekosen ist nicht ausreichend. 

· Nr. 7000 VV RVG sieht häufig eine Erstattung von Ablichtungen erst vor, wenn mehr als 100 Ablichtungen gefertigt.

· Die Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen beträgt seit dem Jahre 1994 unverändert 20 €.

· Trotz gestiegener Kosten für Geschäftsreisen – z.B. Ökosteuer – wird lediglich ein Betrag in Höhe von 0,30 €/km entschädigt.

- Neben den nach dem RVG zu entschädigenden Fotokopiekosten vereinbaren die Parteien eine zusätzliche Fotokopiekostenpauschale in Höhe von 20 €.

- Neben den nach Nr. 7002 VV RVG zu entschädigenden Auslagen vereinbaren die Parteien eine zusätzliche Auslagenpauschale in Höhe von 20 €.

- Neben den nach Nr. 7003 VV RVG zu entschädigende Fahrtkosten vereinbaren die Parteien eine Entschädigung in Höhe von 0,20 €/km.

- Neben den nach Nr. 7005 VV RVG zu zahlenden Tage- und Abwesenheitsgeldern vereinbaren die Parteien zusätzlich folgende Abwesenheitsgelder:

- bei nicht mehr als 4 Stunden 

20 €

- bei nicht mehr als 4 bis 8 Stunden
35 €

- bei mehr als 8 Stunden


60 €.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass diese zusätzlichen Kosten vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht erstattet werden. Diese Pauschale ist lediglich bei der internen Kostenrechnung mit dem Mandanten maßgeblich. Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

2. Gebührenerhöhung für die Bereich, in denen das RVG zum 1.7.2004 keine Erhöhung vorsieht

Dies sieht u.a.:

· Einigungs- /Vergleichsgebühr (Nrn. 1000, 1003, 1004 VV RVG)

· Erhöhungsgebühr (Nr. 1008 VV RVG)

· Beratungsgebühr (Nr. 2100 VV RVG)

· Beratungshilfegebühr (Nr. 2600 VV RVG)

· Verfahrensgebühr (Nr. 3309 VV RVG)

· Terminsgebühr (Nr. 3310 VV RVG)

· Verfahrensgebühr (Nr. 3400 VV RVG)

Vergütungsvereinbarung

Die Gebühren der Rechtsanwälte werden seit dem 1.7.2004 nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet. Damit ist erstmals seit dem Jahre 1994 eine Anpassung der Gebühren der Anwälte erfolgt. Der Gesetzgeber war der Auffassung, dass für diese 10 Jahre der Anwaltschaft insgesamt eine Gebührenanpassung in Höhe von 14 % = 1,4 %/ Jahr zusteht. Damit lag die Anpassung unter dem, was Bürger in abhängiger Beschäftigung erzielt haben.

Hinzukommt, dass in einigen Verfahren eine Anpassung überhaupt nicht erfolgt ist. Dazu gehört auch das nunmehr von Herrn Rechtsanwalt … zu bearbeitende Verfahren. Mandant und Rechtsanwalt vereinbaren, dass auf die Vergütung (Gebühren und Auslagen) nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ein Zuschlag in Höhe von 14 % erfolgt.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass diese zusätzliche Vergütung nicht vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) erstattet wird. Der Zuschlag in Höhe von 14 % wird lediglich bei der internen Kostenrechnung mit dem Mandanten maßgeblich. Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

3. Pauschvergütung in einer Strafsache

Vergütungsvereinbarung

Rechtsanwalt … und der Mandant … vereinbaren für die Vertretung in dem anhängigen Ermittlungsverfahren Staatsanwaltschaft Bonn 85 Js 2004/2004 ein Pauschalhonorar in Höhe von 5.000 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von 16 %. Die Vertragspartner gehen dabei davon aus, dass nicht mehr als zwei Hauptverhandlungstage stattfinden werden. Finden mehr Hauptverhandlungstage statt, wird für jeden zusätzlichen Hauptverhandlungstag ein Honorar in Höhe von 1.000 € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vereinbart.

Sollte das Mandant vorher enden (Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft oder Kündigung des Mandats durch den Mandanten), so vereinbaren die Parteien, dass ein Betrag in Höhe von 3.000 € zu leisten ist; erfolgt die Kündigung des Mandats erst nach Anklageerhebung, so erhöht sich das Honorar für jeden wahrgenommenen Hauptverhandlungstermin über den Betrag in Höhe von 3.000 € hinaus um einen weiteren Betrag in Höhe von 1.000 €.

Die Parteien vereinbaren darüber hinaus, dass Ablichtungen mit einem Betrag in Höhe von 0,50 €/Ablichtung vergütet werden ohne dass es darauf ankommt, ob die Kosten in dieser Höhe im Fall des Freispruchs oder der Einstellung von einem Dritten übernommen werden.

Fahrtkosten werden mit 0,50 €/km entschädigt.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

4. Zeitvergütung

Vergütungsvereinbarung (fester Stundensatz)

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren eine Vergütung in Höhe von 250 €/Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16 %. Jede beratende Tätigkeit wird mit mindestens 10 Minuten, jede vertretende Tätigkeit mit mindestens 15 Minuten in Rechnung gestellt.

Die Rechnung ist monatlich zu stellen; sie enthält den Tag und die Zeit der Leistung sowie den Grund für das Tätigwerden. Wird in einem Monat ein Betrag in Höhe von 2.000 € an Vergütung erreicht, so hat Rechtsanwalt … schriftlich nachzufragen, ob in diesem Monat noch weitere Leistungen in Anspruch genommen werden sollen.

Neben diesem Stundenhonorar gelten die Nrn. 7000 ff. VV RVG.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung der Stundenvergütung vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

5. Vergütungsvereinbarung (variabler Stundensatz)

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren eine Vergütung in Höhe von 250 €/Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16 %.  Wird die Beratungsleistung mehr als 4 Stunden im Monat in Anspruch genommen, so erniedrigt sich die Vergütung auf 150 €/Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16%. Jede beratende Tätigkeit wird mit mindestens 10 Minuten, jede vertretende Tätigkeit mit mindestens 15 Minuten in Rechnung gestellt.

Die Rechnung ist monatlich zu stellen; sie enthält den Tag und die Zeit der Leistung sowie den Grund für das Tätigwerden. Wird in einem Monat ein Betrag in Höhe von 2.000 € an Vergütung erreicht, so hat Rechtsanwalt … schriftlich nachzufragen, ob in diesem Monat noch weitere Leistungen in Anspruch genommen werden sollen.

Neben diesem Stundenhonorar gelten die Nrn. 7000 ff. VV RVG.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung der Stundenvergütung vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

6. Vergütungsvereinbarung (Festhonorar + variabler Stundensatz)

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren je Monat ein Pauschalhonorar in Höhe von 1000 €.

Darüber hinaus vereinbaren sie:

· für jede Stunde ein Honorar  in Höhe von 150 €/Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16 %.  

· Wird die Beratungsleistung mehr als 4 Stunden im Monat in Anspruch genommen, so erniedrigt sich die Vergütung auf 50 €/Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 16%. 

Jede beratende Tätigkeit wird mit mindestens 10 Minuten, jede vertretende Tätigkeit mit mindestens 15 Minuten in Rechnung gestellt.

Die Rechnung ist monatlich zu stellen; sie enthält den Tag und die Zeit der Leistung sowie den Grund für das Tätigwerden. Wird in einem Monat ein Betrag in Höhe von 2.000 € an Vergütung erreicht, so hat Rechtsanwalt … schriftlich nachzufragen, ob in diesem Monat noch weitere Leistungen in Anspruch genommen werden sollen.

Neben diesem Stundenhonorar gelten die Nrn. 7000 ff. VV RVG.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung der Stundenvergütung vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

7. Erfolgshonorar (Einigung)

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich und gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall einer Einigung im Sinne der Nrn. 1000, 1003 VV  RVG, dass die Einigungsgebühr wie folgt anfällt:

Wird 100% der geltend gemachten Forderungen durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 







5fach ,

wird 50% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 







3fach,

wird 30% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 







2fach

an.

Eine Einigung im Sinne dieser Vereinbarung liegt auch vor, wenn die Forderung durch Urteil zugesprochen wird.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Einigungs-gebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

7. Erfolgshonorar (Einigung)

- Nach Auffassung Teubel unproblematisch -

Rechtsanwalt … berät und vertritt außergerichtlich und gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall einer Einigung im Sinne der Nrn. 1000, 1003 VV  RVG, dass die Einigungsgebühr wie folgt anfällt:

Wird 100% der geltend gemachten Forderungen durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 





5fach ,

wird 50% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 





3fach,

wird 30% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt, so fällt die jeweilige Einigungsgebühr 





2fach

an.

Eine Einigung darf der Rechtsanwalt nur abschließen, wenn er mindestens 100% der geltend gemachten Forderung im Wege der Einigung erreicht;

der Rechtsanwalt darf auch dann eine Einigung abschließen, wenn er 50% der geltend gemachten Forderung erreicht und der Mandant schriftlich seine Zustimmung erteilt; 

der Rechtsanwalt darf auch eine Einigung abschließen, wenn er 30% der Forderung erreicht und das Verfahren länger als 3 Monate bearbeitet und der Mandant schriftlich zugestimmt hat.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Einigungsgebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
 

………………… (Auftraggeber)

………………(Rechtsanwalt)

8. Erfolgshonorar (Verfahrensgebühr)

Rechtsanwalt … vertritt gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall, dass

100% der geltend gemachten Forderungen durchgesetzt werden, dass die Verfahrensgebühr







5fach ,

50% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt werden, dass die  Verfahrensgebühr 







3fach,

30% der geltend gemachten Forderung durchgesetzt werden, dass die  Verfahrensgebühr 







2fach

anfällt.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Verfahrensgebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

9. Mehrere gerichtliche Termine (Terminsgebühr)

Rechtsanwalt … vertritt gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall, dass er mehr als 

-  einen Termin vor Gericht  wahrnehmen muss, dass die Terminsgebühr 2fach,

-  zwei Termine vor Gericht wahrnehmen muss, dass die Terminsgebühr 3fach, 

-  drei Termine vor Gericht wahrnehmen muss, dass die Terminsgebühr 4fach

entsteht.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Terminsgebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

10. Umfangreiche Schriftsätze (Verfahrensgebühr)

Rechtsanwalt … vertritt gerichtlich die Firma XY in dem Rechtsstreit LG Bonn …. 

Die Parteien vereinbaren für den Fall, dass er mehr als 

-  zwei Schriftsätze von mehr als 5 Seiten an das Gericht geschrieben werden müssen, dass die Verfahrensgebühr 2fach,

-  vier Schriftsätze von mehr als 5 Seiten an das Gericht geschrieben werden müssen, dass die Verfahrensgebühr 3fach, 

entsteht.

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Verfahrensgebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diese Beträge selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

11.  Einigungsgebühr

Rechtsanwalt … vertritt gerichtlich die Firma XY in allen Rechtsangelegenheiten. 

Entsteht nach dem RVG eine Einigungsgebühr, so beträgt diese gleichgültig, ob die Einigung außergerichtlich oder gerichtlich geschlossen wird, ob ein gerichtliches Verfahren anhängig ist, ob es sich um eine Einigung in erster, zweiter oder dritter Instanz handelt, immer 1,5. 

Der Mandant wurde darauf hingewiesen, dass eine Erstattung dieser Einigungsgebühr vom Gegner oder einem Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung, Staatskasse im Rahmen der Prozesskostenhilfe) nicht zu erwarten ist. Der Mandant muss diesen Betrag selbst leisten.

Belehrung, dass die vereinbarte Vergütung höher ist als die nach RVG geschuldete.
………………… (Auftraggeber)


………………… (Rechtsanwalt)

IX.  Durchsetzung gegen Auftraggeber

I . Honorarklage

Der Rechtsanwalt ist der berufene und unabhängige Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. Nach einer im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz herausgegebenen Untersuchung erledigt er 70,6 % aller in seinem Büro anhängigen Verfahren außergerichtlich. Dies sollte das Vorbild für jeden Anwalt sein hinsichtlich seiner eigenen Honorierung. Die Notwendigkeit, sein eigenes Honorar in einem gerichtlichen Verfahren geltend machen zu müssen, ist ein „Kunstfehler“. 

Nach wie vor hat der Rechtsanwalt gegen seinen Auftraggeber für die entstandenen und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen einen Anspruch auf angemessenen Vorschuss (§ 9 RVG). Das Gesetz fordert im Übrigen richtig, wenn es nicht von bitten, sondern von „fordern“ spricht. Der Anwalt sollte in der Lage sein, zumindest seine eigenen Rechte wahrnehmen zu können. Dies ist die beste Werbung gegenüber jedem Mandanten.

Es ist im Übrigen auch nicht unehrenhaft, von dem Mandanten einen Vorschuss zu fordern. Jeder Vorschuss, der gefordert und geleistet wird, vermeidet i.d.R. ein gerichtliches Verfahren und entlastet somit die Justiz. Im Übrigen schafft die Forderung auch Klarheit. Der Mandant, der zu Beginn nicht nach der Höhe der Vergütung des Rechtsanwalts gefragt hat, weiß nunmehr welche Vergütung der Anwalt von ihm fordert.

Im Übrigen gilt nunmehr ein weiteres Argument für die Einforderung des Vorschusses. Nach §  Vorbem. 3 Abs. 4 RVG werden höchstens die Hälfte, nie mehr als 0,75 der außergerichtlich verdienten Gebühren auf die gerichtlichen Gebühren angerechnet. Dies führt dazu, dass zukünftig dieser Gebührenanspruch als Schadensposition in der Klage mit geltend gemacht wird; eine Festsetzung ist gegen den Gegner nicht möglich, da es sich bei der Gebührenart Nr. 2400 VV RVG um eine Rahmengebühr handelt.
 Der Schaden des Mandanten kann als Leistungsklage nur geltend gemacht werden, wenn er vorher die Vergütung des Rechtsanwalts gezahlt hat. Andernfalls hat er nur einen Freistellungsanspruch. Es ist deshalb im Interesse des Mandanten zukünftig, zumindest die nicht anrechenbaren Gebühren für die außergerichtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts an den Anwalt als Vorschuss zu leisten.

Praxistipp:

1. Mit der ersten Tätigkeit für den Rechtsanwalt wird eine Vorschussrechnung erstellt, die an den Mandanten mit dem Hinweis geschickt wird, dass er diesen Betrag baldmöglichst zahlen soll, damit bei Nichtleistung der außergerichtlich geltend gemachten Forderung durch den Gegner diese Gebühren mit eingeklagt werden können.

2. Vertritt der Anwalt eine rechtsschutzversicherte Partei, so wird mit dem ersten Schreiben, das für die Partei erstellt wird, gleichzeitig um Deckungsschutzzusage bei der Rechtsschutzversicherung durch Begleichung beigefügter Gebührenvorschussrechnung verlangt.

3. Im gerichtlichen Verfahren wird die Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG) mit Übersendung der Klageerwiderung bzw. der Replik, wenn man den Beklagten vertritt, von dem Mandanten gefordert, damit die Terminsgebühr rechtzeitig vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung beglichen werden kann. Erfolgt die Begleichung der Rechnung nicht vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung, so sollte im größeren Maße als bisher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, den Termin zu mündlichen Verhandlung nicht wahrzunehmen. Kosten der Säumnis entstehen heute nicht mehr, da der Einspruch gegen ein Versäumnisurteil keine neue Angelegenheit i.S.d. § 38 BRAGO mehr ist. Für den Beklagtenvertreter entsteht lediglich der Nachteil, dass ein Titel in die Welt gesetzt wird, der ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist. Die rechtzeitige Anforderung eines Gebührenvorschusses erlaubt auch, bei Zahlungsschwierigkeiten des Mandanten Ratenzahlungsvereinbarungen rechtzeitig zu treffen, so dass der Anwalt jedenfalls die Möglichkeit hat zu überprüfen, ob der Mandant auch bereit ist, die Vereinbarung einzuhalten.

4. Von einer prozesskostenhilfeberechtigten Partei sollte immer die Gebühr nach Nr. 3335 VV RVG für die Stellung des Prozesskostenhilfeantrags als Vorschuss verlangt werden. Die insoweit geleistete Vergütung kann auf die Differenz der Gebühren nach §§ 13, 49 RVG verrechnet werden (§ 50 RVG).

2. Zuständigkeit für die Honorarklage

a) Gerichtsstand des Hauptprozesses

Der Rechtsanwalt kann wegen seiner Gebühren und Auslagen seine Honorarklage bei dem Gericht des Hauptprozesses anhängig machen. Diese Regelung hat Jahrzehnte den Anforderungen der Anwaltschaft genügt, nämlich so lange, wie überwiegend die Anwaltschaft aufgrund der Regelung in § 78 ZPO nur vor einem Landgericht bzw. einem Oberlandesgericht auftrat. Durch den Fortfall der Lokalisierung hat sich auch das Tätigkeitsfeld der Anwaltschaft geändert mit der Folge, dass der Gerichtsstand des Hauptprozesses an Bedeutung verloren hat.

b) Gerichtsstand des Erfüllungsortes

Jahrelang hat die Anwaltschaft ihre Honorarforderung am Erfüllungsort eingeklagt. Herrschende Meinung war, dass Erfüllungsort für die Begleichung der Vergütungsforderung des Rechtsanwalts sein Kanzleiort sei. Hervorgerufen durch Entscheidungen des LG München und der Veröffentlichungen des Richters, der diese Entscheidung erlassen hat
 wurde die bis zu diesem Zeitpunkt bestehende herrschende Auffassung
 aufgeweicht.

Trotz vielfacher Bemühungen im Schrifttum, den Kanzleiort als Erfüllungsort zu erhalten,
 hat der Bundesgerichtshof nunmehr beschlossen, dass Gebührenforderungen von Rechtsanwälten i.d.R. nicht gemäß § 29 ZPO am Gericht des Kanzleisitzes geltend gemacht werden können.
 Dies soll selbst dann gelten, wenn im Auftragsschreiben des Mandanten zwei Anschriften angegeben sind; in einem derartigen Fall müsse der klagende Anwalt, der darauf die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts stütze, darlegen, dass der Beklagte einen Doppelwohnsitz habe.

Hat der Anwalt an seinem Kanzleisitz geklagt, ist Erfüllungsort aber der Wohnsitz des Mandanten, und kann das Gericht das Verfahren verweisen. Mit der Verweisung erfolgt eine Bindung. Weicht allerdings ein Verweisungsbeschluss von der obergerichtlichen Rechtsprechung ab, dann entfällt damit nicht seine Bindungswirkung, weil es auf Willkür beruht; die Abweichung von der obergerichtlichen Rechtsprechung vermag allein nicht den Vorwurf der Willkür zu begründen.
 Dies bedeutet, dass selbst nach Änderung der Rechtsprechung des BGH der Anwalt immer noch wie folgt verfahren kann. Er kann von vornherein die Klage am Erfüllungsort, nämlich des Wohnsitzes des Mandanten anhängig machen und bei diesem Gericht beantragen, das Verfahren an den Kanzleisitz des Rechtsanwalts zu verweisen, weil dort der Erfüllungsort sei. Verweist das Gericht das Verfahren, so tritt für das annehmende Gericht eine Bindungswirkung ein.

3. Verfahren

Gerade in den Fällen, in denen der Rechtsanwalt gerichtlich eine Rahmengebühr geltend macht, ist nach § 14 Abs. 2 RVG ein Gutachten über die Höhe der Gebühren einzuholen. Wird das Gutachten nicht eingeholt, leidet das Verfahren an einem wesentlichen Mangel, der zur Aufhebung des Urteils in der Berufungsinstanz und Zurückverweisung der Sache führen sollte.

4. Verjährung

a) Frist

Die Verjährungsfrist für Vergütungsansprüche des Anwalts beträgt drei Jahre (§ 195 BGB). Sie beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres (§ 199 BGB).

a) Fälligkeit

Die Vergütung wird fällig, wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegenheit beendet ist. Wenn der Anwalt in einem gerichtlichen Verfahren tätig ist, wird die Vergütung auch fällig, wenn eine Kostenentscheidung ergangen oder der Rechtszug beendet ist oder wenn das Verfahren länger als drei Monate ruht (§ 8 Abs. 1 RVG). 

Der Auftrag ist erledigt, wenn der Anwalt seine Verpflichtungen aus dem Vertrag vollständig erfüllt hat.
 Erfüllt ist der Vertrag auch dann anzusehen, wenn der Auftrag beendet ist; eine Beendigung liegt vor, wenn die Parteien den Vertrag auflösen oder eine der Parteien den Vertrag kündigt.

Darüber hinaus wird die Vergütung fällig, wenn eine Kostenentscheidung ergangen ist oder der Rechtszug beendet ist. Dies bedeutet, dass in all den Fällen, in denen ein Rechtsmittel eingelegt wird, die Vergütung des Anwalts schon fällig ist und deshalb auch verjähren kann.
 

Da diese Regelung in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bereitete, hat der Gesetzgeber mit den Sonderregelungen in § 8 Abs. 2 RVG einen neuen Hemmungstatbestand eingeführt. Schwierigkeiten gab es deshalb, weil der Rechtspfleger i.d.R. die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens so lange nicht festsetzte, bis der Rechtsstreit rechtskräftig entschieden war. Dies konnte mehr als drei Jahre dauern, wenn das Verfahren noch in der III. Instanz weiter betrieben wurde. In der Praxis ergaben sich aber auch deshalb Schwierigkeiten, weil bei fruchtlosen Zwangsvollstreckungen und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung i.d.R. die Kosten des Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen den Schuldner nicht festgesetzt wurden; wurde dann nach drei Jahren erneut ein Vollstreckungsversuch unternommen, so konnten die entsprechenden Gebührenforderungen verjährt sein.

Nunmehr regelt § 8 Abs. 2 RVG, dass die Verjährung für eine Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfahren so lange gehemmt wird, wie das Verfahren anhängig ist. Die Hemmung endet erst mit rechtskräftiger Entscheidung oder anderweitiger Beendigung des Verfahrens. Wenn das Verfahren ruht, endet die Hemmung drei Monate nach Eintritt der Fälligkeit. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt.

X. Mandatsvereinbarung

Rechtsanwalt ... wird von dem Auftraggeber mit der außergerichtlichen Vertretung in einer Ehescheidung beauftragt. Sollte eine gerichtliche Vertretung in einer Ehescheidung notwendig werden, so wird schon jetzt für diesen Zeitpunkt ein weiteres Mandat als neue Angelegenheit erteilt. Die Vertretung bezieht sich nur auf Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, andere Bestimmungen, z.B. steuerliche, werden von dem Rechtsanwalt nicht geprüft.

Der Auftraggeber wurde darüber belehrt, dass sich die Gebühren des Rechtsanwalts nach dem Gegenstandswert berechnen. Gegenstandswert ist der Wert, um den sich die Parteien streiten. Wird z.B. auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 1000,- € geklagt, so ist Gegenstandswert der Betrag in Höhe von 1000,- €. ...

Der Auftraggeber erteilt aus Gründen der Kostenersparnis die Zustimmung, dass Rahmengebühren in Höhe des jeweiligen Höchstbetrages der anzuwendenden Bestimmungen gegen ihn nach § 11 RVG festgesetzt werden können. Der Rechtsanwalt nimmt diese Zustimmung an.

Auftraggeber und Rechtsanwalt vereinbaren, dass bei einer Einigung im Sinne der Nr. 1003 VV RVG immer eine Gebühr in Höhe von 1,5 zu vergüten ist; der Auftraggeber wurde darüber belehrt, dass diese Gebühr in einzelnen Fällen von ihm persönlich zu zahlen ist und nicht vom Gegner oder Dritten (z.B. Rechtsschutzversicherung oder Staatskasse) erstattet wird.

..........................................





........................................

(Auftraggeber)






(Rechtsanwalt)

XI. Vereinbarungen mit Rechtsschutzversicherungen

1. Einführung

Das Inkrafttreten des RVG nutzten viele Rechtsschutzversicherungen, um Rechtsanwälten Rationalisierungsabkommen anzubieten. Eines von vielen Abkommen sei nachfolgend dargestellt. Die ARAG bot an:

Zivilrecht

Gegenstand




ARAG


  RVG

Beratung (Nr. 2100, 2102 VV)

60,00 €

  0,1 bis 1,0,










  im Falle der










  Erstberatung










  höchstens 190,- €










  für den Verbraucher

Vertretung (Nr. 2400 VV)


0,8


  0,5 bis 2,5;










  bei nicht umfang-










  reichen oder 










  schwierigen Sachen:










  1,3 als Regelgebühr

Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV)

1,0


   1,5

Anrechnung (Vorbem. 3 Abs. 4 VV)        ¾


    ½, höchstens mit










    einem Gebührensatz










    von 0,75

In doppelter Hinsicht sollen Rechtsanwälte mit diesem Abkommen getäuscht werden.

Zum einen wird der Eindruck erweckt, als wenn zukünftig nur die Rechtsanwälte, die dieses Abkommen unterschreiben, von der Rechtsschutzversicherung empfohlen werden. Das Angebot wurde jedoch nicht nur an die Rechtsanwälte gesandt, die schon früher derartige Abkommen abgeschlossen haben und von den Rechtsschutz-versicherern empfohlen wurden, sondern auch an die , die häufige rechtsschutzver-sicherte Mandanten vertreten haben, ohne ein derartiges Abkommen mit der Rechtsschutzversicherung bisher unterschrieben zu haben.

Zum anderen wird der Eindruck erweckt, als wenn die ARAG – dies gilt auch für andere Rechtsschutzversicherer – ein höheres Honorar zahlt, als nach RVG geschuldet. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Für die Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG) im außergerichtlichen Bereich ist dies offensichtlich, wenn statt einer Gebühr in Höhe von 1,5 nur eine Gebühr von 1,0 abgeboten wird. Dabei soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob eine derartige Vereinbarung nicht im Hinblick auf § 49 b Abs. 1 BRAO nichtig ist.

Für die Beratung (Nr. 2100 VV RVG) ergibt sich, dass der angebotene Betrag in Höhe von 60,- € bei Berechnung der Mittelgebühr nach Nr. 2100 in Höhe von 0,55 schon bei einem Gegenstandswert von über 1500,- € unterschritten wird; im Hinblick darauf, dass die Tabelle nicht geändert wurde, im Beratungsbereich es beim selben Gebührenrahmen verbleibt wie bei der BRAGO, nämlich von 0,1 bis 1,0, ist der Rechtsanwalt aufgrund der verbesserten Einkommensverhältnisse des Mandanten berechtigt – seit 1994 sind die Einkommen der Mandanten, die in der gewerblichen Wirtschaft tätig sind, um 26% gestiegen – eine 0,6 Gebühr zu berechnen, so dass schon bei Gegenstandswerten von über 1200,- € die nach RVG zu zahlende Gebühr nicht mehr erreicht wird.

Für den Fall der außergerichtlichen Vertretung (Nr. 2400 VV RVG) wird mit dem Ansatz der Gebühr in Höhe von 0,8 bei dem Rechtsanwalt der Eindruck erweckt, er erhalte zukünftig statt der 7,5 /10 Gebühr nach § 118 BRAGO nunmehr eine um 0,05 erhöhte Gebühr, also die Gebühr, die viele Rechtsanwälte aufgrund der verspäteten Gebührenanpassung unter Berücksichtigung der Toleranzgrenze für die außergerichtliche Tätigkeit in den letzten Jahren geltend gemacht hatten. Tatsächlich steht dem Rechtsanwalt in den Fällen, in denen er bisher eine 7,5/10 bzw. 8/10 nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO geltend gemacht hatte, zukünftig mindestens eine Gebühr in Höhe von 1,3 als Regelgebühr zu. Die Rechtsschutzversicherung will also dem einzelnen Anwalt eine Gebührenminderung gegenüber den gesetzlichen Bestimmungen in Höhe von 62,5% zumuten. Bedenkt man, dass nach den Untersuchungen des Bundesministeriums der Justiz (Wasilewski, Streitverhütung durch Rechtsanwälte, Köln 1988) 70,6% aller Verfahren außergerichtlich erledigt werden, also auch nach Nr. 2400 VV RVG abzurechnen sind, dann wird erst bewusst, welche „Niederträchtigkeit“ hinter diesem Angebot steckt.

Aber auch bei der Anrechnung (Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG) der außergerichtlich verdienten Gebühren auf die Gebühren des gerichtlichen Verfahrens ist das Angebot nicht fair. Mit dem Inkrafttreten des RVG entfällt die Beweisgebühr. Als Ausgleich sieht das RVG vor, dass im gerichtlichen Verfahren eine Verfahrensgebühr in Höhe von 1,3 (Nr. 3100 VV RVG) und eine Terminsgebühr in Höhe von 1,2 (Nr. 3104 VV RVG) entstehen; damit ist ein Ausgleich für den Verlust der Beweisgebühr nicht erfolgt; der Ausgleich erfolgt erst dann, wenn von den außergerichtlich verdienten Gebühren ein Teil dem Rechtsanwalt erhalten bleibt. Nach der Regelung des RVG werden die außergerichtlich verdienten Gebühren lediglich zu ½ , höchstens jedoch mit einem Gebührensatz von 0,75 angerechnet. Dies bedeutet, dass für den Fall, dass der Rechtsanwalt außergerichtlich die Regelgebühr von 1,3 bis zur Höchstgebühr in Höhe von 2,5 geltend macht, er im gerichtlichen Verfahren nach RVG









0,65 bis 1,75 

Gebühren zusätzlich erhält, während er nach dem Angebot der Rechtsschutzversicherer lediglich Gebühren in Höhe von 

0,3 bis 1,2 

erhält.

Ordnungswidrigkeiten

Gegenstand



ARAG



RVG










(Geldbuße: 40,- bis 










5000,- €, Mittelgebühr)

Vorverfahren und


260,- €


350,- €

gerichtlich anhängiges

Verfahren ohne Haupt-

Verhandlung

Hauptverhandlung ohne

230,- €


450,- €

Vorverfahren


Das Angebot ist umso weniger verständlich, als der Gesetzgeber gerade für den Strafverteidiger eine Anpassung der Gebühren um 30% anstrebt (BR-Drucks. 830/03, S. 173). Der Strafverteidiger hat seit 1994 keine Anpassung der Gebühren durch höhere Streitwerte in einer Größenordnung von 15% (so Regierungsentwurf BR-Drucks. 830/03, S. 173) erhalten.

2. Maßnahmen

Die Anwaltschaft wird sich darauf einstellen müssen, dass sie zukünftig, insbesondere gegenüber den Rechtsschutzversicherern, ihre Gebühren in größerem Umfang begründen müssen, als dies bis heute notwendig war.

 2.1. Deckungsschutzzusage als eigene Angelegenheit

Die Einholung der Deckungsschutzzusage ist auch nach dem RVG eine eigene Angelegenheit.
 Es entsteht eine Gebühr nach Nr. 2400 VV RVG. Die Bedeutung der Angelegenheit ist für den Mandanten in der Regel durchschnittlich; sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Mandanten ebenfalls durchschnittlich, so wird man eine derartige Tätigkeit in der Regel als nicht umfangreich und schwierig zu werten haben mit der Folge, dass dann die Regelgebühr in Höhe von 1,3 entsteht.
 Diese Gebühr ist weder von der Rechtsschutzversicherung noch von dem Schädiger zu erstatten.
 Gegen den Mandanten kann sie nur geltend gemacht werden, wenn dieser vorher darauf hingewiesen wurde, dass er diese Gebühr selbst zu tragen hat.
 Gegenstandswert für die Einholung der Deckungsschutzzusage ist das Interesse des Mandanten an dieser Zusage, in der Regel also die Gebühren für seinen eigenen Anwalt, die des Gegners sowie etwa entstehende Gerichtskosten, Zeugenauslagen und Sachverständigenvergütungen.

Überwiegend hat die Anwaltschaft bisher auf die Geltendmachung dieser Gebühr verzichtet. Aus mehreren Gründen ist dies heute aber auch zukünftig nicht vertretbar. Der Rechtsanwalt haftet für Fehler bei Einholung der Deckungsschutzzusage. Er haftet auch dafür, dass er etwa bei Abschluss eines Vergleiches nicht eine Kostenentscheidung herbeiführt, die dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen entspricht. Zum anderen ist nicht zu verkennen, dass die Rechtsschutzversicherer anlässlich der Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes bemüht sind, ihre Tätigkeitsbereiche auszuweiten. In vielen Ländern Europas erfolgt die Beratung der Versicherungsnehmer mit eigenen Angestellten der Rechtsschutzversicherungen; ein derartiges Handeln ist den Rechtsschutzversicherern in Deutschland nicht erlaubt. Die Rechtsschutzversicherungen machen deshalb geltend, dass nunmehr das Rechtsberatungsgesetz in der Weise geändert werden soll, dass zumindest die Beratung ihnen mit eigenen Mitarbeitern gestattet wird.

Würde die Anwaltschaft den Schriftverkehr mit der Rechtsschutzversicherung nicht übernehmen, so müsste der Versicherungsnehmer selbst bei der Rechtsschutz-versicherung Deckungsschutz einholen. Würde die Anwaltschaft den direkten Verkehr mit der Rechtsschutzversicherung verweigern, so müsste auf eine entsprechende Vorschussrechnung die Versicherung die Beträge an den Versicherungsnehmer zur Weiterleitung an den Rechtsanwalt zahlen. Die Rechtsschutzversicherung würde das Risiko tragen, dass der Versicherungsnehmer diese Beträge an den Rechtsanwalt weiterleitet.

Erkennt man dies, so kann und sollte die Anwaltschaft ihre Leistungen in diesem Bereich nicht ohne ein Entgelt erbringen. Will die Rechtsschutzversicherung weiterhin die bisherige Übung aufrechterhalten, so könnten die Berufsorganisationen Rahmenabkommen abschließen, die die Tätigkeit der Anwaltschaft bei Einholung einer Deckungsschutzzusage abgelten. Ein Betrag zwischen 150,- und 200,- €/Angelegenheit wäre angemessen.

2.2 Begründungszwang

Die Absicht der Rechtsschutzversicherer zukünftig durch Rationalisierungsabkommen das durch das RVG vorgesehene Erhöhungsvolumen zu mindern, wird die Anwaltschaft zu einem größeren Begründungszwang zwingen; dies gilt nicht nur für den außergerichtlichen Bereich, sondern auch im Gerichtsverfahren, in dem aufgrund der Anrechnungsvorschrift der Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG ein Teil der außergerichtlich verdienten Rahmengebühr nach Nr. 2400 VV RVG erhalten bleibt.

Die Anwaltschaft sollte sich Formschreiben erstellen, die die Gebührenhöhe rechtfertigen.

2.3 Vorschussanforderung

Darüber hinaus sollte dazu übergegangen werden, grundsätzlich mit der Vorschussanforderung gegenüber der Rechtsschutzversicherung bei außergerichtlichen Angelegenheiten eine 1,3 Gebühr zu fordern. Die voraussichtlich entstehenden Gebühren können gefordert werden. Man kann damit schon zu einem möglichst frühen Stadium eine Klärung mit der Rechtschutzversicherung herbeiführen.

3. Rechtspolitischer Ausblick

Große Versicherungsgesellschaften betreiben heute die Sparte „Rechtsschutzversicherung“. Sie betreiben diese Sparte, um Gewinne zu erwirtschaften. Dies zeigen alljährlich die Bilanzen der Rechtsschutzversicherer. Die Prämie für den Bürger könnte um den Prozentsatz, der den Gewinn der Rechtsschutzversicherung darstellt, preiswerter sein. An der Arbeit der Anwaltschaft profitiert nicht nur der Mandant, der durch die Anwaltschaft seine Rechte wahrnehmen lässt, sondern auch die Rechtsschutzversicherung, die aufgrund der Arbeit der Anwaltschaft einen zusätzlichen Mehrwert erwirtschaftet.

Wenn die Rechtsschutzversicherung jedoch als Konkurrent für die Anwaltschaft auf dem Rechtsberatungsmarkt auftreten will – dies zeigen ihre Aktivitäten anlässlich der Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes - , wenn sich die Rechtsschutzver-sicherer sowohl in der 14. als auch in der 15. Legislaturperiode vehement gegen die von der Bundesregierung für angemessen gehaltene Anpassung der Anwaltsgebühren nach 10 Jahren gewandt haben und dadurch die 

Anpassung nicht zum 1.7.2003 – wie ursprünglich vorgesehen -, sondern erst zum 1.7.2004 in Kraft tritt – dies bedeutet bei einem Gesamthonorarumsatz der Anwaltschaft in Höhe von ca. 10 Milliarden €/Jahr einen Verlust von 1,4 Milliarden €/Jahr -, dann macht es keinen Sinn, dass die Anwaltschaft für die Rechtsschutzversicherer diesen Mehrwert erwirtschaftet.

Berufspolitisch stellt sich damit die Aufgabe für die Anwaltschaft, zukünftig die Rechtsschutzversicherungen für den Bürger in eigene Hände zu nehmen. Ziel muss es sein, die Rechtsschutzversicherung kostendeckend zu führen, also keine Gewinne zu erwirtschaften, um auf diese Art und Weise dem Bürger den Rechtsstreit um den bisherigen Gewinn der Rechtsschutzversicherung zu verbilligen und gleichzeitig die ursprüngliche Leistung der Anwaltschaft zu unterstützten. Dies hätte dann auch den Vorteil, dass unsinnige Regelungen in den ARB nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Soweit Deckungsschutz etwa nur in gerichtlichen Verfahren gewährt wird, nicht aber im außergerichtlichen Bereich, ist dies nicht im Interesse der Allgemeinheit. Jedes gerichtliche Verfahren ist mit erheblich höheren Kosten verbunden als eine außergerichtliche Vertretung. Wenn Deckungsschutz gewährt wird, dann ist er für den außergerichtlichen Bereich zu gewähren, um gerichtliche Verfahren zu vermeiden. 

Die Anwaltschaft sollte in der Lage sein, ein derartiges Vorhaben zu finanzieren. Zum 1.1.2004 hatten die Rechtsanwaltskammern 127333 Mitglieder.
 Bei durchschnittlichen Kammerbeiträge in Höhe von 250,- € ergibt dies eine Einnahme in Höhe von 31.833.250,- € = ca. 0,2% der jährlichen Honorareinnahmen der Anwaltschaft. Mit diesem Betrag sollte es möglich sein, eine Anschubfinanzierung sicherzustellen.

XII. Rechtsprechung

1. Gebührenunterbietung

BVerfG: Zeitungswerbung mit festen Gebührensätzen bei Erstberatungen

BVerfG 1. Senat 2. Kammer Nichtannahmebeschluss vom 27. Oktober 2004 1 BvR 2292/04 

Nichtannahmebeschluss: Wegen Nichterschöpfung des Rechtswegs unzulässige Verfassungsbeschwerde gegen die wettbewerbsrechtliche Verurteilung einer Rechtsanwalts- GmbH wegen Zeitungswerbung mit festen Gebührensätzen bei Erstberatungen

1a. Zur Verpflichtung des Beschwerdeführers, vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor den Fachgerichten eine Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzung zu erreichen, vgl. BVerfG, 13. Januar 1987, 2 BvR 209/84, BVerfGE 74, 102 <113>). 

1b. Die Notwendigkeit, vorab das Klageverfahren zu betreiben, fehlt nur dann, wenn dies für den jeweiligen Beschwerdeführer nicht zumutbar ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die gerügte Grundrechtsverletzung die Eilentscheidung selbst betrifft und im Hauptsacheverfahren nicht mehr zureichend ausgeräumt werden könnte (vgl. BVerfG, 1. Februar 1989, 1 BvR 1290/85, BVerfGE 79, 275 <279>). 

1c. Auf das Hauptsacheverfahren kann ein Beschwerdeführer zudem dann nicht verwiesen werden, wenn es im konkreten Fall einer weiteren tatsächlichen Klärung nicht mehr bedarf, wenn die im vorläufigen und im Hauptsacheverfahren zu entscheidenden Rechtsfragen identisch sind und wenn deshalb nicht damit gerechnet werden kann, dass ein Hauptsacheverfahren die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts entbehrlich machen könnte (vgl. BVerfG, 11. Mai 1976, 1 BvR 163/72, BVerfGE 42, 163 <167 f>). 

2. Hier: Keine Entbehrlichkeit der Durchführung des Hauptsacheverfahrens: 

2a. Vorliegend eröffnet das Hauptsacheverfahren die Möglichkeit, die Rspr des BGH zum Werberecht des freiberuflich Tätigen (vgl. BGH, 5. Mai 2003, I ZR 217/00, NJW-RR 2003, 1288; BGH, 9. Oktober 2003, I ZR 167/01, NJW 2004, 440; vgl. BGH, 23. Oktober 2003, I ZR 64/01, NJW 2004, 1099) in die Beurteilung der konkreten Werbung mit einzubeziehen. 

2b.Im Rahmen einer nicht nur vorläufigen Auseinandersetzung mit der fraglichen Werbung könnte durch die Fachgerichte berücksichtigt werden, dass die zwischenzeitlich erfolgte Einführung des RVG auch zur Vereinfachung und Deregulierung des Gebührenrechts erfolgt ist und dieser Gesetzeszweck möglicherweise Auslegungsvorgaben auch für die Beurteilung einer Werbung für Erstberatungsgebühren enthält. 

NJW 2004, 3768 (red. Leitsatz und Gründe) AnwBl 2005, 71 (red. Leitsatz und Gründe) 
Verfahrensgang

· vorgehend OLG Hamm 4. Zivilsenat Urteil vom 3. August 2004 4 U 94/04 Wettbewerbswidrige Anwaltswerbung mit "Gebührenbeispielen" für Erstberatungen 

· vorgehend LG Essen 5. Kammer für Handelssachen Urteil vom 8. Juni 2004 45 O 46/04
Wettbewerbsverstoß: Werbung eines Rechtsanwalts mit niedrigen standardisierten Höchstgebühren für eine Erstberatung
LG Bremen: Zulässigkeit mit konkreten Gebührenbeispielen für Erstberatung am unteren Rande der Gebührenordnung

LG Bremen 12. Zivilkammer Urteil vom 1. Juli 2004 12 O 292/04 

Wettbewerbsverstoß: Werbung eines Rechtsanwalts mit Gebührenbeispielen für eine Erstberatung

1. Eine Gebührenunterschreitung ist dem Rechtsanwalt in außergerichtlichen Angelegenheiten nicht verwehrt. Deshalb ist die Werbung des Rechtsanwalts mit konkreten Gebührenbeispielen für die Erstberatung am unteren Rande der Gebührenordnung zulässig. 

2. Die Beurteilung der gebührenrechtlichen Zulässigkeit hat sich durch das Inkrafttreten des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) am 1. Juli 2004 nicht geändert. Die neue Regelung in § 4 Abs. 2 RVG entspricht dem bisherigen § 3 Abs. 5 BRAGO. 

3. Im Ergebnis kann einem Rechtsanwalt ein "Gebührenaushang" mit einem bestimmten Gebührenrahmen für bestimmte Rechtsgebiete nicht verboten werden. 

NJW 2004, 2837-2838 (red. Leitsatz und Gründe) GRUR-RR 2004, 332-333 (red. Leitsatz und Gründe) AnwBl 2004, 655 (red. Leitsatz und Gründe) Rbeistand 2005, 102-104 (red. Leitsatz und Gründe)
BGH: Zulässige telefonische Rechtsberatung mit einem Minutenpreis

Ein Rechtsanwalt, der für eine telefonische Rechtsberatung einen Minutenpreis vereinbart, verstößt damit nicht notwendig gegen das Verbot der Gebührenunter- oder -überschreitung (im Anschluss an BGHZ 152, 153 - Anwalts-Hotline). Er muss jedoch in der Werbung für die telefonische Rechtsberatung auf nicht selbstverständliche Einschränkungen und Besonderheiten der Berechnung hinweisen (hier: Streitwertgrenze für Minutenpreis; Berechnung des Minutenpreises auch für Gesprächsunterbrechungen zum Zwecke des Recherchierens).

BGH: I ZR 261/02, Urteil vom 30.09.2004

Verfahrensgang:
Kammergericht Berlin vom 24.05.2002
LG Berlin


Tatbestand:

Der Beklagte ist Partner einer als "Telekanzlei" bezeichneten Partnerschaft von Rechtsanwälten. Diese wirbt bundesweit über ihre im Internet abrufbare Homepage für die von ihr unter dem Zeichen "Jucall" angebotene telefonische Rechtsberatung, bei der Interessenten gegen 5 DM pro Beratungsminute eine anwaltliche Rechtsberatung erhalten können.


Möchte ein Ratsuchender sich von einem Anwalt der "Telekanzlei" beraten lassen, kann er, ohne dass für ihn Telefonkosten anfallen, die Kanzlei über eine auf der Homepage angegebene 0800er-Rufnummer anrufen. Die für die Berechnung der Anwaltsgebühren maßgebliche Zeiterfassung setzt erst ein, nachdem einige Formalien abgewickelt, insbesondere die Stammdaten des Anrufers erfasst sind. Die Beratung, die dem Anrufer anschließend in Rechnung gestellt wird, erfolgt durch Rechtsanwälte. Die Mindestgebühr für eine solche Beratung beträgt 30 DM einschließlich Mehrwertsteuer. Auf der Homepage wird das "JUCALL-Leistungsspektrum" u.a. wie folgt beschrieben:


- JUCALL ist eine Leistung der Rechtsanwaltskanzlei Telekanzlei L. & Partner, d.h.

Sie erhalten den kompletten Beratungsservice aus einer Hand. Es sind keine Provider oder weitere Dritte zwischengeschaltet, die nicht unmittelbar zur Aufbauorganisation der Kanzlei gehören.


- kostenloser Zugang zur gebührenpflichtigen Rechtsberatung über unsere 0800-Rufnummer.

- kostenlose Stammdatenaufnahme und Ablauferläuterung vor der gebührenpflichtigen Rechtsberatung.


- 5 DM pro Minute inkl. MwSt. für die eigentliche Rechtsberatung.

- bei sehr einfachen und kurzen Anliegen behalten wir uns vor, den Preis im Einzelfall noch weiter zu senken.


- Zeiterfassung erst nach Abwicklung aller Formalien.


- Mindestgebühr in Höhe von 30 DM inkl. MwSt. bei jedem Telefonat, das in Beratung mündet.

- Sie treffen entweder direkt auf einen unserer Anwälte oder auf unsere Telefonannahme. Im letzteren Falle erhalten Sie einen Rückruf durch einen Anwalt.

- Rechtsberatung vor allem für Anrufer aus Wirtschaft und Unternehmen (auch Existenzgründer) mit spezifischen Fragen.


- Beratung nur durch erfahrene Rechtsanwälte.


- bei komplexen Fragen, wenn Sie wollen, mehrmaliger Rückruf durch uns, bis Ihr Anliegen geklärt ist.


- auf Wunsch Weiterberatung in Fällen, die für eine lediglich telefonische Beratung nicht geeignet sind.


- Rückruf und Weiterberatung zu den gleichen günstigen Konditionen wie beim Erstanruf.

- Zustellung der Rechnung direkt und separat von der Telekanzlei L. & Partner und nicht über die Telekom.


- Freischaltung von Jucall werktags zwischen 9.00 und 18 Uhr, freitags bis 16 Uhr.

Unter der Überschrift "Was ist, wenn mein Jucall-Anwalt mich vor Gericht vertreten soll?" heißt es:


Nur wenn der Gegenstandswert höher liegt als 50.000 DM, stellen wir einzeln ausgehandelte Stundensätze in Rechnung. Unser Minutentarif gilt dann nicht.

Darüber hinaus heißt es auf der Homepage:


Bitte bedenken Sie: die Jucall-Idee dient lediglich zur Betreuung einfacher Rechtsfragen. Gleichwohl bietet Jucall Schnittstellen zur weitergehenden Rechtsberatung, sofern der Mandant dies wünscht und die Sache am Telefon nicht klärbar ist.


Der Vorteil: Die Preisstruktur ändert sich bei einfachen Angelegenheiten grundsätzlich nicht.


Wird etwa der Austausch von Unterlagen oder ein persönliches Gespräch vor Ort nötig, so kann sich der Anrufer bei einfachen Angelegenheiten zu den günstigen Konditionen von Jucall weiterbetreuen lassen.


Wir behalten uns bei umfangreicheren Angelegenheiten (z.B. Entwicklung von AGB oder ganzen Verträgen, nicht dagegen bei deren bloßer Prüfung) vor, im Einzelfall jenseits der o.g. Schnittstelle eine Weiterberatung zu Jucall-Tarifen abzulehnen und stattdessen nur zu BRAGO- oder individuellen Honorarsätzen anzubieten. ...


Die Kläger sind in Berlin ansässige Rechtsanwälte. Sie haben den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen. Sie sind der Ansicht, eine telefonische Rechtsberatung mit dem System einer allein zeitabhängigen Vergütung verstoße gegen zwingendes Gebührenrecht und sei daher wettbewerbswidrig. Die Abrechnungsart laufe in einer Vielzahl von Fällen auf unangemessen niedrige Gebühren hinaus, zumal die Gebühr von 5 DM nicht auf die Erstberatung beschränkt sei. Hinzu komme, dass die erhebliche Zeit der Recherche und des Überdenkens zwischen den Rückrufen nicht vergütet werde. Darüber hinaus könne die Mindestgebühr von 30 DM zu einer Gebührenüberschreitung führen. Außerdem sei die Leistung nicht klar umschrieben und mehrdeutig. Mit den niedrigen Minutenpreisen werde der Verbraucher angelockt, um dann weitere Angebote unterbreitet zu bekommen. Die Beschränkungen würden zudem erst nach der Herausstellung des Minutenpreises versteckt angesprochen.


Die Kläger haben ursprünglich beantragt, den Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die telefonische Rechtsberatung durch ihn oder sein Büro zu einem Preis von 5 DM inklusive Mehrwertsteuer pro Beratungsminute zu werben.


Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten.


Das Landgericht hat angenommen, es bestehe kein hinreichender Anhalt für eine Gebührenunterschreitung; dagegen sei dem beanstandeten Abrechnungssystem die Gefahr einer Gebührenüberschreitung immanent, weil in jedem Fall eine Mindestgebühr von 30 DM fällig werde. Das Landgericht hat daher der Klage nur teilweise stattgegeben: Es hat das beantragte Verbot dadurch eingeschränkt, dass es vor die Wörter "zu werben" die Wörter "unter Zugrundelegung einer Mindestgebühr von 30 DM brutto" eingefügt hat. Überwiegend hat es die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil haben nur die Kläger Berufung eingelegt, die das Kammergericht zunächst durch Versäumnisurteil zurückgewiesen hat. Auf den Einspruch der Kläger hat das Kammergericht der Klage entsprechend dem in der Berufungsinstanz geänderten, auf die konkrete Verletzungsform (Wiedergabe der Homepage) abstellenden Klageantrag stattgegeben, den die Kläger zunächst als Hilfs-, später als Hauptantrag gestellt hatten.


Mit seiner Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter. Die Kläger beantragen, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - noch vor der erst später ergangenen Senatsentscheidung "Anwalts-Hotline" (BGHZ 152, 153) - in dem beanstandeten Angebot des Beklagten einen Verstoß gegen die Gebührenregelungen in § 49b Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 3 BRAO und in § 3 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 3 BRAGO (entspricht im wesentlichen der heutigen Regelung in § 4 RVG) gesehen und den Klägern den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt des Rechtsbruchs zugesprochen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Die Kläger seien als Mitbewerber von dem beanstandeten Verhalten unmittelbar betroffen und daher klagebefugt. Entgegen der Ansicht des Beklagten sei die Klage auch nicht rechtsmissbräuchlich erhoben. Es seien keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs vorwiegend im Gebühreninteresse der Kläger erfolgt sei.

Nach der angegriffenen Werbung handelten der Beklagte und seine Kollegen wettbewerbswidrig, da die Gefahr von Gebührenunter- und -überschreitungen sowie der Erhebung von nicht geschuldeten Gebühren bestehe. Eine Vereinbarung, nach der die gesetzlichen Voraussetzungen der Gebühren von vornherein unterlaufen werden sollten, widerspreche § 3 BRAGO und dem allgemeinen Verbot der Gebührenunterschreitung in § 49b Abs. 1 Satz 1 BRAO. Auch Zeitvergütungen seien nur zulässig, soweit sie in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Anwalts stünden. Dies sei bei der von der Kanzlei des Beklagten in Rechnung gestellten Vergütung nicht gewährleistet, wenn beispielsweise in einer einfachen Angelegenheit mit einem Gegenstandswert von 50.000 DM nach einem sechsminütigen Beratungsgespräch nur 30 DM erhoben würden, während die Ratsgebühr nach § 20 Abs. 1 BRAGO mindestens 142,50 DM (jetzt 75,80 ¤) betrage. Die Rechtsanwälte von "Jucall" böten darüber hinaus auch die Klärung komplexerer Fragen an, für die gegebenenfalls mehrere Rückrufe notwendig seien und für die nach den gesetzlichen Gebühren im Falle der Erstberatung bis zu 350 DM anfallen könnten.


Darüber hinaus widerspreche die herausgestellte Angabe von 5 DM pro Beratungsminute auch den Grundsätzen von Preiswahrheit und Preisklarheit. Soweit dem Anrufer die Zeit einer Recherche zwischen zwei Beratungsgesprächen in Rechnung gestellt werde, sei die Angabe irreführend, da angesichts der herausgestellten Beziehung von Telefongespräch und Zeitabrechnung der Eindruck erweckt werde, nur die Dauer des telefonischen Beratungsgesprächs bestimme die Höhe des Honorars. Mangels erkennbarer Einschränkung werde im Übrigen der unzutreffende Einruck erweckt, zu dem angegebenen Tarif könnten auch schwierige und komplexe Rechtsfragen gestellt werden. Auf die wichtige Beschränkung des "Jucall"-Tarifs auf Gegenstandswerte bis 50.000 DM werde nicht in der gebotenen Deutlichkeit hingewiesen.


II. Die Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg. Zwar liegt in der von den Klägern behaupteten Gebührenunter- und -überschreitung kein Wettbewerbsverstoß, doch ist die beanstandete Werbung irreführend. Dieser Umstand rechtfertigt das auf die konkrete Verletzungsform beschränkte Verbot.


1. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist nur ein Teil des ursprünglichen Rechtsstreits. Soweit der Beklagte durch das Landgericht im Hinblick auf die Forderung einer Mindestgebühr von 30 DM wegen der Gefahr einer Gebührenüberschreitung zur Unterlassung verurteilt worden ist, ist der Rechtsstreit nicht in die Rechtsmittelinstanzen gelangt. Gegenstand des Berufungsverfahrens war allein der - in erster Linie auf die Gefahr einer Gebührenunterschreitung gestützte - Teil der Klage, den das Landgericht abgewiesen hatte, und zwar in der geänderten, auf die konkrete Verletzungsform beschränkten Antragsfassung.


2. Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass es sich bei den Klägern um Mitbewerber des Beklagten handelt. Denn die Kläger stehen mit dem Beklagten als Anbieter der Dienstleistung einer Rechtsberatung in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG). Erwiese sich das beanstandete Verhalten als wettbewerbswidrig, stünde ihnen daher grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch nach §§ 3, 8 Abs. 1 UWG zu (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG).

3. Ohne Erfolg beanstandet die Revision, dass das Berufungsgericht die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs durch die Kläger nicht als missbräuchliche Rechtsverfolgung angesehen hat (§ 13 Abs. 5 UWG a.F., § 8 Abs. 4 UWG). Das Berufungsgericht hat in der Vielzahl der von den Klägern gegen Berufskollegen angestrengten Klagen kein Indiz dafür gesehen, dass sie den Unterlassungsanspruch im Streitfall in erster Linie im eigenen Kosteninteresse angestrengt haben. Das Berufungsgericht hat sich dabei darauf gestützt, dass die Kläger vorwiegend von den Umständen des Einzelfalls geprägte Verfahren zur berufswidrigen Werbung angestrengt hätten und dabei ein erhebliches Prozesskostenrisiko eingegangen seien. Ihre Rechtsverfolgung habe sich nicht auf geringfügige, wettbewerbsrechtlich eher unproblematische Verstöße beschränkt. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.


4. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt in der von der Kanzlei des Beklagten angebotenen telefonischen Rechtsberatung keine wettbewerbswidrige Gebührenunter- oder -überschreitung.


a) Wie der Senat bereits in der Entscheidung "Anwalts-Hotline" (BGHZ 152, 153, 160 ff.) im Zusammenhang mit der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der Werbung für eine telefonische Rechtsberatung über eine 0190er-Telefonnummer ausgeführt hat, birgt das System einer telefonischen Rechtsberatung, bei der die Dienstleistung der Beratung nach Zeit abgerechnet wird, zwar gewisse Risiken für ein berufswidriges Verhalten der beteiligten Rechtsanwälte. Dies führt indessen nicht dazu, dass die Werbung für einen telefonischen Beratungsdienst schlechthin untersagt werden könnte.

b) Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass es sich bei den berufsrechtlichen Mindestpreisvorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwalts-gebührenordnung bzw. des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes um Marktverhaltensregelungen i.S. von § 4 Nr. 11 UWG handelt (vgl. Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 11.139; ferner BGHZ 152, 153, 162 - Anwalts-Hotline, zu Höchstpreis-vorschriften). Im Falle des Verstoßes gegen derartige Bestimmungen steht Mitbewerbern wie den Klägern ein Unterlassungsanspruch aus §§ 3, 8 Abs. 1 UWG zu.


c) Mit dem als "Jucall" bezeichneten Rechtsberatungsdienst der Kanzlei des Beklagten sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässigen Gebührenunterschreitungen verbunden. Auch von einer unzulässigen Gebührenüberschreitung kann - ungeachtet der nicht mehr zu prüfenden Frage der in Rechnung gestellten Mindestvergütung von 30 DM (dazu oben unter II.1.) - nicht ausgegangen werden. Insbesondere stellt es keinen Verstoß gegen die Bestimmungen der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Rechtsanwaltsvergütungs-gesetzes dar, dass die Kanzlei des Beklagten dem Ratsuchenden für die Beratung eine zeitabhängige Vergütung in Rechnung stellt.


aa) Die telefonische Beratung wird im Allgemeinen den Gebührentat-bestand erfüllen, der bis 30. Juni 2004 in § 20 Abs. 1 Satz 1 BRAGO geregelt war und seitdem in Nr. 2100 bis 2102 des Vergütungsverzeich-nisses zu § 2 Abs. 2 RVG geregelt ist. Danach erhält der Rechtsanwalt für einen mündlichen Rat oder eine Auskunft, wenn die Beratung nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, eine Gebühr nach dem Satz 0,1 bis 1,0 (1/10 bis 10/10) der vom Gegenstandswert abhängigen vollen Gebühr (§ 13 RVG). Im Falle einer Erstberatung eines Verbrauchers darf diese Gebühr jedoch 190 ¤ (nach § 20 Abs. 1 Satz 2 BRAGO: 180 ¤) nicht übersteigen, was - wenn eine Mittelgebühr von 0,55 zugrunde gelegt wird - ab einem Gegenstandswert von mehr als 7.000 ¤ (nach § 20 Abs. 1 Satz 2 BRAGO: 6.000 ¤) zu einer betragsmäßigen Begrenzung des Gebührenanspruchs führt.


bb) Daneben sieht § 4 Abs. 2 Satz 1 RVG (früher § 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO) in außergerichtlichen Angelegenheiten u.a. eine Zeitvergütung vor, die niedriger sein kann als die gesetzlichen Gebühren. Zwar empfiehlt das Gesetz für den Fall der Gebührenunterschreitung eine schriftliche Vereinbarung (§ 4 Abs. 2 Satz 4 RVG, früher § 3 Abs. 1 Satz 3 BRAGO); das Nichtbefolgen dieser Empfehlung stellt jedoch kein berufswidriges Verhalten dar (vgl. BGHZ 152, 153, 161 - Anwalts-Hotline, m.w.N.).

Der Anrufer, der die als "Jucall" bezeichnete Dienstleistung einer Rechtsberatung in Anspruch nehmen will, erklärt sich durch seinen Anruf mit der Vereinbarung einer Zeitvergütung einverstanden. Wie der Senat bereits in der Entscheidung "Anwalts-Hotline" ausgeführt hat, liegt darin, dass sich diese Zeitvergütung nicht an den Bemessungskriterien der preisrechtlichen Bestimmungen - in der Vergangenheit die Bundes-rechtsanwaltsgebührenordnung und heute das Rechtsanwalts-vergütungsgesetz - orientiert, kein berufsrechtlicher Verstoß. Mit der Zeitvergütung, die in vielen Bereichen der anwaltlichen Tätigkeit üblich ist, wählen die Parteien des Anwaltsvertrages bewusst eine Berechnungsweise, die sich von der streitwertabhängigen Berechnung vollständig löst. Dies ist für sich genommen weder bei der üblichen Zeitvergütung (vgl. BGHZ 152, 153, 160 f. - Anwalts-Hotline) noch im Streitfall zu beanstanden. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts würde es auch keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen, falls ein Rechtsanwalt dabei lediglich die Zeit der telefonischen Beratung in Rechnung stellen sollte mit der Folge, dass die Bearbeitungszeit während einer Gesprächsunterbrechung, die dem Anwalt eine kurze Recherche, etwa die Lektüre einer einschlägigen Entscheidung, ermöglicht, unberechnet bliebe.


cc) Soweit das Landgericht den Beklagten wegen Gebührenüber-schreitung verurteilt hat, es zu unterlassen, "... für die telefonische Rechtsberatung ... zu einem Preis von 5 DM ... pro Beratungsminute unter Zugrundelegung einer Mindestgebühr von 30 DM brutto zu werben", hat der Beklagte die durch das Landgericht erfolgte Verurteilung zur Unterlassung nicht angefochten. Allerdings ist auch unabhängig von der geforderten Mindestgebühr eine Überschreitung der gesetzlichen Gebühren - etwa bei besonders langen Beratungs-gesprächen in Sachen mit niedrigem Gegenstandswert - denkbar. Anders als für den Fall der Unterschreitung der gesetzlichen Gebühren sieht das Gesetz für den Fall der Gebührenüberschreitung an sich zwingend die Schriftform vor (§ 4 Abs. 1 Satz 1 RVG, früher § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO). Doch stellt die Nichtbeachtung dieser Form nicht notwendig ein berufswidriges und damit zugleich nach §§ 3, 4 Nr. 11 UWG wettbewerbswidriges Verhalten dar. Denn das Gesetz nimmt auch die nicht schriftlich fixierte Gebührenüberschreitung hin, wenn der Mandant die höhere Vergütung freiwillig und ohne Vorbehalt zahlt; in diesem Fall ist die Rückforderung ausgeschlossen (§ 4 Abs. 1 Satz 3 RVG, früher § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO). Freiwilligkeit setzt allerdings voraus, dass der Mandant von der Gebührenüberschreitung Kenntnis hat; er muss wissen, dass er mehr zahlt, als ohne besondere Vereinbarung nach dem Gesetz zu zahlen wäre. Dagegen braucht ihm die Unklagbarkeit der Forderung nicht bekannt zu sein (BGHZ 152, 153, 161 f. - Anwalts-Hotline, m.w.N.). Ungeachtet der Wirksamkeit der getroffenen Gebührenvereinbarung kann es auch generell unlauter sein, wenn der Anwalt eine höhere als die gesetzliche Vergütung vereinbart, ohne auf den Umstand der Gebührenüberschreitung hinzuweisen (§§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V. mit § 352 StGB).


Im Streitfall besteht indessen kein Anhaltspunkt dafür, dass den Ratsuchenden, die sich über "Jucall" von Anwälten der Kanzlei des Beklagten beraten lassen, höhere als die gesetzlichen Gebühren in Rechnung gestellt werden, ohne dass auf eine mögliche Gebührenüberschreitung - wie geboten - hingewiesen worden ist. Die bloße denkbare Möglichkeit, dass es zu einer solchen Gebühren-überschreitung ohne vorherigen Hinweis kommt, kann ein generelles Verbot der von der Kanzlei des Beklagten beworbenen Dienstleistung nicht rechtfertigen (vgl. BGHZ 152, 153, 162 - Anwalts-Hotline, m.w.N.).


5. Ohne Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die beanstandete Werbung sei aus mehreren Gründen irreführend (§§ 3, 5 UWG) und verstoße teilweise gegen das Gebot der Preiswahrheit und Preisklarheit (§ 1 Abs. 6 PAngV).


a) Die Kanzlei des Beklagten bietet - wie sich aus den getroffenen Feststellungen ergibt - die telefonische Beratung zum Preis von 5 DM nicht in allen Fällen an. Die Werbung auf der Homepage macht beispielsweise deutlich, dass "die Jucall-Idee ... lediglich zur Betreuung einfacher Rechtsfragen (dient)". Dagegen findet sich der Hinweis darauf, dass die Kanzlei den telefonischen Beratungsdienst zum Minutentarif nur bei Gegenstandswerten bis zu 50.000 DM anbietet, lediglich an versteckter Stelle unter der Überschrift "Was ist, wenn mein Jucall-Anwalt mich vor Gericht vertreten soll?". Mit Recht hat das Berufungsgericht gefordert, dass dieser Hinweis, der eine wichtige Einschränkung des beworbenen Minutenpreises darstellt, im räumlichen Zusammenhang mit der Preisangabe hätte gegeben werden müssen.


b) Das Berufungsgericht hat es ferner als irreführend angesehen, dass sich auf der beanstandeten Homepage kein Hinweis darauf findet, dass die Kanzlei des Beklagten im Falle einer Unterbrechung der telefonischen Beratung zum Zwecke einer Rechtsprechungs- oder Literaturrecherche auch für diese Zeit das Minutenhonorar in Höhe von 5 DM berechnet, was - wie das Berufungsgericht angenommen hat - der Übung in der Kanzlei des Beklagten entspricht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr rechne hiermit aufgrund der Angaben auf der Homepage nicht, sondern nehme an, nur die Dauer des Telefon-gesprächs werde in Rechnung gestellt, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Sie ist insbesondere - entgegen der Annahme der Revision - nicht erfahrungswidrig. Es stellt einen gewissen Anreiz für den Ratsuchenden dar und mag für viele der entscheidende Vorteil des Angebots der Kanzlei des Beklagten sein, dass er bei einer telefonischen Beratung, für die er eine Zeitvergütung zahlt, die Dauer des Gesprächs und damit die Höhe der zu zahlenden Vergütung selbst beeinflussen kann. Mit einer Berechnung des Zeitaufwandes für eine von ihm nicht zu steuernde Recherche muss er nicht rechnen, zumal es in der Werbe-ankündigung heißt, dass "Rückruf und Weiterberatung zu den gleichen günstigen Konditionen wie beim Erstanruf" erfolgen.


c) Angaben über den Preis einer Ware oder Dienstleistung sind stets Angaben von zentraler Bedeutung. Sind diese Angaben irreführend, bestehen im Allgemeinen an der Relevanz der Irreführung keine Zweifel (vgl. Bornkamm in Baumbach/Hefermehl aaO § 5 Rdn. 2.177 und 7.1 f.). Auch im Streitfall bestehen weder an der Relevanz der Irreführung noch an der Eignung Zweifel, den Wettbewerb nicht nur unwesentlich zu beeinträchtigen (§ 3 UWG).


6. Neben der (nicht in Anspruch genommenen) Partnerschaft haftet der Beklagte als selbständig handelnde natürliche Person für den Wett-bewerbsverstoß. Seine Verurteilung ist lediglich auf ein Unterlassen gerichtet. Entgegen der Auffassung der Revision kann der Beklagte dieses Unterlassungsgebot unabhängig davon befolgen, ob eine Beseitigung der beanstandeten Homepage die Mitwirkung der nicht mitverklagten Partner erfordern würde.


III. Danach ist die Revision zurückzuweisen, soweit sich der Beklagte gegen die Verurteilung in der Sache wendet. Da sich der Unter-lassungsausspruch im Berufungsurteil auf die konkrete Verletzungsform bezieht, ist das ausgesprochene Verbot im Hinblick auf die in der Werbung enthaltene Irreführung zu bestätigen, auch wenn sich der Vorwurf einer Gebührenunter- und -überschreitung als unbegründet erweist. Die Kostenentscheidung kann dagegen keinen Bestand haben. Denn die Kläger haben ihr Klagebegehren in zweiter Instanz durch die Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform erheblich einge-schränkt. Insbesondere haben sie den zunächst im Mittelpunkt stehen-den Streit um die Gebührenunter- und -überschreitung nicht mehr zum Gegenstand eines gesonderten Antrags gemacht.

Unter diesen Umständen ist es angemessen, die Kosten der beiden Instanzen, in denen die Kläger zunächst den weitergehenden Antrag verfolgt haben, gegeneinander aufzuheben (§ 269 Abs. 3 Satz 2, § 92 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten der Revisionsinstanz beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

BGH: Zulässige telefonische Steuerberatung bei Abrechnung im Minutentakt

BGH: I ZR 89/02, Urteil vom 30.09.2004
a) Der durch den Anruf bei einer Steuerberater-Hotline zustande kommende Beratungsvertrag wird im Zweifel mit dem den Anruf entgegennehmenden Steuerberater geschlossen und nicht mit dem - zur Steuerberatung nicht befugten - Unternehmen, das den Beratungsdienst organisiert und bewirbt.

b) Der Steuerberater, der sich an einer Steuerberater-Hotline beteiligt, verstößt damit nicht gegen berufsrechtliche Verbote. Insbesondere verstößt es nicht gegen § 13 Nr. 2 StBGebV, wenn ein Steuerberater, der von einem ihm nicht näher bekannten Mandanten um telefonische Beratung gebeten wird, hierfür eine im Minutentakt berechnete Zeitgebühr vereinbart.


 
Tatbestand:

Die Beklagte unterhält und bewirbt einen Telefonanschluß, über den Interessenten gegen Entgelt eine steuerliche Beratung erhalten können. Zur Durchführung der Beratung leitet die Beklagte die Anrufe, die über die in der Werbung angegebene 0190er-Telefonnummer bei ihr eingehen, unmittelbar an mit ihr vertraglich verbundene Steuerberater weiter. Die Deutsche Telekom stellt dem Inhaber des Anschlusses, von dem aus der Anruf erfolgt, mit der Telefonrechnung den Preis von 3,63 DM pro Minute in Rechnung. Hiervon zahlt die Deutsche Telekom 2,48 DM an die Beklagte aus. Die auf diese Weise von der Telekom eingenommenen Beträge leitet die Beklagte je nach Gesprächsaufkommen an die beteiligten Steuerberater weiter, von denen sie ihrerseits eine pauschale monatliche Teilnahmegebühr sowie eine zeitabhängige Nutzungsgebühr erhält.


Die Klägerin, eine Steuerberaterkammer, hat die Ansicht vertreten, die beanstandete Telefonberatung verstoße gegen das Steuerberatungsgesetz (StBerG) und die Gebührenverordnung für Steuerberater (StBGebV). Sie hat im Verhalten der Beklagten einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG a.F. gesehen und sie auf Unterlassung in Anspruch genommen.


Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, Steuerberatung zu einem Minutenpreis von 3,63 DM für den Anrufer per Telefon/Hotline anzubieten.


Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.


Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Berlin MMR 2001, 61 = DStRE 2000, 613). Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (KG MMR 2002, 635 [Ls.] = DStRE 2003, 316).


Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - noch vor der erst später ergangenen Senatsentscheidung "Anwalts-Hotline" (BGHZ 152, 153) - in dem beanstandeten Angebot einen Verstoß der mitwirkenden Steuerberater gegen die Gebührenregelungen in § 64 Abs. 1 StBerG, § 4 Abs. 1, § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV und § 45 Abs. 4 Satz 1 der Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB) gesehen und der Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Rechtsbruchs aus § 1 UWG a.F. zugesprochen. Zur Begründung hat es ausgeführt:


Die Beklagte fördere den unlauteren Wettbewerb der Steuerberater, die sich an der telefonischen Beratung beteiligten. Diese handelten wettbewerbswidrig, da die Gefahr bestehe, dass die gesetzlichen Gebühren unter- oder überschritten und nicht geschuldete Gebühren erhoben würden. Die Steuerberatervergütungsverordnung sei auch auf die telefonische Beratung durch Steuerberater anzuwenden. Die Erhebung einer Zeitgebühr nach § 13 Satz 1 Nr. 1 StBGebV komme für eine telefonische Beratung nicht in Betracht. Außerdem dürfe die in der Verordnung vorgesehene Zeitgebühr die Vergütungssätze der Verordnung nicht unter-, sondern nur überschreiten (§ 4 StBGebV). Im übrigen sei nicht gewährleistet, dass die Rahmengebühr des § 13 Satz 2 StBGebV in Höhe von 37,50 DM bis 90 DM je angefangene halbe Stunde bei der Abrechnung der telefonischen Beratung nicht unterschritten werde: Bleibe ein Beratungsgespräch unter zehn Minuten, werde die Mindestzeitgebühr des § 13 Satz 2 StBGebV nicht erreicht. Auch das Gebot der Angemessenheit der Gebühren aus § 64 Abs. 1 StBerG und § 45 Abs. 4 Satz 1 BOStB könne ein Unterschreiten der Gebühren nicht rechtfertigen, da die bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigenden Umstände wie der Wert des Objekts, die Art der Aufgabe und der Schwierigkeitsgrad der Leistung bei der vorliegenden Zeitabrechnung unberücksichtigt blieben.


II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage. Das von der Klägerin beanstandete Verhalten stellt sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht als wettbewerbswidrig dar.


1. Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG (vgl. Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 8 UWG Rdn. 3.33; Bergmann in Harte/Henning, UWG, § 8 Rdn. 275). Insofern hat sich gegenüber der Regelung in § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG a.F., auf die das Berufungsgericht zu Recht abgestellt hat, nichts geändert (dazu BGHZ 79, 390, 392 ff. - Apotheken-Steuerberatungsgesellschaft, m.w.N.). Mit ihrer Werbung für die Dienstleistung einer Steuerberatung hat sich die Beklagte in ein konkretes Wettbewerbsverhältnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG) zu den Mitgliedern des klagenden Verbandes gestellt.


2. In dem beanstandeten Verhalten der Beklagten liegt kein Angebot einer verbotenen Hilfeleistung in Steuersachen. Der Klägerin steht daher kein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG i.V. mit § 5 Abs. 1 Satz 1 StBerG zu.


Das Berufungsgericht geht ohne nähere Begründung, aber zutreffend, aber davon aus, dass bei dem beanstandeten Geschäftsmodell der Beklagten der Vertrag über die Beratungsleistung nicht mit der Beklagten, sondern mit dem jeweils telefonisch beratenden Steuerberater zustande kommt. Damit handelt es sich bei der Beratung um eine nicht von der Beklagten, sondern von dem jeweiligen Steuerberater erbrachte Dienstleistung. Zwar ist es nach den äußeren Umständen zweifelhaft, zwischen wem der Vertrag über die Erbringung der Steuerberatungsleistung geschlossen werden soll. Für den Vertragsschluss mit dem telefonisch beratenden Steuerberater spricht jedoch eindeutig der Grundsatz, dass der Wille der vertragschließenden Parteien im Zweifel auf eine den Vertragszweck nicht gefährdende Gestaltung gerichtet ist.


Wäre im Streitfall das Angebot des Anrufers auf einen Vertragsschluss mit der Beklagten gerichtet, wäre der Vertragszweck gefährdet. Nach § 2 StBerG darf die Hilfeleistung in Steuersachen (vgl. hierzu § 1 StBerG) geschäftsmäßig nur von Personen oder Vereinigungen ausgeübt werden, die dazu befugt sind. Die Beklagte gehört nicht zu diesem in §§ 3, 4 StBerG näher beschriebenen Kreis. Ihr ist es daher nach § 5 Abs. 1 Satz 1 StBerG versagt, geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen zu leisten. Käme der Vertrag über die Beratung in einer steuerlichen Angelegenheit mit der Beklagten zustande, wäre er auf eine unzulässige geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen gerichtet und damit nach § 134 BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig (vgl. BGHZ 132, 229, 231 f. m.w.N.). Im Zweifel ist davon auszugehen, dass die Vertragschließenden eine derartige, von ihrem Willen unabhängige Gefährdung des Vertragszwecks nicht beabsichtigen. Ist den Umständen nicht eindeutig zu entnehmen, an welchen von zwei möglichen Adressaten sich das Angebot zum Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrags richtet, ist daher nur diejenige Auslegung nach beiden Seiten interessengerecht, die die Nichtigkeit des angestrebten Vertrags vermeidet. Auf den Streitfall bezogen bedeutet dies, dass bei verständiger Würdigung in dem Anruf - in Ermangelung eines erkennbaren entgegenstehenden Willens des Anrufers - das Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrags mit dem jeweils sich meldenden Steuerberater zu den in der Werbung im einzelnen wiedergegebenen Bedingungen liegt (vgl. hierzu eingehend BGHZ 152, 153, 157 ff. - Anwalts-Hotline).


3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt in dem von der Beklagten mit ihrem Geschäftsmodell geförderten Verhalten des telefonisch eingeschalteten Steuerberaters kein Wettbewerbsverstoß, für den die Beklagte als Teilnehmerin haftbar gemacht werden könnte. Der Steuerberater, der dem Ratsuchenden für jede Minute der Beratung 2,48 DM berechnet (die Differenz zu den insgesamt in Rechnung gestellten 3,63 DM sind die an die Deutsche Telekom fließenden Telefongebühren), verstößt nicht gegen die preisrechtlichen Bestimmungen des Steuerberatungsgesetzes und der Steuerberatergebührenverordnung.


a) Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, dass es sich bei den berufsrechtlichen Mindest- oder Höchstpreisvorschriften des Steuerberatungsgesetzes und der Steuerberatergebührenverordnung um Marktverhaltensregelungen i.S. von § 4 Nr. 11 UWG handelt (vgl. BGHZ 152, 153, 162 - Anwalts-Hotline, zur Rechtsanwaltsgebührenordnung; ferner Köhler in Baumbach/Hefermehl aaO § 4 Rdn. 11.139 f.). Im Falle des Verstoßes gegen derartige Bestimmungen steht Mitbewerbern und Verbänden, die - wie die Klägerin - die gewerblichen Interessen von Mitbewerbern wahrnehmen, ein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, § 3 UWG zu.


b) Mit dem von der Beklagten organisierten und geförderten Steuerberatungsdienst sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässigen Gebührenunter- oder -überschreitungen verbunden.


aa) Es stellt keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des Steuerberatungsgesetzes und der Steuerberatergebührenverordnung dar, dass dem Ratsuchenden für die Beratung im Streitfall eine zeitabhängige Vergütung in Rechnung gestellt wird.

Nach § 64 Abs. 1 Satz 1 StBerG ist ein Steuerberater an die durch das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung erlassene Gebührenverordnung gebunden. Die Höhe der Gebühren darf nach § 64 Abs. 1 Satz 3 StBerG den Rahmen des Angemessenen nicht übersteigen und hat sich nach Zeitaufwand, Wert des Objekts und Art der Aufgabe zu richten. Die telefonische Beratung wird im Allgemeinen den Gebührentatbestand des § 21 Abs. 1 Satz 1 StBGebV erfüllen. Danach erhält der Steuerberater für einen mündlichen Rat oder eine Auskunft, wenn die Beratung nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zehn Zehntel der vom Gegenstandswert abhängigen vollen Gebühr. Im Falle einer Erstberatung darf diese Gebühr nach § 21 Abs. 1 Satz 2 StBGebV jedoch 180 ¤ nicht übersteigen, was - wenn eine Mittelgebühr von 5,5/10 zugrunde gelegt wird - ab einem Gegenstandswert von mehr als 6.000 ¤ zu einer betragsmäßigen Begrenzung des Gebührenanspruchs führt.


Darüber hinaus sieht § 13 StBGebV ausdrücklich auch die Möglichkeit der Abrechnung nach einer Zeitgebühr vor. Dies gilt nach § 13 Satz 1 Nr. 1 StBGebV für die in der Verordnung ausdrücklich vorgesehenen Fällen sowie nach § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV für den Fall, dass es keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Schätzung des Gegenstandswerts gibt. Ob die Anhaltspunkte genügen, ist insbesondere im Hinblick darauf zu beurteilen, ob der Steuerberater in der Lage ist, den Gegenstandswert ohne langwierige Zusatzermittlungen zu schätzen (Goez in Meyer/Goez, StBGebV, 4. Aufl., § 13 Rdn. 10). Es bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, ob sich daraus für die Praxis in Zweifelsfällen - wie im Schrifttum teilweise angenommen (vgl. Goez aaO § 13 Rdn. 11; enger dagegen Eckert/Crusen, StBGebV, 4. Aufl., § 13 Rdn. 1) - sogar generell eine Wahlmöglichkeit des Steuerberaters zwischen Wert- und Zeitgebühr ergibt. Denn ein Steuerberater, der von einem ihm nicht näher bekannten Mandanten um eine telefonische Beratung in einer Steuerangelegenheit gebeten wird, verstößt nicht gegen die Preis-bestimmungen des Steuerberatungsgesetzes und der Steuerberatergebühren-verordnung, wenn er hierfür unter Berufung auf § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV eine Zeitgebühr ansetzt. In vielen Fällen werden von vornherein Anhaltspunkte für eine Schätzung des Gegenstandswertes fehlen. Aber auch in den Fällen, in denen solche Anhaltspunkte an sich ermittelt werden könnten, wäre der Steuerberater vollständig auf die Angaben des ihm nicht näher bekannten Ratsuchenden angewiesen, die er in keiner Weise überprüfen könnte. Hinzu kommt, dass sich ein Anrufer, der sich an einen der von der Beklagten vermittelten Steuerberater wendet, durch seinen Anruf mit der Vereinbarung einer Zeitvergütung einverstanden erklärt. Mit der Zeitvergütung wählen die Parteien des Beratungsvertrages bewusst eine Berechnungsweise, die sich von der gegenstandswertabhängigen Berechnung vollständig löst. Dies ist für sich genommen im Streitfall nicht zu beanstanden (vgl. für den Fall der anwaltlichen Beratung, für den andere gesetzliche Gebühren-bestimmungen gelten, BGHZ 152, 153, 160 f. - Anwalts-Hotline).


bb) Die von der Beklagten vermittelten Steuerberater verstoßen auch nicht deswegen gegen die gebührenrechtlichen Bestimmungen, weil die von ihnen in Rechung gestellten Gebühren den in der Steuerberatergebührenverordnung gesetzten Rahmen unterschreiten.


Die Zeitgebühr, die der Abrechnung eines Steuerberaters zugrunde gelegt wird, beträgt nach § 13 Satz 2 StBGebV zwischen 19 und 46 ¤ je angefangene halbe Stunde. Die zeitabhängige Mindestgebühr wird damit bei der von der Klägerin beanstandeten telefonischen Beratung, für die dem Ratsuchenden ein Betrag von 2,48 DM pro Minute berechnet wird, nach 15 Minuten erreicht, die Höchstgebühr wird auch nach 30 Minuten nicht überschritten. Eine Unterschreitung des Gebührenrahmens des § 13 Satz 2 StBGebV bei Gesprächen von weniger als 15 Minuten ist daher nicht auszuschließen. Erfolgt die Gebührenberechnung nicht nach Zeit, sondern nach Gegenstandswerten, liegt die Mittelgebühr (5,5/10) nach der Steuerberatergebührenverordnung mindestens bei 13,75 ¤ (Gegenstandswert bis zu 300 ¤); auch bei Ausschöpfung des Gebührenrahmens (1/10 bis 10/10) darf sie 10 ¤ nicht unterschreiten (§ 3 StVGebV). Bei einem Gegenstandswert von 1.500 ¤ beträgt die Mittelgebühr bereits 57,75 ¤. Dies macht deutlich, dass die im Rahmen des beanstandeten Beratungsdienstes vereinbarte Vergütung in Höhe von 2,48 DM pro Minute die nach Gegenstandswerten berechneten gesetzlichen Gebühren häufig unterschreiten würde.


Die in der Steuerberatergebührenverordnung vorgesehenen Mindestgebühren betreffen jedoch allein den Fall der Abrechnung nach den gesetzlichen Gebühren. Im Streitfall geht es dagegen um die Berechnung einer vereinbarten Vergütung. Für den Fall der Gebührenvereinbarung enthält die Steuerberatergebührenverordnung keine ausdrückliche Regelung über zu beachtende Mindestsätze. Die Bestimmung des § 4 StBGebV legt lediglich die Voraussetzungen für die Vereinbarung einer höheren als der gesetzlich vorgesehenen Vergütung fest. In der Begründung zur Verordnung werden Abweichungen von den vorgesehenen Gebühren - auch hinsichtlich Gebührenunterschreitungen - in zivil- und preisrechtlicher Hinsicht ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Vielmehr wird es den beruflichen Selbstverwaltungskörperschaften überlassen, die berufsrechtlichen Grenzen einer Unter- oder Überschreitung aufzuzeigen und deren Einhaltung zu überwachen (zitiert bei Eckert/Winkler aaO § 4 Rdn. 1). Dementsprechend ist in § 45 Abs. 4 Satz 1 der Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB) vom 2. Juni 1997 (DStR, Beihefter zu Heft 26/1997), zuletzt geändert durch Beschluss der Satzungsversammlung vom 24. Oktober 2001 (DStR 2002, 518), geregelt, dass eine Unterschreitung der angemessenen Vergütung berufswidrig ist. Die Berufsordnung knüpft damit ausdrücklich nicht an die in der Steuerberatergebührenverordnung genannten Mindestgebühren, sondern an eine angemessene Vergütung an.


Unter den gegebenen Umständen kann im Streitfall in der Berechnung einer Vergütung, die den Mindestsatz des § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV nicht erreicht, kein Unterschreiten der angemessenen Vergütung gesehen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Betrag, der dem Ratsuchenden vereinbarungsgemäß für eine halbstündige Beratung in Rechnung gestellt wird, bei etwa 38 ¤ und damit durchaus im Rahmen des § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV liegt. Die Unterschreitung ergibt sich allein dadurch, dass für eine kürzere Inanspruchnahme des Steuerberaters auch nur eine anteilige Vergütung in Rechnung gestellt wird. In dieser Abweichung von der Gebührenregelung in § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV liegt kein Unterschreiten der angemessenen Vergütung, sondern nur eine Abweichung im Modus der Gebührenberechnung. Während die Verordnung aus naheliegenden Praktikabilitätsgründen einen 30-Minuten-Takt vorsieht, kommt dem Ratsuchenden, der die Vermittlung der Beklagten in Anspruch nimmt, der günstigere Zeittakt zugute, der bei der telefonischen Beratung keinerlei praktische Schwierigkeiten aufwirft. Hierin liegt keine berufswidrige Unterschreitung einer angemessenen Vergütung.

cc) Eine Gebührenüberschreitung durch den vermittelten Steuerberater ist mit dem Geschäftsmodell der Beklagten nicht verbunden. Denn die Vergütung, die der Ratsuchende dem Steuerberater über seine Telefonrechnung zahlt, überschreitet in keinem Fall den durch § 13 Satz 1 Nr. 2 StBGebV gesetzten Rahmen.

dd) Gegenüber dem telefonischen Beratungsdienst kann auch nicht eingewandt werden, der vermittelte Steuerberater nehme die Vergütung auch in Fällen ein, in denen er sich - aus welchen Gründen auch immer - nicht in der Lage sehe, die erbetenen Hilfe in Steuersachen zu leisten. Es ist einem Steuerberater im Rahmen des § 13 StBGebV nicht verwehrt, mit dem Mandanten eine Zeitvergütung für ein Beratungsgespräch von angemessener Dauer auch für den Fall zu vereinbaren, dass sich der konkrete Sachverhalt nicht für eine telefonische Auskunft eignet oder es sich empfiehlt, sich hierfür an einen Steuerberater mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen zu wenden (vgl. BGHZ 152, 153, 163 - Anwalts-Hotline).


III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Auf die Berufung der Beklagten ist die Klage abzuweisen.


Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

OLG Hamm: Wettbewerbswidrige Anwaltswerbung mit "Gebührenbeispielen" für Erstberatungen

OLG Hamm 4. Zivilsenat Urteil vom 3. August 2004 4 U 94/04 

1. Obwohl es sowohl nach altem als auch nach neuem Gebührenrecht im Einzelfall grundsätzlich möglich ist, für anwaltliche Erstberatungen die gesetzlichen Gebühren herabzusetzen, kann die Werbung mit bestimmten niedrigen Gebühren wett-bewerbswidrig sein. 

2. Die Wettbewerbswidrigkeit ist dann anzunehmen, wenn der Anwalt standardisiert die Gebühren für eine Erstberatung unterschreitet und so den Bewertungsmaßstab der Gebührenordnung verlässt, also sich nicht mehr an der Schwierigkeit der Beratung, dem Umfang der Tätigkeit usw. orientiert, sondern den Gebührenrahmen willkürlich pauschal für bestimmte Beratungsfälle festsetzt (hier: Werbung mit "Gebührenbeispielen" von 10 bis 50 EURO z.B. für eine arbeitsrechtliche Beratung). 

NJW 2004, 3269-3270 (red. Leitsatz und Gründe) Info M 2004, Nr. 4, 24 (red. Leitsatz und Gründe) AnwBl 2004, 653-654 (red. Leitsatz und Gründe) RVG-B 2005, 1 (red. Leitsatz und Gründe)   NJW-Spezial 2004, 286 (red. Leitsatz) BKK 2004, 427 (Kurzwiedergabe) ZAP Fach 1, EN-Nr. 730/2004 (red. Leitsatz) RVGreport 2004, 432 (red. Leitsatz) RVG professionell 2004, 214 (red. Leitsatz) ArbRB 2004, 370 (red. Leitsatz, Kurzwiedergabe) 
Verfahrensgang

· nachgehend [image: image5.png]
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Nichtannahmebeschluss: Wegen Nichterschöpfung des Rechtswegs unzulässige Verfassungsbeschwerde gegen die wettbewerbsrechtliche Verurteilung einer Rechtsanwalts- GmbH wegen Zeitungswerbung mit festen Gebührensätzen bei Erstberatungen
Diese Entscheidung wird zitiert von

· Anmerkung Hansens, Heinz RVGreport 2004, 426-429
Erstberatung eines Arbeitnehmers 

· Anmerkung Hillmeister, Georg Info M 2004, Nr. 4, 24 

· Anmerkung Nohr, Christian ArbRB 2004, 371 

· Anmerkung Goebel, Frank-Michael RVG-B 2005, 1-2
2. Höhe der Vergütung

BGH: Vermutung eines unangemessen hohen Honorars bei Vergütung höher als das fünffache der gesetzlichen Gebühren; Möglichkeiten der Entkräftung durch den Rechtsanwalt

BGH 9. Zivilsenat Urteil vom 27. Januar 2005 IX ZR 273/02 

Honorarvereinbarung eines Strafverteidigers: Vermutung unangemessener Höhe und deren Widerlegung

1. Vereinbart ein Rechtsanwalt bei Strafverteidigungen eine Vergütung, die mehr als das Fünffache über den gesetzlichen Höchstgebühren liegt, spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass sie unangemessen hoch und das Mäßigungsgebot des § 3 Abs. 3 BRAGO verletzt ist. 

2. Die Vermutung einer unangemessen hohen Vergütung kann durch den Rechtsanwalt entkräftet werden, wenn er ganz ungewöhnliche, geradezu extreme einzelfallbezogene Umstände darlegt, die es möglich erscheinen lassen, bei Abwägung aller für die Herabsetzungsentscheidung maßgeblichen Gesichtspunkte die Vergütung nicht als unangemessen hoch anzusehen. 

Tatbestand

Die Klägerin verlangt von dem Beklagten restliche Honorarzahlung. Der Beklagte ist u.a. wegen Kreditbetrugs in 61 Fällen angeklagt. In dem Strafverfahren war dem Beklagten ein Pflichtverteidiger beigeordnet, außerdem stand ihm ein Wahlverteidiger zur Seite. Als sich das Verfahren vor der Grossen Strafkammer nach etwa 10 Verhandlungstagen seinem Ende näherte, nahm der Beklagte Kontakt zu Rechtsanwalt Dr. F. auf, um ihn als weiteren Verteidiger zu gewinnen. Dieser lehnte ab, verwies ihn jedoch an seinen Partner Dr. V. Dieser erklärte sich zur Übernahme des Mandats bereit. Die Parteien schlossen am 20. August 1998 schriftlich eine Honorarvereinbarung. Diese sieht vor, dass der Beklagte eine Honorarpauschale in Höhe von 60.000 DM zuzüglich Mehrwertsteuer sowie ein Stundenhonorar von 800 DM zuzüglich Mehrwertsteuer zu zahlen hat. Weiterhin sind nach dieser Gebührenvereinbarung die Kopierkosten und Spesen von dem Beklagten zu tragen. Der Pauschbetrag war nach der Honorarvereinbarung zur Hälfte sofort nach Erhalt einer entsprechenden Kostennote fällig und zur anderen Hälfte innerhalb einer Woche ab Unterzeichnung der Honorarvereinbarung. Das Stundenhonorar war fällig "gemäss Anforderung". Mit dem Pauschalhonorar sollte das besondere "Know how" des Rechtsanwalts abgegolten werden. 

Da sich der Beklagte in finanziellen Schwierigkeiten befand, bestand Rechtsanwalt Dr. V. darauf, dass die zweite Honorarhälfte durch die Bestellung einer Grundschuld abgesichert werde. Die erste Hälfte der Pauschale in Höhe von 34.800 DM zahlte der Beklagte sofort und wegen der weiteren Hälfte wurde eine Grundschuld an einem der Tochter des Beklagten gehörenden Grundstück abgetreten. Das Mandat dauerte vom 20. August 1998 bis 28. September 1998. In diesem Zeitraum haben zwei Verhandlungstermine am 4. September und 15. September stattgefunden. Die Parteien waren ursprünglich davon ausgegangen, dass Dr. V. den Beklagten an fünf Verhandlungstagen vertreten werde. Am 3. September erteilte Dr. V. wegen der zweiten Hälfte der Pauschale und wegen des Stundenhonorars für 29,42 Stunden eine Rechnung über insgesamt 62.138,88 DM. Wenige Tage vor dem nächsten Hauptverhandlungstermin am 28. September 1998 erklärte Dr. V. dem Beklagten, er werde den Termin nicht wahrnehmen, wenn die Honorarrechnung vom 3. September 1998 nicht zuvor beglichen werde. Als der Beklagte nicht zahlte, legte Dr. V. das Mandat nieder. 

Mit der Klage hat die Klägerin ursprünglich die zweite Hälfte des Pauschalhonorars sowie ein Zeithonorar für 44,25 angefallene Arbeitsstunden und Kosten für angefertigte Fotokopien geltend gemacht. Nach Einholung eines Gutachtens des Vorstandes der zuständigen Rechtsanwaltskammer hat das Landgericht das vereinbarte Honorar gemäss § 3 Abs. 3 BRAGO herabgesetzt und dem Beklagten unter Zurückweisung der Klage im übrigen zur Zahlung eines Betrages in Höhe von 6.357,96 DM verurteilt. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin nunmehr als Resthonorar insgesamt 40.461,96 DM gefordert, das sind 2/5 der Pauschale von 60.000 DM sowie die Vergütung für 51 Stunden Arbeitsaufwand nebst Kopierkosten und Auslagenpauschale. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zunächst zurückgewiesen und auf die Anschlussberufung des Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen. Auf die Verfassungsbeschwerde der Klägerin hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung aufgehoben. Daraufhin hat das Berufungsgericht der Klage in ihrem nunmehrigen Umfang stattgegeben und die Revision zugelassen. Mit der Revision verfolgt der Beklagte seinen Klagabweisungsantrag weiter. 

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und zur Zurückverweisung, soweit zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. 

I. 

Das Berufungsgericht hat die zwischen den Parteien getroffene Honorarvereinbarung als wirksam angesehen. Insbesondere hat es die Verbindung von Pauschal- und Zeithonorar nicht beanstandet. Das vereinbarte Honorar sei nicht gemäss § 3 Abs. 3 BRAGO herabzusetzen. Es sei angesichts der Gesamtumstände des zu beurteilenden Sachverhaltes nicht unangemessen hoch. So sei zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der Pauschale gemäss § 628 BGB nur ein Teil anzusetzen sei, weil Rechtsanwalt Dr. V. den Beklagten nur an zwei Verhandlungstagen verteidigt habe. Außerdem habe er sogleich ein äußerst umfangreiches Wirtschaftsstrafverfahren übernehmen und innerhalb kurzer Zeit sechs bis acht Leitzordner durcharbeiten müssen. Es sei eindeutig, dass der mit der Übernahme des Mandats verbundene Arbeitsaufwand mit der Rahmengebühr des § 83 BRAGO und auch mit einem Mehrfachen derselben nicht angemessen abgegolten werde. 

II. 

Diese Erwägungen halten in wesentlichen Punkten einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 

1. Zutreffend hat das Berufungsgericht allerdings die Wirksamkeit der Honorarvereinbarung vom 20. August 1998 bejaht. Sie ist weder gemäss § 138 Abs. 1 BGB wegen Sittenwidrigkeit noch wegen mangelnder Bestimmtheit unwirksam. 

a) Aufgrund der getroffenen Feststellungen scheidet eine Nichtigkeit der Vergütungsvereinbarung vom 20. August 1998 gemäss § 138 Abs. 1 BGB aus. Zwar ist bei Anwaltsdienstverträgen in der Regel davon auszugehen, dass ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Leistung des Anwalts und dem vereinbarten Honorar den Schluss auf eine verwerfliche Gesinnung desjenigen rechtfertigt, der sich die überhöhte Vergütung hat zusagen lassen (BGHZ 144, 343, 346). Falls hier ein derartiges Missverhältnis bestehen sollte, wären jedoch Umstände gegeben, die eine andere Beurteilung rechtfertigen. Die Klägerin musste ihre Leistung kurzfristig erbringen. Sie hat nicht eine Notlage oder eine Unterlegenheit des Beklagten bewusst zu ihrem Vorteil ausgenutzt (vgl. BGH, Urt. v. 23. Februar 1995 - IX ZR 29/94, NJW 1995, 1425, 1429 f). Eine Notlage bestand nicht, weil der Beklage im Strafverfahren durch einen Pflicht- und einen Wahlverteidiger vertreten war. Bei dem Beklagten handelt es sich um einen erfahrenen Kaufmann, der geschäftsführender Gesellschafter einer größeren Unternehmensgruppe war, deren drei größte Unternehmen ein Stammkapital von 25 Millionen DM aufwiesen. Die Revision macht denn auch keine Verletzung von § 138 Abs. 1 BGB geltend. 

b) Die Honorarvereinbarung ist außerdem ausreichend bestimmt. 

aa) Für die Wirksamkeit einer Honorarvereinbarung ist es erforderlich, dass sie genügend bestimmt ist (BGH, Urt. v. 25. Februar 1995 - VII ZR 112/63, NJW 1965, 1023; Urt. v. 12. Januar 1978 - III ZR 53/76, AnwBl. 1978, 227; OLG Hamm AnwBl. 1986, 452; Gebauer/Schneider, BRAGO 2002 § 3 Rn. 19; Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO 8. Aufl. § 3 Rn. 26). Dabei muss ein Maßstab gewählt werden, der ohne Schwierigkeiten eine ziffernmäßige Bezeichnung der Vergütung zulässt (BGH aaO S. 1023 und S. 227; OLG Hamm aaO S. 452). 

Die Revision meint, im Streitfall fehle es an der hinreichenden Bestimmtheit, weil die hier gewählte Verbindung von Pauschal- und Zeithonorar dazu führe, dass die Vergütung des Anwalts (umgerechnet auf die einzelne Arbeitsstunde) nicht von vornherein feststehe, sondern je nach tatsächlich aufgewendeter Zeit variiere. Diese Auffassung verdient keine Zustimmung. Die Berechnung der Vergütung auf der Grundlage der im Streitfall getroffenen Honorarvereinbarung ist ohne Schwierigkeiten möglich. Für das Pauschalhonorar liegt das ohne weiteres auf der Hand. Das gleiche gilt für die Stundenlohnvereinbarung. Zwar war das Ausmaß der zeitlichen Beanspruchung bei Abschluss der Honorarvereinbarung noch offen. Dadurch wird die Leistung jedoch nicht unbestimmt. Vielmehr reicht es aus, wenn die Leistung bestimmbar ist (LG München I NJW 1975, 937). Das ist bei einem aufwandsbezogenen Stundenhonorar der Fall, da der Zeitaufwand für den Auftraggeber nachprüfbar darzulegen ist und demgemäss objektiv ermittelt werden kann (LG München I aaO S. 937). 

bb) Die Revision ist darüber hinaus der Auffassung, dass sich die Unwirksamkeit der streitgegenständlichen Honorarvereinbarung aus einer analogen Anwendung des § 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO herleiten lasse. Dabei versteht sie diese Bestimmung so, dass das vereinbarte Honorar in dem dort geregelten Anwendungsbereich (außergerichtliche Angelegenheiten; Vergütung, die niedriger als die gesetzlichen Gebühren ist) entweder pauschal pro Angelegenheit oder nach Zeitaufwand abgerechnet werden müsse. 

Diese Ansicht geht fehl. Ihr ist schon im Ausgangspunkt nicht zu folgen, wobei offen bleiben kann, ob die Voraussetzungen einer Analogie überhaupt vorliegen, insbesondere das Gesetz eine planwidrige Regelungslücke (vgl. dazu BGHZ 149, 165, 174 m.w.N.) enthält. Die Revision missversteht den Regelungsgehalt des § 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO. Diese Vorschrift gebietet es in den dort geregelten Fällen nicht, das Honorar pro Angelegenheit entweder pauschal oder nach Zeitaufwand abzurechnen. Einer solchen Rechtsauffassung steht schon der Wortlaut dieser Bestimmung entgegen. Dort ist ausdrücklich von Pauschalvergütung und Zeitvergütung die Rede. Auch die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 12/4993, S. 44) liefert für die Rechtsauffassung der Revision keinen Anhaltspunkt. Im Hinblick auf das in § 49b Abs. 1 BRAO geregelte grundsätzliche Verbot, geringere als in der BRAGO vorgesehene Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, wollte der Gesetzgeber dieses standesrechtliche Verbot - in Anlehnung an eine schon bestehende Praxis - für Fälle der außergerichtlichen Beratung und in Beitreibungssachen lockern. Dieser Begründung lässt sich jedoch nicht der Wille des Gesetzgebers entnehmen, dass die von ihm - statt der gesetzlichen Gebührenberechnung - genannten Berechnungsmethoden (Pauschal- und Zeitvergütung) in einem Alternativverhältnis stehen sollen. Hierfür ist kein vernünftiger Grund erkennbar. Ein solcher wird von der Revision auch nicht angeführt. Die Literaturmeinung, auf die sie verweist (Gebauer/Schneider, aaO § 3 Rn. 131; Hansens, BRAGO 8. Aufl. 1995 § 3 Rn. 28), liefert ebenfalls keine nachvollziehbare Begründung für eine solche dem Wortlaut des § 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO widerstreitende Auslegung. 

2. Rechtsfehlerhaft sind jedoch die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht die Herabsetzung des Honorars gemäss § 3 Abs. 3 BRAGO abgelehnt hat. 

a) § 3 Abs. 3 Satz 1 BRAGO (so jetzt auch § 4 Abs. 4 RVG) räumt dem Richter das Recht und die Pflicht ein, eine vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist, herabzusetzen. Die Herabsetzung ist ein gestaltender richterlicher Eingriff in den von dem Rechtsanwalt mit dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag, der mit der besonderen Stellung des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege und dem Erfordernis des Mandantenschutzes gerechtfertigt wird (BGH, Urt. v. 15. Mai 1997, aaO S. 2389 m.w.N.; Riedel/Sußbauer/Fraunholz, aaO § 3 Rn. 31). 

Für die Beantwortung der Frage, ob die vereinbarte Vergütung unangemessen hoch ist, kommt es nicht darauf an, was bei Vertragsschluss vorauszusehen war und bei der Vereinbarung kalkuliert wurde, sondern es ist die spätere Entwicklung zu berücksichtigen (Riedel/Sussbauer/Fraunholz, aaO § 3 Rn. 36 m.w.N.; Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO 15. Aufl. § 3 Rn. 24; OLG Düsseldorf OLGR 1996, 211). Der Gesetzgeber hat den Begriff "unter Berücksichtigung aller Umstände" nicht näher erläutert. In Rechtsprechung und Literatur haben sich aber gewisse Faktoren herausgebildet, die hierbei zu beachten sind. Danach kommen namentlich in Betracht: die Schwierigkeit und der Umfang der Sache, ihre Bedeutung für den Auftraggeber, das Ziel, das der Auftraggeber mit dem Auftrag angestrebt hat. Weiter ist wesentlich, in welchem Umfang dieses Ziel durch die Tätigkeit des Rechtsanwalts erreicht worden ist, wie weit also das Ergebnis tatsächlich und rechtlich als Erfolg des Rechtsanwalts anzusehen ist. Die Stellung des Rechtsanwalts und die Vermögensverhältnisse des Auftraggebers sind ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. grundlegend OLG München NJW 1967, 1571, 1572; Riedel/Sussbauer/Fraunholz, aaO § 3 Rn. 37; Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, aaO § 3 Rn. 25). 

Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 BRAGO hat das Gericht vor der Herabsetzung ein Gutachten des Vorstands der Rechtsanwaltskammer einzuholen. Diese Verpflichtung besteht allerdings nur dann, wenn eine Herabsetzung beabsichtigt ist (Gebauer/Schneider, aaO § 3 Rn. 113 m.w.N.). Das Gutachten ist (wie bei § 12 Abs. 2 BRAGO) ein Rechtsgutachten, welches die Kontrolle des anwaltlichen Billigkeitsermessens durch das Prozessgericht unterstützen soll (BGH, Urt. v. 11. Dezember 2003 - IX ZR 109/00, NJW 2004, 1043, 1046). Das Gericht ist an das Gutachten, das der freien richterlichen Würdigung unterliegt, nicht gebunden (BGH aaO S. 1046; Gebauer/Schneider, aaO § 12 Rn. 102; Hansens, aaO § 3 Rn. 18). 

b) Gemessen an diesen Grundsätzen hält das Berufungsurteil den Angriffen der Revision nicht stand. Das Berufungsgericht hat den Rechtsbegriff "unangemessen hoch" verkannt. 

aa) Es hat die vereinbarte Pauschale gemäss § 628 BGB herabgesetzt, weil Rechtsanwalt Dr. V. nur an zwei von ursprünglich fünf geplanten Hauptverhandlungsterminen teilgenommen habe. Dies ist rechtsfehlerhaft. Bei einer vorzeitigen Beendigung des Mandats ist zunächst zu prüfen, welcher Teil des vereinbarten Pauschalhonorars dem Verteidiger nach § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB zusteht. Erst dann, wenn der dem Rechtsanwalt zustehende Teil noch immer wesentlich höher als die gesetzliche Vergütung ist, kommt eine weitere Herabsetzung nach § 3 Abs. 3 BRAGO in Betracht. § 628 BGB ist gegenüber § 3 Abs. 3 BRAGO vorrangig (BGH, Urt. v. 16. Oktober 1986 - III ZR 67/85, NJW 1987, 315; Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, aaO § 3 Rn. 19 m.w.N.). Unter Zugrundelegung dieser Rechtsauffassung ist die Rechtsanwaltskammer in ihrem Gutachten von einem Pauschalhonorar in Höhe von 24.000 DM ausgegangen. Die Revisionserwiderung nimmt dies im Anschluss an einen entsprechenden Vortrag der Klägerin in der Berufungsinstanz hin. 

bb) Gegenstand der Prüfung gemäss § 3 Abs. 3 Satz 1 BRAGO ist demnach folgende Abrechnungssumme: 

Pauschale                   


24.000,00 DM

Stundenaufwand              


40.800,00 DM

Kopien                      

       
       43,00 DM

Auslagenpauschale           

       
       30,00 DM

Kosten BGH-Urteil           

         
         8,00 DM

Summe:                      


64.881,00 DM

16 % Mehrwertsteuer         

10.380,00 DM

Summe:                      


75.261,96 DM

abzüglich Vorschusszahlung  

34.800,00 DM

Restforderung:              


40.461,96 DM

Eine Gegenüberstellung mit den gesetzlichen Höchstgebühren, die im Streitfall entstanden wären, ergibt folgendes Bild: 

Erster Hauptverhandlungstag (§ 83 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO)   
1.520,00 DM

Zweiter Hauptverhandlungstag (§ 83 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO)  
   760,00 DM

16 % Mehrwertsteuer                                     


   364,80 DM

Gesamtsumme:                                            


2.644,80 DM

cc) Hiernach übersteigt die vereinbarte Vergütung die gesetzlichen Höchstbeträge um mehr als das Achtundzwanzigfache (75.261,96 : 2.644,80 = 28,46), so dass sich die Frage aufdrängt, ob sich eine vereinbarte Vergütung schon deshalb als unangemessen hoch erweist. 

(1) Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung allein das mehrfache Überschreiten der gesetzlichen Gebühren ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Aufwandes nicht für ein sittenwidriges Missverhältnis von anwaltlicher Leistung und vereinbarter Gegenleistung ausreichen lassen (BGHZ 144, 343, 346; BGH, Urt. v. 4. Juli 2002 - IX ZR 153/01, NJW 2002, 2774, 2775; Urt. v. 15. Mai 1997 aaO S. 2389; vgl. ferner OLG Hamm, AGS 2002, 268 m.w.N.; Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, aaO § 3 Rn. 20; Gebauer/Schneider, aaO § 3 Rn. 121). Dann kann für die Qualifizierung eines Honorars als "unangemessen hoch" nichts anderes gelten. Allerdings hat der Bundesgerichtshof (BGHZ 144, 343, 346) nach der Höhe des Streitwerts differenziert. Bei hohen Streitwerten hat er ein Honorar für unangemessen gehalten, das mehr als das Fünffache der gesetzlichen Gebühren betrug, weil nichts dafür spreche, dass die anwaltliche Tätigkeit durch die gesetzlichen Gebühren nicht angemessen abgegolten sei (BGHZ 144, 343, 346). 

Diese Rechtsprechung lässt sich - unabhängig davon, dass sie die Sittenwidrigkeit und nicht die Unangemessenheit betrifft - auf die streitgegenständliche Problematik nicht ohne weiteres übertragen, weil sich hier die gesetzlichen Gebühren (§§ 83 ff BRAGO) nicht nach dem Streitwert richten. 

(2) Das hindert den Senat jedoch nicht, auch für Strafverteidigungen eine Grenze festzulegen, bei deren Überschreitung regelmäßig davon auszugehen ist, das Honorar sei im Sinne des § 3 Abs. 3 BRAGO unangemessen hoch. Nach dem Sinn und Zweck dieser Gesetzesbestimmung soll ein Rechtsanwalt sich beim Abschluss einer Honorarvereinbarung Mäßigung auferlegen (BGH, Urt. v. 15. Mai 1997, aaO S. 2389). Zur Durchsetzung dieses Mäßigungsgebotes ist die Festlegung einer allgemein verbindlichen Honorargrenze angezeigt. Hierbei müssen die gesetzlichen Gebühren Ausgangspunkt sein (vgl. BGHZ 144, 343, 346; OLG Düsseldorf aaO S. 211). Mit ihnen bemisst der Gesetzgeber den ökonomischen Wert der anwaltlichen Arbeit. Durch die Einführung von Rahmengebühren (§ 12 BRAGO) und die Angabe von konkreten Bestimmungsfaktoren hat er Raum für einzelfallbezogene Überlegungen gegeben, andererseits auch Grenzen gesetzt. An die diesen Grenzen zugrunde liegenden Wertvorstellungen haben die Erwägungen zur Unangemessenheit im Sinne des § 3 Abs. 3 BRAGO anzuknüpfen. Vor diesem Hintergrund wäre es verfehlt, die Maßstäbe des Marktes als Bezugspunkt zu wählen, indem der Betrag zugrunde gelegt wird, der sich dort durchsetzen lässt. Mit einer solchen Sichtweise wäre der gewollten normativen Begrenzung von Honoraransprüchen, die auf Mäßigung abzielt, praktisch der Boden entzogen. Ein fester und einfach zu berechnender Maßstab kann nicht nur die Instanzgerichte bei der häufig sehr schwierigen und aufwendigen Einzelfallprüfung im Rahmen dieser Vorschrift entlasten, sondern gleichzeitig eine einheitliche Rechtsanwendung gewährleisten. Außerdem kann er eine vorbeugende Wirkung gegen unangemessen hohe Vergütungsvereinbarungen herbeiführen und den durch § 3 Abs. 3 BRAGO erstrebten Schutz des Mandanten, der ihn bei vertraglichen Vergütungsregelungen vor Auswüchsen bewahren soll, verstärken. 

(3) Vereinbart ein Rechtsanwalt bei Strafverteidigungen eine Vergütung, die mehr als das Fünffache über den gesetzlichen Höchstgebühren liegt, spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass sie unangemessen hoch ist und das Mäßigungsgebot des § 3 Abs. 3 BRAGO verletzt. Diese Vermutung kann jedoch durch den Rechtsanwalt entkräftet werden, wenn er ganz ungewöhnliche, geradezu extreme einzelfallbezogene Umstände darlegt, die es möglich erscheinen lassen, die Vergütung bei Abwägung aller für § 3 Abs. 3 BRAGO maßgeblichen Gesichtspunkte nicht als unangemessen hoch anzusehen. Gerade bei Strafverteidigungen mag im Einzelfall unter ganz außergewöhnlichen Umständen auch das Fünffache der gesetzlichen Höchstgebühren nicht auskömmlich sein. Der Gesetzgeber hat dort die Hauptverhandlungstage als zentralen Bemessungsfaktor für die Vergütung gewählt und durch die Rahmengebühren einen ausreichenden Spielraum geschaffen, um einzelfallbezogenen Umständen Rechnung tragen zu können. Es kann davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich innerhalb dieses Rahmens eine angemessene Vergütung erzielt werden kann, und die Anzahl der Verhandlungstage eine tendenziell taugliche Bemessungsgrundlage darstellt. Es gibt jedoch Fälle, in denen diese Vermutungswirkung ersichtlich entkräftet wird. Insbesondere bei aufwendigen Strafverfahren, die durch Absprachen zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung wesentlich vereinfacht werden, findet die eigentliche Arbeit außerhalb der Hauptverhandlung statt. Diese dient später lediglich dazu, das außerhalb der Hauptverhandlung gewonnene und verabredete Prozessergebnis zu bestätigen. Dafür reichen meist ein oder zwei Verhandlungstage aus, so dass der indizielle Zusammenhang zwischen Arbeitsaufwand und Hauptverhandlungstagen in solchen Fällen aufgelöst ist. Es liegt auf der Hand, dass ein Rechtsanwalt, der in die Vorbereitungen für den Abschluss einer solchen Absprache ungewöhnlich viele Stunden Arbeit investiert hat, bei lediglich einem Verhandlungstag auch mit dem Fünffachen der gesetzlichen Höchstgebühr gemäss § 3 BRAGO nicht angemessen vergütet wird. In solchen und anderen Extremfällen kann die Vermutungswirkung widerlegt werden. 

dd) Die danach gebotene umfassende Würdigung der gemäss § 3 Abs. 3 BRAGO maßgeblichen Umstände hat das Berufungsgericht unterlassen. Bei deren Nachholung wird es insbesondere die folgenden, von der Revision mit Recht genannten Gesichtspunkte berücksichtigen müssen: 

(1) Die Vermögensverhältnisse des Beklagten (vgl. dazu oben zu II 2 a) hat das Berufungsgericht nicht in seine Erwägungen einbezogen. Der Beklagte hat dazu unter Beweisantritt vorgetragen, er habe im Jahre 1993 die eidesstattliche Versicherung abgegeben und sich den ersten Teil der Pauschale von einem Bekannten leihen müssen. Beides habe er Dr. V. mitgeteilt. Dieser hat unstreitig darauf bestanden, dass die zweite Hälfte der Pauschalzahlung dinglich zu sichern sei über eine Grundschuld auf einem Grundstück, welches im Eigentum der Tochter des Beklagten stand, weil er offenbar fürchtete, er könne die Erfüllung des vereinbarten Honorars ansonsten möglicherweise nicht durchsetzen. 

(2) Auch zu der Schwierigkeit und dem Umfang des Mandats hat das Berufungsgericht keine ausreichenden Feststellungen getroffen. Stattdessen hat es sich auf die floskelhafte Wendung beschränkt, dass Rechtsanwalt Dr. V. "in einem äußerst umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren" tätig geworden sei, und darauf verwiesen, er habe in kurzer Zeit sechs bis acht Leitzordner durchzuarbeiten gehabt. Damit hat das Berufungsgericht nicht einmal im Ansatz den Sachvortrag der Parteien ausgeschöpft. So hat es sich nicht mit den eingereichten Unterlagen (Anklageschrift; Strafanzeige; Schutzschrift; Factoringvertrag und Beweisanträge) auseinandergesetzt und den entsprechenden Sachvortrag hierzu nicht gewichtet und bewertet. Auf der Grundlage dieser Schriftstücke und des Sachvortrags des Beklagten ist die Wertung eines "äußerst umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahrens" nicht gerechtfertigt. Auch trifft das Berufungsgericht keine Aussage über den Schwierigkeitsgrad des Verfahrens. Weiter fehlen Feststellungen zu dem "Erfolg" der Tätigkeit von Rechtsanwalt Dr. V. Der Beklagte hat vorgetragen, dass das Verfahren am 19. Oktober 1998 unterbrochen wurde, weil weitere Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft vorgenommen werden sollten. Die Klägerin hat dies mit Nichtwissen bestritten, gleichzeitig jedoch die Vermutung geäußert, dass dies ihrem Verteidigungsverhalten zuzuschreiben gewesen sei. 

Schließlich fehlen Feststellungen zu den Versprechungen der Klägerin über den Umfang und den Inhalt des von ihr beabsichtigten Verteidigungsverhaltens und der Einhaltung dieser Zusagen. So hat der Beklagte unter Beweisantritt vorgetragen, dass die Klägerin zugesagt habe, "buchartige Schriftstücke" zu fertigen, mit denen das Gericht "zugeschüttet" werden sollte. Die Verteidigung werde die Themen der Verhandlungstage letztlich bestimmen oder aber zumindest nachhaltig beeinflussen. Die Länge und die Fülle der Schriftsätze sollten das Gericht dazu bringen, allein wegen der Unüberschaubarkeit der maßgeblichen Sachverhalte "die Akte zu schließen". Diese Versprechen seien nicht eingehalten worden. Im Gegenteil: Rechtsanwalt Dr. V. sei unvorbereitet in die Hauptverhandlung gegangen. So habe er andere Verteidiger gebeten, die Verhandlungsführung zu übernehmen, da er nach eigenen Angaben nicht genügend mit dem Stoff vertraut sei. 

In diesem Zusammenhang ist das Berufungsgericht auch nicht der Behauptung des Beklagten nachgegangen, Rechtsanwalt Dr. F. habe Rechtsanwalt Dr. V. als einen auf dem Gebiet des Strafrechts ausgewiesenen Spezialisten bezeichnet, obwohl er zum damaligen Zeitpunkt nur als Fachanwalt für Steuerrecht im Briefkopf aufgeführt gewesen ist. Als ausgewiesenen Spezialisten im Strafrecht sieht selbst die Revisionserwiderung Rechtsanwalt Dr. V. nicht an; denn sie verweist darauf, es habe für den Beklagten von Anfang an offensichtlich sein müssen, dass keiner der Rechtsanwälte der Klägerin Fachanwalt für Strafrecht war. Da nach der Anklageschrift nicht erkennbar ist, dass auch steuerrechtliche Fragen für die strafrechtliche Bewertung des Anklagevorwurfes bedeutsam sein konnten, konnten sich spezielle steuerstrafrechtlichen Erfahrungen des Rechtsanwalts Dr. V. nur insoweit zugunsten des Beklagten auswirken, als dieser im Rahmen von Steuerstrafverfahren zwangsläufig auch allgemeine strafrechtliche Erfahrungen gesammelt hat. Auch hierzu hätte das Berufungsgericht Feststellungen treffen müssen, weil die Qualifikation/Reputation des Rechtsanwalts nach der Rechtsprechung (OLG Hamm AGS 2002, 268) gerade bei (Pauschal-)Honorarvereinbarungen in Strafsachen ein gewichtiges Abwägungsmerkmal darstellt. 

(3) Schließlich ist zwischen den Parteien streitig, ob der Beklagte von der Klägerin darauf hingewiesen wurde, dass das vereinbarte Honorar erheblich über den Rahmenbeträgen der §§ 83, 84 BRAGO liege. Auch hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. 

Bei der Festlegung und Bewertung von Abwägungsfaktoren im Rahmen einer umfassenden Billigkeitsentscheidung gemäss § 3 Abs. 3 BRAGO stellt der Hinweis des Rechtsanwalts an den Mandanten auf die Höhe der Überschreitung der gesetzlichen Gebühren ein weiteres (wenn auch nicht besonders gewichtiges) Abwägungsmerkmal dar, weil es einen Wertungsunterschied macht, ob der Mandant die Honorarvereinbarung in dem Bewusstsein einer Überschreitung der gesetzlichen Gebühren unterzeichnet oder ihm das nicht bewusst ist. 

III. 

Das angefochtene Urteil ist danach aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dieses wird bei seiner Herabsetzungsentscheidung die unterlassenen Feststellungen nachzuholen und dabei auch zu berücksichtigen haben, dass der vereinbarte Stundensatz nicht den Aufwand für Fahrten zwischen Gericht und Kanzlei umfasst. Die Honorarvereinbarung trifft hierzu keine eindeutige Aussage. Im Hinblick auf die ungewöhnlich hohe Vergütung konnte der Beklagte nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass diese auch den zeitlichen Aufwand für die Fahrten zwischen der Kanzlei und dem Gericht umfassen sollte, zumal es hier nur um Fahrten zum ortsansässigen Gericht ging. Jedenfalls wäre es Sache der Klägerin gewesen, die notwendige Klarstellung in der Honorarvereinbarung herbeizuführen. Als Rechtskundige hat sie nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dafür Sorge zu tragen, dass jede Abweichung von gesetzlichen Gebühren eindeutig und unmissverständlich festgelegt wird, so dass der Mandant unschwer erkennen kann, was er zu bezahlen hat (BGH, Urt. v. 25. Februar 1965 - VII ZR 112/63, NJW 1965, 1023). 
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OLG München 6. Zivilsenat Urteil vom 15. Juli 2004 6 U 3864/03 

Sittenwidrigkeit eines Verteidigerhonorars

Ohne Hinzutreten weiterer Umstände ist ein Verteidigerhonorar in Höhe von 70.000,-- DM nicht ohne weiteres sittenwidrig, wenn das Ermittlungsverfahren wegen Betrugs einen Aktenumfang von über 100 Leitzordnern hat. 

Gründe

I. 

Die Klägerin macht gegen den Beklagten Rückforderung angeblich zu Unrecht gezahlter Honorare geltend. 

Gegen den Ehemann der Klägerin wurde im Jahre 2001 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes auf "Anlagespekulation" geführt. Seit dem 25.01.2001 befand er sich daher deswegen in Untersuchungshaft in der JVA Stadelheim. Er beauftragte den Beklagten mit seiner Verteidigung. Der Beklagte stellte ihm daraufhin mit Rechnung vom 24.04.2001 einen Gesamtbetrag in Höhe von 23.246,40 DM, bestehend aus Vorschuss in Höhe von 20.000, DM, Post- und Telekommunikationsentgelte (§ 26 BRAGO) in Höhe von 40, DM sowie Mehrwertsteuer in Rechnung. Auf diese Rechtsanwaltsgebührenberechnung bezahlte die Klägerin am 08.06.2001 20.000, DM an den Beklagten. 

Am 21.06.2001 ließ sich der Beklagte von der Klägerin mit der Verteidigung deren Ehemannes gemäss "Honorarvereinbarung" vom 21.06.2001 beauftragen. Darin heißt es: 

"Herr Wolfgang H hat Rechtsanwalt Peter K, ... Prozessvollmacht und Auftrag zur Verteidigung erteilt. Frau Michaela H erteilt hierzu ebenfalls Auftrag. Als Pauschalhonorar für das künftige Verfahren inkl. Hauptverhandlung wird gemäss § 3 Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung DM 50.000, (zzgl. MwSt) vereinbart. Frau Michaela H übernimmt die persönliche Garantiehaftung für dieses Honorar, welches sofort fällig ist. 

München, 21.06.2001". 

Die Honorarvereinbarung ist sowohl von der Klägerin als auch vom Beklagten unterschrieben. 

Auf diese Honorarvereinbarung bezahlte die Klägerin 50.000, DM. 

Der Ehemann der Klägerin kündigte im November 2001 das Mandat des Beklagten. Dabei ist strittig, ob die Kündigung bereits am 01.11.2001 erfolgte, wie die Klägerin vorträgt, oder ob die Kündigung erst im ersten Hauptverhandlungstermin am 20.11.2001 ausgesprochen wurde, wie der Beklagte vorträgt. 

Die Klägerin trägt vor, die geschlossenen Honorarvereinbarungen seien unangemessen hoch. Die Klägerin habe nicht gewusst, dass die Pauschalvereinbarungen das Mehrfache der gesetzlichen Vergütung darstellten. Daher könne von einer Freiwilligkeit bzw. Vorbehaltlosigkeit keine Rede sein. Vielmehr habe eine massive Überrumpelung stattgefunden und zwar unter bewusster Ausnutzung der damaligen Zwangslage. Hinzu komme, dass die Tätigkeit des Beklagten von keinerlei Erfolg gekrönt gewesen sei. Die Schriftsätze, die er für den Ehemann der Klägerin angefertigt habe, hätten sich größtenteils auf eine DIN A4 Seite beschränkt. Darüber hinaus sei lediglich eine Stellungnahme zur 6-Monats-Haftprüfung und eine zur 9-Monats-Haftprüfung erfolgt. 

Die Honorarzahlungen seien daher ohne Rechtsgrund erlangt und an die Klägerin zurückzuzahlen. Die Honorarvereinbarungen verstießen gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO. Der Beklagte habe die Klägerin auch nicht über die tatsächlich anfallenden gesetzlichen Gebühren aufgeklärt. Er habe vielmehr behauptet, in einem derartigen Fall sei ein Strafverteidigerhonorar in Höhe von 150.000, bis 160.000, DM zu zahlen. 

Hinsichtlich des weiteren Sachvortrags der Klägerin in der ersten Instanz, insbesondere hinsichtlich der dort gestellten Anträge wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung verwiesen. 

Der Beklagte trägt vor, sowohl die Vorschussrechnung vom 24.04.2001 als auch die Honorarvereinbarung vom 21.06.2001 sei von der Klägerin bezahlt worden. Er sei umfangreich für den Ehemann der Klägerin tätig geworden. Es habe sich hierbei um ein schwer überschaubares, kompliziertes Verfahren gehandelt. In diesem Zusammenhang habe er auch mehrfach mit der Staatsanwaltschaft verhandelt. Bei dem Ehemann der Klägerin habe es sich um einen schwierigen Mandanten gehandelt. 

Wegen des weiteren Sachvortrags der Beklagten erster Instanz sowie der Prozessgeschichte wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen. 

Das Landgericht hat der Klage in vollem Umfang stattgegeben. 

Zur Begründung hat es ausgeführt, die gegenständliche Honorarvereinbarung sei gemäss §§ 49 b Abs. 1 BRAO i.V.m. § 134 BGB nichtig. Danach sei es einem Rechtsanwalt untersagt, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vorsehe, soweit diese nichts anderes bestimme. Da der Beklagte unstreitig insgesamt 70.000, DM für die Verteidigung des Ehemannes der Klägerin erhalten habe, und der Vortrag der Klägerin, der Beklagte habe ihr vor Abschluss der Honorarvereinbarung mitgeteilt, bei dem Streitwert des Strafverfahrens gegen ihren Ehemann sei ein Honorar für die Strafverteidigung in Höhe von 150.000, bis 160.000, DM zu erwarten und auch zu bezahlen, unbestritten geblieben sei, habe er die Gebühren unterschritten und somit gegen § 49 b Abs. 1 BRAO verstoßen. Dies habe die Nichtigkeit gemäss § 134 BGB zur Folge. Gegenansprüche des Beklagten seien jedenfalls nicht nachvollziehbar vorgetragen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen. 

Hiergegen wendet sich die Berufung des Beklagten, mit welcher er unter Wiederholung und Vertiefung des erstinstanzlichen Sachvortrags die Klageabweisung weiter verfolgt. 

Zur Begründung hat der Beklagte im Wesentlichen geltend gemacht, die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert, da die Zahlungen an den Beklagten aus Mitteln des Ehemanns der Klägerin erfolgt seien. Darüber hinaus handle es sich bei dem von dem Beklagten erwähnten Honorar in Höhe von 150.000, bis 160.000, DM nicht um gesetzliche Gebühren, sondern um Verteidigerhonorar im Wege einer Honorarvereinbarung. Ein Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 BRAO sei daher nicht gegeben, da dieser die Unterbietung der gesetzlichen Gebühren sanktioniere, die jedoch laut Klägerin bei 468,55 EUR lägen, was deutlich unter DM 50.000, sei. 

Der Beklagte beantragt daher,

    das Urteil des Landgerichts München I vom 27.06.2003 aufzuheben und die

    Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt

    die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.

Sie hat auf die Berufungsbegründung vom 17.10.2003 (Blatt 74 - 76 d. A.) lediglich mit Schriftsatz vom 14.07.2004 (einen Tag vor der mündlichen Verhandlung; Blatt 105 - 107 d. A.) reagiert und hinsichtlich der Aktivlegitimation der Klägerin auf den erstinstanziellen Vortrag verwiesen. Sie ist der Auffassung, dass sich der Rückzahlungsanspruch aus § 138 BGB i.V.m. § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB ergibt, da die Honorarvereinbarung in Höhe von 50.000, DM das 54-fache der gesetzlichen Gebühren verlange, so dass die Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit anzunehmen seien. Hilfsweise ist sie der Auffassung, dass die geschlossenen Honorarvereinbarungen unangemessen hoch sind. 

Wegen des weiteren Sachvortrags der Parteien und seiner Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Parteien, die von ihnen in Bezug genommenen Urkunden und Unterlagen sowie das Sitzungsprotokoll vom 15.07.2004 Bezug genommen. 

Der Senat hat mit Verfügung vom 21.01.2004 (Blatt 87 - 89 d. A.) Hinweise erteilt. Hinsichtlich des Inhalts der Hinweise wird auf diese Bezug genommen. 

II. 

Die zulässige Berufung des Beklagten hat in der Sache Erfolg, denn die Klage ist zwar zulässig, aber unbegründet. 

Die Klägerin kann ihren Anspruch weder auf § 138 i.V.m. § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB noch auf § 49 b Abs. 1 BRAO oder § 3 BRAGO stützen. Eine andere Anspruchsgrundlage ist auf der Grundlage des Tatsachenvortrags nicht ersichtlich. 

Das Landgericht hat die zulässige Klage zu Unrecht zugesprochen. 

Unter Berücksichtigung des Vorbringens der Parteien im Berufungsverfahren sind hierzu folgende Ausführungen veranlasst: 

1.  Die Klägerin kann den von ihr geltend gemachten Rückzahlungsanspruch des bereits geleisteten Verteidigerhonorars nicht auf § 49 b Abs. 1 BRAO  i.V.m. § 134 BGB stützen.

Gemäß § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. Das Landgericht hat das gesetzliche Verbot § 49 b Abs. 1 BRAO entnommen. Es hat den Verstoß darauf gestützt, dass der Beklagte unbestritten geäußert habe, das übliche Verteidigerhonorar betrage 150.000, bis 160.000, DM, was deutlich mehr als das vereinnahmte Honorar von 70.000, DM sei.

Dem vermag sich der Senat jedoch nicht anzuschließen. Gemäß § 49 b Abs. 1 BRAO ist es unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vorsieht, soweit diese nichts anderes bestimmt. Danach ist es einem Verteidiger untersagt, die gesetzlichen Gebühren  und nur diese  für die Verteidigung zu unterschreiten. Unbeachtlich ist, welches Honorar in derartigen Fällen üblicherweise vereinbart wird.

Die Gebühren in Strafsachen bestimmen sich nach §§ 83, 84 BRAGO. Daraus ergibt sich, dass sie deutlich niedriger sind, als das mit dem Beklagten vereinbarte Honorar.

Das Landgericht hat mithin in unzutreffender Weise auf das von dem

Beklagten geäußerte angeblich übliche Honorar in Höhe von 150.000, bis 160.000, DM abgestellt. Es ist daher auch fälschlich zu einem Verstoß gegen § 49 b Abs. 1 BRAO gelangt.

    Ein Rückzahlungsanspruch ergibt sich folglich aus dieser Vorschrift nicht.

2.  Die Klägerin kann ihren Anspruch auch nicht auf § 3 Abs. 1 BRAGO i.V.m. § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB stützen.

§ 3 Abs. 1 BRAGO besagt, dass ein Rechtsanwalt aus einer Vereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung nur dann fordern kann, wenn die Erklärung des Auftraggebers schriftlich abgegeben und nicht in der Vollmacht oder in einem Vordruck, der auch andere Erklärungen umfasst, enthalten ist. Hat der Auftraggeber freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet, so kann er das Geleistete nicht deshalb zurückfordern, weil seine Erklärung der Vorschrift des Satzes 1 nicht entspricht.

    Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO erfüllt sind, kann die Klägerin das bereits geleistete Honorar gemäss § 3 Abs.1 Satz 2 BRAGO nicht zurückfordern, da die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

Das Honorar wurde von der Klägerin freiwillig und ohne Vorbehalt bezahlt.

Zwar hat die Klägerin vorgetragen, sie habe sich in einer Zwangslage

befunden, da ihr Mann in Untersuchungshaft gewesen sei und dringend einen Verteidiger benötigt habe. Dieser Vortrag allein ist jedoch nicht

ausreichend. Der Klägerin ist zwar zuzugestehen, dass sie sich aufgrund

der Festnahme ihres Ehemannes in einer misslichen Lage befunden hat,

 jedoch reicht dies nicht aus, um die Freiwilligkeit im Sinne dieser

 Vorschrift zu tangieren.

Die Beauftragung des Beklagten einerseits sowie die Zahlung der Beträge von 20.000, und 50.000, DM andererseits erfolgten freiwillig und ohne Vorbehalt.

Der Ehemann der Klägerin befand sich bereits seit dem 25.01.2001 in Untersuchungshaft. Zunächst beauftragte der Ehemann der Klägerin den

Beklagten mit seiner Verteidigung, woraufhin der Beklagte am 24.04.2001eine Rechtsanwaltsgebührenrechnung stellte. Auf diese Rechnung bezahlte die Klägerin dann erst am 08.06.2001 20.000, DM und beauftragte den Beklagten am 21.06.2001 selbst. Auf diese Honorarvereinbarung bezahlte sie zu einem späteren Zeitpunkt 50.000, DM.

Die Beauftragungen und Zahlungen spielen sich mithin in einem Zeitraum von mehreren Monaten ab. Außer dem Umstand, dass sich ihr Ehemann in Untersuchungshaft befunden hat, hat die Klägerin nichts vorgetragen, woraus sich ergeben soll, dass sie nicht freiwillig gehandelt hat.

Dies ist nach Ansicht des Senats nicht ausreichend. Selbstverständlich

 beauftragt nur derjenige einen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung, der einen Verteidiger benötigt. Daraus ergibt sich aber nicht von selbst die Unfreiwilligkeit. Vielmehr hätte die Klägerin noch Weiteres vortragen

 müssen.

3.  Der geltend gemachte Rückzahlungsanspruch kann auch nicht auf § 138 i.V.m. § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. BGB gestützt werden.

Der Senat schließt sich der Auffassung der Klägerin nicht an, wonach die

Honorarvereinbarung gegen die guten Sitten verstößt und mithin nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig ist.

Die Klägerin führt dazu aus, das Honorar des Beklagten sei weit überhöht, zumal der Beklagte nur Schriftsätze von je einer DIN A4-Seite verfasst hätte und lediglich bei der 6-Monats- bzw. 9-Monats-Vorlage eine kurze Stellungnahme abgegeben hätte.

Bei dem streitgegenständlichen Strafverfahren gegen den Ehemann der

Klägerin handelt es sich um ein sehr großes umfangreiches Verfahren,   bei dem unstreitig über 100 Leitz-Ordner Verfahrensakten angefallen sind.

Vorgeworfen wurde dem Ehemann der Klägerin Anlagespekulation. Aus diesen Umständen ergibt sich, dass die Verteidigung aufwendig und sehr

zeitintensiv ist. Schon allein die Sichtung der Verfahrensakten nimmt

einige Zeit in Anspruch. Jedenfalls die wesentlichen Aktenteile müssen

kopiert und durchgearbeitet werden. Erst anschließend kann die rechtliche Würdigung erfolgen.

Dies rechtfertigt nach Auffassung des Senats, dessen Mitglieder selbst

aufgrund ihrer früheren Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft bzw. beim

Strafgericht den Arbeitsaufwand in großen Strafverfahren beurteilen

können, ohne weiteres ein hohes Verteidigerhonorar. Nach Meinung des

Senats hält sich das an den Beklagten bezahlte Verteidigerhonorar im

Rahmen und ist nicht zu beanstanden. Dass ein anderer Verteidiger die

Verteidigung auch für ein geringeres Honorar übernommen hätte, spielt

dabei keine Rolle und muss unberücksichtigt bleiben, da insoweit

Vertragsfreiheit gilt.

Auch der Umstand, dass der Beklagte nach Auffassung der Klägerin nicht ausreichend tätig geworden ist, ist in diesem Rahmen nicht zu prüfen.

Diesbezüglich hätte die Klägerin Schlechtleistung geltend machen müssen und dies konkret und substantiiert vortragen müssen. Dies ist im hiesigen Verfahren jedoch nicht geschehen. Es muss daher von einer ordnungsgemäßen Verteidigung ausgegangen werden, für die das gezahlte Honorar keineswegs so unangemessen hoch ist, dass der Vertrag gemäß § 138 Abs. 1 wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig ist.

Der Beklagte hat somit die Honorarzahlungen nicht ohne Rechtsgrund

erlangt. Ein Rückzahlungsanspruch gemäss § 812 Abs. 1 Satz 1, 1.Alt. BGB ist nicht gegeben.

4.  Eine andere Anspruchsgrundlage ergibt sich aus dem Sachvortrag der Klagepartei für den Senat nicht. Insbesondere liegt kein konkreter

substanziierter Vortrag zur Schlechtleistung durch den Beklagten vor. Die

Ausführungen, dass die Schriftsätze des Beklagten lediglich eine Seite

lang waren und lediglich zwei Stellungnahmen zur Haftprüfung erstellt

wurden, sind dazu nicht ausreichend.

Der Klägerin steht daher aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein

Anspruch auf Rückzahlung des geleisteten Anwaltshonorars zu. Auf die

Berufung des Beklagten war die Klage dementsprechend abzuweisen.

5.  Die Frage, ob die Klägerin hinsichtlich beider Honorarzahlungen aktiv

legitimiert ist  Zweifel können allenfalls hinsichtlich der Rückzahlung

der 20.000, DM bestehen, kann dahinstehen, da die Klage schon mangels Rechtsgrundlage abzuweisen war.

6.  Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

RVG-Letter 2004, 116 (red. Leitsatz und Gründe) OLGR München 2004, 401-402 (Leitsatz und Gründe) NJW-RR 2004, 1573-1574 (Leitsatz und Gründe) AGS 2004, 478-479 (Leitsatz und Gründe) MDR 2005, 238 (Leitsatz und Gründe)   RVG-B 2005, 51-52 (red. Leitsatz) 
BGH: Der Vergleich , ob ein höheres Honorar vereinbart wurde, ist erst dann möglich, wenn sich die Höhe der gesetzlichen Vergütung ermitteln lässt, in der Regel also erst nach dem Ende der Tätigkeit des Rechtsanwalts. Der Rechtsanwalt trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Mandant freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet hat.

BGH 9. Zivilsenat Urteil vom 8. Juni 2004 IX ZR 119/03 

1. Enthält ein Schriftstück, das sich nach seiner äußeren Aufmachung als Formular darstellt, außer der Vereinbarung einer höheren als der gesetzlichen Vergütung eine Abrede über die vom Rechtsanwalt zu erbringende Leistung, ist die Gebührenvereinbarung nicht wirksam begründet worden. 

2. Die Frage, ob der Rechtsanwalt aufgrund einer Honorarvereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung fordert, ist anhand eines Vergleichs der für die geleistete Tätigkeit insgesamt verdienten gesetzlichen Vergütung mit dem vereinbarten Honorar zu beantworten. Ein solcher Vergleich ist erst dann möglich, wenn sich die Höhe der gesetzlichen Vergütung ermitteln lässt, in der Regel also erst nach dem Ende der Tätigkeit des Rechtsanwalts. 

3. Der Rechtsanwalt trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Mandant freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet hat. 

Tatbestand

Der Kläger begehrt Herabsetzung, hilfsweise Rückzahlung der von ihm an den beklagten Rechtsanwalt in den Jahren 1993 bis 1997 aufgrund eines "Beratervertrags" gezahlten Anwaltshonorare abzüglich der für die Beratung entstandenen gesetzlichen Gebühren. In dem zwischen den Parteien abgeschlossenen, undatierten "Beratervertrag" heißt es u.a.: 

        "Das Baugeschäft P. betreibt ein Baugeschäft überwiegend in der

Umgebung von C. In allen Rechtsfragen, die diesen Betrieb betreffen, erteilt der Rechtsanwalt L. Rechtsberatung.

Die monatliche Vergütung beträgt pauschal 3000,- (von Hand eingefügt) 
DM zuzüglich gesetzlicher MwSt.

        ...

        Vertragsbeginn ist der 01.2.1993 (von Hand geändert).

Der Vertrag wird zunächst auf die Dauer von 10 Jahren geschlossen.

Die Haftung des beratenden Rechtsanwaltes für normale Fahrlässigkeit wird auf einen Betrag von 400.000,00 DM pro Schadenbetrag festgesetzt.

        ..."

Das Honorar ist später wiederholt herabgesetzt worden. In der Zeit von Februar 1993 bis Dezember 1997 zahlte der Kläger insgesamt 79.350 DM. 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht den Beklagten auf den Hilfsantrag verurteilt, an den Kläger 39.921,95 EUR (= 78.080,54 DM) nebst Zinsen zu zahlen. Gegen seine Verurteilung wendet sich der Beklagte mit seiner zugelassenen Revision. 

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg. 

I. 

Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Herabsetzung der vereinbarten Vergütung könne der Kläger nicht verlangen. Die in dem "Beratervertrag" enthaltene Vereinbarung der Vergütung entspreche nicht der Formvorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO. Jedoch stehe ihm der mit dem Hilfsantrag geltend gemachte Zahlungsanspruch zu, weil er das Anwaltshonorar ohne rechtlichen Grund geleistet habe (§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB). Der Kläger habe auch nicht im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet. Er habe die Zahlungen nicht in dem Bewusstsein vorgenommen, dass er nicht so viel schulde. 

II. 

Die Ausführungen des Berufungsgerichts halten im Ergebnis einer rechtlichen Überprüfung stand. 

1. Der Kläger kann das von ihm - abzüglich der zwischen den Parteien nicht in Streit befindlichen gesetzlichen Vergütung für die Beratungstätigkeit des Beklagten - gezahlte Anwaltshonorar gemäss § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alt. BGB zurückfordern, weil er in diesem Umfang (vgl. BGH, Urt. v. 23. Oktober 2003 IX ZR 270/02, NJW 2004, 1169, 1171) das Honorar ohne rechtlichen Grund geleistet hat. Ein Rechtsgrund ergibt sich nicht aus dem mit Wirkung vom 1. Februar 1993 abgeschlossenen "Beratervertrag". Denn die darin enthaltene Honorarabrede ist gemäss § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO unwirksam (§ 125 Satz 1 BGB). 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO kann der Rechtsanwalt aus einer Vereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung nur fordern, wenn die Erklärung des Auftraggebers schriftlich abgegeben und nicht in einem Vordruck, der auch andere Erklärungen umfasst, enthalten ist. Zwar ist die Erklärung, die monatliche Vergütung betrage (zunächst) pauschal 3.000 DM zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, in dem auch vom Kläger unterschriebenen "Beratervertrag" schriftlich abgegeben. Jedoch ist sie in einem Vordruck enthalten, der auch andere Erklärungen umfasst: 

a) Ein Schriftstück, das sich nach seiner äußeren Aufmachung als Formblatt (Formular) darstellt, von dem man annehmen kann, dass es in gleicher Weise häufiger verwendet wird, ist als Vordruck anzusehen; auf die Art der Herstellung kommt es nicht an (Fraunholz, in: Riedel/Sußbauer, BRAGO 8. Aufl. § 3 Rn. 17; Madert, in: Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO 15. Aufl. § 3 Rn. 5; Hartmann, Kostengesetze 33. Aufl. § 3 BRAGO Rn. 18). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Berufungsgericht festgestellt; daran ist das Revisionsgericht gebunden (§ 559 Abs. 2 ZPO). Hiergegen wendet die Revision auch nichts ein. 

b) Entgegen ihrer Auffassung umfasst der Vordruck "auch andere Erklärungen" im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO. Danach ist lediglich die Aufnahme solcher Nebenabreden unbedenklich, die sich ausschließlich und unmittelbar auf die Honorarabrede beziehen, wie dies etwa bei Bestimmungen über Stundung, Ratenzahlung, Erfüllungsort und außerdem zu vergütende Nebenleistungen der Fall ist (BGH, Urt. v. 12. Januar 1978 - III ZR 53/76, AnwBl. 1978, 227; OLG München NJW 1993, 3336; OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 855; OLG Hamm AGS 1998, 98, 99; LG Aachen NJW 1970, 571; N. Schneider, in: Gebauer/Schneider, BRAGO § 3 Rn. 61, 66; Fraunholz, Madert und Hartmann, jeweils aaO). In der mit "Beratervertrag" überschriebenen Vereinbarung haben die Parteien jedoch auch vereinbart, dass der Kläger in allen Rechtsfragen, die den Betrieb des Beklagten betreffen, Rechtsberatung erteilt. Nach dem Tatbestand des angefochtenen Urteils ist zwischen den Parteien unstreitig, dass "die Honorarvereinbarung mit dem Beratungsvertrag in einer Urkunde zusammengefasst ist". Mit dem Berufungsgericht ist der Senat der Auffassung, dass diese Bestimmung nicht als Nebenabrede hinsichtlich des vereinbarten Honorars angesehen werden kann. Denn es handelt sich um die Vereinbarung der vom Beklagten für das Honorar geschuldeten, im Gegenseitigkeitsverhältnis stehenden Hauptleistung. Dem Rechnung tragend sind die Parteien, wie die Einhaltung der für Verträge geltenden Schriftform (§ 126 Abs. 2 Satz 1, § 127 BGB) ergibt, nicht lediglich von der Formbedürftigkeit der Erklärung des Klägers gemäss § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO ausgegangen. 

Darüber hinaus begründet auch die vereinbarte Haftungsbegrenzung die Formwidrigkeit der Honorarabrede (vgl. Madert aaO; N. Schneider, aaO § 3 Rn. 63). Der von der Revision hiergegen vorgebrachte Einwand, die Haftungsbegrenzung sei separat vereinbart und auch gesondert unterschrieben worden, geht fehl. Das Berufungsgericht ist von einem einheitlichen Vertrag ausgegangen. Dies allein entspricht der äußeren Gestaltung des Formulars, das aus zwei Seiten besteht. Mit dem Umstand, dass die Parteien auf Seite 1 eine nachträgliche handschriftliche Änderung gesondert unterzeichnet haben, brauchte sich das Berufungsgericht nach § 286 ZPO nicht näher auseinander zu setzen. 

Somit kann dahingestellt bleiben, ob der Umstand, dass die Honorarabrede in einer mit "Beratervertrag" überschriebenen Vereinbarung enthalten ist, für sich allein bereits die Formwidrigkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO begründet (vgl. nunmehr § 4 Abs. 1 Satz 2 RVG). 

c) Die Honorarforderung des Beklagten betrifft schließlich eine höhere als die gesetzliche Vergütung. Um dies festzustellen, kommt es entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht darauf an, welche Gebührentatbestände nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte aus der Sicht bei Vertragsschluss voraussichtlich während der Laufzeit des Vertrages anfielen. Ob die vereinbarte Vergütung höher ist als die gesetzliche, ergibt sich aus einem Vergleich der gesamten gesetzlichen Vergütung mit dem vereinbarten Betrag. Ein solcher Vergleich ist erst dann möglich, wenn sich die Höhe der gesetzlichen Vergütung ermitteln lässt, in der Regel also erst nach dem Ende der Tätigkeit des Rechtsanwalts (Madert, aaO § 3 Rn. 2; Fraunholz, aaO § 3 Rn. 12). Dies entspricht Wortlaut und Sinn des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO. Denn die Vorschrift zielt nicht auf die Nichtigkeit des Anwaltsvertrags von Anfang an; sie führt zum Schutz des Auftraggebers und im Interesse einer klaren Sach- und Beweislage lediglich zur Unwirksamkeit der Honorarvereinbarung zugunsten der gesetzlichen Vergütung (BGHZ 57, 53, 58, 60; BGH, Urt. v. 31. Januar 1991 - III ZR 150/88, NJW 1991, 3095, 3098; v. 23. Oktober 2003, aaO; OLG Frankfurt am Main JurBüro 1983, 1032; Fraunholz, aaO § 3 Rn. 19; Madert, aaO § 3 Rn. 6). 

Die Revision wendet sich nicht gegen die dem Berufungsurteil ersichtlich zugrunde liegende Annahme, der Beklagte habe während der Laufzeit des "Beratervertrags" eine gesetzliche Vergütung in Höhe von (höchstens) 1.269,46 DM verdient. Das vom Kläger gezahlte Anwaltshonorar ist höher. 

d) Aus den später vereinbarten Herabsetzungen der Vergütung ergibt sich keine formgerechte Bestätigung der Honorarvereinbarung (§ 141 BGB). 

2. Dem Rückforderungsanspruch des Klägers steht § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO nicht entgegen. Denn er hat nicht freiwillig geleistet. Freiwilligkeit im Sinn des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO liegt vor, wenn der Auftraggeber mehr zahlen will, als er nach dem Gesetz ohne die Vereinbarung zu zahlen hätte. Er muss also wissen, dass seine Zahlungen die gesetzliche Vergütung übersteigen (BGHZ 152, 153, 161; BGH, Urt. v. 13. Dezember 1990 - III ZR 268/89, BGHR BRAGO § 3 Abs. 1 Satz 2 Leistung 1; OLG Frankfurt am Main AnwBl. 1998, 661); dagegen braucht ihm nicht bekannt zu sein, dass der Rechtsanwalt auf die höhere Vergütung keinen klagbaren Anspruch hat (BGHZ, aaO S. 162; OLG Frankfurt am Main, aaO). Für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO trägt der Anwalt die Darlegungs- und Beweislast. Denn insoweit handelt es sich nicht um eine Voraussetzung des Bereicherungsanspruchs (a.A. Fraunholz, aaO § 3 Rn. 23). Vielmehr sieht das Gesetz in § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO eine Ausnahme für den Fall freiwilliger und vorbehaltloser Leistung vor (so auch OLG Köln VersR 1993, 886, 887; OLG Frankfurt am Main AnwBl. 1988, 250), die nach allgemeinen Grundsätzen der in Anspruch Genommene hier der auf Rückzahlung bereits gezahlten Anwaltshonorars verklagte Anwalt darzulegen und zu beweisen hat (LG Freiburg AnwBl. 1983, 514, 515; Madert, aaO § 3 Rn. 7; Hartmann, aaO). So liegt es auch in dem vergleichbaren Fall des § 814 BGB. Eine solche Verteilung der Darlegungs- und Beweislast entspricht der Billigkeit; es ist Sache des Anwalts, der eine Honorarvereinbarung abschließt, durch die Einhaltung der in § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO vorgesehenen Form von vornherein für eine tatsächlich und rechtlich eindeutige Vertragsgrundlage zu sorgen (BGHZ 18, 340, 347; BGH, Urt. v. 25. Februar 1965 - VII ZR 112/63, NJW 1965, 1023). 

Danach ist hier nicht davon auszugehen, dass der Kläger das Anwaltshonorar freiwillig geleistet hat. Der Beklagte hat nicht vorgetragen, der Kläger habe gewusst, dass er aufgrund des "Beratervertrages" Zahlungen, die die gesetzliche Vergütung übersteigen, nicht zu leisten brauchte. Daher ist nach der dargelegten Verteilung der Darlegungs- und Beweislast davon auszugehen, dass der Beklagte seinen Mandanten in dem Glauben gelassen hat, er habe das vereinbarte Honorar zu zahlen. Hierdurch werden an den Vortrag des Anwalts, der die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO darlegen will, keine unzumutbaren Anforderungen gestellt. Denn er kann durch einen dokumentierten Hinweis darauf, dass die vereinbarte Vergütung die gesetzlichen Gebühren übersteigt (vgl. OLG Frankfurt am Main AnwBl. 1988, 250), für die erforderliche Information des Mandanten und zugleich für eine beweiskräftige Grundlage sorgen. 

Entgegen der Auffassung der Revision folgt aus der wiederholten Herabsetzung des Honorars nicht, dass der Kläger freiwillig geleistet hätte. 

3. Zu Unrecht folgert die Revision aus dem Umstand der mehrfachen Herabsetzung des Honorars, dass der Kläger sich treuwidrig verhalte, wenn er nunmehr das gezahlte Honorar zurückverlange. Die Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften ist im Interesse der Rechtssicherheit grundsätzlich unerlässlich. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es nach den Beziehungen der Beteiligten und nach den gesamten Umständen mit Treu und Glauben unvereinbar wäre, die vertragliche Vereinbarung wegen Formmangels unausgeführt zu lassen; das Ergebnis muss für die betroffene Partei nicht nur hart, sondern schlechthin untragbar sein (BGH, Urt. v. 31. Januar 1991 - III ZR 150/88, NJW 1991, 3095, 3098). 

So liegt es hier nicht. Von einem Rechtsanwalt ist zu erwarten, dass er die Formvorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO kennt und gegebenenfalls auf ihrer Einhaltung besteht. Der Kläger hat den Beklagten nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht daran gehindert, von ihm eine formgerechte schriftliche Gebührenvereinbarung zu fordern. Der Beklagte hat die gesetzliche Vergütung für seine Tätigkeit erhalten. Der Umstand, dass die Parteien die Honorarabrede längere Zeit als gültig erachtet und behandelt haben, begründet nicht die Einrede der Treuwidrigkeit (vgl. BGH, aaO; Urt. v. 25. Februar 1965, aaO; OLG Hamm NJW 1966, 561). Das gilt auch im Blick auf die Tatsache, dass der Kläger wiederholt auf eine Herabsetzung des Honorars gedrängt hat; die Rückforderung ist nicht deswegen treuwidrig, weil der Kläger zunächst versucht hat, die Folgen des Verstoßes gegen die ihn schützende Formvorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO in Grenzen zu halten. Insgesamt kann von einem schlechthin untragbaren Ergebnis nicht gesprochen werden. 
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Entscheidungsbesprechung Heinze, Christian NJW 2004, 3670-3671
Zur Wirksamkeit von Vereinbarungen über Anwaltsvergütungen
BGH: Für die Höhe des Honorars ist es unerheblich, ob die Leistungserbringung durch den Rechtsanwalt an Mustern erfolgte

BGH 9. Zivilsenat Beschluss vom 22. April 2004 IX ZR 58/01 

Der Honoraranspruch des Rechtsanwalts hängt nicht davon ab, wie leicht oder wie schwer ihm die Erbringung der Leistung fällt und ob er seinerseits dafür etwas aufwenden muss. Deshalb ist es unerheblich, ob der Rechtsanwalt seine Leistungen anhand von Mustern erbracht hat, die ihm von Dritten zur Verfügung gestellt wurden. 

Gründe

Die Revision wirft keine ungeklärten Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf und verspricht im Ergebnis keinen Erfolg (§ 554b Abs. 1 ZPO a.F.). 

Selbst wenn es zuträfe, dass der Beklagte seine Leistungen anhand von Mustern erbracht hätte, die ihm von der C. zur Verfügung gestellt wurden, hätte er doch Leistungen erbracht. Der Honoraranspruch hängt nicht davon ab, wie leicht oder wie schwer dem Rechtsanwalt die Erbringung der Leistung fällt und ob er seinerseits dafür etwas aufwenden muss. Da die Klägerin nicht geltend macht, die Durchführung des Projekts habe unter einer nicht oder schlecht erbrachten Leistung des Beklagten gelitten, war diese offenbar ausreichend. 

Der Anwaltsvertrag ist weder wegen Verstoßes gegen das Verbot der quota litis noch wegen der Vereinbarung eines unzulässigen Erfolgshonorars unwirksam. Der Vergütungsanspruch, der schon mit Abschluss des Vertrages entstanden war, orientiert sich an dem "prospektierten Gesamtaufwand". Dieser stand ebenfalls schon bei Beginn der Tätigkeit des Beklagten fest. 

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sind die gesetzlichen Anwaltsgebühren höher als das dem Beklagten zugeflossene Honorar. Was daran falsch sei, legt die Revision nicht dar. Die Voraussetzungen für die Einholung eines Gutachtens des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer gemäss § 3 Abs. 3 Satz 2 BRAGO liegen nicht vor. 

RVGreport 2004, 479 (red. Leitsatz) 
LG Arnsberg: Unlauterer Wettbewerb: Werbung eines Inkassounternehmens mit illegalen Gebühren seines Vertragsanwalts bei einer Pauschale von 30,- €

LG Arnsberg 2. Zivilkammer Urteil vom 13. Februar 2004 2 O 438/03 

Orientierungssatz

Bewirbt ein Inkassounternehmen potentielle Auftraggeber mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die vorsehen, dass der Auftraggeber, sollte die Forderung im gerichtlichen Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren nicht beigetrieben werden können, dem Vertragsanwalt neben den zu erstattenden Auslagen nur eine Netto-Pauschale von 30 EUR zu zahlen hat, und dass sich der Vertragsanwalt auch im Falle eines Teilerfolgs hinsichtlich seiner weitergehenden Gebührenansprüche verpflichtet, den Kostenerstattungsanspruch des Auftraggebers gegen den Schuldner an Erfüllungs Statt anzunehmen, liegt ein Wettbewerbsverstoß vor, da dieses Gebührenangebot gegen das anwaltliche Berufsrecht verstößt und das Inkassounternehmen somit von ihren Vertragsanwälten die Missachtung berufsständischer Pflichten fordert. 

Tatbestand

Der Kläger ist Rechtsanwalt und Notar in B. Er agiert u.a. bundesweit auf dem Gebiet des Forderungseinzugs. Die Beklagte ist ein Inkassounternehmen aus X. und als solches nach Art. 1 § 1 des Rechtsberatungsgesetzes zugelassen. 

Die Beklagte bewirbt potentielle Auftraggeber im Internet u. a. wie folgt:

        § 5 der Allgemeinen Inkassobedingungen

        1. U. wird die Forderungssache zur Durchführung des gerichtlichen

        Verfahrens, soweit ein solches notwendig wird, an Vertragsanwälte

        abgeben. U. hat insoweit Vollmacht zur Beauftragung von

        Vertragsanwälten im Namen des Auftraggebers. (...)

        2. Der Auftraggeber trägt die Gebühren und Auslagen der

         Vertragsanwälte. Sollte die Forderung im gerichtlichen Mahn- und

Zwangsvollstreckungsverfahren nicht beigetrieben werden können, so hat der Auftraggeber dem Vertragsanwalt die verauslagten Gerichts-, Gerichtsvollzieher- und sonstigen Barauslagen sowie eine Pauschale in Höhe von 30.- Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zu zahlen.

        3. Bezüglich der über diese Pauschale bzw. im Falle eines

        Teilerfolges über die beigetriebene Teilforderung hinausgehenden

        Gebührenansprüche verpflichtet sich der Rechtsanwalt, den

Kostenerstattungsanspruch des Auftraggebers gegen den Schuldner an Erfüllung Statt anzunehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten wird auf die zu den Akten gereichte Abschrift Bezug genommen (Bl. 37 f. d. A.). 

Die Beauftragung der Beklagten durch die jeweiligen Auftraggeber kommt per Internet oder Fax zustande. 

Mit Schreiben vom 25.08.2003 mahnte der Kläger die Beklagte ab und forderte sie auf, eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben, mit der sie sich dazu verpflichten sollte, die o. g. Geschäftsbedingungen nicht weiter zu verwenden. Wegen der weiteren Einzelheiten dieses Schreibens wird auf die zu den Akten gereichte Abschrift Bezug genommen (Bl. 40 ff. d. A.). 

Der Kläger vertritt die Ansicht, dass das LG Arnsberg nach § 32 ZPO zuständig sei. Es handele sich vorliegend um den Fall des sog. fliegenden Gerichtsstandes. Die Beklagte biete ihre Dienste bundesweit im Internet und mithin auch in B. an. 

Weiter vertritt er die Ansicht, dass die Beklagte mit ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen Auftraggeber und potentiellen Auftraggeber mit illegalen Gebührenangeboten bewerbe. Insoweit führt er als verletzte Bestimmungen die §§ 49 b Abs. 1 BRAO und 3 Abs. 5 BRAGO an. 

Hinsichtlich § 5 Nr. 3 der Allgemeinen Inkassobedingungen der Beklagten vertritt er die Ansicht, dass eine Abtretung an Erfüllungsstatt nur erlaubt sei, wenn die Beitreibung der Gebührenforderung völlig ergebnislos geblieben sei. Dies sei bei einer nur teilweisen Beitreibung nicht der Fall. 

Auch sei § 5 Nr. 2 der AGB rechtswidrig. Insofern werde schon nicht nach den in § 3 Abs. 5 BRAGO aufgeführten verschiedenen Arten der Zwangsvollstreckung differenziert. Das Angebot beziehe sich vielmehr auf das gesamte Spektrum der Zwangsvollstreckung. Darüber hinaus werde die vorab erfolgte Pauschale von 30.- Euro nicht den in § 3 Abs. 5 BRAGO genannten Kriterien gerecht. Diese stellten auf den jeweiligen Einzelfall ab. 

Der Kläger beantragt,

        1. die Beklagte wird verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis 250.000.- EUR,

ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs damit zu werben

und den Auftraggebern sowie potentiellen Auftraggebern anzubieten, dass in Angelegenheiten des Forderungseinzugs durch gerichtliches Mahnverfahren und Vollstreckungsverfahren im Falle des Nichterfolges an den Rechtsanwalt/Vertragsanwalt  bei Abtretung des Gebührenerstattungsanspruchs im übrigen - nur eine vorher festgelegte Pauschale in Euro gezahlt werden muss.

        2. Die Beklagte wird verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis 150.000.- EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs damit zu werben und den Auftraggebern sowie potentiellen Auftraggebern anzubieten, dass für den Fall, dass die Rechtsanwaltsgebühren nicht in voller Höhe beigetrieben werden konnten, nichts über den beigetriebenen Betrag hinaus gezahlt werden muss, sondern lediglich der Kostenerstattungsanspruch an Erfüllung statt an den Rechtsanwalt  abgetreten werden muss.

Die Beklagte beantragt,

        die Klage abzuweisen.

Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass sich die vom Kläger beanstandeten Klauseln nicht auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber und der Beklagten, sondern auf das zwischen dem Auftraggeber und dem jeweiligen Vertragsanwalt bezögen. Durch § 5 Nr. 2 der AGB werde nur vereinbart, dass der Auftraggeber nur höchstens 30,- Euro an Gebühren zahlen müsse. Dies heiße aber nicht, dass die Beklagte nicht den restlichen Teil übernehmen könne, wenn der Fall auftrete, dass die Pauschale zu niedrig bemessen sei. Zudem sei die Pauschale von 30,- Euro bei den von den Vertragsanwälten zu bearbeitenden Mandanten regelmäßig angemessen. Das Haftungsrisiko und der Arbeitsaufwand seien hier weitgehend gleichartig. Die Mandate zeichneten sich durch einen hohen Grad an Gleichförmigkeit aus. Das Haftungsrisiko sei unterdurchschnittlich, so dass sich eine Pauschalierung förmlich aufdränge. In schwierigen Fällen würde der Auftraggeber sowieso direkt einen Anwalt beauftragen. § 3 Abs. 5 BRAGO solle die wirtschaftlichen Belange des Anwalts schützen. Diese Belange würden durch diese Klausel nicht eingeschränkt. Der Anwalt, der mit der Beklagten zusammenarbeite, wisse vielmehr, dass er eine Vielzahl von Mandaten erhalte. Die den einzelnen Mandaten zugrunde liegenden Forderungen seien nach § 3 Nr. 1 AGB vom Gegner auch noch nicht bestritten worden. Mithin beschränke sich die Arbeit des Anwalts in der überwiegenden Zahl der Fälle auf bloße Überwachungstätigkeiten, ohne vertiefte juristische Kenntnisse. Die Geschäftsbeziehungen mit der Beklagten brächten dem Anwalt fortlaufende Bezüge. 

Die Klage diene nur der Geltendmachung von Anwaltsgebühren und sei mithin missbräuchlich im Sinne des § 13 Abs. 5 UWG. 

Hinsichtlich der Klageerweiterung vertritt die Beklagte die Ansicht, dass der Antrag schon nicht hinreichend bestimmt sei. Es sei nicht klar, worin dieser sich vom ersten Antrag unterscheide. Auch sei aus § 3 Abs. 5 BRAGO nicht zu entnehmen, dass dieser nur dann eine Annahme an Erfüllungsstatt zulasse, wenn die Forderung im Ganzen uneinbringlich sei. Vielmehr müsse diese Norm im Lichte der Art. 12 und 3 GG ausgelegt werden. Insbesondere sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt, sollte eine nur teilweise Beitreibung einer verhältnismäßig geringen Forderung zu einem Ausschluss der Sonderregelung des § 3 Abs. 5 BRAGO führen. 

Hinsichtlich der nicht in § 3 Abs. 5 BRAGO aufgeführten Arten der Zwangsvollstreckung behauptet die Beklagte, dass diese in ihrer Praxis die absolute Ausnahme darstellten. In diesen Fällen bestünde mit den Vertragsanwälten die Abmachung, dass nach Erlangung des Titels entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber erfolgen sollten. Dieser würde dann auch darauf hingewiesen, dass er die dafür anfallenden vollen Kosten zu tragen hätte. 

Weiterhin vertritt sie die Ansicht, dass diese Frage nicht streitgegenständlich sei. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und begründet. 

Die Zuständigkeit des Landgerichts Arnsberg ist zumindest durch rügelose Einlassung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 13.02.2004 nach § 39 ZPO begründet worden. 

Der Kläger kann von der Beklagten Unterlassung der beanstandeten Werbung nach §§ 1 UWG, 49 b Abs. 1 BRAO, 3 Abs. 5 BRAGO verlangen. 

Der Anspruch hinsichtlich der Androhung von Zwangsmitteln für den Fall der Missachtung des Unterlassungsgebotes folgt aus § 890 Abs. 2 ZPO. 

Nach § 49 b Abs. 1 BRAO ist es unzulässig, geringere Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, als die BRAGO für Rechtsanwälte vorsieht, soweit diese nicht etwas anderes bestimmt. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Insbesondere werden die von der Beklagten verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht von § 3 Abs. 5 BRAGO gedeckt. Danach kann sich ein Rechtsanwalt für das gerichtliche Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren nach den §§ 803-863 und 899-915 ZPO verpflichten, dass er, wenn der Anspruch des Auftraggebers auf Erstattung der gesetzlichen Vergütung nicht beigetrieben werden kann, einen Teil des Erstattungsanspruchs an Erfüllungsstatt annehmen werde. Nach S. 3 muss der an den Rechtsanwalt vom Auftraggeber zu entrichtende Teil in angemessenem Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftung des Anwalts stehen. 

Mithin verstößt die von der Beklagten verwendete Klausel § 5 Nr. 2 schon gegen den ausdrücklichen Wortlaut der Ausnahmevorschrift des § 3 Abs. 5 BRAGO. Denn § 5 Nr. 2 beinhaltet die in § 3 Abs. 5 S. 2 BRAGO vorgenommene Einschränkung auf die §§ 803-863 und §§ 899-915 ZPO nicht. Die Klausel umfasst somit sämtliche Fälle der Zwangsvollstreckung. Dem steht aber das grundsätzliche Verbot des § 49 b Abs. 1 BRAO entgegen. 

An diesem Ergebnis ändert auch der von der Beklagten vorgetragene Einwand nichts, dass diese Frage nicht streitgegenständlich sei. Der Kläger hat auf diesen Umstand bereits in seiner Klageschrift hingewiesen, mithin die Klausel in ihrer Gesamtheit zur Überprüfung gestellt und somit zum Streitgegenstand gemacht. 

Sofern die Beklagte vorträgt, dass in den Fällen der Zwangsvollstreckung, die § 3 Abs. 5 BRAGO nicht aufführt, eine Absprache mit den Anwälten bestehe, dann die vollen Gebühren von den Auftraggebern zu verlangen, ändert dies die rechtliche Beurteilung des § 5 Nr. 2 nicht. Bei Vertragsschluss geht der potentielle Auftraggeber davon aus, im Falle der Erfolglosigkeit der Beitreibung nur die Pauschale von 30.- EUR zahlen zu müssen. Diese Vereinbarung mit der Beklagten bindet nach § 5 Nr. 3 AGB auch den später eingeschalteten Anwalt. Wenn sich nun der Anwalt über die durch die AGB der Beklagten zustande gekommene vertragliche Vereinbarung im Verlaufe der Zwangsvollstreckung und somit nach Erstreiten des Titels hinwegsetzt, bricht er den Vertrag mit seinem Mandanten. Dieser konnte bis zu diesem Zeitpunkt immer noch davon ausgehen, dass sein Anwalt den über 30,- EUR hinausgehenden Betrag im Wege der Annahme an Erfüllung Statt akzeptieren werde. Indem die Beklagte selbst vorträgt, mit den Vertragsanwälten eine entsprechende Vereinbarung getroffen zu haben, so zu verfahren, begründet dies Umstände, die eine Zurechnung des fremden Vertragsbruches erfordern. Mithin kann die Beklagte sich nicht darauf berufen, dass nicht sie den Vertrag bricht, sondern der Anwalt. Dies gilt vorliegend umso mehr, als die Beklagte die insoweit streitgegenständlichen AGB gegenüber Auftraggeber und Vertragsanwalt vorformuliert hat. 

Auch die Rechtsansicht der Beklagten, dass nur der Anwalt und nicht sie einen Wettbewerbsverstoß begehe, überzeugt nicht. Die Beklagte hat die AGB so ausgestaltet, dass sie sowohl ihre vertraglichen Beziehungen zu Auftraggeber und Vertragsanwalt als auch direkt das Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Anwalt betreffen. Mithin fördert die Beklagte nicht nur den Verstoß gegen die BRAGO und die BRAO, sondern sie fordert diesen sogar von jedem Anwalt, der für sie tätig sein will. Sie baut ihre Geschäfte somit auf der wettbewerbswidrigen Missachtung der berufsständischen Pflichten eines anderen auf. Sie nutzt damit die Berufsstandvergessenheit anderer (vgl. Baumbach/Hefermehl, 22. Aufl., § 1 UWG, Rn 677). Damit liegt auch ein Verstoß der Beklagten gegen § 1 UWG vor. 

Soweit die Beklagte meint, dieser festgestellte Verstoß gegen § 3 Abs. 5 BRAGO läge letztendlich nicht vor, da die Möglichkeit bestünde, dass die Beklagte aus ihrem Vertragsverhältnis zum Anwalt heraus, diesem in Einzelfällen den über die vom Auftraggeber gezahlten 30,- EUR hinaus gehenden Differenzbetrag bis zum angemessenen Teil im Sinne des § 3 Abs. 5 BRAGO selbst zahlen könnte, verkennt sie, dass mit einer solchen Begründung nahezu jede rechtswidrige Vertragsklausel gehalten werden könnte. Ein Dritter könnte immer die gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen eines anderen erfüllen, von denen dieser sich durch Verwendung von AGB freihält. Dies ändert jedoch nichts daran, dass diese Klausel dem Anwalt hierauf keinen Anspruch gibt. Nur wenn dem Anwalt ein verbindlicher Anspruch nach § 328 BGB o. ä. gegen die Beklagte zustehen würde, könnte die Klausel noch den gesetzlichen Regelungen der §§ 49 b Abs. 1 BRAO, 3 Abs. 5 BRAGO genügen. Ohne diesen Anspruch geht der Anwalt zum Zeitpunkt der Begründung des Mandatsverhältnisses eine Verpflichtung gegenüber dem Auftraggeber ein, nur 30,-- Euro von diesem tatsächlich ausgezahlt zu bekommen. Die Beklagte versucht mithin durch ihre Argumentation, die Klausel als der gesetzlichen Konzeption entsprechend darzustellen, indem sie dem Anwalt anstelle des ihm nach § 3 Abs. 5 BRAGO gesetzlichen Anspruchs auf einen angemessenen Teil der Vergütung eine rechtlich nicht verbindliche Zahlungsmöglichkeit ihrerseits gibt. Dies steht jedoch erkennbar im Widerspruch zu der gesetzlichen Grundkonzeption der §§ 49 b Abs. 1 BRAO, 3 Abs. 5 BRAGO, wonach der Anwalt stets Anspruch auf wenigstens einen angemessenen Teil seiner Vergütung haben soll. 

Aus diesem Grund vermag auch die Rechtsansicht der Beklagten nicht zu überzeugen, dass ihre Klauseln dem Schutzzweck des § 3 Abs. 5 BRAGO genügen würden, da der Anwalt durch seine vertragliche Verbindung zu der Beklagten laufend mit größtenteils völlig komplikationslos ablaufenden Mandaten wirtschaftlich abgesichert sei. Der Anwalt bekäme im Mittelwert einen mehr als ausreichenden Betrag pro Mandat. Denn die BRAO stellt hinsichtlich der Vergütung immer auf den Einzelfall ab. So wird der Stellung des Anwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO) Rechnung getragen. Würde ein rechnerisches Mittel aller Mandatsbeziehungen maßgeblich sein, könnte der Anwalt leicht in die wirtschaftliche Abhängigkeit eines bestimmten Mandaten bzw. Mandantenstammes geraten. Er wäre mithin nicht mehr unabhängig. Dem entspricht auch § 49 b Abs. 3 BRAO. Danach ist die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Rechtsanwalt oder Dritten gleich welcher Art unzulässig. Durch diese Regelung soll u. a. ausdrücklich ausgeschlossen werden, dass der Anwalt bei einem Mandat auf einen Teil der ihm gesetzlich zustehenden Gebühren verzichtet, um zukünftig wieder beauftragt zu werden. Genau darauf liefe aber die Argumentation der Beklagten hinaus. Der Anwalt soll schwierige oder/und haftungsintensive Mandate für eine Pauschale bearbeiten und sich seinen restlichen Gebührenanspruch an Erfüllungsstatt abtreten lassen, damit er von der Beklagten einfache Mandate als Kompensation erhält. Im Mittel werde er angemessen bezahlt. Diese Mittelwertbildung läuft jedoch erkennbar dem gesetzlichen Zweck entgegen. 

Auch der Einwand der Beklagten, dass die zu zahlende Pauschale von 30.- Euro regelmäßig durchaus ein angemessener Teil im Sinne des § 3 Abs. 5 BRAGO sei, muss der Erfolg versagt bleiben. Schon aus dem insoweit eindeutigen Wortlaut des § 3 BRAGO folgt, dass auf den jeweiligen Einzelfall abzustellen ist. Danach beurteilt sich die Angemessenheit nach dem Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftung des Anwalts. Diese Kriterien können nicht vorab im Wege einer Pauschalierung zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass aufgrund dieser Pauschalierung durchaus der Fall auftreten kann, dass die an den Rechtsanwalt von seinem Mandaten zu zahlende gesetzliche Vergütung unterschritten werden kann. Damit liegt jedoch schon ein Verstoß gegen die §§ 49 b Abs. 1 BRAO, 3 Abs. 5 BRAGO vor. Aus den oben genannten Gründen ist das Abstellen auf den Regelfall und damit wiederum auf die Gesamtheit der Mandate unzulässig. 

Auch der mit der Klageerweiterung verfolgte Antrag ist zulässig und begründet. 

Denn § 5 Nr. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten sieht vor, dass sich der Rechtsanwalt schon vorab verpflichtet, den über die Pauschale bzw. im Falle des Teilerfolges über die beigetriebene Teilforderung hinausgehenden Gebührenanspruch des Auftraggebers gegen den Schuldner an Erfüllungsstatt anzunehmen. 

Insofern wird zunächst auf die Begründung zu § 5 Nr. 2 der AGB Bezug genommen. Diese gilt auch hier. Ergänzend ist auszuführen, dass der Einwand der Beklagten, § 3 Abs. 5 BRAGO müsse im Lichte der Art. 12 und 3 GG so ausgelegt werden, dass er auch die nur teilweise Beitreibung erfasse, nicht dem Ausnahmecharakter der Vorschrift gerecht wird. Nach der Ausgangsvorschrift des § 49 b Abs. 1 BRAO ist die Annahme an Erfüllungsstatt nur zulässig, wenn das Gesetz dies vorsieht. Damit hat der Gesetzgeber seine Grundsatzentscheidung getroffen, die nur in den von ihm erfassten Fällen Abweichungen zulässt. Folglich müssen diese Ausnahmetatbestände restriktiv ausgelegt werden. Für eine extensive Auslegung ist auch unter Berücksichtigung der Art. 12 und 3 GG kein Raum. Selbst wenn § 3 Abs. 5 BRAGO mit dem Grundgesetz unvereinbar sein sollte, wofür bislang jeglicher Anhaltspunkt fehlt, bliebe es bei der Grundregel des § 49 b Abs. 1 BRAO. Danach dürfte nicht von den Vorschriften der BRAGO abgewichen werden. Die Beklagte führt nicht einmal selbst an, dass § 49 b BRAO verfassungswidrig sein könnte. Dies ist jedoch auch nicht ersichtlich (vgl. OLG Hamm 4 U 55/03 Urteil vom 12.08.2003). 

Zwischen den Parteien besteht auch ein Wettbewerbsverhältnis. Beide bieten gewerbsmäßig bundesweit den Forderungseinzug an. Potentielle Kunden können mithin die Preise vergleichen. Insofern kommt der Beklagten durch die Verwendung der Klauseln auch ein Wettbewerbsvorteil zu. Denn sie bietet darin diese Leistungen unter Verstoß gegen die BRAO und BRAGO zu einem Preis an, der dem mit der BRAGO arbeitenden Kläger verwehrt ist. Der Wettbewerbsvorteil der Beklagten entspricht somit dem Wettbewerbsnachteil des Klägers. Solche Verstöße gegen die zwingenden Vorschriften der BRAGO sind im Regelfall auch als wettbewerbswidrig im Sinne des § 1 UWG anzusehen, weil es sich bei ihnen um Vorschriften zum Schutz der Rechtspflege und damit um solche zum Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter handelt (OLG Hamm 4 U 55/03 Urteil vom 12.08.2003). . 

Der Hinweis der Beklagten auf § 13 Abs. 5 UWG geht fehl. Der Kläger trägt vor, bundesweit auf dem Gebiet des Forderungseinzugs tätig zu sein. Dieser Vortrag wird von der Beklagten auch nicht bestritten. Sie trägt dem gegenüber vor, dass der Kläger bundesweit Inkassoinstitute und Rechtsanwälte wegen vergleichbarer Klauseln in den AGB abmahne. Allein aus der Tatsache, dass sich der Kläger gegen die Verwendung solcher Klauseln wehrt, kann aber noch nicht der Schluss gezogen werden, dass er nur wegen der anfallenden Gebühren tätig werde. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Kläger vorgeben würde, bundesweit Forderungseinzug zu betreiben, obwohl dies gar nicht den Tatsachen entspricht. 

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 709 ZPO. 

JurBüro 2004, 610-612 (red. Leitsatz und Gründe) 
Verfahrensgang

nachgehend OLG Hamm 8. Juli 2004 4 U 47/04
OLG Koblenz: Eine die Rückforderung des gezahlten Anwaltshonorars ausschließende freiwillige Leistung des Mandanten (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO) ist nur gegeben, wenn der Auftraggeber weiß, dass seine Zahlung die gesetzliche Vergütung des Anwalts übersteigt. Für die Kenntnis ist der Rechtsanwalt beweispflichtig.

OLG Koblenz 5. Zivilsenat Urteil vom 22. September 2003 5 U 763/03 

1. Eine die Rückforderung des gezahlten Anwaltshonorars ausschließende freiwillige Leistung des Mandanten (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO) ist nur gegeben, wenn der Auftraggeber weiß, dass seine Zahlung die gesetzliche Vergütung des Anwalts übersteigt. Für die Kenntnis ist der Rechtsanwalt beweispflichtig. 

2. Getrennte Räumungs- und Zahlungsklagen gegen einen Mieter können pflichtwidrig sein mit der Rechtsfolge, dass dem Rechtsanwalt des Vermieters gegen seinen Auftraggeber nur die Vergütung aus dem fiktiven Streitwert eines einheitlichen Verfahrens zusteht. Zur Gebührenberechnung in einem derartigen Fall. 

3. Ein nicht postulationsfähiger Anwalt erhält für die gleichwohl wahrgenommene mündliche Verhandlung keine Gebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO. 

4. Vollstreckungstitel muss ein Rechtsanwalt seinem Mandanten herausgeben. Erweist sich ein derartiges, im Rahmen einer Stufenklage erhobenes Herausgabeverlangen mangels Konkretisierung der Titel als unbegründet, ist die Herausgabeklage nicht abweisungsreif, wenn eine das Auskunftsbegehren erschöpfende gerichtliche Entscheidung noch aussteht. 

Tatbestand

<Anmerkung der Dokumentationsstelle des Bundesgerichtshofs: Der Tatbestand wurde vom Gericht nicht mitgeteilt.> 

Entscheidungsgründe

I. 

Der Beklagte, der in Mainz anwaltlich tätig ist, war mit der Interessenvertretung des Klägers als Eigentümer eines Mietshauses in Frankfurt am Main befasst. Das geschah insbesondere mit Blickrichtung auf den Mieter T. T., der in dem Gebäude ein Ladengeschäft betrieb. Der Beklagte kündigte 1999 das Mietverhältnis und ließ dann sogleich beim Landgericht Frankfurt über den dort zugelassenen Rechtsanwalt K. in getrennten Verfahren einen Räumungs- und einen Mietzahlungsrechtsstreit führen. Dabei übernahm er selbst die Stellung eines Korrespondenzanwalts. Jeweils durch Versäumnisentscheidungen ergingen noch 1999 ein Räumungsurteil und Zahlungsteilurteile über 28.188 DM sowie 21.692 DM. Anfang 2000 wurde der Zahlungsprozess durch ein streitiges Schlussurteil über 13.913,87 DM beendet. Zu dieser Zeit hatte T. vor dem Landgericht Frankfurt bereits Vollstreckungsabwehrklagen gegen die beiden 1999 erlassenen Zahlungsurteile erhoben. Die Rechtsverteidigung des Klägers nahm jeweils Rechtsanwalt K. wahr; der Beklagte war wiederum als Korrespondenzanwalt tätig. 

Über die Zwangsvollstreckung der gegen T. erwirkten Zahlungstitel hinaus war der Beklagte auch bestrebt, gegen diesen nicht titulierte Schadensersatzforderungen durchzusetzen. Des Weiteren verhandelte er 1999 mit dem Mieter F.- E. GmbH und wirkte darauf hin, dass dieser einen Untermietvertrag schloss. 

Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger den Beklagten in Höhe von 7.440,12 DM auf Erstattung geleisteten Anwaltshonorars in Anspruch genommen, weil er insoweit von einer Überzahlung ausgeht. Eine weitere Rückforderung von 1.128,22 DM hat er ebenso für erledigt erklärt wie das Begehren, dass ihm der Beklagte Rechnung lege, welche Zahlungen T. auf die erstrittenen Titel erbracht habe. Zusätzlich hat der Kläger eine Aufstellung der beim Beklagten vorhandenen Titel gegen T. und deren Herausgabe verlangt. Das Landgericht, auf dessen Urteil zur näheren Darstellung des Sachverhalts Bezug zu nehmen ist, hat dem entsprochen. Den Widerklageantrag des Beklagten, der unter Einbeziehung von Ansprüchen des Rechtsanwalts K. aus seiner Sicht noch offene Gebührenforderungen von 12.748,41 DM geltend gemacht hat, hat es abgewiesen. 

Das greift der Beklagte in Erneuerung seines Begehrens mit der Berufung an. Er rügt sowohl die rechtliche Würdigung des Landgerichts als auch dessen Verfahrensweise. 

II. Das Rechtsmittel des Beklagten ist weithin ohne Erfolg. Das Rückforderungsrecht, das das Landgericht dem Kläger gemäss § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in Höhe von 3.804,07 EUR zuerkannt hat, ist lediglich auf 3.606,64 EUR herabzusetzen, ohne dass dem Beklagten seinerseits irgendwelche Zahlungsansprüche gegen den Kläger zustünden. Umfassend abzuändern ist die erstinstanzliche Entscheidung freilich insoweit, als sie die teilweise Erledigung des Rechtsstreits im Hinblick auf einen eingeklagten Betrag von 1.128,22 DM festgestellt und den Beklagten zu einer Aufstellung und der Herausgabe für den Kläger erstrittener Titel verurteilt hat. Im letzten Punkt ist derzeit noch kein Urteilsausspruch möglich. Der Prozess wird dieserhalb in erster Instanz fortzuführen sein. 

1. Die Gebührenansprüche, die die von den Parteien wechselseitig gestellten Zahlungsanträge bestimmen, sind vom Grundsatz her unmittelbar nach der BRAGO und damit in Anlehnung an den Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit abzurechnen. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die Vergütung von Rechtsanwalt K., sondern auch für das Entgelt, das der Beklagte für sich fordert. 

a) Allerdings hat es zwischen den Parteien eine Abrede dahin gegeben, dass der Beklagte zeitbezogen abrechne und dabei einen Stundensatz von 350 DM nebst Mehrwertsteuer zugrundelege. Das wird indiziell hinreichend dadurch belegt, dass der Beklagte dem Kläger entsprechende Rechnungen zukommen ließ und diese widerspruchslos beglichen wurden. So kam der Kläger einer unter dem 27. Oktober 1999 gefertigten Zahlungsaufforderung nach, die sich über die Tätigkeit des Beklagten in der Angelegenheit F.- E. GmbH verhielt und, ohne irgendeinen Gegenstandswert zu nennen, für 5,5 Leistungseinheiten einen Gesamtnettobetrag von 1.925 DM ansetzte. Ebenso honorierte der Kläger anstandslos eine Kostennote vom 5. November 1999, die über 9 Leistungseinheiten und eine Gesamtvergütung von 3.150 DM nebst Mehrwertsteuer lautete. 

Das Verhalten des Klägers wäre nicht nachvollziehbar, wenn es keine Absprache über eine Stundenvergütung gegeben hätte. Vielmehr hätte der Kläger, dessen kritische Einstellung in der Führung des hiesigen Rechtsstreits zum Ausdruck kommt, dann zusätzliche Erläuterungen verlangt. Seine Einlassung, er sei davon ausgegangen, bei den Rechnungen vom 27. Oktober und 5. November 1999 habe es sich um die Anforderungen bloßer Vorschüsse gehandelt, ist wenig überzeugend, weil die Rechnungen, wie der angeführte Leistungszeitraum belegt, auf bereits erbrachte Tätigkeiten abhoben. Außerdem wurden "krumme" Beträge geltend gemacht, die sich von ihrer Höhe her schwerlich als die Bezifferung von Akontozahlungen begreifen ließen. 

b) Die Gebührenvereinbarung der Parteien hatte indessen nur eine sehr begrenzte Wirkung. Sie konnte nämlich allein mit Blickrichtung auf außergerichtliche Tätigkeiten des Beklagten und dabei auch lediglich dann Rechtsgültigkeit erlangen, wenn sich daraus eine niedrigere als die von der BRAGO allgemein vorgesehene Vergütung ergab (§ 49 b Abs. 1 Satz 1 BRAO, § 3 Abs. 5 BRAGO; vgl. Madert in Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., § 3 Rdnr. 2). 

c) Im Übrigen wäre sie nur insoweit beachtlich gewesen, als sie über das Gebührengefüge der BRAGO hinausging und durch eine schriftliche Erklärung des Klägers unterlegt gewesen wäre (§ 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO). Dieses Schriftformerfordernis ist jedoch unstreitig nicht erfüllt. 

Der Umstand, dass der Kläger der Zeithonorarvereinbarung tatsächlich entsprach, indem er die auf einer Stundenabrechnung beruhenden Kostennoten vom 27. Oktober und 5. November 1999 bezahlte sowie weitere Zahlungen leistete, verschafft dem Beklagten keinen Vorteil. Die Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO, wonach der Rechtsanwalt ein "freiwillig und ohne Vorbehalt" erbrachtes Stundenhonorar, das auf eine lediglich mündliche Abrede hin über die gesetzliche Vergütung hinaus gezahlt wird, endgültig behalten darf, kommt ihm nicht zugute. Von einer "freiwilligen" Leistung des Auftraggebers im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO kann nämlich nur dann die Rede sein kann, wenn der Auftraggeber weiß, dass seine Zahlung die gesetzliche Vergütung des Anwalts übersteigt (Madert, aaO, § 3 Rdnr. 7). Diese Voraussetzungen hat schon das Landgericht im vorliegenden Fall zu Recht nicht festzustellen vermocht. Auch im Berufungsverfahren haben sich insoweit keine verlässlichen Hinweise ergeben. Die Auffassung des Beklagten, die fehlende Gewissheit über einen entsprechenden Kenntnisstand des Klägers gehe nicht zu seinen Lasten, sondern es sei umgekehrt Sache des Klägers, seinen Wissensmangel zu beweisen, trifft nicht zu. Sie ist mit dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 Satz 2 BRAGO unvereinbar (LG Freiburg, MDR 1983, 1033; Madert, aaO, § 3 Rdnr. 7; a.A. Fraunholz in Riedel/Sussbauer, BRAGO, 8. Aufl., § 3 Rdnr. 23; Gebauer/Schneider, BRAGO, § 3 Rdnr. 89). 

2. Vor diesem Hintergrund hat der Beklagte gegenüber dem Kläger für seine Tätigkeit im Bezug auf die Räumungs- und die Zahlungsklage gegen T. sowie auf dessen Vollstreckungsabwehrklagen lediglich im Rahmen der BRAGO Gebührenansprüche, die sich in der Summe auf 3.068,20 DM belaufen. 

a) Wegen der Räumungs- und der Zahlungsklage war der Beklagte vom Kläger als Korrespondenzanwalt beauftragt. Der Kläger wollte nicht ausschließlich mit Rechtsanwalt K. verkehren, der, weil der Beklagte seinerzeit in Frankfurt nicht postulationsfähig war, als Prozessvertreter eingeschaltet werden musste, sondern eine Prozessbetreuung auch durch den Beklagten. Das ergibt sich hinreichend deutlich aus einem Schreiben des Klägers vom 7. April 2000, in dem davon die Rede ist, dass die "Einschaltung eines Korrespondenzanwalts vorgesehen" war. 

Demgemäss ist der Beklagte nach §§ 52 Abs. 1, 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO zu honorieren. Anknüpfungspunkt ist dabei der kumulierte Streitwert der Räumungsklage und der Zahlungsklage. Das sind 175.972 DM. Aus dem Umstand, dass beide Klagen separat erhoben wurden und eine Vergütung nach den Einzelstreitwerten höher ausfällt, kann der Beklagte nichts für sich herleiten, weil er die getrennte Prozessführung pflichtwidrig veranlasste. Richtigerweise hätte ein einheitlicher Rechtsstreit geführt werden müssen. Das drängte sich aus Kostengründen auf. 

Das Vorbringen des Beklagten, die Aufspaltung sei erforderlich gewesen, um ein rasches Räumungsurteil zu ermöglichen und nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass T. durch Einwendungen gegenüber den eingeklagten Zahlungsforderungen den Rechtsstreit verzögere, ist nicht durchschlagend. Wenn der - wirtschaftlich wichtige - Räumungsanspruch entscheidungsreif war, weil sich ergab, dass bestimmte Mietzinsrückstände T's die Kündigung des Mietverhältnisses durch den Kläger rechtfertigten, musste er auch im Rahmen einer kombinierten Klage grundsätzlich ausgeurteilt werden, wobei der Beklagte - gegebenenfalls unter Ausklammerung weiterer Mietzinsforderungen - gleichzeitig zur Leistung der die Vertragskündigung tragenden, noch offenen Zahlungsrückstände zu verpflichten war (§ 301 Abs. 1 ZPO a.F.). Die Möglichkeit, dass über weitergehende Zahlungsforderungen des Klägers noch nicht befunden werden konnte und die Entscheidung darüber einem Schlussurteil vorzubehalten war, stand dem nicht entgegen, weil ein Widerspruch zwischen einem solchen Schlussurteil und dem vorab erlassenen Teilurteil nicht in Aussicht stand. 

Die Korrespondenzgebühr, die dem Beklagte danach gemäß §§ 52, 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO zuzubilligen ist, beläuft sich auf netto 2.605 DM. Eine irgendwie geartete Verhandlungsgebühr steht dem Beklagten daneben nicht zu. Zwar war der Beklagte in der mündlichen Verhandlung, die vor dem Landgericht Frankfurt über die Räumung des von T. gemieteten Ladengeschäfts stattfand, anwesend und stellte dort ebenso wie Rechtsanwalt K. den Klageantrag. Aber das ist - unabhängig davon, dass sich eine entsprechende Beauftragung durch den Kläger nicht feststellen lässt - nicht vergütungsfähig, weil der beim Landgericht Mainz zugelassene Beklagte nach der damaligen Rechtslage insoweit nicht postulationsfähig war. Ein rechtlich unwirksamer Auftritt in einer mündlichen Verhandlung führt nicht zum Anfall einer Verhandlungsgebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO (OLG Frankfurt, JurBüro 1987, 859, 860; OLG Koblenz, 13. Senat, JurBüro 1996, 307; Keller in Riedel/Sussbauer, BRAGO, 8. Aufl., § 31 Rdnr. 5; a.A. KG, NJW-RR 1996, 53; vermittelnd OLG Düsseldorf, JurBüro 1991, 683, 684). Deshalb kann der Beklagte neben der Korrespondenzgebühr von netto 2.605 DM nur noch die Pauschale des § 26 BRAGO und die Mehrwertsteuer geltend machen, so dass sich in diesem Zusammenhang insgesamt ein Honorar von 3.068,20 DM errechnet. 

b) Für seine Tätigkeit im Hinblick auf die von T. erhobenen Vollstreckungsgegenklagen steht dem Beklagten keine Vergütung zu. Dabei kann dahinstehen, ob die Gebührenansprüche, die der Beklagte insoweit für die Tätigkeit als Korrespondenzanwalt erhebt, bereits an dem Einwand scheitern müssen, dass der Beklagte - wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Änderung in der Gesetzeslage - anders als bei der 1999 vom Kläger betriebenen gerichtlichen Auseinandersetzung mit T. nunmehr selbst Prozessvertreter vor dem Landgericht Frankfurt hätte sein können und es deshalb entbehrlich gewesen wäre, besondere Verkehrsanwaltsgebühren erfallen zu lassen. Denn der Beklagte kann die insoweit von ihm geltend gemachte Vergütung auch ohne Rücksicht auf derartige Erwägungen nicht beanspruchen. 

Allerdings war der Kläger, wie er selbst einräumt, an der Aufrechterhaltung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen interessiert, die auf der Grundlage der beiden mit den Abwehrklagen angegriffenen Versäumnisurteile gegen T. erfolgt waren. Damit ist dem Beklagten nicht schon vorzuwerfen, die Vollstreckungsgegenklagen unnötig provoziert zu haben, indem er die Vollstreckungsmaßnahmen nicht rückgängig machte. Aber ihm muss entgegengehalten werden, dass er kein Mandat für die Rechtsverteidigung des Klägers vor Gericht nachweisen kann. Für eine entsprechende Mandatierung, die der Kläger leugnet, gibt es keine ausreichenden Indizien. Der Beklagte gesteht selbst zu, dass durchschlagende Einwände gegen die Abwehrklagen T's nicht hätten vorgebracht werden können. Das war auch dem Kläger bewusst. 

Von daher ließe sich für eine Beauftragung des Beklagten allenfalls indiziell anführen, dass die Erledigung der Abwehrprozesse und damit die Aufhebung der durchgeführten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen verzögert werden sollten. Ein darauf gerichtetes Interesse des Klägers ist jedoch lediglich insoweit deutlich gemacht worden, als es um die Pfändung und die Überweisung von Ansprüchen T`s gegen die M. AG ging, die am 22. Dezember 1999 auf der Grundlage des Versäumnisurteils vom 25. November 1999 vorgenommen worden waren und dann dazu führten, dass die M. AG einen Geldbetrag zugunsten des Klägers und T`s hinterlegte. Dieses Geld hätte der Kläger bei einem Erfolg der gegen das Urteil vom 25. November 1999 gewandten Abwehrklage am Ende zugunsten T`s freigeben müssen, wenn er nicht in der Lage war, mit anderen Titeln auf den Auskehrungsanspruch T`s zuzugreifen. Um einen entsprechenden Zugriff des Klägers zu ermöglichen, bedurfte es jedoch keiner Prozessverzögerung durch den Beklagten. Denn die Titel, die der Kläger gegen T. zu erstreiten trachtete und die die Beschlagnahme des T. zustehenden Auskehrungsanspruchs gestatteten (wobei dieser Anspruch vor der Hinterlegung durch die M. AG auch als zukünftiger Anspruch hätte gepfändet werden können), lagen längst vor, ehe sich Rechtsanwalt K. mit Schriftsatz vom 22. Februar 2000 - unter Vermittlung des Beklagten als Korrespondenzanwalt - zum Prozessvertreter bestellte. 

Vor diesem Hintergrund vermag auch die Überlegung des Beklagten nicht zu greifen, seine Tätigkeit in Bezug auf die Vollstreckungsabwehrklagen sei jedenfalls im Hinblick darauf zu entgelten, dass sie dem Kläger, wie dies im weiteren dann tatsächlich geschah, den Zugriff auf den von der M. AG hinterlegten Betrag ermöglicht habe. Dazu fehlt es nach den vorstehenden Ausführungen schon an der behaupteten Kausalität. Die Erwägung ist aber auch deshalb unangebracht, weil es dabei - ebenso wie bei dem an anderer Stelle vorgebrachten Argument des Beklagten, der Kläger habe durch seine Tätigkeit insgesamt finanziell profitiert - um den Gedanken eines Vorteilsausgleichs geht. Dafür wäre nur dann Raum, wenn der hiesige Rechtsstreit Schadensersatzansprüche des Klägers gegen den Beklagten beträfe. Derartige Ansprüche sind jedoch nicht Streitgegenstand. 

3. Wegen seiner Tätigkeit im Rahmen der gegen T. gerichteten Zwangsvollstreckung stehen dem Beklagten Gebührenansprüche von 841,58 DM (Zwangsvollstreckung Räumungsurteil) sowie 3 x 430,94 DM, 403,10 DM und 294,18 DM (jeweils Zahlungszwangsvollstreckung) zu. Das war in erster Instanz unstreitig. Das neuerliche tatsächliche Vorbringen des Klägers, eine der mit 430,94 DM in Rechnung gestellten Vollstreckungsmaßnahmen und die mit 403,10 DM berechnete Vollstreckungsmaßnahme korrespondierten miteinander, so dass sie nicht parallel geltend gemacht werden könnten, ist gemäss §§ 529 Abs. 1, 531 Abs. 2 ZPO unbeachtlich. Damit ergibt sich für den Beklagten eine weitere Vergütung von 2.831,68 DM. Hinzu kommen Hebegebühren von 386,15 DM, die der Kläger ebenfalls nicht in Abrede stellt. 

4. Soweit der Beklagte außergerichtlich mit den Angelegenheiten des Klägers befasst war, ist er mit 2.233 DM zu vergüten. 

a) Diesen Betrag kann er im Hinblick auf das in Sachen F.- E. GmbH erteilte Mandat beanspruchen. Das entspricht dem Zeithonorar, das er mit der Kostennote vom 27. Oktober 1999 eingefordert hat. 

Allerdings stünde dem Beklagten auf der Grundlage der BRAGO eine höhere Vergütung zu. Das beruht darauf, dass er, ausgelöst durch eine schriftliche Anfrage vom 23. August 1999, mit Wissen und Wollen des Klägers in Verhandlungen über die Untervermietung der Räumlichkeiten eintrat, die die F.- E. GmbH vom Kläger gemietet hatte und die Dinge dann zu einem einvernehmlichen Abschluss brachte. Dies geschah, indem er es erreichte, dass sich der Kläger und die F.- E. GmbH auf einen bestimmten Untermieter einigten. Daraus resultieren für den Beklagten Gebührenansprüche gemäss §§ 118 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 23 Abs. 1 BRAGO, die sich zumindest nach dem Wert des einjährigen Untermietzinses von 12 x 3.500 DM nebst Mehrwertsteuer (vgl. dazu Hartmann, Kostengesetze, 32. Aufl., § 16 GKG Rdnr. 20 f.) berechnen (§ 8 Abs. 1 BRAGO, § 16 Abs. 1 GKG) und damit deutlich über den vorgenannten Betrag von 2.233 DM hinausgehen. 

Daraus kann der Beklagte jedoch im Ergebnis nichts herleiten. Denn der gesetzliche Honoraranspruch wird, wie bereits erwähnt (oben 1. b)), durch die für den Kläger konkret günstigere zeitliche Gebührenvereinbarung verdrängt, auch wenn ihr keine schriftliche Erklärung zugrunde liegt (§ 3 Abs. 5 Satz 1 BRAGO). 

Die Auffassung des Klägers, er schulde letztlich keinerlei Vergütung, weil es der Beklagte pflichtwidrig versäumt habe, die durch seine Tätigkeit entstandenen Kosten im Vergleichsweg auf die F.- E. GmbH zu überbürden, ist nicht tragfähig. Zu einer solchen Verfahrensweise bestand für den Beklagten so lange keine Veranlassung, wie ihn der Kläger nicht aufgefordert hatte, sich entsprechend zu bemühen. 

b) Aus seiner außergerichtlichen Tätigkeit im Verhältnis zu dem Mieter T. kann der Beklagte keine Gebühren beanspruchen. 

Allerdings hat er mit dem Anwalt T`s über die Schadensersatzansprüche verhandelt, die der Kläger aus der vorzeitigen Beendigung des Mietvertrags herleitete und wegen des Verschulden T`s auch grundsätzlich herleiten durfte. Insoweit stand, da es lediglich gelungen war, das Objekt teilweise neu zu vermieten, für die Zeit ab 1. Dezember 1999 ein monatlicher Ausfall von 4.986 DM im Raum, der sich bis zum Ende der regulären Mietzeit T`s am 31. Dezember 2003 ergeben konnte. Von daher ist der Beklagte von einem Gegenstandswert von 237.454 DM (= 49 x 4.986 DM) ausgegangen. Bereits das ist jedoch nicht richtig, weil mittelfristig eine umfassende Weitervermietung nicht auszuschließen war und der Kläger insoweit schadlos gestellt wurde. Deshalb könnte letztlich nur ein geringerer Betrag angesetzt werden. Demgemäss hat der Beklagte selbst vorgetragen, der Kläger habe effektiv nur "40-70 %" des vorgenannten Betrags angestrebt. 

Das kann jedoch auf sich beruhen. Denn der Kläger hat eingewandt, der Beklagte habe für seine Tätigkeit keinen Auftrag gehabt. Gegenteiliges ist weder von dem Beklagten substantiiert behauptet noch sonst ersichtlich. Die zwischen dem Beklagten und dem Anwalt T`s gewechselte Korrespondenz vom 7. Februar, 29. Februar und 10. März 2000 gibt insoweit keinen verlässlichen Hinweis. Vielmehr erlaubt ein Schreiben des Klägers an den Beklagten vom 7. April 2000 den Schluss, dass der Kläger erst an diesem Tag von dem Beklagten über die Verhandlungen unterrichtet wurde und dann sogleich seine Ablehnung demgegenüber zum Ausdruck brachte. 

5. Damit errechnet sich abschließend eine Vergütungsforderung des Beklagten von 8.519,03 DM (= 3.068,20 DM gemäss oben 2. a) + 2.831,68 DM sowie 386,15 DM gemäss oben 3. + 2.233 DM gemäss oben 4.). Dem stehen die Zahlungen gegenüber, die der Kläger an ihn geleistet hat. Dies waren im Jahr 1999 Beträge von 3.500 DM, 3.000 DM, 3.150 DM, 1.850 DM sowie 1.925 DM jeweils nebst der zugehörigen Mehrwertsteuer, so dass man zu einer Summe von 15.573 DM gelangt. Daraus resultiert ein Erstattungsanspruch des Klägers von 7.053,97 DM. 

6. Die Gebührenforderungen Rechtsanwalt K`s, die der Beklagte gegenüber dem Kläger geltend macht, gehen auf dessen Tätigkeit im Rahmen der Räumungs- und der Zahlungsklage sowie der Vollstreckungsabwehrklagen T`s zurück. Insofern kommen hier grundsätzlich ähnliche Erwägungen zum Tragen, wie sie für die Vergütung des Klägers gelten. Das bedeutet: 

a) Das Gebot, die Räumungs- und die Zahlungsklage zusammenzufassen, gestattet lediglich den Ansatz einer einheitlichen Prozessgebühr (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO) aus dem kumulierten Streitwert von 175.972 DM (= 104.400 DM für die Räumung und 71.572 DM für die Zahlung). Verhandlungsgebühren (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO) sind nach dem Wert der jeweils gestellten Anträge zu bemessen, wobei im Rahmen einer Klagezusammenfassung der Räumungsantrag gemeinsam mit dem Antrag auf Zahlung des Mietzinses hätte gestellt werden können, der durch das am 7. Oktober 1999 im Zahlungsprozess erlassene Versäumnisurteil ausgeurteilt wurde. Von daher ergeben sich hier Bemessungsgrundlagen von 132.588 DM (= Räumungsantrag 104.400 DM und erster Zahlungsantrag 28.188 DM mit der Gebührenermäßigung des § 33 Abs. 1 Satz 1 BRAGO), 21.692 DM (zweiter Zahlungsantrag, ebenfalls gemäss § 33 Abs. 1 Satz 1 BRAGO), 13.913,87 DM (letzter Zahlungsantrag) und 6.000 DM (Antrag im Hinblick auf die Erledigung des Räumungsantrags, der allein mit dem Kosteninteresse zu bewerten ist; Gebühr nach §§ 33 Abs. 1 Satz 1, 38 Abs. 2 BRAGO). Das führt zu Gesamtgebühren von 5.365 DM (= 2.605 DM + 1.222,50 DM + 512,50 DM + 735 DM + 187,50 DM), zu denen die Pauschale nach § 26 BRAGO und die Mehrwertsteuer treten, so dass man am Ende zu 6.150,90 DM gelangt. 

b) Im Zusammenhang mit den Vollstreckungsabwehrklagen kann Rechtsanwalt K. ebenso wenig wie der Beklagte honoriert werden. Es fehlt auch hier am Nachweis eines Mandats. Dass Rechtsanwalt K. eine Prozessvollmacht für den Rechtsstreit hat, in der die mit den Abwehrklagen angegriffenen Urteile ergingen, und diese nach § 81 ZPO auch für die Folgeverfahren gemäss § 767 ZPO Wirkungen entfaltete, reicht dazu nicht hin. 

7. Den danach gegebenen Gebührenansprüchen Rechtsanwalt K`s von 6.150,90 DM stehen Zahlungen von 11.416,42 DM (= 6.029,38 DM + 5.387,04 DM) gegenüber, so dass sich zugunsten des Klägers ein Saldo von 5.265,52 DM errechnet. Das führt jedoch nicht zu irgendwelchen Rückforderungsansprüchen gegen den Beklagten, weil dieser insoweit nicht passivlegitimiert ist. Eine Schuldübernahme ist weder behauptet noch sonst erkennbar. Die Parteien streiten lediglich darüber, ob der Beklagte kraft der Abtretungserklärung vom 15. März 2001 von Rechtsanwalt K. Forderungen erworben hat. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Anspruchsberechtigung des Klägers bereits Gegenstand eines Rechtsstreits zwischen dem Kläger und Rechtsanwalt K. war, der durch das Landgericht Frankfurt rechtskräftig entschieden wurde. Das müsste sich der Kläger auch im Verhältnis zum Beklagten entgegenhalten lassen, wenn dieser im Zusammenhang mit der von ihm vorgelegten Abtretungserklärung vom 15. März 2001 in die Rückzahlungspflicht Rechtsanwalts K`s eingetreten und - worauf das erstinstanzliche Aktenzeichen des vorgenannten Prozesses schließen lässt - die Rechtshängigkeit bereits vor dem 15. März 2001 gegeben gewesen wäre. 

8. Da die Honorarforderungen Rechtsanwalt K`s hinter den empfangenen Zahlungen zurückbleiben, stehen auch umgekehrt dem Beklagten auf der Grundlage der Abtretungserklärung vom 15. März 2001 keine Ansprüche gegen den Kläger zu. Die Rechtskraftwirkung des Urteils des Landgerichts Frankfurt ändert daran nichts, weil darin nur eine Rückgewährpflicht Rechtsanwalt K`s verneint wurde, nicht aber Ansprüche festgeschrieben wurden, die über die erhaltenen Zahlungen hinausgehen. 

Im Übrigen ist fragwürdig, ob der Beklagte überhaupt befugt wäre, mögliche Ansprüche Rechtsanwalt K`s gerichtlich geltend zu machen. Der Kläger hat zu Recht gerügt, dass die Abtretungserklärung vom 15. März 2001 eine Forderungszession an die anwaltliche Sozietät des Beklagten und nicht an diesen persönlich vorsieht. Nicht anders verhält es sich mit der vorangegangenen Einziehungsermächtigung, die der Beklagte unter Bezugnahme auf einen Schriftsatz Rechtsanwalt K`s vom 30. November 2000 behauptet hat. 

9. Nach alledem dringt die Klage, mit der der Kläger die Erstattung von Überzahlungen verlangt, in Höhe von 7.053,97 DM, das sind 3.606,64 EUR, nebst Verzugszinsen von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§§ 284 Abs. 1 Satz 1, 288 Abs. 1 BGB a.F.) durch, und die auf eine Gebührennachforderung gestützte Widerklage scheitert. 

Soweit der Kläger die Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits wegen eines Zahlungsanspruchs von 1.128,22 DM nebst Zinsen beantragt hat, ist die Klage abzuweisen. Der Betrag von 1.128,22 DM, der sich aus auf Zwangsvollstreckungsgebühren geleisteten Zahlungen von 430,94, 403,10 sowie 294,18 DM zusammensetzt, die der Kläger ursprünglich zurückforderte, stand dem Beklagten von vorneherein uneingeschränkt zu (vgl. oben 3.), so dass das Begehren des Klägers in diesem Punkt von Anfang an unbegründet war. 

Anders verhält es sich freilich mit dem - aus §§ 675, 666 BGB abzuleitenden - Anspruch des Klägers auf eine vollständige Information über die Zahlungen T`s auf die gegen diesen erwirkten Titel. Der Beklagte hat den Vortrag des Klägers, die Zahlungsdaten seien ihm erstmals im Verlaufe des hiesigen Rechtsstreits mitgeteilt worden, nicht bestritten. 

10. Das Verlangen des Klägers nach Erhalt einer besonderen Aufstellung über die Titel gegen T., die der Beklagte in Händen hat, ist begründet. Das ergibt sich aus §§ 260, 261 BGB, weil der Beklagte dem Kläger die Herausgabe der Titel schuldet (§§ 675, 667 BGB) und die Titel einen Inbegriff von Gegenständen darstelle; indem sie vom Beklagten im Rahmen des Mandatsverhältnisses mit dem Kläger erstritten wurden, weisen sie die dafür notwendige rechtliche Beziehung zueinander auf (vgl. Krüger in Münchener Kommentar, BGB, 4. Aufl., § 260 Rdnr. 4). 

Das auf die im Besitz des Beklagten befindlichen Titel gerichtete Herausgabeverlangen ist mangels hinreichender Bestimmtheit noch nicht entscheidungsreif. Insofern hat das Landgericht hier vorschnell entschieden. Ehe ein Urteilsausspruch ergehen kann, ist es zunächst Sache des Klägers, die Titel zu bezeichnen. Dass dies bisher nicht geschehen ist, war im Hinblick auf den vorgeschalteten Antrag auf Überlassung einer Aufstellung der Titel unschädlich (§ 254 ZPO) und erlaubt deshalb nicht die Abweisung des Antrags auf Herausgabe (Schumann in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., § 254 Rdnr. 29). Vielmehr ist der Rechtsstreit nunmehr insoweit vor dem Landgericht fortzuführen (vgl. OLG Celle, NJW-RR 1996, 430, 431). 

11. Soweit sich der Beklagte gegen die Vorgehensweise des Landgerichts wendet, ist zu bemerken: 

a) Die Parteivernehmung des Beklagten war nicht veranlasst. Deshalb ist auch in zweiter Instanz davon abgesehen worden. Der Umstand, dass der Beklagte im Rechtsstreit zwischen dem Kläger und Rechtsanwalt K. als Zeuge für sich günstig im Sinne seines hiesigen Parteivortrags ausgesagt hat, gibt seinem Vorbringen im Verhältnis zu der Darstellung des Klägers, der seinerzeit in seiner Rolle als Partei nicht als Zeuge zur Verfügung stand, kein höheres Gewicht und erbringt deshalb noch keinen hinreichenden "Anfangsbeweis" im Sinne des § 448 ZPO. Ohne entscheidendes Gewicht ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Kläger im grundlegenden Streit der Parteien über die mündliche Vereinbarung eines Zeithonorars durch die Indizienlage bestätigt worden ist. Das könnte lediglich seine Parteivernehmung zu diesem Punkt rechtfertigen, der es indessen nicht mehr bedarf. 

b) Die Rüge, der Rechtsstreit habe in erster Instanz nach Wechsel der Kammerzuständigkeit nicht einfach als Einzelrichtersache weitergeführt werden dürfen, zeigt - was für eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters wesentlich wäre - einen Verstoß gegen den Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts oder der Kammer nicht auf. Die Verfügungen, die der Einzelrichter dann im Weiteren traf, wurden nach Lage der Dinge ersichtlich in dieser Eigenschaft und nicht etwa in der Rolle als Kammervorsitzender vorgenommen. 

Unabhängig davon wären Verfahrensverstöße des Landgerichts nunmehr belanglos, weil § 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO eine darauf gegründete Zurückverweisung der Sache nur dann gestattete, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wäre, an dem es indessen fehlt. 

12. Das vorliegende Urteil ist gemäss §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO vorläufig vollstreckbar. Ein Kostenausspruch unterbleibt, da der Prozess teilweise in erster Instanz fortzuführen ist und über die Kosten des Rechtsstreits am Ende insgesamt durch das Landgericht zu befinden sein wird. 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 9.574,62 EUR (= 6.518,16 EUR als Wert der Widerklage, neben dem der Wert des Antrags auf Zahlung keine Bedeutung mehr hat, § 19 Abs. 1 Satz 3 GKG + 2.556,46 EUR entsprechend 5.000 DM als Wert des Titelherausgabeanspruchs + 500 EUR als Wert der Erledigung - der Anspruch auf Titelaufstellung hat keinen zusätzlichen Wert, § 18 GKG). Für das vorliegende Urteil ist, weil der Titelherausgabeanspruch nur in der Vorstufe des Anspruchs auf Titelaufstellung beschieden worden ist, ein um 2.000 EUR niedrigerer Wert anzusetzen als für das Berufungsverfahren im Allgemeinen, mithin lediglich 7.574,62 EUR. 

Die Revision wird nicht zugelassen, da die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 ZPO nicht erfüllt sind. 

MDR 2004, 55 (red. Leitsatz und Gründe) AGS 2004, 38 (red. Leitsatz und Gründe)   ZAP EN-NR 766/2003 (red. Leitsatz) GuT 2003, 234-235 (Leitsatz) WuM 2003, 657 (Leitsatz) MietRB 2004, 6 (red. Leitsatz) 
Diese Entscheidung wird zitiert von

Anmerkung Schneider, Norbert MietRB 2004, 7
OLG Saarbrücken: Behauptet der Mandant, mit seinem Rechtsanwalt eine die gesetzlichen Gebührensätze unterschreitende Pauschalvereinbarung geschlossen zu haben, so trägt er für dieses Vorbringen die Beweislast.

Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken 1. Zivilsenat Urteil vom 27. November 2002 1 U 370/02 - 85, 1 U 370/02 

1. Behauptet der Mandant, mit seinem Rechtsanwalt eine die gesetzlichen Gebührensätze unterschreitende Pauschalvereinbarung geschlossen zu haben, so trägt er für dieses Vorbringen die Beweislast. 

2. Der Gebührenanspruch des Rechtsanwalts wird einforderbar, wenn er im Gebührenrechtsstreit gegen den Mandanten eine den Anforderungen des § 18 BRAGO genügende Abrechnung einreicht. 

3. Beim Streit darüber, ob eine Zahlung des Mandanten auf eine bestimmte Gebührenforderung des Rechtsanwalts anzurechnen ist, trägt der Rechtsanwalt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ihm noch eine weitere Gebührenforderung gegen den Mandanten zusteht. 

Tatbestand

Die klagende Rechtsanwältin vertrat den Beklagten als Prozessbevollmächtigte in einem vor dem Landgericht Saarbrücken geführten Rechtsstreit (10 O 441/99), der eine Vollstreckungsgegenklage des Beklagten gegen ... zum Gegenstand hatte. Das Landgericht gab der Klage mit Urteil vom 13. April 2000 statt (Bl. 6 ff. d.A.), die von dem dortigen Beklagten Rebmann eingelegte Berufung wurde durch rechtskräftiges Urteil des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 9. Januar 2001 (7 U 396/00-97) zurückgewiesen (Bl. 12 ff. d.A.). Der Streitwert wurde für beide Rechtszüge auf jeweils 1.878.000 DM festgesetzt (Bl. 28, 13 d.A.). Die gesetzlichen Gebühren der Klägerin berechnen sich für die Vertretung des Beklagten im ersten Rechtszug auf 20.818,79 DM sowie für die Vertretung in dem Berufungsrechtszug auf 26.971,00 DM. Mit der Klage, der die entsprechenden Kostennoten beigefügt sind (Bl. 31 f. d.A.), verlangt die Klägerin von dem Beklagten Begleichung ihrer Gebührenforderung in Höhe von insgesamt 24.434,53 EUR (=47.789,79 DM). 

Die Klägerin verrechnet eine Zahlung des Beklagten über 5.000 DM sowie an sie rückerstattete, aus Mitteln des Beklagten stammende Gerichtskosten in Höhe von 12.585 DM auf weitere ihr gegen den Beklagten zustehende Gebührenansprüche in Höhe von insgesamt 19.474,75 DM (vgl. Bl. 56 ff. d.A.). 

Die Klägerin hat beantragt (Bl. 184, 155, 2 d.A.), 

den Beklagten zu verurteilen, an sie 47.789,79 DM nebst 5 % Zinsen über den Basiszinssatz aus 20.818,79 DM seit 26. Oktober 2000 und aus weiteren 26.971,00 DM seit 9. Januar 2001 zu bezahlen. 

Der Beklagte hat beantragt (Bl. 184, 155, 37 d.A.), 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte hat vorgetragen, er habe mit der Klägerin für die Vertretung in dem Rechtsstreit gegen ... ein beide Instanzen umfassendes Pauschalhonorar in Höhe von 15.000 DM vereinbart. Soweit die Klägerin weitere Honorare beanspruche, sei sie nicht von ihm, sondern von der Gruppe beauftragt worden. Im Übrigen habe sich die Klägerin, ohne dass ihr ein Mandat erteilt worden sei, aus eigenem Antrieb in seine rechtlichen Angelegenheiten eingeschaltet. 

Durch das angefochtene Urteil (Bl. 187-194 d.A.), auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäss § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage stattgegeben. Zur Begründung seiner Entscheidung hat es ausgeführt, der Klägerin stünden die gesetzlichen Gebühren in Höhe von 47.789,79 DM zu, weil nicht von der Vereinbarung eines Pauschalhonorars über 15.000 DM ausgegangen werden könne. Die Zahlung des Beklagten über 5.000 DM und den an sie ausgekehrten Gerichtskostenvorschuss über 12.585 DM habe die Klägerin zu Recht auf andere ihr gegen den Beklagten zustehende Gebührenansprüche verrechnet. 

Mit seiner Berufung begehrt der Beklagte die Abweisung der Klage (Bl. 244, 216 d.A.). Tatsächlich sei mit der Klägerin die Zahlung eines monatlichen Pauschalhonorars in Höhe von 1.500 DM für die Vertretung in sämtlichen Angelegenheiten vereinbart worden. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Klägerin teils ohne Auftrag für ihn tätig geworden sei. Im Übrigen habe er keine Kostennoten als Voraussetzung für die Geltendmachung der anwaltlichen Gebührenforderung erhalten. 

Die Klägerin tritt dem Berufungsvorbringen des Beklagten entgegen und beantragt die Zurückweisung der Berufung (Bl. 244, 208 d.A.). 

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Sach- und Streitstands auf die in dieser Instanz gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe

Die form- und fristgerecht eingelegte sowie ordnungsgemäß begründete Berufung des Beklagten ist zulässig, bleibt aber aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung in der Sache ohne Erfolg. 

I. 

Der Klägerin steht gegen den Beklagten ein Anspruch auf Zahlung anwaltlicher Gebühren in Höhe von 24.434,53 EUR (= 47.789,79 DM) zu (§§ 611, 675 BGB). 

1. Unstreitig hat der Beklagte mit der Klägerin einen Anwaltsdienstvertrag geschlossen, nach dessen Inhalt die Klägerin beauftragt war, den Beklagten in dem von ihm gegen ... geführten Rechtsstreit vor dem Landgericht Saarbrücken und dem Saarländischen Oberlandesgericht zu vertreten (§§ 611, 675 BGB). Ausgehend von dem seitens der Parteien zu Grunde gelegten Streitwert über 1.878.000 DM beläuft sich die gesetzliche Gebührenforderung der Klägerin für die Vertretung des Beklagten in beiden Rechtszügen unstreitig auf insgesamt 47.789,79 DM. 

2. Der Beklagte hat nicht den ihm obliegenden Beweis geführt, mit der Klägerin für die Wahrnehmung dieser Angelegenheit ein Pauschalhonorar über 15.000 DM vereinbart zu haben. 

a) Wenn eine Berufsleistung des Rechtsanwalts in Anspruch genommen wird, gilt gemäss § 612 Abs. 1 BGB eine Vergütung für seine Tätigkeit als stillschweigend vereinbart. Diese Vergütung bemisst sich nach den Gebühren und Auslagen, die der Rechtsanwalt kraft Gesetzes nach der BRAGO beanspruchen darf. Behauptet der Auftraggeber, es sei eine abweichende Vereinbarung getroffen worden, so hat er sein Vorbringen zu beweisen. Es obliegt nicht etwa dem Rechtsanwalt der Beweis, dass keine von der gesetzlichen Regelung abweichende Gebührenvereinbarung getroffen wurde (Gerold/Madert, BRAGO, 15. Aufl., § 1 Rn. 9). Der Mandant muss also beweisen, dass eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung verabredet worden ist (Riedel/Sussbauer/Fraunholz, BRAGO, 8. Aufl., § 3 Rn. 7). 

b) Den Beweis einer die gesetzlichen Gebühren unterschreitenden Pauschalvereinbarung in Höhe von 15.000 DM hat der Beklagte indes nicht erbracht. Insoweit hat der Beklagte keine begründeten Einwände gegen die den Senat bindenden Feststellungen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) des Landgerichts erhoben. 

Der persönlich angehörte Beklagte bekundete zwar, mit der Klägerin für die Vertretung in der Angelegenheit ... anlässlich eines Restaurantbesuchs ein Pauschalhonorar über 5.000 DM vereinbart zu haben (Bl. 183 d.A.). Diese Angaben stehen einmal im Gegensatz zu den Bekundungen der Klägerin, nach deren Inhalt die Zahlung von 5.000 DM der Begleichung ihr zustehender früherer Gebührenforderungen diente (Bl. 183 d.A.). Darüber hinaus widerspricht die Erklärung des Beklagten, sich mit der Klägerin auf ein Pauschalhonorar über 5.000 DM geeinigt zu haben, seiner Sachdarstellung im vorliegenden Rechtsstreit, wonach für beide Instanzen ein Pauschalhonorar über 15.000 DM verabredet war. Insoweit bleibt auch im Dunkeln, wie und warum sich die Parteien ausgerechnet auf einen Betrag in Höhe von 5.000 bzw. 15.000 DM verständigt haben sollen. Überdies wurden die Angaben des Beklagten nicht von seiner als Zeugen vernommenen Mitarbeiterin ... bestätigt. Die Zeugin bekundete lediglich, zwischen den Parteien sei anlässlich eines gemeinsamen Restaurantbesuches über Geld verhandelt worden, ohne dass sie sich daran erinnern könne, um welche Angelegenheit es gegangen sei (Bl. 184 d.A.). Auf Nachfrage, welche Zwecke den für die Klägerin bestimmten Zahlungen über 10.000 und 5.000 DM zu Grunde lagen, äußerte die Zeugin abermals ausdrücklich, sich nicht erinnern zu können (Bl. 183 f. d.A.). Angesichts dieser eindeutigen Bekundungen, sich an die damaligen Vorgänge nicht mehr erinnern zu können, besteht kein Anlass für die beantragte erneute Vernehmung der Zeugin. Insbesondere hat der Beklagte nicht vorgetragen, in welchem Punkt die Aussage der Zeugin entstellt oder verkürzt protokolliert worden sein soll. Angesichts dieses Beweisergebnisses, das jegliche greifbare Anhaltspunkte für die von dem Beklagten behauptete Honorarvereinbarung vermissen lässt, vermag der Senat nicht die Überzeugung zu gewinnen, dass die anwaltlichen Dienstleistungen der Klägerin mit einer Zahlung von 15.000 DM abgegolten sein sollten. 

3. Zu Unrecht rügt der Beklagte, die Gebührenforderung könne nicht gegen ihn eingeklagt werden, weil ihm noch keine Kostennote (§ 18 BRAGO) erteilt worden sei. Der Vergütungsanspruch des Rechtsanwalts wird einforderbar, wenn er dem Mandanten im Rahmen des anhängigen Rechtsstreits eine § 18 BRAGO entsprechende Rechnung mitteilt (BGH NJW 1998, 3486, 3488). Die den Gegenstand des Rechtsstreits bildenden Kostennoten waren vorliegend bereits der Klageschrift beigefügt (Bl. 31, 32 d.A.). 

II. 

Die Klägerin ist berechtigt, die Zahlung des Beklagten in Höhe von 5.000 DM und den an sie erstatteten Gerichtskostenvorschuss über 12.585 DM den ihr gegen den Beklagten zustehenden weiteren Gebührenforderungen in der Gesamthöhe von 19.474,25 DM gut zubringen (§ 366 Abs. 2 BGB). Trotz der Anrechnung verbleibt zu Gunsten der Klägerin ein offener Restbetrag in Höhe von 1.889,25 DM. 

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat bei einem Streit darüber, ob eine Zahlung auf eine bestimmte Forderung anzurechnen ist, der Gläubiger darzulegen und zu beweisen, dass ihm noch die weitere Forderung zusteht (BGH NJW-RR 1993, 1015). Die Klägerin hat den Nachweis geführt, dass der Beklagte ihr noch weitere Gebührenforderungen schuldet. Auch in diesem Punkt ist der Senat an die Feststellungen des Landgerichts gebunden (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). 

2. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin den Beklagten in den näher bezeichneten weiteren Angelegenheiten vertreten hat, ihre Tätigkeit keinen Beanstandungen unterliegt und die Gebühren zutreffend berechnet sind. 

3. Die Klägerin ist für den Beklagten auch in dessen Auftrag tätig geworden. 

a) Der Beklagte hat ausdrücklich eingeräumt (Bl. 179 d.A.), die Klägerin in einer Naturschutzangelegenheit (Bl. 82 d.A.), einer Bußgeldsache (Bl. 87 d.A.) und einer Strafsache (Bl. 171 d.A.) entsprechend den von ihm erteilten Vollmachten mandatiert zu haben. Ausweislich des Schreibens des Beklagten vom 1. Oktober 1998 (Bl. 91 d.A.) nahm die Klägerin außerdem in einer Bürgschaftsangelegenheit sowie einer weiteren Streitsache gegen ... die Interessen des Beklagten wahr. 

b) Auf Grund dieser Beweisanzeichen hat das Landgericht zu Recht die Klägerin zur Frage der Auftragserteilung als Partei vernommen (§ 448 ZPO). Im Rahmen ihrer Vernehmung hat die Klägerin schlüssig und widerspruchsfrei bekundet, in allen Sachen auf der Grundlage eines von dem Beklagten erteilten Auftrags tätig geworden zu sein (Bl. 178 f. d.A.). Dieser glaubhaften Aussage folgt der Senat in Übereinstimmung mit dem Vordergericht. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, warum die Klägerin ohne Auftrag umfangreiche anwaltliche Aktivitäten für den Beklagten entfaltet haben soll. Ferner ist nicht einmal ansatzweise verständlich, wie es der Klägerin möglich gewesen sein sollte, ohne Auftrag in Angelegenheiten des Beklagten tätig zu werden. Über die tatsächlichen Hintergründe der einzelnen Streitsachen kann die Klägerin nur von dem Beklagten informiert worden sein. Auch mussten die Termine, an denen die Klägerin teilgenommen hat, zuvor zwischen ihr und dem Beklagten abgestimmt worden sein. Angesichts dieser tatsächlichen Gegebenheiten ist für die Annahme kein Raum, dass sich die Klägerin eigenmächtig in die rechtlichen Angelegenheiten des Beklagten eingemischt hat. 

c) Im Übrigen kann der Beklagte mit seinem Berufungsvorbringen, die Klägerin nur "teilweise" mandatiert zu haben (Bl. 218 d.A.), mangels näherer Spezifizierung nicht gehört werden. Da die Beauftragung der Klägerin nach dem Inhalt des Klagevorbringens durch den Beklagten persönlich erfolgt ist, scheidet gemäss § 138 Abs. 4 ZPO ein Bestreiten dieser Darstellung mit Nichtwissen aus. Der Beklagte genügt indes durch den pauschalen Hinweis, die Klägerin teilweise beauftragt zu haben, nicht seiner Erklärungslast, weil unklar bleibt, für welche bestimmte Angelegenheiten ein Auftrag erteilt oder nicht erteilt worden war. Mangels einer konkreten Sachdarstellung gilt vielmehr das Klagevorbringen als zugestanden. Im Übrigen ist der Beklagte an seine prozessuale Wahrheitspflicht zu erinnern. Erstinstanzlich ließ er vortragen, nicht er, sondern eine "Gruppe ... habe bei der Klägerin anwaltlichen Rat eingeholt (Bl. 131-134 d.A.), obwohl er bei seiner eigenen gerichtlichen Anhörung einräumte, eine Gruppe ... nicht zu kennen (B. 177 d.A.). Die Erläuterung des Beklagten, der Begriff "Gruppe ..." sei von der Klägerin "erfunden" worden (Bl. 177 d.A.), überzeugt nicht, weil es gerade der Beklagte war, der mit Hilfe dieser Bezeichnung seine Zahlungspflicht auf eine nicht existierende juristische Person abzuleiten suchte. Darüber hinaus hat der Beklagte wahrheitswidrig die Erteilung von Mandaten an die Klägerin bestritten (Bl. 177 f. d.A.), obwohl er einräumen musste, in verschiedenen dieser Angelegenheiten der Klägerin Vollmachtsurkunden ausgestellt zu haben (Bl. 178 f. d.A.). 

4. Der Beklagte hat auch im Blick auf diese Gebührenforderung nicht den ihm obliegenden Beweis (Gerold/Madert a.a.O., § 1 Rn. 9; Riedel/Sußbauer/Fraunholz, a.a.O., § 3 Rn. 7) geführt, dass an Stelle der gesetzlichen Gebühren mit der Klägerin eine Pauschalvergütung verabredet war. Insoweit behauptet der Beklagte zwar in der Berufung, an die Klägerin für diese Mandate vereinbarungsgemäß eine monatliche Pauschale über 1.500 DM gezahlt zu haben (Bl. 218 d.A.). Für diesen von der Klägerin bestrittenen Sachvortrag (Bl. 227 d.A.) hat der Beklagte indes keinen Beweis angetreten. Im Übrigen fehlt es auch an einer substantiierten Darlegung, über welchen Zeitraum welche genauen anwaltlichen Tätigkeiten der Klägerin durch monatliche Zahlungen in Höhe von 1.500 DM abgegolten werden sollten. 

5. Schließlich macht der Beklagte vergeblich geltend, ihm sei in den weiteren Angelegenheiten seitens der Klägerin keine Kostennote erteilt worden. Auch insoweit hat die Klägerin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Kostennoten im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens vorzulegen (BGH NJW 1998, 3486, 3488). Sämtliche Kostennoten sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 23. August 2001 (Bl. 68, 71, 75, 84, 88, 93, 94, 99 d.A.) sowie der Berufungserwiderung (BL. 231 ff. d.A.) beigefügt. 

III. 

Die Zinsforderung der Klägerin findet ihre Grundlage in §§ 284, 288 BGB. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, während die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 711, 708 Nr. 10 ZPO beruht. 

Die Voraussetzung für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) sind nicht gegeben. 

OLGR Saarbrücken 2003, 82-83 (Leitsatz und Gründe) AGS 2003, 180-182 (Leitsatz und Gründe) 
Diese Entscheidung wird zitiert von

Anmerkung Madert, Wolfgang AGS 2003, 182
Zu den Voraussetzungen für die Einforderung einer anwaltlichen Gebührenforderung und zur Zulässigkeit von Gebührenvereinbarungen (f)
OLG Koblenz: Bestimmbarkeit der anwaltlichen Vergütung

OLG Koblenz 10. Zivilsenat Urteil vom 25. Januar 2002 10 U 143/01 

Bei der von der gesetzlichen Vergütung abweichenden Honorarvereinbarung muss die vereinbarte Vergütung der Höhe nach gemäß allgemeinen Grundsätzen bestimmbar sein. Dies ist sowohl bei einem Pauschalhonorar als auch einem zusätzlichen Zeithonorar der Fall, nicht aber bei den Spesen. 

AGS 2002, 200 (Leitsatz und Gründe) 
Verfahrensgang

nachgehend BVerfG 1. Senat 2. Kammer stattgebender Kammerbeschluss vom 12. August 2002 1 BvR 328/02
Stattgebender Kammerbeschluss: Verletzung von GG Art 12 Abs. 1 durch Überspannung an die Bestimmtheit von anwaltlichen Honorarvereinbarungen
LG Aachen: Die Vereinbarung eines unangemessen hohen Honorars kann nur dann als sittenwidrig angesehen werden, wenn ein zulässig vereinbartes Honorar auf Stundenlohnbasis ebenfalls einen untragbaren Unterschied ergäbe.

LG Aachen 11. Zivilkammer Urteil vom 14. September 1998 11 O 418/98 

Für die Beurteilung, welches Anwaltshonorar angemessen ist, kann nicht allein der gesetzliche Gebührensatz herangezogen werden. Die Vereinbarung eines unangemessen hohen Honorars kann nur dann als sittenwidrig angesehen werden, wenn ein zulässig vereinbartes Honorar auf Stundenlohnbasis ebenfalls einen untragbaren Unterschied ergäbe. Ein unangemessen hohes Honorar kann aber gemäss BRAGebO § 3 Abs. 3 auf ein angemessenes herabgesetzt werden. 

AnwBl 1999, 412-413 (red. Leitsatz und Gründe) 
LAG Schleswig: Höhere Vergütung für Vertretung des Betriebsrates nur nach Einwilligung des Arbeitgebers

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein 1. Kammer Beschluss vom 31. März 1998 1 TaBV 43/97 

Kostenerstattung

Der Betriebsrat kann nicht mit der Folge der Erstattungspflicht nach § 40 Abs. 1 BetrVG ohne Zustimmung des Arbeitgebers eine höhere als die gesetzliche Vergütung mit einem Rechtsanwalt vereinbaren. 

1. Vergütungsvereinbarung über 250 DM je Stunde. 2. Rechtsbeschwerde eingelegt, 7 ABR 25/98. 

Gründe

A. 

Die Antragsgegnerin ist ein in Geesthacht bei Hamburg ansässiges Unternehmen, der Antragsteller der für ihren Betrieb gebildete Betriebsrat. Die Beteiligten streiten um eine Honorarforderung aus einem Beschlussverfahren, das zwischen ihnen vor dem Arbeitsgericht Lübeck unter dem Aktenzeichen 2 BV 6/97 geführt wurde. Es ging um das Mitbestimmungsrecht des Antragstellers bei der Einrichtung eines Telefondienstes während der Mittagspause. Der Antragsteller wurde in diesem Verfahren durch die Rechtsanwälte H..., N... u. ... vertreten, die in Hamburg ansässig sind. Herr Rechtsanwalt N... vertritt den Antragsteller seit mehr als zehn Jahren in betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten. 

Das genannte Beschlussverfahren wurde durch eine von ihm verfasste Antragsschrift eingeleitet, die vom 22.01.1997 datiert und am 23.01.1997 beim Arbeitsgericht Lübeck einging. Mit Schreiben vom 05.02.1997 (Bl. 4 d. A.) teilte der Antragsteller der Geschäftsleitung der Antragsgegnerin folgendes mit: 

        "Beschlussverfahren

        Verstoß gegen die Pausenregelung.

        Sehr geehrter Herr R...,

        um eine angemessene Vergütung der Tätigkeit des Herrn RA. M... 

in O.g. Angelegenheit zu gewährleisten, hat der Betriebsrat folgende Honorarvereinbarung für Herrn RA. M... N... beschlossen.

Die Vergütung erfolgt auf Zeitbasis mit einem Stundenhonorar von DM 250,-- zuzüglich Mehrwertsteuer und Fahrtkosten."

Eine Abschrift dieses Schreibens übermittelte der Antragsteller Herrn Rechtsanwalt N.... Die Honorarvereinbarung war bereits im Januar 1997 getroffen worden. 

Herr Rechtsanwalt N... nahm am 13.01.97 den Anhörungstermin vor dem Arbeitsgericht Lübeck wahr, wodurch ihm Fahrtkosten in Höhe von 37,06 DM entstanden. Das Arbeitsgericht gab dem Unterlassungsantrag des Antragstellers am gleichen Tag statt. 

Mit Schreiben vom 17.02.97 (Bl. 5 d. A.), auf dessen Inhalt verwiesen wird, berechnete Herr Rechtsanwalt N... für die Vertretung des Antragstellers in der Angelegenheit unter Zugrundelegung eines Stundenhonorars von 250,-- DM 1.767,62 DM. 

Die Antragsgegnerin weigerte sich, diesen Betrag zu begleichen. Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Personalleiter der Antragsgegnerin dem Schreiben des Antragstellers vom 05.02.97 bereits am 11.02.97 widersprochen hat - so die Antragsgegnerin - oder ob er dem Betriebsratsvorsitzenden erstmals am 20.02.97 mitgeteilt hat, dass er die Rechnung nicht ausgleichen werde. 

Der Antragsteller hat beantragt,

die Antragsgegnerin zu verpflichten, ihn von der Honorarforderung der Rechtsanwälte H..., N... u. ... gem. Kostenrechnung vom 17. Februar 1997 in Höhe von DM 1.767,62 freizustellen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

        den Antrag zurückzuweisen.

Das Arbeitsgericht hat den Antrag durch Beschluss vom 18.09.97 (Bl. 36 - 41 d. A.), auf den zur näheren Sachdarstellung Bezug genommen wird, abgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die Vereinbarung eines Stundenhonorars in Höhe von 250,-- DM sei nicht notwendig gewesen. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. 

Die Beschwerdeschrift datiert vom 24.10.97. Sie ist am 27.10.97 beim Beschwerdegericht eingegangen. 

Ein Beschluss des Antragstellers, gegen die Entscheidung vom 18.09.97 Beschwerde einzulegen, wurde erst in seiner Sitzung vom 29.10.97 gefasst. 

Am 31.10.97 setzte das Arbeitsgericht Lübeck den Gegenstandswert für das Verfahren 2 BV 6/97 auf 8.000,-- DM fest. 

Der Antragsteller macht geltend, die Voraussetzungen, unter denen nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 21.06.89 - 7 ABR 78/87 - EzA § 40 Betriebsverfassungsgesetz 1972 Nr. 61 - eine Honorarvereinbarung getroffen werden könne, seien erfüllt. Aufgrund zahlreicher vorausgegangener Streitigkeiten über die Streitwertfestsetzung in Beschlussverfahren sei Herr Rechtsanwalt N..., was die Antragsgegnerin nicht bestritten hat, nur bereit gewesen, zu den vereinbarten Bedingungen vor dem Arbeitsgericht Lübeck tätig zu werden. Der Wert von 8.000,-- DM, von dem die Rechtsprechung in Schleswig-Holstein bei Beschlussverfahren überwiegend als Regelstreitwert ausgehe, werde dem Arbeitsaufwand, den ein Rechtsanwalt als Verfahrensbevollmächtigter eines Betriebsrats erbringen müsse, in der Regel nicht gerecht. Das Kriterium der Erforderlichkeit beziehe sich im Rahmen von § 40 BetrVG nur auf die Hinzuziehung des Rechtsanwalts an sich. Hinsichtlich der Höhe des Anwaltshonorars komme es nach der Entscheidung des BAG vom 21.06.89 darauf an, ob die konkrete Zusage billigem Ermessen entspreche, was vorliegend der Fall sei. 

Er habe die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts in dem Verfahren 2 BV 6/97 (Lübeck) für erforderlich halten dürfen. Auch die Antragsgegnerin habe sich über den Arbeitgeberverband durch eine Juristin vertreten lassen. Konkret sei es um die Unterlassung mitbestimmungspflichtiger Maßnahmen gegangen. Bei derartigen Streitigkeiten bereite bereits die richtige Antragstellung nicht unerhebliche Schwierigkeiten. 

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Arbeitsgerichts Lübeck vom 18.09.1997 (Aktenzeichen 2 BV 41/97) aufzuheben und dem Antrag des Antragstellers stattzugeben.

Die Antragsgegnerin beantragt,

        unter Aufrechterhaltung des erstinstanzlichen Beschlusses die

        Beschwerde vollen Umfangs zurückzuweisen.

Sie rügt, dass die Beschlussfassung des Antragstellers über die Einlegung der Beschwerde erst nach der Einlegung der Beschwerde erfolgt sei. Die Entscheidung des BAG vom 21.06.89 sei nicht einschlägig, da es dort um die Vertretung vor der Einigungsstelle gegangen sei. Die Gebührenzusage, die der Antragsteller gegeben habe, bedeute in etwa eine Verdopplung dessen, was ein gerechtfertigter Gegenstandswert an Honorar eingebracht hätte. Bei den vorausgegangenen Streitigkeiten um die Streitwertfestsetzung habe Herr Rechtsanwalt N... in der Regel überhöhte Gegenstandswerte beantragt. 

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen. 

B. 

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. 

I. Die verspätete Beschlussfassung des Antragstellers steht der Zulässigkeit der Beschwerde nicht entgegen. Ein ohne Vollmacht eingelegtes Rechtsmittel ist nur schwebend unwirksam. Der Mangel wird rückwirkend geheilt, wenn die Vollmacht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erteilt wird (Zöller/Vollkommer, ZPO, 20. Aufl., § 89, Rnr. 11 und 8). Schon aus diesem Grunde war es für die Frage der Zulässigkeit des Rechtsmittels ohne Bedeutung, dass der Beschluss, Herrn Rechtsanwalt N... mit der Einlegung der Beschwerde zu beauftragen, erst gefasst wurde, nachdem die Beschwerde bereits eingelegt war. (S. außerdem BAG, Beschluss v. 11.03.1992 - 7 ABR 50/91 - AP Nr. 11 zu § 38 BetrVG 1972, Bl. 64). 

II. Die Antragsgegnerin ist verpflichtet, den Antragsteller von der Honorarforderung, die die Rechtsanwälte H..., N... u. ... mit der Kostenrechnung vom 17.02.97 erhoben haben, freizustellen, soweit diese der Höhe nach gerechtfertigt ist. Der Anspruch des Antragstellers folgt aus § 40 Abs. 1 BetrVG. Danach hat der Arbeitgeber die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehenden Kosten zu tragen. Zur Tätigkeit des Betriebsrats gehört auch die Durchsetzung seiner Rechte gegenüber dem Arbeitgeber. 

1. Die Kostentragungspflicht des Arbeitgebers nach § 40 Abs. 1 BetrVG besteht insoweit, als die entstehenden Kosten für die Durchführung der Betriebsratsarbeit erforderlich sind. Es genügt, dass der Betriebsrat die Ausgaben unter Anlegung eines verständigen Maßstabes für erforderlich halten konnte. 

Der Betriebsrat kann deshalb einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen, wenn dies zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich erscheint (BAG, Beschluss v. 26. November 1974 - 1 ABR 16/74 - EzA § 20 Betriebsverfassungsgesetz 1972 Nr. 7). 

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt. Der Beschluss des Arbeitsgerichts Lübeck in dem Verfahren 2 BV 6/97 zeigt zum einen, dass es um schwierigere Rechtsfragen ging, und zum anderen, dass der Antragsteller, weil eine Einigung über den Telefondienst in der Mittagspause entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin noch nicht zustande gekommen war, einen Unterlassungsanspruch gegen diese hatte. 

Nach der eingehend begründeten Entscheidung des BAG vom 03. Oktober 1978 - 6 ABR 102/76 - EzA § 40 Betriebsverfassungsgesetz 1972 Nr. 37 - besteht keine Pflicht des Betriebsrats gegenüber dem Arbeitgeber, sich in einem Beschlussverfahren, in dem der Arbeitgeber Beteiligter ist, durch einen Vertreter einer Gewerkschaft vertreten zu lassen oder zu versuchen, Rechtsschutz durch eine Gewerkschaft zu erlangen. Allerdings gebiete der in § 2 Abs. 1 BetrVG enthaltene Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit unter anderem die angemessene Berücksichtigung der finanziellen Belange des Arbeitgebers. Das durch das Arbeitsgerichtsgesetz eingeräumte Recht, sich vor dem Arbeitsgericht durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, werde hierdurch jedoch nicht generell eingeschränkt. Das Gebot zur Beachtung der vertrauensvollen Zusammenarbeit habe vielmehr in diesem Zusammenhang nur den Inhalt, dass der Betriebsrat bei der gerichtlichen Durchsetzung oder der Feststellung seiner Rechte nicht mutwillig oder rechtsmissbräuchlich handeln dürfe. Allerdings habe der Betriebsrat wie jeder, der auf Kosten eines anderen handeln könne, die Maßstäbe einzuhalten, die er gegebenenfalls bei eigener Kostentragung anwenden würde, und danach das Wahlrecht hinsichtlich seiner Vertretung auszuüben. 

Im vorliegenden Fall hat sich der Antragsteller dafür entschieden, die Person einzuschalten, die ihn seit über zehn Jahren bei Rechtsstreitigkeiten mit der Antragsgegnerin betreut hatte. Dies ist nicht zu beanstanden; denn die Entscheidung für eine bestimmte Prozessvertretung ist in hohem Masse eine Vertrauenssache. Hinzu kommt, dass Herr Rechtsanwalt N... Experte auf dem schwierigen Gebiet der Beschlussverfahren ist. Auch schwerpunktmäßig im Arbeitsrecht tätige Rechtskundige sind auf diesem Gebiet oft nicht hinreichend bewandert, weil in ihrer forensischen Praxis das Individualarbeitsrecht bei weitem überwiegt. 

2. Nach § 40 Abs. 1 BetrVG sind vom Arbeitgeber nur Kosten zu tragen, die durch die Tätigkeit des Betriebsrats entstehen. Handelt der Betriebsratsvorsitzende außerhalb seiner Kompetenzen, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. 

Gemäss § 26 Abs. 3 Satz 1 BetrVG vertritt der Vorsitzende den Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. 

Im vorliegenden Fall besteht keine Veranlassung, in Zweifel zu ziehen, dass der Antragsteller am 16.01.97, wie sein Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Schreiben vom selben Tage (Bl. 27 d. A.) berichtete, beschlossen hat, Herrn Rechtsanwalt N..., falls die Geschäftsleitung die Maßnahme anordnet, zu beauftragen, eine einstweilige Verfügung zur Beendigung der angeordneten Maßnahme zu erreichen. In dem Verfahren 2 BV 6/97 (Lübeck) hatte sich die Antragsgegnerin zur Begründung ihrer Rechtsauffassung selbst auf die Sitzung des Antragstellers vom 16.1.97 und das Schreiben des Vorsitzenden des Antragstellers vom gleichen Tage berufen. 

Die Auffassung der Antragsgegnerin, bereits aus dem Schreiben des Antragstellers an sie vom 05.02.97 ergebe sich, dass vor der Einleitung des Beschlussverfahrens in dem Streit um die Pausenregelung keine ordnungsgemäße Beschlussfassung erfolgt sei, ist nicht nachvollziehbar; denn das Schreiben vom 05.02.97 betrifft nur die Mitteilung der Honorarvereinbarung. 

Dass nach Rücksprache mit Herrn Rechtsanwalt N... nicht der Weg des Eilverfahrens, sondern des ordentlichen Verfahrens beschritten worden ist, hält sich noch im Rahmen der Beschlussfassung. Es ging dem Betriebsrat erkennbar darum, erfolgversprechende gerichtliche Schritte zur baldigen Beendigung der Maßnahme zu unternehmen. 

III. Die Honorarforderung aus der Rechnung vom 17.2.97 war nur zum Teil berechtigt. 

1. Es durfte nicht auf der Basis eines Zeithonorars abgerechnet werden. 

a) Der Antragsteller konnte nicht mit Wirkung gegen die Antragsgegnerin ein Zeithonorar vereinbaren. 

Dies ergibt sich aus dem Gebot, die finanziellen Belange des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen. 

Allerdings ist es dem Betriebsrat nicht generell verwehrt, eine Honorarvereinbarung mit einem Rechtsanwalt zu schließen. Das BAG hat die Möglichkeit einer Honorarzusage in der Entscheidung vom 21.06.1989 für den Fall bejaht, dass der als Verfahrensbevollmächtigter des Betriebsrats vor einer Einigungsstelle ausgewählte Rechtsanwalt nur bereit ist, gegen eine Honorarzusage vor der Einigungsstelle aufzutreten und eine Feststellung des Gegenstandswertes der anwaltlichen Tätigkeit nur im Rahmen billigen Ermessens erfolgen könnte. Es hat in diesem Zusammenhang zwei Typen von Zusagen als zulässig angesehen: zum einen die Zusage eines Honorars in Höhe der Vergütung eines betriebsfremden Beisitzers und zum anderen 

eine Streitwertvereinbarung. Sei der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit nach billigem Ermessen zu bestimmen, so stelle eine sich im Rahmen billigen Ermessens haltende Honorarvereinbarung die gesetzliche Vergütung in einem nicht gerichtlichen Verfahren dar. 

Im vorliegenden Fall geht es um ein gerichtliches Verfahren, in dem die gesetzlichen Gebühren des Anwalts nach dem Gegenstandswert berechnet werden (§ 7 Abs. 1 BRAGO). Die Vereinbarung eines Zeithonorars ist in solchen Fällen zwar gemäss § 3 BRAGO zulässig. Das vereinbarte Zeithonorar ist jedoch nicht die gesetzliche Vergütung. 

Soweit Dritte mit Rechtsanwaltskosten belastet werden, stellt die Rechtsordnung die vereinbarte Vergütung der gesetzlichen Vergütung nicht gleich. 

Im Zivilprozess braucht die erstattungspflichtige Gegenpartei nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO stets nur die gesetzlichen Gebühren zu erstatten (BVerfG, Beschluss v. 06.11.84 - 2 BvL 16/83 - NJW 1985, 727, Stein/Jonas/Bork, ZPO, 21. Aufl., § 91 Rnr. 88 a, Zöller/Herget, ZPO, 20. Aufl., § 91 Rn. 13, Gerold/Schmidt/Madert, BRAGO, 13. Aufl., § 3 Rnr. 40, jeweils m. w. N.). Denselben Grundsatz gibt es im Sozial-, Finanz- und Verwaltungsprozess (s. dazu BVerfG, a. a. O.). 

Die Wertung, die diesen Regeln zugrunde liegt, ist zur Konkretisierung des betriebsverfassungsrechtlichen Gebotes, die finanziellen Belange des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen, heranzuziehen. Der Betriebsrat kann deshalb nicht mit der Folge der Erstattungspflicht nach § 40 Abs. 1 BetrVG ohne Zustimmung des Arbeitgebers eine höhere als die gesetzliche Vergütung mit einem Rechtsanwalt vereinbaren. 

b) Auch wenn die Antragsgegnerin auf die Mitteilung vom 05.02.97 geschwiegen haben sollte, kann daraus eine Zustimmung zu der Honorarvereinbarung nicht hergeleitet werden. Schweigen gilt im Rechtsverkehr grundsätzlich nicht als Zustimmung. Besondere Umstände, die die Annahme rechtfertigen könnten, dass die Antragsgegnerin der Honorarvereinbarung durch schlüssiges Verhalten zugestimmt hat, sind nicht ersichtlich. 

2. Auf der Basis des inzwischen gerichtlich festgesetzten Gegenstandswertes von 8.000,-- DM können die Prozessbevollmächtigten des Antragstellers für dessen Vertretung in dem Verfahren 2 BV 6/97 (Lübeck) insgesamt 1.204,12 DM fordern. 

a) Es sind eine Prozess- und eine Verhandlungsgebühr a 485,-- DM angefallen. 

b) Hinzu kommen die Fahrtkosten zu dem Lübecker Termin in Höhe von insgesamt 37,06 DM. 

Diese Fahrtkosten wären zwar nicht als solche des Anwalts angefallen, wenn der Antragsteller einen Lübecker Anwalt beauftragt hätte. Es wären jedoch dann spiegelbildlich Fahrtkosten des Antragstellers für ein Informationsgespräch in Lübeck entstanden. Die Beauftragung der Hamburger Anwälte hat deshalb im Ergebnis keine Mehrkosten verursacht. 

Es erübrigt sich die Beantwortung der Frage, ob der Antragsteller nicht sogar einen zusätzliche Kosten verursachenden Auftrag an die Hamburger Anwälte als notwendig ansehen durfte. 

c) Die Prozessbevollmächtigten des Antragstellers können ferner die Kostenpauschale nach § 26 BRAGO in Höhe von 40,00 DM beanspruchen. 

d) Die Summe dieser Positionen beläuft sich auf 1.047,06 DM. Zuzüglich der Mehrwertsteuer von 15 % ergibt sich ein Gesamtbetrag von 1.204,12 DM. 

Nur in Höhe dieses Betrages kann dem Freistellungsbegehren des Antragstellers entsprochen werden. 

C. 

Die Rechtsbeschwerde wird gemäss §§ 92 Abs. 1 Satz 2, 72 Abs. 2 Nr. 1 Arbeitsgerichtsgesetz zugelassen. 

Bibliothek BAG (Leitsatz 1 und Gründe) AiB 1998, 470-472 (Leitsatz 1 und Gründe) DB 1999, 540 (Leitsatz 1 und Gründe)   BB 1998, 1314 (Leitsatz 1) NZA 1998, 1357 (Leitsatz 1) BRAK-Mitt 1999, 46 (Leitsatz 1) 
Verfahrensgang

nachgehend BAG 7. Senat Beschluss vom 20. Oktober 1999 7 ABR 25/98
Kostenerstattung bei Honorarvereinbarung zwischen Betriebsrat und Rechtsanwalt
OLG Köln: Die nach BRAGO § 3 Abs. 1 vereinbarte Vergütung ist im Allgemeinen nicht als unangemessen hoch anzusehen, wenn sie die gesetzlichen Gebühren um das Fünf- oder Sechsfache übersteigt. Das Gericht hat ein Gebührengutachten der Rechtsanwaltskammer nach BRAGO § 3 Abs. 3 S 2 nur einzuholen, wenn es die Herabsetzung des vereinbarten Honorars nach Satz 1 dieser Bestimmung beabsichtigt. 

OLG Köln 17. Zivilsenat Urteil vom 30. September 1997 17 U 31/97 

Sittenwidrigkeit einer anwaltlichen Honorarvereinbarung: Herabsetzung des vereinbarten Honorars; Verpflichtung des Gerichts zur Einholung eines Gebührengutachtens

1. Auf Honorarvereinbarungen iS von BRAGO § 3 Abs. 1 (juris: BRAGebO) sind die Grundsätze zur Sittenwidrigkeit eines Austauschvertrags, nach denen ein grobes Missverhältnis iS von BGB § 138 Abs. 1 schon vorliegen kann, wenn die vereinbarte Vergütung den Wert der zu erbringenden Gegenleistung um mehr als 100% übersteigt (vergleiche BGH, 8. November 1991, V ZR 260/90, NJW 1992, 899), mit Rücksicht auf die Regelung des BRAGO § 3 Abs. 3, nach der ein vereinbartes unangemessen hohes Honorar im Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden kann, nicht anwendbar. 

2. Eine Herabsetzung des vereinbarten Honorars gemäß BRAGO § 3 Abs. 3 S 1 ist nur zulässig, wenn es unter Berücksichtigung aller Umstände unerträglich und mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (BGB § 242) unvereinbar wäre, den Auftraggeber an seinem Honorarversprechen festzuhalten. Die nach BRAGO § 3 Abs. 1 vereinbarte Vergütung ist im Allgemeinen nicht als unangemessen hoch anzusehen, wenn sie die gesetzlichen Gebühren um das Fünf- oder Sechsfache übersteigt. 

3. Das Gericht hat ein Gebührengutachten der Rechtsanwaltskammer nach BRAGO § 3 Abs. 3 S 2 nur einzuholen, wenn es die Herabsetzung des vereinbarten Honorars nach Satz 1 dieser Bestimmung beabsichtigt. 

NJW 1998, 1960-1962 (Leitsatz und Gründe) 
JMBl NW 1998, 33-36 (Leitsatz und Gründe) OLGR Köln 1998, 19-20 (red. Leitsatz und Gründe) VersR  1998, 520-522 (red. Leitsatz und Gründe) JurBüro 1998, 257-258 (Leitsatz und Gründe) AGS 1998, 66-67 (Leitsatz und Gründe)   ZAP EN-Nr. 495/98 (red. Leitsatz) FamRZ 1998, 1030-1031 (Leitsatz) JP 1998, 139-140 (red. Leitsatz) ZfSch 1999, 177-178 (red. Leitsatz) 
BGH: Eine Pflicht des Rechtsanwalts zur Belehrung des Mandanten über die Höhe des Honorars besteht nur unter besonderen Umständen, insbesondere dann, wenn der Mandant erkennbar das Kostenrisiko infolge Unwissenheit und Geschäftsunerfahrenheit nicht einzuschätzen vermag. 

BGH 9. Zivilsenat Urteil vom 15. Mai 1997 IX ZR 119/96 

Anwaltsvergütung: Form einer Honorarvereinbarung sowie Beweislast hierfür; Streitwert für die Tätigkeiten beim Grundstückskauf; Belehrung über Honorarhöhe

1. Nach BRAGO § 3 Abs. 1 S 1 (juris: BRAGebO) bedarf nur die Vereinbarung einer höheren als der gesetzlichen Gebühr der Schriftform. Vereinbarungen über geringere als die gesetzlich vorgesehenen Gebühren (Pauschal- oder Zeitgebühren) können auch mündlich getroffen werden und stellen weder einen Wettbewerbsverstoß dar noch sind sie sittenwidrig. 

2. Der Mandant, der behauptet, die gesetzlichen Gebühren seien abbedungen worden, trägt hierfür die Beweislast. 

3. Für außergerichtliche Tätigkeiten des Rechtsanwalts im Zusammenhang mit einem Grundstückskauf ist in der Regel der vorgesehene Kaufpreis dem Gegenstandswert zugrunde zulegen. 

4. Eine Pflicht des Rechtsanwalts zur Belehrung des Mandanten über die Höhe des Honorars besteht nur unter besonderen Umständen, insbesondere dann, wenn der Mandant erkennbar das Kostenrisiko infolge Unwissenheit und Geschäftsunerfahrenheit nicht einzuschätzen vermag. 

Tatbestand

Der Beklagte kaufte durch Vertrag vom 5. Januar 1994 von der Verwaltungsgesellschaft E. GmbH C., einer Treuhandgesellschaft, ein Grundstück mit Büro- und Geschäftshaus für 33 Mio. DM; er wollte es aufgrund von Plänen, die er zusammen mit dem "Projektentwickler" Sch. ausgearbeitet hatte, durch Vermietung verwerten. Der Vertrag bedurfte zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung durch die Treuhandanstalt. Diese verweigerte nach längerem Schriftwechsel mit Schreiben vom 26. April 1994 die Genehmigung, weil der Beklagte bis dahin die nach dem Vertrag zur Sicherung des Kaufpreisanspruchs von ihm zu stellende Bankbürgschaft nicht erbracht hatte. Daraufhin wurde der klagende Rechtsanwalt beauftragt, die Treuhandanstalt doch noch zur Zustimmung zu bewegen. Bei einer Besprechung, an der außer den Parteien auch Sch. teilnahm, unterzeichnete der Beklagte eine Vollmacht für den Kläger. Trotz der Verhandlungen, die dieser in der Folgezeit führte, wurde das Grundstück erneut zum Verkauf ausgeschrieben und schließlich an einen anderen Interessenten veräußert. Am 29. Juli 1994 stellte der Kläger dem Beklagten für seine Tätigkeit 20.000 DM zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung. Nachdem der Beklagte die Rechnung mit dem Bemerken zurückgeschickt hatte, er habe den Kläger nicht beauftragt, übersandte dieser ihm eine neue Rechnung vom 24. August 1994 über insgesamt 176.207,02 DM. 

Die Vorinstanzen haben den Beklagten zur Zahlung dieses Betrages verurteilt. Mit der Revision verfolgt er seinen Klageabweisungsantrag weiter. 

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung. 

I. 

1. Das Berufungsgericht hat es als bewiesen angesehen, dass der Kläger den Auftrag nicht, wie der Beklagte behauptet hat, von Sch., sondern vom Beklagten erhalten habe. Seine Ausführungen hierzu sind, wie die Revision zutreffend rügt, rechtlich nicht einwandfrei. 

Das Berufungsgericht hat entscheidend darauf abgestellt, dass der Beklagte dem Kläger eine schriftliche Vollmacht erteilt hat. Das ist im Grundsatz nicht zu beanstanden. Eine solche Vollmacht ist ein verhältnismäßig sicheres Indiz für ein zugrundeliegendes Auftragsverhältnis zum Vollmachtgeber (Hartstang, Anwaltsrecht, 1991, S. 435 f; Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts und des Notars, 5. Aufl. Rdnr. I 14); sogenannte "isolierte" Vollmachten kommen nur selten vor (Staudinger/Schilken, BGB 13. Bearbeitung 1995 § 167 Rdnr. 2). Es lässt sich auch nichts dagegen einwenden, dass das Berufungsgericht das "primäre" Interesse des Beklagten an dem Erwerb des Grundstücks als weiteren Umstand berücksichtigt hat, der dafür spreche, dass er der Auftraggeber gewesen sei. Das Berufungsgericht hat sich jedoch sodann mit dem Ergebnis der vom Landgericht durchgeführten Beweisaufnahme in einer Weise befasst, die darauf hindeutet, dass es dabei von rechtlich unzutreffenden Voraussetzungen ausgegangen ist. Der Beklagte hat behauptet, bei dem Gespräch am 9. Mai 1994 sei klargestellt worden, dass die von ihm ausgestellte Vollmacht nicht als Beauftragung zu werten sei, sondern nur der Legitimation nach außen diene. Die Zeugen B. und Sch. haben sich hierzu bei ihrer Vernehmung durch das Landgericht widersprüchlich geäußert. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es könne sich ebenso wie das Landgericht nicht davon überzeugen, welcher Zeuge die Wahrheit gesagt habe; damit habe der Beklagte den ihm obliegenden Beweis dafür, dass hier ausnahmsweise Vollmacht- und Auftraggeber auseinanderfielen, nicht erbracht. 

Hiernach lässt sich nicht ausschließen, dass das Berufungsgericht den Unterschied zwischen Haupt- und Gegenbeweis verkannt hat. Die Umstände, aus denen es auf die Auftragserteilung durch den Beklagten geschlossen hat, sind zwar taugliche Indizien hierfür; sie unterliegen aber der freien richterlichen Beweiswürdigung und können durch jeden Gegenbeweis entkräftet werden. Ein solcher Gegenbeweis ist schon dann geführt, wenn die Überzeugung des Gerichts von der zu beweisenden Tatsache erschüttert wird; dass diese sich als unwahr erweist, ist nicht, wie das Berufungsgericht offenbar angenommen hat, erforderlich (BGH, Urt. v. 14. April 1978 - V ZR 10/77, BB 1978, 1232 f; v. 23. März 1983 - IVa ZR 120/81, NJW 1983, 1740). 

2. Das Berufungsgericht hat gemeint, der Umstand, dass der Kläger zunächst nur Zahlung von 20.000 DM (zuzüglich Mehrwertsteuer) vom Beklagten verlangt habe, habe ihm nicht verboten, später, als der Beklagte sich weigerte, überhaupt etwas zu zahlen, eine Vergütung von 176.207,02 DM geltend zu machen. Es sei freilich nicht eindeutig klar, warum der Kläger zunächst nur eine Rechnung über 20.000 DM ausgestellt habe. Dieser behaupte, es habe sich um die Anforderung einer vertraglich vereinbarten Anzahlung gehandelt; eine schriftliche Vereinbarung über ein solches Honorar habe es damals nicht gegeben. Der Beklagte habe aber jedenfalls das in jener Rechnung liegende Angebot zur Vereinbarung einer geringeren als der gesetzlichen Vergütung nicht angenommen. 

a) Diese Ausführungen lassen, wie die Revision zu Recht rügt, eine Auseinandersetzung mit der Frage vermissen, ob die Rechnung über 20.000 DM nicht auf einer entsprechenden mündlichen Honorarvereinbarung beruhte. Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BRAGO bedarf nur die Vereinbarung einer höheren als der gesetzlichen Vergütung der Schriftform. Inwieweit vor Inkrafttreten der durch Gesetz vom 2. September 1994 (BGBl. I S. 2278) eingeführten Regelungen in § 49 b BRAO, § 3 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 5 BRAGO geringere als die gesetzlich vorgesehenen Gebühren vereinbart werden konnten, war zwar teilweise ungeklärt (vgl. Madert, in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, BRAGO 11. Aufl. 1991 § 3 Rdnr. 2, 3). Die Neuregelung in § 3 Abs. 5 BRAGO hat jedoch für die dort genannten Pauschal- und Zeitvergütungen in außergerichtlichen Angelegenheiten klargestellt, dass solche Vereinbarungen keinen Wettbewerbsverstoß darstellen und nicht sittenwidrig sind (Riedel/Sußbauer/Fraunholz, BRAGO 7. Aufl. § 3 Rdnr. 7); das war schon nach dem alten Recht so. 

Das Landgericht war zwar der Auffassung, der Beklagte habe die Vereinbarung eines Pauschalhonorars nicht behauptet. Dieser hat aber, wie sich aus dem Tatbestand des Berufungsurteils ergibt, spätestens in der Berufungsinstanz vorgetragen, der Kläger habe mit Sch. ein Honorar von 20.000 DM vereinbart. Dieses Vorbringen ist so zu verstehen, dass der Beklagte behaupten wollte, es seien 20.000 DM als Pauschalabgeltung und nicht nur als Anzahlung vereinbart worden, und dass diese Behauptung hilfsweise auch für den Fall gelten sollte, dass in Wirklichkeit nicht Sch., sondern er, der Beklagte, selbst Auftraggeber war. 

Hierzu fehlt es an einer tatrichterlichen Würdigung. Sie muss nachgeholt werden. Bei ihr wird zu berücksichtigen sein, dass in der "Honorarrechnung" des Klägers vom 29. Juli 1994 von einer "Anzahlung" keine Rede ist und in dem Begleitschreiben des Klägers vom selben Tage dem Beklagten angeboten wird, "diese Zahlung mit Vergütungen aus ... zukünftigen Mandaten zu verrechnen". Darin könnte ein Indiz für eine Pauschalvereinbarung liegen, die die damalige, bei Rechnungserteilung abgeschlossene Tätigkeit des Klägers abgelten sollte. Das Berufungsgericht hat bisher keinen anderen Grund für die Art der Rechnungserteilung festgestellt. 

b) In der Frage, ob eine Pauschalvergütung vereinbart worden ist, trägt der Beklagte die Beweislast. § 3 Abs. 1 Satz 3 BRAGO galt zwar bei Vertragsschluss noch nicht. Die Beweislastfrage beantwortet sich aber daraus, dass die Höhe der Anwaltsvergütung gesetzlich - wenn auch insoweit dispositiv - geregelt ist. Der Mandant, der behauptet, die gesetzlichen Gebühren seien abbedungen worden, muss dies beweisen (Madert aaO § 3 Rdnr. 2). 

II. 

Auf die weiteren Revisionsrügen kommt es danach für die Revisionsentscheidung nicht an. Der Senat weist jedoch für den Fall, dass sich in der neuen Berufungsverhandlung wiederum ergeben sollte, dass dem Kläger die gesetzlichen Gebühren zustehen, darauf hin, dass diese Revisionsangriffe unbegründet sind. 

1. Der Gegenstandswert, den der Kläger seiner (zweiten) Rechnung vom 24. August 1994 zugrunde gelegt hat und der in den Tatsacheninstanzen unstreitig war, ist entgegen der Ansicht der Revision mit dem vorgesehenen Kaufpreis von 33 Mio. DM richtig angesetzt. Die Ausführungen, die das Berufungsurteil hierzu enthält, sind nicht zu beanstanden. § 20 Abs. 1 KostO, auf den § 8 Abs. 2 Satz 1 BRAGO verweist, gilt für alle mit einem Kaufvertrag zusammenhängenden Geschäfte (Schumann/Geißinger, BRAGO 2. Aufl. § 8 Rdnr. 500). Der volle Kaufpreis ist beispielsweise auch dann maßgebend, wenn der Rechtsanwalt nur bei der Einholung einer behördlichen Genehmigung des Vertrages mitgewirkt hat (Riedel/Sußbauer aaO § 8 Rdnr. 25). Hier hatte die Treuhandanstalt die nach § 21 Abs. 3 des Kaufvertrages vom 5. Januar 1994 erforderliche Genehmigung durch Schreiben ihrer Tochtergesellschaft T. vom 26. April 1994 bereits endgültig verweigert, so dass es der Sache nach um einen Neuabschluss des Vertrages ging. 

4. Die Revision meint, der Kläger sei auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 33 Mio. DM verpflichtet gewesen, den Beklagten vor Übernahme des Mandats über die Höhe des Honorars zu belehren. Diese Ansicht ist unzutreffend. Eine solche Belehrungspflicht besteht, sofern der Mandant nicht von sich aus nachfragt, nur unter besonderen Umständen, insbesondere dann, wenn dieser erkennbar das Kostenrisiko infolge Unwissenheit und Geschäftsunerfahrenheit nicht einzuschätzen vermag (RGZ 118, 365, 367; BGHZ 77, 27, 29; BGH, Urt. v. 16. Januar 1969 - VII ZR 66/66, NJW 1969, 932, 933 f). Derartige Umstände lagen hier nicht vor; der Beklagte war geschäftserfahren. 

III. 

Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die noch erforderlichen Tatsachenfeststellungen (siehe oben I 1, 2) getroffen werden können. 

NJW-RR 1997, 1285-1286 (red. Leitsatz und Gründe) 
OLG Zweibrücken: Bei vorzeitiger Mandatskündigung durch den Mandanten, steht dem Anwalt ein Vergütungsanspruch gemäß BGB § 628 Abs. 1 S 1 zu. Danach ist er (auch bei einem vereinbarten Pauschalhonorar) verpflichtet, die vereinbarte Vergütung entsprechend herabzusetzen und nur den Teil in Rechnung zu stellen, der seiner bis zur Kündigung ausgeführten Tätigkeit entspricht.

OLG Zweibrücken 4. Zivilsenat Urteil vom 30. April 1997 4 U 27/96 

Anwaltsvertrag: Auslegung einer Honorarvereinbarung in einer Strafsache; Herabsetzung des Pauschalhonorars bei vorzeitiger Kündigung

1. Haben die Parteien einer anwaltlichen Honorarvereinbarung in einer Strafsache ein Grundhonorar von 30.000 DM und für jeden Verhandlungstag die Zahlung weiterer 3.000 DM vereinbart, bezieht sich das Grundhonorar auf das gesamte Verfahren und nicht nur auf das Vorverfahren. Die Honorarvereinbarung insgesamt ist in der Höhe der vereinbarten Gebühr vorliegend nicht zu beanstanden und deshalb auch nicht wegen eines Verstoßes gegen BGB §§ 134, 138 nichtig. 

2. Bei vorzeitiger Mandatskündigung durch den Mandanten, steht dem Anwalt ein Vergütungsanspruch gemäß BGB § 628 Abs. 1 S 1 zu. Danach ist er (auch bei einem vereinbarten Pauschalhonorar) verpflichtet, die vereinbarte Vergütung entsprechend herabzusetzen und nur den Teil in Rechnung zu stellen, der seiner bis zur Kündigung ausgeführten Tätigkeit entspricht. Diese Herabsetzung des Honorars gemäß BGB § 628 Abs. 1 S 1 hat Vorrang vor einer Ermäßigung nach BRAGebO § 3 Abs. 3. Für eine Herabsetzung der Vergütung nach BRAGebO § 3 Abs. 3 bleibt im Zusammenhang mit der Kündigung des Mandats nur dann Raum, wenn auch das nach BGB § 628 Abs. 1 S 1 geschuldete Teilhonorar noch unangemessen hoch ist oder die Parteien (was hier nicht der Fall ist) ausdrücklich vereinbart haben, dass auch bei vorzeitiger Vertragsbeendigung das gesamte vereinbarte Honorar zu zahlen sei. 

AGS 1999, 26-28 (red. Leitsatz und Gründe) 
Diese Entscheidung wird zitiert von

Entscheidungsbesprechung Hermann, Dietrich AGS 1999, 17-19 

Entscheidungsbesprechung Herrmann, Dietrich AGS 1999, 17-19
Zur Sorgfalt bei der Abfassung einer Honorarvereinbarung
OLG Düsseldorf: Bei der Frage, ob das dem Rechtsanwalt bei Honorarvereinbarungen eingeräumte Ermessen überschritten worden ist, sind nicht allein die Umstände einzubeziehen, die bei Abschluss der Honorarvereinbarung feststanden oder mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen waren, sondern insbesondere im Hinblick auf den Arbeits- und Zeitaufwand auch die Entwicklung, die das Mandat bis zur Erledigung des Auftrags genommen hat. 

OLG Düsseldorf 24. Zivilsenat Urteil vom 23. April 1996 24 U 116/95 

1. Bei der Frage, ob das dem Rechtsanwalt bei Honorarvereinbarungen eingeräumte Ermessen überschritten worden ist, sind nicht allein die Umstände einzubeziehen, die bei Abschluss der Honorarvereinbarung feststanden oder mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen waren, sondern insbesondere im Hinblick auf den Arbeits- und Zeitaufwand auch die Entwicklung, die das Mandat bis zur Erledigung des Auftrags genommen hat. 

2. Ist die mit einem Strafverteidiger vereinbarte Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch, kann sie bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühr gerichtlich herabgesetzt werden (hier: sittenwidrige Honorarvereinbarung über 29.000 DM für eine durchschnittliche Strafverteidigung in einer Betäubungsmittelstrafsache). 

OLGR Düsseldorf 1996, 211-212 (red. Leitsatz und Gründe) 
BGH: Bei vorzeitiger Beendigung des Anwaltsvertrages nach BGB § 627 ist ein vereinbartes Pauschalhonorar nach BGB § 628 Abs. 1 S 1 auf den Teil herabzusetzen, der der bisherigen Tätigkeit des Rechtsanwalts entspricht.

BGH 3. Zivilsenat Urteil vom 16. Oktober 1986 III ZR 67/85 

1. Bei vorzeitiger Beendigung des Anwaltsvertrages nach BGB § 627 ist ein vereinbartes Pauschalhonorar nach BGB § 628 Abs. 1 S 1 auf den Teil herabzusetzen, der der bisherigen Tätigkeit des Rechtsanwalts entspricht. 

2. Eine Herabsetzung der Vergütung nach BRAGebO § 3 Abs. 3 kommt erst in Betracht, wenn auch das nach BGB § 628 Abs. 1 S 1 geschuldete (Teilhonorar) Honorar noch unangemessen hoch ist. 

3. Zur Anwendbarkeit des BRAGebO § 13 Abs. 4 auf ein vereinbartes         Pauschalhonorar. 

4. BRAGebO § 13 Abs. 4 gilt nicht für ein vertraglich vereinbartes Pauschalhonorar, das sich wesentlich vom gesetzlichen Tatbestand der Pauschgebühr unterscheidet und für die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts, für die nach der gesetzlichen Gebührenregelung mehrere einzelne Pauschgebühren erwachsen würden, einen einzigen einheitlichen Honorarbetrag vorsieht (vergleiche BGH, 27. Februar 1978, AnwSt (R) 9/77, BGHSt 27, 366, 372; vergleiche BGH, 9. Dezember 1982, III ZR 182/81, BGHZ 86, 98, 100). 

Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, in welcher Höhe dem Kläger als Rechtsanwalt des Beklagten eine Vergütung zusteht. 

Der Beklagte war bei der Stadt D. als Bauingenieur angestellt. Als Leiter einer Arbeitsgruppe des Tiefbauamts wirkte er bei der Vergabe und Abwicklung von Aufträgen an Straßenbauunternehmen mit. 

Am 22. Februar 1983 erging gegen den Beklagten wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und der (versuchten) Erpressung in mehreren Fällen ein Haftbefehl. Der Beklagte beauftragte den Kläger mit seiner Verteidigung. Die Parteien vereinbarten schriftlich ein Honorar von 20.000,-- DM. Der Beklagte zahlte diesen Betrag in der Folgezeit in vier Raten. 

Der Kläger besuchte den Beklagten mehrmals in der Haftanstalt, führte Gespräche mit den zuständigen Staatsanwälten und nahm an einer ganztägigen Vernehmung des Beklagten teil. Der Haftbefehl wurde am 16. März 1983 außer Vollzug gesetzt. Auf Antrag des Klägers wurde dem Beklagten eine Urlaubsreise nach Italien gestattet. Am 25. April 1983 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Termin zur Hauptverhandlung vor dem erweiterten Schöffengericht wurde auf den 28. Juni 1983 angesetzt. 

Am 9. Juni 1983 erging gegen den Beklagten wegen inzwischen ermittelter weiterer Fälle von Bestechlichkeit erneut Haftbefehl. Auch insoweit übernahm der Kläger die Verteidigung des Beklagten. Er vereinbarte mit ihm hierfür eine zusätzliche Vergütung von 20.000,-- DM. Die Parteien ersetzten am 15. Juni 1983 die ursprünglich erstellte schriftliche Honorarvereinbarung durch eine neue Urkunde, in der sich der Beklagte verpflichtete, für die Tätigkeit des Klägers "anstatt der gesetzlichen Gebühren ein Honorar von 40.000,-- DM" zu zahlen. 

Im Hauptverhandlungstermin vom 28. Juni 1983 wurde die Sache auf den 22. September 1983 vertagt, weil noch Zeugen geladen werden mussten. Eine weitere Verhandlung vor dem Schöffengericht fand jedoch im Hinblick auf das eingeleitete zweite Ermittlungsverfahren nicht mehr statt. 

Am 10. August 1983 entzog der Beklagte dem Kläger, der ihn inzwischen auch in einem Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht vertreten hatte, das Mandat, weil der Kläger die Verteidigung nur mangelhaft führe, und beauftragte einen anderen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung. 

Es kam dann, nachdem die Staatsanwaltschaft in dem zweiten Strafverfahren am 21. Oktober 1983 Anklage wegen Bestechlichkeit, Betruges und Steuerhinterziehung erhoben hatte, ohne Mitwirkung des Klägers zu einer Hauptverhandlung vor der Grossen Strafkammer, die die Vorwürfe in beiden Strafverfahren zum Gegenstand hatte, 16 Verhandlungstage in Anspruch nahm und mit der Verurteilung des Beklagten zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe endete. 

Der Kläger begehrt vom Beklagten für die Strafverteidigung noch einen Betrag von 10.000,-- DM und ferner für die Tätigkeit in dem arbeitsgerichtlichen Verfahren (an sich unstreitige) 1.594,16 DM. 

Der Beklagte ist demgegenüber der Auffassung, der Vergütungsanspruch des Klägers betrage insgesamt nicht mehr als allenfalls 10.000,-- DM. Er verlangt widerklagend die Rückzahlung eines Betrages von 10.000,-- DM. 

Das Landgericht hat nach Einholung eines Gutachtens des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage (bis auf einen Teil des geltend gemachten Zinsanspruchs) entsprochen. 

Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, die der Beklagte zurückzuweisen begehrt. 

Entscheidungsgründe

Die Revision ist nicht begründet. 

I. Das Berufungsgericht hat einen weiteren Honoraranspruch des Klägers verneint und dem Beklagten nach §§ 628 Abs. 1 Satz 3, 812 BGB einen Anspruch auf Rückzahlung von 10.000,-- DM zuerkannt. 

Zur Begründung hat es ausgeführt: Nach der vorzeitigen Beendigung des Mandats sei der Kläger verpflichtet gewesen, nach § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB die vereinbarte Vergütung herabzusetzen und nur den Teil in Rechnung zu stellen, der seiner bisherigen Tätigkeit entsprochen habe. Entgegen der Auffassung des Landgerichts komme es nicht in erster Linie darauf an, ob das vereinbarte Pauschalhonorar unangemessen hoch sei und nach § 3 Abs. 3 BRAGO herabgesetzt werden könne. Im Falle einer Kündigung des Mandats nach § 627 BGB sei vorrangig zu prüfen, welcher Teil des vereinbarten Pauschalhonorars dem Rechtsanwalt nach § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB zustehe. Erst dann, wenn der dem Anwalt hiernach zustehende Teil immer noch wesentlich höher als die gesetzliche Vergütung sei, komme eine (weitere) Herabsetzung nach § 3 Abs. 3 BRAGO in Betracht. § 628 BGB sei nicht abbedungen worden. Die Honorarvereinbarung vom 15. Juni 1983 enthalte keine - im Allgemeinen ohnehin standeswidrige - Regelung, dass dem Kläger das volle Honorar selbst bei vorzeitiger Beendigung des Mandats verbleibe. § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB werde für das Gebührenrecht der Rechtsanwälte zwar auch durch § 13 Abs. 4 BRAGO eingeschränkt. Diese Bestimmung sei aber auf ein vereinbartes Honorar nicht anzuwenden, wenn dieses sich - wie hier - nicht an den gesetzlichen Pauschalgebühren orientiere, sondern einen individuellen Zuschnitt erhalten habe und eine Vielzahl möglicher Tätigkeiten des Anwalts im Vorverfahren und im Rahmen der Hauptverhandlung umfasse. 

II. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. 

1. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsirrtum von §§ 627, 628 BGB ausgegangen. 

Der zwischen den Parteien geschlossene Anwaltsvertrag ist als Dienstvertrag über Dienste höherer Art anzusehen (vgl. BGHZ 54, 106, 107/108; BGHSt 27, 366, 368). Der Beklagte war deshalb berechtigt, den Vertrag mit dem Kläger jederzeit zu kündigen. 

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien, hier die Frage, in welchem Umfang dem Kläger nach der vorzeitigen Beendigung des Mandats Honoraransprüche gegen den Beklagten zustehen, richten sich alsdann nach § 628 Abs. 1 BGB. Der Kläger kann nicht mehr die volle vereinbarte Vergütung beanspruchen. Das Honorar ist vielmehr auf einen der bisherigen Anwaltstätigkeit entsprechenden Teil herabzusetzen, § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

Diese Vorschrift gilt für alle Dienstverhältnisse (vgl. MünchKomm/Schwerdtner § 628 Rn. 1). Ihre Anwendung wird entgegen der Auffassung der Revision nicht durch die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte - BRAGO - ausgeschlossen (vgl. Senatsurteile vom 8. Oktober 1981 - III ZR 190/79 = LM BGB § 611 Nr. 63 = NJW 1982, 437, 438 und vom 7. Juni 1984 - III ZR 37/83 = LM BGB § 628 Nr. 7 = NJW 1985, 41). Die BRAGO enthält keine abschließende Regelung des Anwaltsvertrages und des darauf beruhenden Honoraranspruchs des Rechtsanwalts. Sie enthält, von hier nicht erheblichen Ausnahmen abgesehen, insbesondere keine Bestimmungen über den Grund des Vergütungsanspruchs. Dessen Voraussetzungen ergeben sich vielmehr aus den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts, die durch die in der BRAGO enthaltenen Regelungen, welche die Höhe des Vergütungsanspruchs bemessen, ergänzt werden (vgl. Riedel/Sußbauer/Fraunholz BRAGO 5. Aufl. § 1 Rn. 1; Schumann/Geißinger BRAGebO 2. Aufl. § 1 Rn. 1, 2; Gerold/Schmidt BRAGO 8. Aufl. Einl. Rn. 3, § 1 Rn. 6; Hartmann Kostengesetze 21. Aufl. BRAGO § 1 Anm. 1 B). 

Dass die Parteien im Streitfall die Regelung des § 628 BGB abbedungen und in ihrer Honorarvereinbarung bestimmt hätten, das vereinbarte Honorar sei ohne Rücksicht auf eine vorzeitige Beendigung des Mandats stets voll zahlbar (vgl. dazu BGHSt 27, 366, 370 f.), hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Die Revision greift das auch nicht an. 

2. Dem Berufungsgericht ist auch darin zu folgen, dass bei einer vorzeitigen Beendigung des Mandats infolge einer Kündigung nach § 627 BGB die Herabsetzung des vereinbarten Honorars nach § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB auf einen der bereits erbrachten Leistung entsprechenden Teil Vorrang hat vor einer Ermäßigung nach § 3 Abs. 3 BRAGO. Nach dieser Vorschrift kann eine vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist, durch das Gericht auf den angemessenen Betrag bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung herabgesetzt werden. 

Wie ausgeführt, enthält die BRAGO Sonderbestimmungen, die den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts vorgehen, - von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen - nur für die Bemessung der Höhe des Vergütungsanspruchs, nicht aber für den Anspruchsgrund. Fragen, die zum Rechtsgrund des Vergütungsanspruchs gehören, finden daher ihre Regelung in den schuldrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Zum Grund des Anspruchs in diesem Sinne gehört auch die Regelung der Frage, ob und in welchem Umfang dem Rechtsanwalt bei einer vorzeitigen Beendigung des Anwaltsvertrages durch Kündigung gegenüber dem Mandanten eine Vergütung zusteht. Diese gebührenrechtliche Folge der Kündigung ist in § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB dahin geregelt, dass der Anwalt Anspruch auf eine Vergütung hat, die seinen bislang erbrachten Leistungen entspricht. Als Bestimmung, die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die Anspruchsgrundlage für die Vergütung normiert, geht § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB der nur die Höhe der Vergütung betreffenden Vorschrift des § 3 Abs. 3 BRAGO vor. 

Soweit im Schrifttum die Auffassung vertreten wird, bei vorzeitiger Beendigung des Mandats greife § 3 Abs. 3 BRAGO und daneben § 628 Abs. 1 BGB ein (vgl. Riedel/Sußbauer/ Fraunholz aaO § 3 Rn. 37; Schumann/Geißinger aaO § 3 Rn. 44), ist dies zumindest missverständlich und wird dem unterschiedlichen Regelungsbereich beider Vorschriften nicht hinreichend Rechnung getragen. 

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrags ist - ausgehend von dem vereinbarten Honorar und der insgesamt vorgesehenen Tätigkeit - zu bewerten, welcher Anteil des vereinbarten Honorars auf die bereits erbrachte Leistung des Rechtsanwalts entfällt (vgl. Schumann/Geißinger aaO § 3 Rn. 47). Für eine Herabsetzung der Vergütung nach § 3 Abs. 3 BRAGO bleibt in diesem Zusammenhang nur dann Raum, wenn auch das nach § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB geschuldete (Teil-)Honorar noch unangemessen hoch ist oder wenn die Parteien, was nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hier nicht der Fall ist, ausdrücklich vereinbart haben, dass auch bei vorzeitiger Vertragsbeendigung das gesamte vereinbarte Honorar zahlbar sein soll (vgl. Pabst MDR 1978, 449; s. aber auch BGHSt 27, 366, 370 f.). 

3. Entgegen der Auffassung der Revision ist hier eine Herabsetzung des vereinbarten Honorars nach Maßgabe des § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht durch § 13 Abs. 4 BRAGO ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift ist es auf bereits entstandene Gebühren ohne Einfluss, wenn der Auftrag endet, bevor die Angelegenheit erledigt ist. 

§ 13 Abs. 4 BRAGO ist im Streitfall nicht anwendbar, wie das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum angenommen hat. Die Bestimmung gilt nicht für ein vertraglich vereinbartes Pauschalhonorar, das sich wesentlich vom gesetzlichen Tatbestand der Pauschgebühr unterscheidet und - wie hier - für die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts, für die nach der gesetzlichen Gebührenregelung mehrere einzelne Pauschgebühren erwachsen würden, einen einzigen einheitlichen Honorarbetrag vorsieht (vgl. BGHSt 27, 366, 372; Senatsurteil BGHZ 86, 98, 100). 

§ 13 Abs. 4 BRAGO beruht auf den Besonderheiten des anwaltlichen Gebührenrechts. Er ist Ausfluss des Systems der gesetzlichen Verfahrenspauschgebühren, nach dem der Rechtsanwalt für eine Gruppe gleichartiger Tätigkeiten jeweils eine Gebühr enthält, ohne dass es darauf ankommt, wie oft er die betreffende Tätigkeit ausgeführt hat (vgl. BGHSt 27, 366, 371; Riedel/ Sußbauer/Fraunholz aaO § 1 Rn. 39, 42; Schumann/Geißinger aaO Einl. Rn. 9). Der Rechtsanwalt hat diese Gebühr bereits mit der ersten Tätigkeit, die die gesetzlichen Voraussetzungen ihres Entstehungstatbestandes erfüllt, in voller Höhe verdient. Er kann sie für weitere gleichartige Tätigkeiten in derselben Angelegenheit nicht ein zweites Mal verlangen (§ 13 Abs. 2 BRAGO). Auch verringert sich die Gebühr nicht, wenn zur Durchführung des Auftrags lediglich eine einmalige Vornahme der die Gebühr begründenden Tätigkeit erforderlich ist. 

Auf dieser Grundlage des anwaltlichen Gebührenrechts enthält § 13 Abs. 4 BRAGO lediglich die Umsetzung des § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB in das System des Gebührenrechts. Er stellt insoweit klar, dass dem Rechtsanwalt auch bei einer vorzeitigen Beendigung seines Auftrags die bereits verdienten Gebühren in voller Höhe verbleiben, eine Folge, die sich ohnehin auch aus § 628 Abs. 1 Satz 1 BGB ergibt, da die bereits entstandenen Gebühren die Vergütung für die bisherige Leistung des Rechtsanwalts darstellen (vgl. BGHSt aaO; Pabst MDR 1978, 449; Schumann/Geißinger aaO § 13 Rn. 92; Gerold/Schmidt aaO § 13 Rn. 46). 

§ 13 Abs. 4 BRAGO ist andererseits, da er nur die bereits entstandenen Gebühren sichert, nicht geeignet, dem Rechtsanwalt einen vertraglichen Vergütungsanspruch in der vollen Höhe dessen zu erhalten, was ihm bei umfassender Durchführung des Auftrags zugestanden hätte. Da der Vergütungsanspruch erst mit der Leistung der vertraglichen Dienste entsteht (vgl. Riedel/Sußbauer/Fraunholz aaO § 1 Rn. 5) und somit die Höhe des Entgelts davon abhängt, welche Tätigkeiten der Rechtsanwalt tatsächlich ausgeführt hat, kann der Anwalt keine Gebühr verlangen, die er nicht schon durch irgendeine Tätigkeit verdient hat (Gerold/ Schmidt aaO § 13 Rn. 43). § 13 Abs. 4 BRAGO verhindert nicht, dass die Vergütung des Rechtsanwalts bei vorzeitiger Beendigung des Auftrags geringer ausfällt, als dies bei vollständiger Durchführung der Fall gewesen wäre. 

Ein vereinbartes Pauschalhonorar, das nicht schrittweise mit der Ausführung bestimmter Tätigkeiten anwächst, sondern von vornherein die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts abgilt, lässt sich deshalb nicht mit den gesetzlichen Gebühren vergleichen. Eine Gleichsetzung des Gesamthonorars mit einer Gebühr, die bereits bei der ersten noch so geringfügigen Tätigkeit des Rechtsanwalts entstanden ist und nach § 13 Abs. 4 BRAGO erhalten bleibt, hätte die unbillige Folge, dass der Rechtsanwalt die gesamte, für eine umfassende Tätigkeit vereinbarte Vergütung fordern könnte, auch wenn er nur einen geringen Teil der vereinbarten Leistung erbracht hat (vgl. OLG Köln AnwBl. 1972, 159 = JurBüro 1972, 223). Dies wäre jedoch mit der gesetzlichen Ausgestaltung des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts, wie er sich aus der Regelung des § 628 BGB und den Vorschriften der BRAGO ergibt, nicht vereinbar. 

4. Zur Höhe des dem Kläger zustehenden Honorars hat das Berufungsgericht abgewogen, welchen Umfang die Verteidigung des Beklagten in den beiden Strafverfahren hatte und welchen Teil der erforderlichen Tätigkeiten der Kläger bis zur Kündigung des Mandats bereits erbracht hatte. Es hat ferner eine Bewertung der Leistungen des Klägers im Rahmen der Gesamtverteidigung vorgenommen und ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, dass die Leistung des Klägers im ersten Strafverfahren einem Anteil von etwa 1/3 und im zweiten Strafverfahren einem solchen von etwa 1/20 des für die Verteidigung insgesamt erforderlichen Arbeitsaufwandes entspreche, so dass dem Kläger im ersten Fall 6.666,66 DM und im zweiten Fall 1.000,-- DM zustünden. 

Die Erwägungen des Berufungsgerichts zur Höhe lassen einen durchgreifenden Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Revision beanstandet das Berufungsurteil insoweit nicht. 

5. Stehen dem Kläger somit für die Strafverteidigung insgesamt 7.666,66 DM und für die Vertretung des Beklagten in dem arbeitsgerichtlichen Verfahren weitere 1.594,16 DM zu, so hat das Berufungsgericht zu Recht die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. 
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BGH: Die Vereinbarung von Erfolgshonoraren in "numerus clausus"-Fällen (Vertretung von Bewerbern um freie Studienplätze in verwaltungsgerichtlichen Verfahren) ist standeswidrig, auch wenn die vereinbarten Gebühren nach Erfolg oder Misserfolg gestaffelt werden und die Höhe der Vergütung vom Ausgang eines Losverfahrens abhängt.

BGH Senat für Anwaltssachen Urteil vom 15. Dezember 1980 AnwSt (R) 13/80 

Die Vereinbarung von Erfolgshonoraren in "numerus clausus"-Fällen (Vertretung von Bewerbern um freie Studienplätze in verwaltungsgerichtlichen Verfahren) ist standeswidrig, auch wenn die vereinbarten Gebühren nach Erfolg oder Misserfolg gestaffelt werden und die Höhe der Vergütung vom Ausgang eines Losverfahrens abhängt. 

1. Zur Standeswidrigkeit und Sittenwidrigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonoraren (vgl. BGHZ 34, 64; 39, 142; 51, 290, 293 BGH LM Nr. 6c zu BRAGO § 3). 

Gründe

Das Ehrengericht hat gegen den Rechtsanwalt wegen schuldhafter Verletzung seiner anwaltlichen Pflichten einen Verweis und 6.000,-- DM Geldbusse verhängt. Der Ehrengerichtshof hat die Berufung des Rechtsanwalts und die auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkte Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen. Gegen dieses Urteil richtet sich die - vom Ehrengerichtshof zugelassene - Revision des Rechtsanwalts. Er rügt die Verletzung sachlichen Rechts. Die Revision ist nach § 145 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 146 BRAO zulässig, hat aber keinen Erfolg. 

I. Nach den Feststellungen des Ehrengerichtshofs vertrat der Rechtsanwalt in den Jahren 1976 und 1977 zahlreiche Studienbewerber für die Fachrichtungen Humanmedizin und Zahnmedizin, die von der Zentralstelle für die Verteilung von Studienplätzen keinen Ausbildungsplatz erhalten hatten. Die Verfahren hatten zum Ziel, den Bewerbern Studienplätze zu verschaffen, die sich durch Ausnutzung noch freier Kapazitäten der Universitäten gewinnen ließen. Für nachgewiesene Studienplätze ordneten die Verwaltungsgerichte in der Regel die Zuteilung durch Verlosung an, an der die klageführenden Bewerber beteiligt wurden. Im Vordergrund der Auseinandersetzungen standen Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Die gesetzlichen Gebühren hierfür wurden in der Regel nach einem Streitwert von 2.000,-- DM berechnet, die für das Hauptsacheverfahren nach einem Streitwert von 4.000,-- DM. Der Rechtsanwalt hielt die ihm für seine Tätigkeit zustehenden gesetzlichen Gebühren für unangemessen niedrig. Er traf deshalb mit seinen Auftraggebern Honorarvereinbarungen oder trug sie ihnen an. In den Fällen, die der Verurteilung zugrunde liegen, sahen sie bei Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung für den Erfolgsfall ein höheres Honorar (bis zu 5.000,-- DM) vor als für den Fall des Misserfolges (in der Regel 700,-- DM). Auslagen, Mehrwertsteuer und das Hauptsacheverfahren wurden daneben gesondert abgerechnet. Wie die Feststellungen des Ehrengerichtshofs ergeben, forderte der Rechtsanwalt die höheren Gebühren, wenn der Bewerber auf Grund des Anordnungsverfahrens durch Auslosung einen Studienplatz erhielt. Gegenstand der Verurteilung sind Vereinbarungen über derart "gestaffelte" Gebühren, die der Rechtsanwalt mit 20 Bewerbern schloss oder ihnen anbot. Die meisten dieser Bewerber vertrat er gleichzeitig in mehreren Verfahren um Studienplätze an verschiedenen Universitäten. Insgesamt ging er mit ihnen - abgesehen von nicht beanstandeten 13 gesonderten Absprachen über feste Honorare - 30 Vereinbarungen über die Zahlung von Erfolgshonoraren ein. In 13 dieser Fälle waren seine Bemühungen erfolgreich, so dass sieben der Bewerber die vereinbarten Erfolgshonorare auch zahlten, während sich andere weigerten. In elf weiteren Fällen kam es nicht zum Abschluss der vom Rechtsanwalt vorgeschlagenen Vereinbarung über eine Gebührenstaffelung nach Erfolg oder Misserfolg. 

II. Zu Recht hat der Ehrengerichtshof in diesem Verhalten des Rechtsanwalts eine schuldhafte Berufspflichtverletzung (§§ 43, 113 Abs. 1 BRAO) gesehen. 

1. Indem der Rechtsanwalt vom Erfolg abhängige Honorare vereinbarte, seinen Mandanten solche Gebührenvereinbarungen vorschlug und deren Erfüllung verlangte, hat er objektiv gegen die Pflicht verstoßen, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben und sich der Achtung und des Vertrauens würdig zu erweisen, welche die Stellung des Rechtsanwalts fordert (§ 43 BRAO). Das ergibt sich aus § 52 Abs. 1 und 2 der Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts in der Fassung vom 21. Juni 1973 und 1. August 1977, die Ausdruck der herrschenden standesrechtlichen Anschauungen sind. 

a) Nach § 52 Abs. 1 der Grundsätze sind Vereinbarungen unzulässig, durch welche die Höhe der Vergütung vom Ausgang der Sache oder vom sonstigen Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird. So ist es hier. 

aa) Zu Unrecht meint die Revision unter Hinweis auf KG EGE IV 65 (70), die Vorschrift greife hier nicht ein, weil es zum Begriff des Erfolgshonorars gehöre, dass für den Fall des Misserfolges überhaupt kein Entgelt geschuldet werde. Die Ausführungen des Kammergerichts weisen zwar in diese Richtung. Die Entscheidung besagt aber nichts für den vorliegenden Fall, wie schon der Ehrengerichtshof ausgeführt hat. In jenem Verfahren ging es unter anderem um eine Vertragsauslegung, ob nämlich ein Rechtsanwalt vor Abschluss der von ihm vertretenen Sache einen fälligen Anspruch wegen Gebühren und Auslagen hat, wenn die mit ihm geschlossene Honorarvereinbarung eine Regelung nur für den Fall enthält, dass er die Sache erfolgreich beendet (vgl. dazu BGHZ 18, 340, 347, 349; BGH, Urt vom 5. April 1976 - III ZR 79/74 = LM BRAGO § 3 Nr. 6c = MDR 1976, 1001). Hier dagegen handelt es sich um die Auslegung standesrechtlicher Bestimmungen. In den Fällen, auf denen die Verurteilung des Rechtsanwalts beruht, hat er allerdings - je nach Erfolg oder Misserfolg seiner Bemühungen - unterschiedliche Gebühren vereinbart oder vereinbaren wollen, nicht dagegen für den Fall des ungünstigen Ausgangs der Verfahren auf Gebühren überhaupt verzichtet. Solche Gebührenabsprachen werden vom Wortlaut des § 52 Abs. 1 der Grundsätze jedoch eindeutig mitumfasst. Denn danach ist es nicht nur unzulässig, die Vergütung überhaupt, sondern auch, ihre Höhe vom Ausgang der Sache oder vom sonstigen Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig zu machen. Gerade das hat der Rechtsanwalt getan. 

Der Anwendung des § 52 Abs. 1 der Grundsätze steht nicht entgegen, dass hier der für das Honorar maßgebende Erfolg eines Antrags oder einer Klage unter anderem davon abhing oder abhängen sollte, ob "der einzelne Bewerber bei dem durchgeführten Losentscheid zum Zuge kam". Danach sollte sich die Höhe der vereinbarten oder vorgeschlagenen Vergütung letztlich nach dem Ergebnis einer (während des gerichtlichen Verfahrens oder im Zusammenhang damit vorgenommenen) Verlosung richten, auf die der Rechtsanwalt keinen Einfluss mehr hatte. Doch ist auch auf diese Fallgestaltung der § 52 Abs. 1 der Grundsätze anzuwenden. Der günstige Losentscheid ist ein "Erfolg" der anwaltlichen Tätigkeit, ohne die der Bewerber bei der Verlosung nicht berücksichtigt worden wäre. 

bb) Die vom Wortlaut ausgehende Auslegung des § 52 Abs. 1 der Grundsätze, nach der das Verhalten des Rechtsanwalts unter diese Bestimmungen fällt, wird auch vom Sinn und Zweck der Vorschrift gedeckt. 

Vereinbarungen über Erfolgshonorare sind im anwaltlichen Gebührenrecht grundsätzlich unzulässig, weil sich der Rechtsanwalt als unabhängiges Organ der Rechtspflege bei seiner beruflichen Tätigkeit nur von Rücksichten auf die von ihm betriebene Sache leiten lassen darf. Dazu gehört, dass er sich gegenüber der Partei und ihren Belangen die erforderliche Freiheit bewahrt. Diese Unabhängigkeit gefährdet er, wenn er sein Interesse an einer angemessenen Entlohnung mit dem Interesse der Partei an einem ihr günstigen Ausgang der Sache dadurch verquickt, dass er seine Vergütung von der erfolgreichen Durchführung des Auftrags abhängig macht (BGH LM BRAGO § 3 Nr. 6c). In einem solchen Fall könnte er sich veranlasst sehen, den Erfolg ohne Rücksicht auf die wirkliche Sachlage und Rechtslage auch mit unlauteren Mitteln anzustreben (BGHZ 34, 64, 72; 39, 142, 146f). Kaufmännische Erwägungen könnten bei ihm so sehr in den Vordergrund treten, wie es für einen Rechtsanwalt nicht tragbar ist (BGHZ 34, 64, 73; 39, 142, 147). Derartige Vereinbarungen verstoßen daher grundsätzlich gegen die guten Sitten und sind nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig (BGHZ 39, 142, 146; BGH LM BRAGO § 3 Nr. 6c). 

Diese Erwägungen gelten nicht nur, wie die Revision meint, wenn der Gebührenanspruch überhaupt vom Ausgang der Sache oder vom sonstigen Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit abhängig gemacht wird. Sie treffen gleichermaßen zu, wenn - wie hier - nur die Höhe des Honorars in der beschriebenen Weise "gestaffelt" wird und der maßgebende Erfolg nicht allein auf der Tätigkeit des Anwalts im Prozess beruht, sondern überdies an den Eintritt einer zusätzlichen Bedingung gebunden wird. Denn auch in solchen Fällen werden die Vergütung des Anwalts und das Interesse seiner Partei am günstigen Ausgang der Sache so miteinander verquickt, dass er in Versuchung geraten kann, im Streben nach dem lohnenden Erfolg die Grenze zu überschreiten, die ihm als unabhängigem Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO) durch die anwaltlichen Pflichten gesetzt sind. 

b) § 52 der Grundsätze verbietet die Vereinbarung eines Erfolgshonorars - im Gegensatz zur Sonderform der quota litis (Abs. 3) - allerdings nicht schlechthin. Doch kann eine solche Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 1 dieser Vorschrift "nur in Ausnahmefällen" standesrechtlich zulässig sein. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor, wie der Ehrengerichtshof im Ergebnis zu Recht angenommen hat. 

aa) § 52 Abs. 2 der Grundsätze stellt keinen Katalog bestimmter Fälle auf, die vom standesrechtlichen Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren ausgenommen sein sollen. Aus Satz 2 der Vorschrift ergibt sich aber, dass es für die ausnahmsweise Zulässigkeit einer solchen Vereinbarung darauf ankommt, ob sie den Rechtsanwalt in die Gefahr bringen kann, seine unabhängige Stellung zu verlieren. Das ist hier der Fall, wie oben (unter II 1a bb) dargelegt worden ist. 

Im Übrigen weisen die Umstände der der Verurteilung zugrunde liegenden Einzelfälle keine Besonderheiten auf, die eine Abweichung vom grundsätzlichen Verbot der Erfolgshonorarvereinbarung rechtfertigen könnten. Das hat der Ehrengerichtshof in freier tatrichterlicher Würdigung zutreffend ausgeführt. Wenn er dabei im Anschluss an die ältere Rechtsprechung (EGH XXIX 203, 205; BayEGH EGE II 56f und 108f) zunächst von dem Grundsatz ausgegangen ist, die Zulässigkeit von Erfolgshonoraren sei auf den äußersten Fall zu beschränken, in dem eine andere Art der angemessenen Vergütung "nicht gegeben" sei, so ist das hier jedenfalls im Ergebnis unschädlich. Denn bei der Prüfung, ob ein Ausnahmefall vorliegt, hat der Ehrengerichtshof den Sachverhalt umfassend unter allen wesentlichen Gesichtspunkten erörtert. Die Erwägungen ermöglichen dem Senat die abschließende rechtliche Beurteilung; sie tragen den Schuldspruch. Was die Revision für die Annahme eines Ausnahmefalls vorbringt, erschöpft sich weitgehend darin, die tatsächliche Würdigung des Ehrengerichtshofs unzulässigerweise durch eine eigene zu ersetzen. Damit kann sie nicht durchdringen. 

Nach den Feststellungen des Ehrengerichtshofs hat der Rechtsanwalt nicht nur gelegentlich Erfolgshonorare vereinbart. Wie die große Zahl der Einzelfälle zeigt, hat er dies vielmehr in einem bestimmten Bereich - in verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Erlangung von Studienplätzen - regelmäßig getan. Dabei hat er sich nach den Feststellungen des Ehrengerichtshofs maßgeblich von erheblichen eigenen finanziellen Interessen leiten lassen. Anlass für das ihm vorgeworfene Verhalten war zwar, dass er die ihm zustehenden gesetzlichen Gebühren für unangemessen niedrig hielt. Eine angemessene Vergütung hätte er aber unschwer durch Vereinbarung fester Honorare erreichen können. Allerdings hätte er dann in den letztlich erfolglosen Fällen von vornherein eine höhere Vergütung verlangen müssen. Wenn er aus diesem Grunde auch meinte, mit den getroffenen Absprachen den Wünschen mancher Auftraggeber und im Allgemeinen ihren Interessen entgegenzukommen, so hatte er doch zumindest auch den eigenen Vorteil im Auge. Er gewann dadurch, dass er den Wünschen der Mandanten entgegenkam, neue Aufträge. Im Hinblick auf die begrenzte Zahl der freien Studienplätze verminderte das notwendig die Erfolgsaussichten seiner Mandanten, soweit sie an derselben Verlosung teilnahmen. Je größer die Zahl der Teilnehmer an der Verlosung war, desto geringer wurde die Erfolgschance für den einzelnen Teilnehmer. Durch die Verquickung der eigenen Interessen mit denen seiner Auftraggeber hat er dem Ansehen der Rechtsanwaltschaft geschadet. 

Wie das angefochtene Urteil weiter ergibt, handelte es sich bei dem betroffenen Personenkreis um Menschen, die in der Hoffnung auf den erstrebten Studienplatz versucht sein mochten, die ihnen vom Rechtsanwalt vorgeschlagenen, zum Teil beträchtlichen Erfolgshonorare vorschnell zu akzeptieren. Auch machte er den Abschluss einer (von ihm als günstig dargestellten) Erfolgshonorarvereinbarung davon abhängig, dass er mehrere Verfahren für sie führte. Dadurch erhöhte sich ihr finanzielles Risiko. Unter diesen Umständen war das Verhalten des Rechtsanwalts auch geeignet, den Anschein zu erwecken, als hätte er die besondere Lage der Studienplatzbewerber zum eigenen finanziellen Vorteil ausgenutzt. Auch aus diesem Grund kann ein solches Verhalten standesrechtlich nicht gebilligt werden (vgl. EGH XXIV 168, 170). 

bb) Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind keine Fälle bekannt, in denen - abweichend von der hier vertretenen Rechtsauffassung - bei annähernd vergleichbaren Sachverhalten die Zulässigkeit der Vereinbarung eines Erfolgshonorars bejaht worden wäre. 

Nachdem § 93 Abs. 2 Satz 5 RAGebO in der Fassung des Artikels 4 der Verordnung vom 21. April 1944 (RGBl I 104) solche Vereinbarungen für unwirksam erklärt hatte, hat der Bundesgerichtshof sie unter der Geltung dieser Vorschrift, das heißt für den Zeitraum bis zum 1. Oktober 1957, für gesetzwidrig und nichtig angesehen (BGHZ 18, 340 - Erfolgshonorar bei Finanzierungsmandat; BGHZ 34, 64 und 51, 290 - Streitanteil in Entschädigungssachen). BGHZ 34, 64 hat die Vorschrift auf Rechtsbeistände entsprechend angewendet. BGHZ 22, 162 weicht von dieser Linie nicht ab. Dort hat der Bundesgerichtshof die Vereinbarung eines nach einem Streitanteil berechneten Erfolgshonorars zwischen einem in Washington ansässigen Rechtsanwalt und seinem deutschen Auftraggeber nur aus der Erwägung für zulässig erachtet, dass das in jenem Fall anwendbare ausländische Recht dem nicht entgegenstand und dem ausländischen Rechtsanwalt nicht die Stellung eines Organs der deutschen Rechtspflege zukam. 

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte hat das Verbot des § 93 Abs. 2 Satz 5 RAGebO nicht übernommen. § 3 BRAGO enthält sich einer Regelung der Frage, ob und in welchem Umfang Erfolgshonorare vereinbart werden dürfen. Wie bereits in BGHZ 34, 64 (76f) ausgeführt ist, beruht diese Gesetzesänderung aber nicht auf einem Wandel der Rechtsanschauungen. Das Verbot des § 93 Abs. 2 Satz 5 RAGebO gilt daher der Sache nach grundsätzlich fort (ebenso BGHZ 51, 290, 293). Demgemäß hat der Bundesgerichtshof in späteren Entscheidungen Vereinbarungen über Erfolgshonorare auch weiterhin für standeswidrig und darüber hinaus sogar für sittenwidrig gehalten, so in BGHZ 39, 142 Abreden über ein nach dem Ausmaß des Erfolgs abgestuftes Erfolgshonorar, insbesondere über einen Streitanteil, sowie in BGH LM BRAGO § 3 Nr. 6c die Vereinbarung einer sich nach Maklerrecht bestimmenden Erfolgsprovision. Die Entscheidung BGHZ 44, 183, in der die Vereinbarung eines Streitanteils mit Einschränkungen als wirksam angesehen worden ist, betrifft wiederum eine nach ausländischem Recht zu beurteilende Vergütungsabrede mit einem ausländischen Rechtsanwalt und ist deshalb hier nicht einschlägig. 

Der Rechtsanwalt beruft sich für die ausnahmsweise Zulässigkeit der von ihm getroffenen Honorarabsprachen auf die ältere ehrengerichtliche Rechtsprechung (EGH XXII, 111; XXIV, 168; XXV, 119; XXVI, 69; XXIX, 203). Damit kann er keinen Erfolg haben. Der darin anerkannte Ausnahmefall, dass die Partei zur Zahlung eines Sonderhonorars nur in der Lage ist, wenn sie obsiegt (vgl. EGH XXII, 111, 112; XXIX, 203, 205), liegt hier schon nach dem Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht vor. Überdies lassen die Hinweise des Rechtsanwalts die zwischenzeitliche Rechtsentwicklung außer Betracht. Der Gesichtspunkt, dass sich ein vereinbartes Erfolgshonorar innerhalb der Grenzen des Angemessenen bewegt (vgl. EGH XXVI, 69), ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für sich noch kein Merkmal für die Zulässigkeit einer solchen Abrede. Daran ist festzuhalten. 

c) Der Rechtsanwalt hat demnach gegen § 52 Abs. 1 der Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts verstoßen. Die Richtlinien gemäss § 177 Abs. 2 Satz 2 BRAO haben allerdings nicht den Charakter von Rechtsnormen. Sie sind aber eine wertvolle Erkenntnisquelle dafür, was im Einzelfall nach Auffassung angesehener und erfahrener Standesgenossen der Meinung aller anständig und gerecht denkenden Rechtsanwälte sowie der Würde des Anwaltsstandes entspricht (vgl. BGHSt 18, 77). In diesem Sinne gelten sie auch hier. An der Standeswidrigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonoraren ist aus den oben (unter II 1a bb) wiedergegebenen Erwägungen auch heute nicht zu zweifeln, sofern - wie hier - kein Ausnahmefall vorliegt. Das gilt umso mehr, als solche Vereinbarungen nach Aufhebung des § 93 Abs. 2 Satz 5 RAGebO sogar als sittenwidrig (§ 138 BGB) gelten, und zwar selbst dann, wenn das Erfolgshonorar nicht in einem Streitanteil besteht (BGHZ 34, 64, 77; 51, 290, 294; BGH LM BRAGO § 3 Nr. 6c). 

2. Der Schuldspruch hält auch zur inneren Tatseite der rechtlichen Nachprüfung stand. Ohne Rechtsfehler hat der Ehrengerichtshof angenommen, dass der Rechtsanwalt vorsätzlich gehandelt hat. Der Verbotsirrtum, der nach seiner unwiderlegten Einlassung vorgelegen haben kann, war vermeidbar. Der Wortlaut des § 52 Abs. 1 der Grundsätze ist eindeutig. Die Annahme eines Ausnahmefalles nach § 52 Abs. 2 der Grundsätze lag nach den Umständen fern, weil der Rechtsanwalt auf einem bestimmten Gebiet - in den Verfahren zur Erlangung von Studienplätzen - laufend Erfolgshonorare verlangte. Seine Bemühungen, die Frage der Zulässigkeit seines Verhaltens zu klären, hat der Ehrengerichtshof zu Recht als "völlig unzureichend" angesehen. Wie der Rechtsanwalt selbst vorträgt, hat er von den um Rat gefragten Kollegen keine konkrete Antwort erhalten. Im Kommentar von Isele hat er angeblich keine warnenden Hinweise gefunden, obwohl es dort zum Beispiel (S 608) heißt, jeder Rechtsanwalt werde gut daran tun, sich auf solche Honorarvereinbarungen von vornherein nicht einzulassen. Die Rechtsprechung hat er nicht überprüft. Auch hat er davon abgesehen, eine Anfrage an die Anwaltskammer zu richten. Unter diesen Umständen kann - entgegen der Auffassung der Revision - von einer Unvermeidbarkeit des Verbotsirrtums keine Rede sein. Soweit sich die Revision für ihre Auffassung auf Tatsachen stützt, die aus dem angefochtenen Urteil nicht hervorgehen, kann sie damit nicht gehört werden. Eine Verfahrensrüge hat sie nicht erhoben. 

III. Die Überprüfung des Rechtsfolgenausspruchs hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Rechtsanwalts ergeben. Die von der Revision beanstandete Erwägung des Ehrengerichtshofs, der Rechtsanwalt habe durch sein Verhalten nicht unbedeutende Einnahmen und auch einen gewissen Werbeeffekt erzielt, wird von den getroffenen Feststellungen getragen und ist als tatsächliche Würdigung hinzunehmen. 

BGHSt 30, 22-28 (Leitsatz 1 und Gründe) JZ 1981, 203-204 (Leitsatz 1 und Gründe) NJW 1981, 998-999 (Leitsatz 1 und Gründe) MDR 1981, 514-515 (Leitsatz 1 und Gründe) AnwBl 1981, 293-295 (Leitsatz 1 und Gründe)   LM Nr. 1 zu § 3 BRAGebO (Leitsatz 1) 
Verfahrensgang

vorgehend Ehrengericht für Rechtsanwälte München 28. März 1979 1 EG Nr. 65/78
Diese Entscheidung zitiert

Vergleiche BGH 7. Zivilsenat Entscheidung vom 15. Dezember 1960 VII ZR 141/59
Berufspflichten des Rechtsbeistands - Erfolgshonorar des Rechtsanwalts und des Rechtsbeistands
Unzulässige Vereinbarung von Erfolgshonorar für Rechtsanwälte und Rechtsberater 

Zur Strafbarkeit eines Rechtsanwalts wegen Gebührenüberhebung 

Anmerkung Gribbohm LM Nr. 1 zu § 3 BRAGebO
Standeswidrigkeit der Vereinbarung von Erfolgshonoraren in "numerus clausus"-Fällen (f)
� Siehe dazu allgemein: Schneider, Die Vergütungsvereinbarung, Münster 2006; Maurer/Krämer/Kilian, Vergütungsvereinbarung und –management, München 2005; Lutje, Vergütungsvereinbarung für Einsteiger, München 2006; Bundesrechtsanwalts-kammer, BRAK-Information, Heft 5, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, Berlin 2006; Hinne/Klees/Teubel/Winkler, Vereinbarungen mit Mandanten, Baden-Baden 2006; Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte, Bonn 2006; Madert/Schons, Die Vergütungsvereinbarung des Rechtsanwalts, 3. Aufl. München 2006; von Seltmann, Die anwaltliche Vergütungsvereinbarung, Stuttgart 2006.


� So aber Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4 Rn. 2.


� Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4 Rn. 2.


� § 15 RVG.


� So aber Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4 Rn. 3.


� Die Bestimmung ist inzwischen von der Satzungsversammlung aufgehoben worden; mit dem 1.3.2006 sind die Begrenzungen auf die beiden Bezeichnungen Tätigkeitsschwerpunkt und Interessenschwerpunkt entfallen; auch eine zahlen-mäßige Begrenzung fehlt. .


� § 1 FAO.


� Siehe dazu OLG Hamm AnwBl 2004, 653


� Wettmann, R.W., Jungjohann, K., a.a.O., S. 34.


� Ob die Rechtsberatung in diesen Fällen von Rechtsanwälten erfolgt oder sogar von Rechtsanwälten, die bei der Rechtsschutzversicherung angestellt sind, lässt sich ebenso wenig überprüfen wie die Tatsache, ob eine Vergütung für den freiberuflichen Rechtsanwalt vereinbart wurde, die den gesetzlichen Anforderungen nach § 4 Abs.2 letzter Satz RVG genügt.


�Balzer/Jensen, Anwälte -Mandate, Macht und Mammon. manager magazin 10/96, 76 - 97.


�Beispielsweise wurde am 18.11.96 von RTL eine Talk Show mit Ilona Christen ausgestrahlt, die dort mit sog. Opfern von angeblich betrügerischen Rechtsanwälten sprach. Thema: ”Anwälte.....zu faul und zu teuer”.


�Die neuen Regeln für Freiberufler, IMPULSE, 3/97, 48-49.


�Zum Zusammenhang zwischen verfehlter Gebührenpolitik und dem verstärkten Wettbewerb auf dem deutschen Rechtsberatungsmarkt vgl. Mauer/Krämer, Marketing-Strategien für Rechtsanwälte, München 1996, 167; s.a. Risch, Auszug aus dem Olymp, manager magazin 2/97, 133 - 1996: 80000 zugelassene Rechtsanwälte, über 100 000 im Jahr 2000; inzwischen sind es mehr als 140.000.


� Siehe auch Elsing, S.H., McDonald, K.: Sind die Zeiten des Zeithonorars vorüber? Vermögen & Steuern, 6/99, S. 7 – 10.


�Weißbrodt/Wirtz, Ist Ihr Steuerberater sein Geld wert? Impulse 10/98, 182 - 194.


�Winters, Der Rechtsanwaltsmarkt, Köln 1990, 221; Schiefer/Hocke, Marketing für Rechtsanwälte, 1996, 55, 56.


�Koch, Anwaltswerbung mit dem Honorar. AnwBl 1996, 264 -265 - Zuck, R.: Gehört die Zukunft der Anwalts-GmbH. ZRP, 1995, 69.


�Undritz, Advocatus Calculat - Erfolgshonorar und Wettbewerb, AnwBl 1996, 113 - 124.


�Madert, Attraktive Möglichkeiten der BRAGO, AnwBl. 1998, 436 – 441.


� Dazu trägt auch das Berufsrecht bei, indem des in § 6 Abs. 2 BORA die Angabe von Erfolgs- und Umsatzzahlen verbietet. Obwohl die Vorschrift offensichtlich verfassungswidrig ist, werden Verstöße von kleineren Kanzleien von den Rechtsanwaltskammern verfolgt; Berichte in überregionalen Tageszeitungen im wirtschaftsteil von und über größeren Rechtsanwaltskanzleien finden dagegen nicht die Aufmerksamkeit der Rechtsanwaltskammern.


�Zuck, a.a.O., 70.


�Knief, P.: Das Preis-/Leistungsverhältnis der anwaltlichen Dienstleistungen. AnwBl 2/99, S. 76 - 90.


�Scharf, Probleme der geltenden BRAGO – Reformansätze, AnwBl. 1998, 434 – 435.


�Eine Reihe von praktischen Beispielen aus dem nicht-anwaltlichen Bereich findet sich bei Dolan/Simon, Power Pricing - How Managing Price Transforms the Bottom Line. New York 1996, 36 ff.


� Zur Stundensatzberechnung vgl. Knief, Das Preis-/Leistungsverhältnis der anwaltlichen Dienstleistungen - Eine Auseinandersetzung mit der Zeitgebühr, AnwBl. 1989, 258 - 269. - Fedtke, Wirtschaftsunternehmen Anwalts- und Notarkanzlei. Köln 1993,  31 ff.


�Stevens/Loudon, Fee Strategies for Legal Service Marketing. In: Winston, W.J. (Ed.), Marketing for Attorneys and Law Firms, New York, London, Norwood 1993,  69 - 78.


�Siehe hierzu auch N.N., Wie können Sie die Rentabilität eines von einem Mitarbeiter erledigten Auftrages errechnen? BRAGO professionell, 6/97, 4 – 6.


�	Simon, Preispolitik. In: Tietz, B. (Hrsg.), Handwörterbuch des Marketing, Stuttgart 1995, S. 2068 - 2085.


�	Es handelt sich um einen weit verbreiteten Marketing-Mythos anzunehmen, daß ein Unternehmen einen bestehenden Marktpreis zu akzeptieren hat, also ein Opfer der Preispolitik der Wettbewerber ist. Clancy/Shulman, Marketing Myths that are Killing Business. New York 1995,  214.


� Wenig hilfreich ist insoweit die Ausarbeitung der Bundesrechtsanwaltskammer in Band 5 mit dem Thema Vergütungsvereinbarung. Unabhängig davon, dass das neue Schrifttum zur Anwendbarkeit der §§ 305 c ff BGB aufgrund des zu frühen Redak-tionsschlusses nicht vorhanden ist, fehlt es an einer Hilfestellung zur Bestimmung der Höhe der Vergütung. Diese Hilfe hätte man von der Berufsorganisation, die für sich in Anspruch nimmt, alle deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  zu vertre-ten, erwarten können.


�	Die in Abb. 3 gezeigte Preis-Absatz-Funktion zeigt die maximale Zahlungsbereitschaft potentieller Kunden. Die Mandanten nehmen theoretisch (bei rationalem Verhalten) eine Beratung in Anspruch, wenn der Nettonutzen, d.h. die Differenz zwischen Nutzen minus Preis für sie positiv ist. Falls die Zahlungsbereitschaft eines Mandanten höher liegt als der Preis, kommt diesem eine sogenannte ”Konsumentenrente” zu, falls die Zahlungsbereitschaft allerdings geringer ist, wird der Mandant von einer Consultation absehen und sich an eine andere Kanzlei wenden.


�	Vgl. Zur Preisdifferenzierung u.a. Tacke, Pricing ..., a.a.O. - Laker, Wie Sie für jede Leistung den richtigen Preis finden. Versicherungskaufmann, 3/1996, 24 f.


� 	Faßnacht, M.: Preisdifferenzierung bei Dienstleistern. Zeitschrift für die Betriebswirtschaft, Jg. 68 (1998), Heft 1, S. 719 - 743.


� Bischoff, Zukunftsmodell ”Freier Beruf” - Qualifikation in Erfolg umsetzen. Stuttgart 1995, 100.


�	Die Intransparenz auf dem Rechtsanwaltsmarkt, übrigens kein rein deutsche Phänomen, machen sich einige Beratungsunternehmen zunutze, indem sie versuchen, auf der Basis von Expertenurteilen und sonstigen Insider-Informationen für Europa Kanzleiranglisten - sog. Rankings - im Wirtschaftsrecht aufzustellen. Dabei handelt es sich u.a. um ”Euromoney” und ”Legalease”. Zu einer vergleichenden Darstellung beider Listen für Deutschland siehe z.B. Bierach,/Kersting, Die Unbekannte Elite. Wirtschaftswoche, vom 19.9.1996, 130 - 136; Ein anderes Ranking ist dem manager magazin zu entnehmen, a.a.O.


�	Weitbrecht, Anwalts-Leistungen sollten sorgfältig ausgeschrieben werden. Blick durch die Wirtschaft, vom 11.08.1994.


�	Balzer/Jensen, Mandate, Macht und Mammon. manager-magazin, 10/96, 76 - 97.


�	Zu einer allgemeinen Einführung vgl. Simon, Preismanagement kompakt. Wiesbaden 1995, 125.


�	Zu einer aktuellen, detaillierten und weitergehenden Darstellung der Argumente sowie der Kritik an der gegenwärtigen Gebührenordnung wird verwiesen auf Michalski/Römermann, Preiswettbewerb unter Rechtsanwälten, AnwBl 1996, 241 - 246.


�	Vgl. Undritz, a.a.O., 115.


�	So BRAGO professionell, 8/1998, 12.


�	Heussen, Umgang mit Anwälten. München 1995, 99: ”Tatsächlich geht die Theorie des Gesetzgebers, daß die kleinen sich mit den großen Streitwerten mischen werden, in der Praxis nicht ganz auf.”


�	Empirische Hinweise darauf gibt nicht nur die Einkommensteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes, sondern auch das STAR-System des Instituts für Freie Berufe in Nürnberg. Aus beiden Erhebungen wird eine sehr starke Streuung der Anwaltsumsätze ersichtlich, wie sie generell bei Freiberuflern üblich ist, vgl. Passenberger, STAR: Einkommenssituation deutscher Rechtsanwälte 1994, BRAK-Mitt 5/96, 174 - 179; zu Freiberuflern allgemein s.a. Disterer,  Einkünfte von freiberuflich Tätigen im Vergleich, AnwBl 12/96, 614-617.


�	Wasilewski/Reith,  Qualitätssicherung in Freien Berufen, Köln 1988,  286 ff.


�	S.a. Feuerich/Braun, BRAO, 5. Aufl., § 43a, Rdnr. 42 ff.


�	Vgl. Dazu insbesondere Reed, The Fixed Fee: The Favorite Alternative Billing Method, Law Practice Management, Vol. 22 (1996), May/June,  22 - 27.


�	Schmidt führt aus, daß Retainer in den USA bisher von den Klienten eher abgelehnt wurden. Trotzdem erfreut sich diese Pricing-Methode mittlerweile stärkerer Akzeptanz. Schmidt, Pricing and Billing Techniques, a.a.O., 11A8.


�	Sicherlich ist für einige Mandanten, die auf die Beratung durch einen bestimmten Anwalt oder eine bestimmte Kanzlei festgelegt sind, wichtig und gleichzeitig wertvoll zu wissen, daß der spezielle Berater im Bedarfsfall ihnen auch tatsächlich zur Verfügung steht (und nicht etwa der Konkurrenz).


�	Morris, Two Pioneers Make Their Fixed-Fee Deal Work, The American Lawyer, Dezember 1993, 5.


�	Die Reaktion einiger großer Unternehmen bestand darin, daß die einst loyalen Klienten ihre langjährigen Beziehungen mit Anwaltskanzleien beendeten und eigene Rechtsabteilungen verstärkten, von denen man erwartete, sie könnten Standardprozesse effizienter verrichten. McRae, The Law Firm of the Future, Law Practice Management, Vol. 22 (1996), October, 20 - 29; In deutschen Unternehmen wird derzeit diskutiert, ob und wann es sich lohnt, Rechtsberatung outzusourcen, dazu Malarkey, Outsourcing der rechtlichen Beratung, Blick durch die Wirtschaft am 23.12.96 - ”Ein erfolgreiches Outsourcing fordert von der Seite der externen Anwälte ein qualifiziertes und auf den individuellen Bedarf des Unternehmens ausgerichtetes Leistungsangebot”.


�	Mündliche Auskunft vom 11.10.1996 durch Mrs. Sally Schmidt, Präsidentin von Schmidt Marketing, einer in Wisconsin ansässigen Beratungsfirma, die ausschließlich auf Anwaltskanzleien ausgerichtet ist.


�	Morris, Five Questions to Ask Yourself between Crises, The American Lawyer, June 1996, 7 - 9 und 50 - 51.


�	Morris, The New Seller´s Market, The American Lawyer, October 1996, 7 - 9 und 59.


�	Siehe zum Gesamten: Schmidt, Pricing and Billing Techniques, In: American Bar Association (Ed.), Marketing the Law Firm, Chicago 1995, 11A1 - 11A15. Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Anwaltsrechnungen ist, dass meist größere Unternehmen sich den Luxus erlauben, spezielle Institute zu engagieren, die die Rechnungen überprüfen. 


�	Siehe nur: McRae, a.a.O.,  23: ”The public also feels that it has been victimized by lawyers and has even less ability than major corporations to do anything about it” und an anderer Stelle: ”Until we take a more realistic look at why we have an image problem, the public will (and should) continue to distrust us and view us as adversaries.”


�	Imageumfragen haben gezeigt, dass weniger als 20 % der Amerikaner Vertrauen zu Anwälten haben. Die Kritik betrifft dabei häufig die überzogenen Honorarforderungen. Vgl. Rosen, How Can Lawyers Improve Their Image? Altman Weil Pensa Report to Legal Management, Vol. 18 (1992), August,  9 - 12.


�	Unterstützt wird dies auch durch die verstärkte Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die von Nichtjuristen gegeben wird. Vgl. Dazu Weklar, Legal Shock: Impact of Industry Trends on Marketing, Marketing Management Newsletter, Summer 1992, 6 - 8.


�	Reed, The Fixed Fee: The Favorite Alternative Billing Method, a.a.O.  22.


�	Zur Bedeutung der Klientenbindung für den wirtschaftlichen Erfolg der Rechtsanwaltskanzlei vgl Krämer/Mauer, Die strategische Bedeutung der Klientenzufriedenheit für den Rechtsanwalt, BRAK-Mitt. 1996, 22 - 26.


�	Beispielsweise beträgt das eingesetzte Stundenhonorar 200 € bis zu einer Gesamtstundenzahl von 200, ab der 201. Stunde beläuft sich das Honorar dann auf 150 €. Dieses Modell wird in der Praxis häufig von Energieunternehmen realisiert. 


�	Franzen, Prozessaufwand bei Gericht und Anwalt – betriebswirtschaftlich und anschaulich – mit Folgerungen NJW 1993, 438 - 439.


� BRAGO PROFESSIONELL, Wirtschaftliche Kanzleiführung: Was kostet eine Anwaltsstunde? 6/1995, 1. Aus der Wirtschaftspresse ist zu entnehmen: 600 - 800 DM beim Seniorchef einer größeren Wirtschaftskanzlei; Zur Höhe von Stundensätzen s.a. Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, BRAGO, 12. Aufl., München 1994, § 3 Rndnr. 9 - ”In Anwaltskreisen wird über Stundensätze zwischen 200 DM und 500 DM gesprochen.”


�	Teubel, Gebührenmanagement in der Anwaltskanzlei, Neuwied 1996, 74; Hansens, a.a.O., § 3 Rndnr. 30


�	Undritz, Anwaltsgebühren - Tradition und Wettbewerb, Schriftenreihe des Instituts für Anwaltsrecht, Bonn 1994, 132 ff.


�	Dem interessierten Leser mit Zugang zum Internet sei das Beispiel Wayne Wright empfohlen. Dessen Angebot: Es fallen keine Gebühren an, wenn der Fall nicht gewonnen wurde und 24-h-Telefonbetreuung über das Telefon, Termine am Wochenende sind möglich. Siehe: www.waynewright.com.


�	Dabei insbesondere bei Anwälten, die sich auf die Durchsetzung privater Schadensersatzansprüche spezialisiert haben. Bei einem positiven Ausgang des Verfahrens beanspruchen die Rechtsvertreter dann zwischen 30 und 50 % der zuerkannten Schadensersatzsumme.


�	S.a. Zuck, a.a.O., S. 70.


�	Vgl. Hierzu vor allem zwei aktuelle Beiträge: Undritz, a.a.O. - Michalski/Römermann,  a.a.O.; siehe dazu auch: BVerfG, 1 BvR 2578/04: 


1. Verbietet die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts oder seine Stellung als Organ der Rechtspflege ein bestimmtes Maß an Interessenverquickung? Lassen sich diese Begrifflichkeiten überhaupt verlässlich bestimmen? 2. Führt ein anwaltliches Erfolgshonorar tatsächlich zu einer konfliktträchtigen Interessenverquickung?...3. Darf der Gesetzgeber zur Rechtsfertigung des Verbots von Erfolgshonoraren den Aspekt der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts heranziehen, wenn er selbst wirtschaftliche Anreize verfahrenslenkender Art (beispielsweise im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) geschaffen hat? 4. Kann gegen die Zulässigkeit eines Erfolgshonorars der Gedanke des Verbraucherschutzes ins Feld geführt werden? ... 5. Kann dem Risiko einer Übervorteilung von Mandanten oder eines unsachgemäßen Handelns des Rechtsanwalts nur durch ein absolutes Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars begegnet werden?“ 


�	Allgemein für den Beratungssektor dargestellt bei Larew/Deprosse, Erfolgshonorare für Berater? Harvard Business Manager, Heft 1/1997, 107 - 113. Wie im Bereich der Rechtsberatung beziehen auch im verwandten Bereich der Unternehmensberatung die meisten Berater eine ablehnende Haltung gegenüber dem Erfolgshonorar. Vgl. dazu auch BDU (Hrsg.): Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Unternehmensberatern. Bonn 1992, 11: ”Erfolgshonorare oder gar Erfolgsprovisionen sind bei seriösen Beratern durchaus unüblich. Es handelt sich hier oft um Lockvogel-Angebote oder der vermeintliche Berater möchte sich auf geschickte Weise zum nichthaftenden Mitgesellschafter des Unternehmens machen.”


�	Schonbrun, a.a.O., 459.


�	www.snafu.de/foris-ag/partner


�	Fällt der Stundensatz zu niedrig und die Basisgebühr zu hoch aus, besteht für den Mandanten ein zu großer Anreiz, die Kanzlei auch in belanglosen Fragen zu kontaktieren, deren Lösung im Normalfall als zu aufwendig gesehen würde. Auf der anderen Seite hat der Mandant wenig Nutzen, wenn sowohl die Basisgeühr als auch der Stundensatz zu hoch ausfallen.


�	Ein einprägsames Beispiel für diese Methode ist die Bahncard. Sie kostet 200 € für Fahrer der 2. Klasse und beinhaltet die Halbierung des Fahrpreises. Während diese besonders für Vielnutzer lukrativ ist, können Wenigfahrer auf die Bahncard verzichten und den normalen Tarif bezahlen. Vgl. dazu insbesondere Simon/Tacke, Mit nichtlinearer Preisbildung zu höherem Gewinn. Harvard Business Manager, Heft 4/1992, 56 ff.


�LG Bonn, BRAK-Mitt. 2002, 199; OLG Dresden EWiR 1995, 911; OLG Nürnberg AnwBl. 1995, 265; BGH EBE/BGH 1995, 162; OLG Nürnberg Stbg 1995, 215 = WRP 1995, 510 = StB 1995, 228 = DStR 1995, 1566; Feuerich/Braun, BRAO, 5. Aufl., § 43b, Rdn. 60; BGH BB 1997, 1278 = MDR 1997, 792 = AnwBl. 1997, 495 = Stbg 1997, 415; OLG Celle NJW 1996, 855; OLG Hamm AnwBl. 1996, 470; Freitag AfP 1996, 346.


� OLG München OLGR München 2000, 245; OLG Nürnberg NJW 2001, 2481; OLG München NJW 2000, 2824; Braun  BerlAnwBl. 1995, 111 ff.; Feuerich/Braun, BRAO, 5. Aufl., § 43b, Rdn. 63; Berweck  AnwBl. 1989, 332; Eich BerlAnwBl. 1988, 211 ff. = MDR 1989, 4; Löwe AnwBl. 1988, 545; EGH Hamm BRAK-Mitt. 1993, 226 = Stbg 1994, 116; Henssler/Prütting/Eylmann, BRAO, § 43b, Rdn. 29; Büttner, Festschrift für Vieregge, S. 99 ff; Koch AnwBl. 1996, 264 ff.


� EGH Schleswig NJW 1993, 1340 = EWiR 1993, 41 = Stbg 1993, 395; OLG Düsseldorf NJW 2003, 362 im Fall der Verteilung eines Rundschreibens an eine große Zahl von Mietern mit dem Hinweis, dass eine bestimmte Bestimmung aus dem vom Vermieter abgeschlossen Mietvertrag unwirksam ist; das OLG Celle (NJW 2002, 1210) hat ein Glückwunschrundschreiben eines Rechtsanwalts für berufswidrig erklärt, in dem ein Angebot zur Rechtsberatung gegeben wurde mit der Zusage, einen Betrag in Höhe von 50,00 DM auf das Honorar als Geschenk zu vergüten; zulässig ist die Versendung eines Interessentenrundschreibens nebst Vollmachtsformular an eine Vielzahl von potentiellen Mandanten, OLG München NJW 2002, 760; AnwG München AnwBl 1999, 171; a.A. BVerfG NJW 1992, 1614 = BRAK-Mitt. 1992, 111; Löwe AnwBl 1988, 545, 552; RAK Hamburg AnwBl 1995, 89.


� AGH Stuttgart AnwBl. 1996, 539 = BB 1996, 2539 = NJW 1997, 1315.


� Sagawe, Kammerreport RAK Hamburg v. 20.8.1996, S. 6 ff; Schopen/Gumpp NJW-CoR 1996, 112 ff; Wagner/Lerch NJW-CoR 1996, 380 ff; LG Trier  EWiR 1996, 1051 = WRP 1996, 1231 = StbG 1996, 509 = NJW-CoR 1996, 387 = CR 1997, 81 = ZUM 1997, 147 = WiB 1997, 326; insoweit bestätigt durch OLG Koblenz ZIP 1997, 377 = WiB 1997, 326 = StbG 1997, 175 = WRP 1997, 478; Koch Info RAK Celle 1/97, S. 4; Scheuerl NJW 1997, 1291; Schmittmann MDR 1997, 601, 604; Härting/Steinbrecher AnwBl 2005, 10 ff.


� Handelsblatt vom 12.7.1999; siehe dazu auch: Krämer/Mauer/Braun, Erfolgreiche Anwaltswerbung, S. 91 f; ; Krämer/Mauer/Kilian, Vergütungsvereinbarung und –management, S. 158.


� � HYPERLINK "http://www.anwaltonline.de" ��www.anwaltonline.de� (Stand 4.8.2005)


� ZDF, Morgenmagazin vom 4.8.2005 zum Thema Discount-Anwälte und Rechtsberatung per Telefon


� BGH NJW 2005, 1266 = BRAK-Mitt. 2005, 139; BVerfG NJW 2004, 3768 = AnwBl 2005, 71; BVerfG NJW 2003, 2816 = AnwBl 2003, 584 = BRAK-Mitt. 2003, 275; OLG Hamm NJW 2004, 3269 = AnwBl 2004, 653; LG Bremen NJW 2004, 2837 = AnwBl 2004, 655; LG Essen NJW 2004, 2935; KG NJW-RR 2002, 1497 = BRAK-Mitt. 2003, 283; LG München CR 1996, 736 = BRAK-Mitt. 1997, 95; 


� RGBl 1879, 


� Quednau, Kommentar zu Deutschen Gebührenordnung für Rechtsanwälte, Berlin 1910, § 93 Anm. 14 ff; Friedländer, Die Deutsche Gebührenordnung für Rechtsanwälte, 8. Aufl., § 93 Rdn. 23; siehe dazu auch: 


� EGH 7, 151; 5, 131; 7, 115 und 126.


� A.a.O., § 93 Anm. 14, 15, 17.


� A.a.O., § 93 Rdn. 23


� Zu den fehlenden zivilrechtlichen Auswirkungen bei einem Verstoß gegen das Verbot der Gebührenunterbietung: Undritz, Anwaltsgebühren, Diss. Freiburg 1993, S. 92 ff.


� Der Mandant hat in der Regel kein Interesse, da er befürchten muss, gegebenenfalls das gesetzliche Honorar zahlen zu müssen; der Rechtsanwalt müsste sich bei einer Klage auf das gesetzliche Honorar widersprüchliches Verhalten vorwerfen lassen.


� Zivilrechtlich musste sich der BGH lediglich in zwei Fällen mit Gebührenunterbietung beschäftigen: BGH NJW 1980, 2407; BGH NJW 1982, 2329; in beiden Fällen stellte der BGH in erster Linie auf einen Verstoß gegen berufsrechtliche Bestimmungen ab – Gefährdung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts -; er sah jedoch davon ab, das Ergebnis allein aus einem Verstoß gegen § 3 BRAGO herzuleiten. Undritz (S. 93 ff) hat im Übrigen überzeugend belegt, dass § 3 BRAGO kein gesetzliches Verbot der Gebührenunterbietung enthielt. 


� Zur Entstehungsgeschichte vom „Vademecum“ aus dem Jahre 1928 (AnwBl 1928, 117), über die „Richtlinien der Reichsrechtsanwaltskammer“ vom 21.2.1936 (abgedruckt bei Noack, Kommentar zu Reichsrechtsanwaltsordnung, Leipzig 1937; S. 258 ff) und die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft der Kammervorstände vom 2./.3.5.1963 zu den RichtlRA vom 21.6.1973, siehe Lingenberg/Hummel/Zuck/Eich, Kommentar zu den Grundsätzen des anwaltlichen Standesrechts, 2. Aufl., Einl. Rdn. 3 bis 6.


� BVerfGE 76, 171 = ZIP 1987, 1559 = NJW 1988, 191 = AnwBl. 1987, 574 = DVBl. 1988, 209 = JZ 1988, 228 = DRiZ 1988, 37 = GRUR 1988, 428 = DB 1987, 2643 = EuGRZ 1987, 594 = EWiR 1987, 1205 = FR 1987, 600 = MDR 1988, 110 = NStZ 1988, 74 = NVwZ 1988, 143 = JZ 1988 242 = HFR 1988, 118 = DVBl. 1988, 188 = Rbeistand 1987, 212 = JA 1988, 403 = JuS 1989, 55 = AP Nr. 63 zu Art. 12 GG. 


� BGBl. 1994 I, 2278.


� Zur Auslegung des neuen § 3 BRAGO siehe: Madert in: Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., § 3 Rdn. 1 ff; Madert, Die Honorarvereinbarung des Rechtsanwalts, 2. Aufl., S. 69 ff; Braun in: Göttlich/Mümmler, BRAGO, 19. Aufl., Gebührenverzicht.


� Madert in: Gerold/Schmidt/v.Eicken/Müller-Rabe, RVG, 16. Aufl., § 4 Rdn. 11 ff; Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Praxis des Vergütungsrechts, Teil 1, Rdn. 499 ff;  Podlech-Trappmann in: Bischof/Jungbauer, RVG, § 4 Rdn. 17 ff; Rehberg/Xanke, RVG,  Vergütungsvereinbarung 3.5.; Fraunholz in: Riedel/Sußbauer, RVG, 9. Aufl., § 4 Rdn. 3; Gebauer/Schneider, RVG, 2. Aufl., § 4 Rdn. 137 ff; Teubel in: Mayer/Kroiß, RVG, § 4 Rdn. 97 ff; Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl., § 4 RVG Rdn. 48 ff.


� BRAK-Mitt. 1996, 241 ff, Inkraftgetreten am 11.3.1997 (BRAK-Mitt. 1997, 81); Neubekanntmachung (BRAK-Mitt. 1999, 121 ff).


� Zur rechtlichen Zulässigkeit dieser Bestimmung siehe: Wirtz, Die Regelungskompetenz der Satzungsversammlung, Diss. Köln 2003, S. 280 ff.


� Die Werbung mit einer Gebührenerhöhung ist in der Praxis nicht das Problem; mit einer überzogenen Erhöhung kann nicht geworben werden; eine zulässige Gebührenerhöhung ist berufs- und damit auch wettbewerbsrechtlich unproblematisch.


� Siehe dazu auch: Quednau, a.a.O., § 93, Anm. 11.


� RGBl 1923 I, 700.


� Friedländer, Die Deutsche Gebührenordnung für Rechtsanwälte, 7. Aufl., § 93 Rdn. 25.


� RGBl 1926 I, 413


� Friedländer, a.a.O., 8. Aufl., § 93 Rdn. 25.


� EGH 16, 201, 301, 311, 329, 345; 17, 162; siehe dazu auch: Friedländer, Kommentar zur Rechtsanwaltsordnung vom 1.7.1878, 3. Aufl., § 93 Rdn. 21.


� Madert in: Gerold/Schmidt, BRAGO, § 3 Rdn. 12; Madert S. 91 ff.


� Lingenberg/Hummel/Zuck/Eich, § 51 Rdn. 4.


� Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Müller-Rabe, § 4 Rdn. 136 ff; Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Teil 1, Rdn. 532 ff; Gebauer/Schneider, § 4 Rdn. 117 ff; Podlech-Trappmann in: Bischof/Jungbauer, § 4 Rdn. 21 ff; Fraunholz in: Riedel/Sußbauer, § 4 Rdn. 10; Rehberg/Xanke, Vergütungsvereinbarung, 4.; Teubel in: Mayer/Kroiß, § 4 Rdn. 78 ff.; Hartmann, § 4 RVG, Rdn. 66 ff.


� Kilian, Der Erfolg und die Vergütung des Rechtsanwalts, Diss. Köln 2003, S. 36.


� Friedländer, Rechtsanwaltsordnung, 3. Aufl., Exkurs II zu § 28, Rdn. 5 ff.


� EGH 3, 150, 251; 5, 74; 7, 121; 15, 208; 16, 296, 327; 22, 151; RGZ 115, 141; 142, 70; RG JW 1927, 513;  siehe auch die Verhandlungen des Anwaltstages 1920, JW 1921, 928 ff. Bemerkenswert ist die Entscheidung EGH 22, 111, in der ein Vorstandsmitglied des DAV ein Erfolgshonorar vereinbart hatte und auf Druck des DAV die mit dem Fall befassten Ehrengerichte den Rechtsanwalt in beiden Instanzen frei sprachen.


� BGBl 1950 I, 455, 505.


� BGBl. 1957 I, 907.


� BGH LM § 1 RAGebO, Nr. 1,3; siehe dazu auch: Lewald NJW 1961, 313, 314.


� KG RzW 1958, 374; OLG Köln RzW 1959, 46; siehe dazu auch: Kilian, a.a.O., S. 72 ff.


� BGHZ 39, 142.


� Lingenberg/Hummel/Zuck/Eich, § 52, Rdn. 12 ff.


� BGHSt 30, 22 = NJW 1981, 998; siehe auch aus der ehrengerichtlichen Rechtsprechung: EGH Frankfurt AnwBl 1966, 407, 408; EG Hamburg EGE XI, 185.


� BVerfGE 76, 171.


� BGBl. 1994 I, 2278.


� Feuerich/Braun, BRAO, § 49 b, Rdn. 24 ff.


� § 191e BRAO. 


� BRAK-Mitt. 1997, 81. Entgegen der Auffassung des BMJ in dem Aufhebungsbescheid sollte § 21 Abs. 2 BORA lediglich zu einer Klarstellung führen. Es sollte der Anwendungsbereich, Erfolgshonorare zu vereinbaren, nicht  über den Rechtszustand vor Inkrafttreten des § 49 b erweitert werden. Das Verbot des Erfolgshonorars, das die Unabhängigkeit des Rechtsanwaltes sichern soll (BT-Drucks 12/4993, S. 31), sollte nach Abwägung mit anderen Rechtsgütern dann nicht gelten, wenn an bestehende gesetzliche Vorschriften der BRAGO angeknüpft wurde. Die erhöhte Vergleichsgebühr nach § 23 BRAGO für den Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs wird damit begründet, dass „das Bemühen des Rechtsanwalts gefördert werden soll, Streitigkeiten ohne Inanspruchnahme des Gerichts durch gütliche Einigung zu erledigen (BT-Drucks. 12/6962, S. 103). Diese Wertung des Gesetzgebers sollte durch die Bestimmung des § 21 Abs. 2 BORA auch für Gebührenvereinbarungen übernommen werden. Sie hatte somit lediglich klarstellenden Charakter und ging über die bisherige Übung in der Anwaltschaft nicht hinaus. Anerkannt ist, dass ein Anwalt sowohl in einem außergerichtlichen als auch in einem gerichtlichen Verfahren mit einer Partei eine Honorarvereinbarung treffen kann, in der statt des gesetzlichen Streitwertes ein doppelt oder dreifach so hoher Streitwert vereinbart wird. Dies führt bei Abschluss eines Vergleiches, also dem Eintritt eines Erfolges, zu einer Erhöhung des Honoraranspruches des Rechtsanwalts.�Ebenfalls anerkannt ist, dass ein Anwalt etwa eine Gebührenvereinbarung in der Weise abschließt, dass in einem gerichtlichen Verfahren statt der 10/10 Gebühren 13/10 Gebühren zu zahlen sind. Dies führt nach Verhandlung und Abschluss eines Vergleiches in einem gerichtlichen Verfahren ebenfalls zu erhöhten Gebührenansprüchen, die vom Erfolg, nämlich dem Abschluss des Vergleiches abhängig sind. Ebenso wie im Fall der gesetzlichen Regelung wird bei einer derartigen Vereinbarung die Unabhängigkeit des Anwaltes nicht berührt. Soweit eine derartige Vereinbarung in krassem Verhältnis zu den gesetzlichen Gebühren und dem Umfang der Tätigkeit des Anwalts, der Schwierigkeit der Rechtssache und den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Mandanten steht, findet jederzeit § 138 BGB Anwendung.�Auch wenn die Vorschrift des § 21 Abs. 2 BORA durch das BMJ aufgehoben wurde, ergibt sich daraus nicht, dass die zuvor beschriebenen Honorarvereinbarungen unzulässig sind. Anknüpfend an § 84 BRAGO wäre es deshalb auch möglich, mit einem Mandanten zu vereinbaren, dass bei Einstellung des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens der Rechtsanwalt einen zusätzlichen Betrag erhält.


� BGBl 2004 I, 718 ff.


� AG Bonn AGS 1994, 76 = ZfSch 1993, 387; Gemeinsamer Senat Oberste Bundesgerichte BB 2000, 1645.


� Hartung/Römermann, RVG, § 4 , Rn. 87; Gerold/Schmidt/Madert, BRAGO, § 3 Rn, 5.


� Siehe dazu: OLG Hamm, AGS 1998, 98.


� Siehe dazu: BGH, NJW-RR 1990, 368 ff.; BGH, NJW 1996, 1964.


� BGH, NJW-RR 2003, 1481 = MDR 2003, 404 = GRUR 2003, 252.


� Siehe dazu unten unter „Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“


� BGBl 1994 I, 2278.


� BT-Drucks. 12/4993, S. 28: „Das Interesse potentieller Mandanten geht dahin zu erfahren, wie sie für ihr Rechtsproblem einen Spezialisten finden und was dieser kostet.“ Siehe dazu auch: Feuerich/Braun, § 43 b BRAO, Rdn. 155 ff; Lüken, Die Regulierung der Anwaltswerbung in den USA im Vergleich zu Deutschland, Diss. Osnabrück 2001, S. 223 ff.


� BGHZ 152, 153 ff zur Anwaltshotline und BGH BRAK-Mitt. 2005, 139 zur telefonischen Rechtsberatung


� NJW 2004, 3269 = AnwBl 2004, 653 = Rbeistand 2005, 100; die Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung wurde nicht angenommen: BVerfG NJW 2004, 3768 = AnwBl 2005, 71.


� BR-Drucks. 830/03, S. 231; Burhoff/Kindermann, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 2004, S. 286.


� BT-Drucks. 12/4993, S. 44: „Das nunmehr in § 49b Abs. 1 BRAO in der Fassung des Entwurfs geregelte grundsätzliche Verbot, geringere als in der BRAGO vorgesehene Gebühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern, soll einen Preiswettbewerb um Mandate und die mittelbare Vereinbarung von Erfolgshonoraren in gerichtlichen Verfahren verhindern. ... Dieses standesrechtliche Verbot bedarf jedoch der Lockerung für Fälle der außergerichtlichen Beratung ...“


� Madert in: Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., Einleitung, Rdn. 3; Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Müller-Rabe, RVG, Einleitung, Rdn. 5 ff.


� BRAGO und RVG


� Madert in: Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., Einleitung, Rdn. 6; Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Müller-Rabe, RVG, Einleitung, Rdn. 12.


� So schon: Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Teil 1 Rdn. 522 ff.


� §§ 48, 49, 49a BRAO.


� § 1 BRAO.


� BVerfGE 108, 150 = NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521 = MDR 2003, 1081 = BRAK-Mitt. 2003, 231.


� BVerfGE 108, 150 = NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521 = MDR 2003, 1081 = BRAK-Mitt. 2003, 231.


� § 132 BRAGO bzw. Nr. 2601 ff VV RVG.


� § 20 Abs. 1 Satz 2 BRAGO bzw. Nr. 2102VV RVG.


� BGHZ 152, 153 ff zur Anwaltshotline und BGH BRAK-Mitt. 2005, 139 zur telefonischen Rechtsberatung;  a.A.: Diekötter, Die Zulässigkeit der Rechtsberatung über Telefonmehrdienste, Diss. Köln 2001, S. 165 ff.


� BT Drucks. 12/4993, S. 31.


� Siehe dazu schon BT Drucks. 12/4993, S. 31.


� Undritz, AnwBl. 1996, 113; Göttlich/Mümmler/Braun, BRAGO, S. 1609.


� OLG Naumburg, BRAGOreport 2002, 159 = NJW 2002, 660; Es ist zweifelhaft, ob die Verkehrsanwaltsgebühr nach Nr. 3400 VV RVG eine gerichtliche Gebühr ist; dafür spricht zwar deren Stellung im 3. Teil des Vergütungsverzeichnisses; dagegen spricht jedoch der Tätigkeitsumfang des Rechtsanwaltes; dieser arbeitet nach dem Verständnis der Nr. 3400 VV RVG lediglich außergerichtlich; er stellt den Kontakt zwischen dem Mandanten und dem Verfahrensbevollmächtigten her.


� OLG Köln NJW-RR 2002, 1000 = OLGR Köln 2001, 282.


� BGH NJW 2001, 75 = BRAGOreport 2001, 26 = BRAK Mitt. 2001, 140.


� LG Kleve AGS 2000, 195 = Anwaltsblatt 2000, 259.


� LG Arnsberg AGS 2000, 23.


� LG Halle NJW-RR 1998, 1677.


� OLG Düsseldorf AGS 1999, 108 = OLGR Düsseldorf 1999, 388 = JMBl. NRW 1999, 282.


� Siehe oben


� Siehe dazu insbesondere: Schneider, Die Vergütungsvereinbarung, Rdn. 661 ff; Mayer, AGB-Kontrolle und Vergütungsvereinbarung, AnwBl. 2006, 168 ff; Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4, Rdn. 1 ff


� BGH, NJW 2003, 2386.


� Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4, Rdn. 111 


� Mayer/Kroiß/Teubel, RVG (1. Aufl.), § 4, Rdn. 50; a.A.: Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 682 (nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Vertragsfreiheit)


� Hinne/Klees/Teubel/Winkler, Vereinbarungen mit Mandanten, Rdn. 303; Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 684 ff


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 687 ff


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 687 ff


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 686


� Siehe § 9 RVG


� Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4, Rdn. 144


�  Mayer/Kroiß/Teubel, RVG (1. Aufl.), § 4, Rdn. 50; a.A.: Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 682 (nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Vertragsfreiheit)


� Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4, Rdn. 111 





� Bundesrechtsanwaltskammer, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, S. 26; Mayer/Kroiß/Teubel, RVG, § 4, Rdn. 140 ff; Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 727 ff.


� 


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 730 ff


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 733





� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 749


� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 750 ff; Bundesrechtsanwaltskammer, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, S. 26





� Schneider, Vergütungsvereinbarung, Rdn. 756 ff; Bundesrechtsanwaltskammer, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, S. 25


� Siehe dazu auch: Bundesrechtsanwaltskammer, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, S. 26 ff; 


� BGH, NJW  2003, 2386.


� BGH, NJW 1992, 899.


� OLG Köln, NJW 1998, 1960 = AGS 1998, 66 = JurBüro 1998, 257.


� OLG Zweibrücken, AGS 1999, 26.


� OLG Düsseldorf, OLGR Düsseldorf 1996, 211.


� Siehe dazu: Ebert, BRAk-Mitt. 2005, 271; von Seltmann, RVGreport 2005, 406; Hinne/Klees/Teubel/Winkler, Vereinbarungen mit Mandanten, Rdn. 278 ff; Bundesrechtsanwaltskammer, Thesen zu Vergütungsvereinbarungen, S. 28.


� Feuerich/Braun, § 49b, Rdn. 27; Braun  BerlAnwBl 1995, 111, 112; Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Müller-Rabe, § 4 RVG, Rdn. 126; Madert, Honorarvereinbarung, S. 92; Undritz AnwBl 1996, 113 ff; Kilian, S. 421; Schepke, Das Erfolgshonorar des Rechtsanwalts, Diss. Hamburg 1998, S. 102 ff.


� Siehe dazu insbesondere:Hommericht/Kilian, Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte, S. 102 ff


� 1 BvR 2576/04: „1. Verbietet die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts oder seine Stellung als Organ der Rechtspflege ein bestimmtes Maß an Interessenverquickung? Lassen sich diese Begrifflichkeiten überhaupt verlässlich bestimmen? 2. Führt ein anwaltliches Erfolgshonorar tatsächlich zu einer konfliktträchtigen Interessenverquickung?...3. Darf der Gesetzgeber zur Rechtsfertigung des Verbots von Erfolgshonoraren den Aspekt der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts heranziehen, wenn er selbst wirtschaftliche Anreize verfahrenslenkender Art (beispielsweise im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) geschaffen hat? 4. Kann gegen die Zulässigkeit eines Erfolgshonorars der Gedanke des Verbraucherschutzes ins Feld geführt werden? ... 5. Kann dem Risiko einer Übervorteilung von Mandanten oder eines unsachgemäßen Handelns des Rechtsanwalts nur durch ein absolutes Verbot der Vereinbarung eines Erfolgshonorars begegnet werden?“


� Bischof/Jungbauer, § 4 Rdn. 20. Keine Aussage zu dieser neuen Problematik enthalten: Fraunholz in: Riedel/Sußbauer, RVG, 9. Aufl., § 4 Rdn. 5; Gebauer/Schneider, RVG, § 4 Rdn. 27 ff; Hartung/Römermann, RVG, § 4 RVG, Rdn. 80.


� Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Müller-Rabe, § 4 RVG, Rdn. 135.


� Enders, RVG für Anfänger, Rdn. 276.


� Mayer/Kroiß, § 1 Rdn. 251.


� Siehe dazu: Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Teil 1 Rdn. 239.


� Bultmann, Die neue Rechtsanwaltsvergütung, Rdn. 160.


� Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Teil Rdn. 537 ff.


� Braun in: Hansens/Braun/Schneider, Teil Rdn. 545.


� BR-Drucks. 830/03, S. 293/294: „Das grundsätzliche Verbot eines Erfolgshonorars soll nicht angetastet werden. Gleichwohl soll eine Lockerung vorgeschlagen werden. Soweit der Gesetzgeber für die Anwaltsgebühren im RVG Erfolgskomponenten vorsieht, sollen auch Vereinbarungen zulässig sein. Eine solche erfolgsbezogene Gebühr ist die in Nr. 1000 VV RVG vorgesehene Einigungsgebühr. Nach der vorgeschlagenen Änderung soll es z.B. zulässig sein, eine höhere als die gesetzlich vorgesehene Einigungsgebühr zu vereinbaren.“


� So auch: Pohl (Präsident der RAK Berlin a.D.), BerlAnwBl 2005, 102, 106 ff.


� BRAK-Mitt. 1997, 81.


� BGBl 1994 I, 2278.


� BT-Drucks. 12/4993, S. 31.


� Für Verfassungswidrigkeit: Undritz, AnwBl. 1996, 113; Kilian, ZRP 2003, 90; Kleine-Cosack, AGS 2003, 41; a.A. Henssler/Prütting/Dittmann, BRAO, § 49b Rn. 16; Feuerich/Weyland, BRAO, § 49 BRAO Rn. 16, 30.


� Lingenberg/Hummel/Zuck/Eich, Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts, § 52 Rn. 16.


� Landsberger, RzW 1959, 239; RAK Berlin, BerlAnwBl. 1974, 46.


� Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, Rn. 1114.


� So auch: Pohl, Zulässigkeit des Erfolgshonorars de lege lata und unter rechtspolitischen Aspekten, BerlAnwBl 2005, 102 ff


� BGH, FamRZ 2004, 933 = WM 2004, 981. 


� BGH, BRAK-Mitt. 2004, 90 = MDR 2004, 202 = NJW 2004, 1169.


� BGH, MDR 2003, 836 = FamRZ 2003, 1096 = NJW-RR 2003, 1067 = BRAK-Mitt. 2003, 188 = AnwBl. 2003, 593 = AGS 2003, 341.


� KG, MDR 2003, 599 = BRAK-Mitt. 2003, 244.


� Mayer/Kroiß/teubel, RVG, § 4, Rdn. 180 (Fn. 68)


� Es muss dann der Streit entschieden werden, ob der Begriff des Verbrauchers im RVG ein anderer ist als im BGB. Arbeitnehmer ist kein Verbraucher im Sinne  des § 13 BGB, es gilt deshalb nie die Kappung für das erste Beratungsgespräch im Arbeitsrecht (OLG Hamm, AnwBl. 2004, 653)


Streit besteht darüber, ob es darauf ankommt, dass der Auftraggeber Verbraucher ist oder es sich um ein Geschäft des Verbrauchers handelt.


Bei Vertretung der zweiten Meinung, auch Abschluss eines Mietvertrages (Testament, Autokauf, Ehescheidung) kein Geschäft des Verbrauchers.





� Siehe S. 114 ff.


� Berlin, 26. Juni 2006 (Pressemeldung): Ab 1. Juli können Anwälte und Mandaten Beratungsgebühren frei vereinbaren �Ab 1. Juli können Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die Höhe der Gebühren für Beratung und Gutachten mit ihren Mandaten frei vereinbaren. Die gesetzlich vorgeschriebenen Sätze nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz fallen zu diesem Stichtag weg. „Anwälte und Mandaten sollten künftig gleich zu Anfang darauf achten, die außergerichtliche Vergütung ausdrücklich und möglichst schriftlich zu vereinbaren. Nur so lässt sich späterer Streit vermeiden. Eine solche individuelle Vereinbarung hat den großen Vorteil, dass der Mandant von vorneherein weiß, welche Rechnung ihn am Ende erwartet“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. �Nach der ab 1. Juli geltenden Fassung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes soll das Gespräch über die Höhe der Vergütung am Beginn der anwaltlichen Tätigkeit stehen. Wenn dennoch keine Vereinbarung über die Vergütung getroffen wird, erhält der Rechtsanwalt seine Gebühren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Danach ist die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Die konkrete Höhe regelt das BGB aber nicht. Es ist daher zu erwarten, dass jedenfalls in einer Übergangsphase die bisherigen gesetzlichen Gebühren als übliche Vergütung angesehen werden. In Betracht kommt aber auch eine Berechnung nach Stundensätzen, deren konkrete Höhe sich derzeit nicht voraussagen lässt. Das Gesetz enthält allerdings eine Regelung, um den Verbraucher, der mit seinem Anwalt keine Vereinbarung getroffen hat, vor unverhältnismäßigen Forderungen zu schützen. So darf der Anwalt auch in solchen Fällen für ein erstes Gespräch nicht mehr als 190 € und bei einer weiteren Beratung nicht mehr als 250 €, jeweils zzgl. Mehrwertsteuer fordern. Weitere Informationen unter: � HYPERLINK "http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?DEST=https%3A%2F%2Fssl%2Ebmj%2Ede%2Fcms%2Fextern%2Ephp%3Fmd5id%3D88db6f87188ff083b900d5cbb00156f7%26lid%3D284911%26pid%3Df%26cid%3D2493%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww%2Ebmj%2Ebund%2Ede%2Fanwaltsverguetung" \t "_b �www.bmj.bund.de/anwaltsverguetung�. 








� Soldan Institut, Der Preis der Zeit – Stundenvergütungen deutscher Rechtsanwälte, AnwBl. 2006, 472 ff


� Lediglich die Kappungsgrenze für die erste Beratung ist von 180,- € auf 190,- € angehoben worden.


� Siehe dazu oben unter V.2


� Durch die Änderung des RVG erhält der Rechtsanwalt nach Erlass eines Versäumnisurteils keine zusätzlichen Gebühren, wenn der Prozessgegner im Termin zwar vertreten war, jedoch nach Hinweis durch das Gericht nicht mehr auftritt, um nach Erlass des Versäumnisurteils seinen Sachvortrag zu ergänzen. Die Partei, die durch einen sorgfältig arbeitenden Rechtsanwalt vertreten wird, vergütet diese Leistung des Rechtsanwalts nicht. Es besteht deshalb das Bedürfnis, dem erfolgreichen Rechtsanwalt eine zusätzliche Vergütung zukommen zu lassen.





Mir dieser Vereinbarung kann auch der Tatsache Rechnung getragen werden, wenn umfangreiche Beweisaufnahmen zu mehreren Terminen führen. 


� Diese Vereinbarung eignet sich auch besonders für Mandanten, die von dem Rechtsanwalt entgegen zivilprozessualer Notwendigkeit „Romane“ als Sachvortrag verlangen.





Es ist deshalb auch denkbar, die Vereinbarung an die Umfänge von Schriftsätzen und nicht an die Zahl der Schriftsätze zu koppeln.


� Die gesetzliche Wertung, dass ein außergerichtlich abgeschlossener Vergleich zu einer 1,5 Einigungsgebühr führt, dieselbe umfangreiche Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfahren jedoch nur zu einer 1,0 Einigungsgebühr ist zwar justizpolitisch zu verstehen, da dadurch die Justiz entlastet wird; aus anwaltlicher Sicht ist dies jedoch kein Grund, auf einen Teil der Vergütung zu verzichten.








� S. dazu § 11 Abs. 8 RVG.


� Prechtel, Gerichtsstand für anwaltliche Honorarforderungen, MDR 2003, 667; ders., Zum Gerichtsstand bei Klagen aus einem Anwaltsvertrag, MDR 2001, 591; ders., Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes bei anwaltlichen Gebührenforderungen, NJW 1999, 3617.


� OLG Celle, NJW 1966, 1975; OLG Celle, MDR 1980, 673; LG Hamburg, NJW 1976, 199; BayObLG, NJW-RR 2001, 928; BayObLG, NJW 2003, 366; OLG Hamburg, BRAK-Mitt. 2002, 44; OLG Köln, NJW-RR 1997, 825.


� Schneider, Gerichtsstand bei Honorarprozessen von Rechtsanwälten, AnwBl. 2004, 122; Neumann/Spangenberg, Gilt die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Erfüllungsort bei Honorarforderungen von Rechtsanwälten auch bei Auslandsberührung?, BB 2004, 901; Dahns, Zur örtlichen Zuständigkeit von Honorarklagen von Anwälten, BRAK-Mitt. 2002, 100.


� BGH, RVGreport 2004, 106; BGHZ 157, 20 = RVGreport 2004, 29 = AGS 2004, 9 = NJW 2004, 54 = MDR 2004, 164.


� BGH, RVGreport 2004, 106.


� BGH, NJW 2003, 3201.


� OLG Frankfurt, MDR 1998, 800 = JurBüro 1998, 410 = AnwBl. 1998, 484.


� Hansens, § 16 Rn. 3.


� Jungbauer, Regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren durch die Schuldrechtsreform und ihre Bedeutung für die anwaltlichen Vergütungsansprüche, JurBüro 2002, 117; Mansel, Neues Verjährungsrecht und Anwaltsvertrag – Vorteile für den Rechtsanwalt, NJW 2002, 418; Ballaschk, Verjährung von Kosten der Zwangsvollstreckung, ZAP 2004, Fach 24, 817.


� Göttlich/Mümmler/Rehberg/Xanke, RVG, 1. Aufl., Deckungszusage, 3.; Hartung/Römermann, RVG, § 19, Rdn. 23; Mayer/Kroiß/Ebert, RVG, § 19, Rdn. 14


� a.A. Göttlich/Mümmler/Rehberg/Xanke, RVG, Deckungszusage, 3. = 0,5 Gebühr nach Nr. 2400 VV RVG


� AG Ahaus, JurBüro 1976, 57


� Braun, BRAK-Mitt. 1991, 64; Göttlich/Mümmler/Rehberg/Xanke, RVG, Deckungszusage, 3.


� siehe dazu: Presseerklärung DAV, Nr. 26/04 vom 21.6.2004: Rechtsrat muss unabhängig bleiben! – DAV gegen Befugnisse der Versicherer bei der Rechtsberatung -


� BRAK-Mitt. 2004, 125
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Preisdifferenzierung - Quelle für höhere Gewinne

Anhand dieses einfachen Beispiel läßt sich verdeutlichen, daß die Kanzleigewinne um bis zu 50 % gesteigert werden können, wenn bei den Honoraren ein differenzierter Ansatz genutzt wird.

Entscheidender Schritt: Differenzierung nach
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Der Markt diktiert den Preis

Wenn sich aus Sicht der Mandanten Produkt/Serviceeigenschaften und Preis nicht die Waage halten, hat  die Kanzlei kaum Aussicht auf nachhaltigen Erfolg
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